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Amt der Burgenländischen Landesregierung 
 
 
Zahl: A1/6.0133205-10024-2-2018 

420. Ungültigkeitserklärung des Dienstausweises von Herrn MMag. Markus Prenner, VL 

Der vom Amt der Burgenländischen Landesregierung am 7. März 2018 für Herrn MMag. Markus Prenner, VL, 
ausgestellte Dienstausweis Nr. 133205/1 wird hiermit für ungültig erklärt. 

Für die Landesregierung: 
Die Abteilungsvorständin: 

Mag.a Edelbauer 

___________________ 

 
 
 

 

Die Mitglieder der Burgenländischen Landesregierung, Landeshaupt-

mann Hans Nießl, Landeshauptmann-Stellvertreter Johann Tschürtz, 

die Landesräte Mag. Hans Peter Doskozil, Mag. Norbert Darabos, 

MMag. Alexander Petschnig, die Landesrätinnen Verena Dunst und 

Mag. Astrid Eisenkopf, sowie Landesamtsdirektor Mag. Ronald Rei-

ter, MA entbieten auf diesem Wege der Burgenländischen Bevölkerung, 

allen Funktionären und Persönlichkeiten des politischen, wirtschaftli-

chen und kulturellen Lebens, den Bürgermeistern und allen Mitglie-

dern der Landes- und Gemeindeverwaltung 
 

die besten Wünsche für  
das Weihnachtsfest und das Neue Jahr 

 
Die Burgenländische Landesregierung bittet um Verständnis dafür, dass 
die individuelle Beantwortung von persönlichen Glückwunschschreiben 
im Interesse notwendiger Einsparungen in der Verwaltung unterbleibt. 
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Zahl: A1/A.149-10015-1-2018 

421. Änderung der Zusammensetzung und Geschäftseinteilung 
der Disziplinarsenate für das Jahr 2018 

Disziplinarkommission für Landesbeamte - 
Senatseinteilung und Geschäftsverteilung für 2018 

Herr Ing. Rudolf Bauer (BH OP) wurde vom Landes-Personalausschuss als weiteres Mitglied (Ersatz für OAR 
Stefan Fercsak - Versetzung in den Ruhestand) ab 4.Oktober 2018 für die restliche Dauer der Funktionsperio-
de (bis 31. Dezember 2022) der Disziplinarkommission für Landesbeamtinnen und Landesbeamte bestellt. 
Daher werden aufgrund eines Beschlusses des Vorsitzenden und der stellvertretenden Vorsitzenden des Dis-
ziplinarkommission für Landesbeamtinnen und Landesbeamten vom 3. Dezember 2018 gemäß § 116 Abs. 3 
leg. cit. die Disziplinarsenate für das Kalenderjahr 2018 sowie die Geschäftsverteilung wie folgt geändert: 
 

S E N A T I 
zuständig für Landesbeamte der Verwendungsgruppe A 

(ausgenommen Ärzte und Tierärzte) 
Vorsitz: Mag. Lukas Belza 
1. Vertretung: Mag. Michael Bell 
2. Vertretung: WHR Mag. Franz Csillag-Wagner 
 
1. Beisitzende: ORRin Mag.a Eleonore Wayan 
Ersatz: WHR DI Hubert Iby 
 
2. Beisitzende: WHRin Mag.a Michaela Piskernik-Schmaldienst 
Ersatz: ORR Mag. Michael Grafl 
 
Vertretung 
- bei gleichzeitiger Verhinderung aller Vorsitzenden: WHR Mag. Karl Heinz Heschl 
- bei gleichzeitiger Verhinderung von Beisitzer(in) und dessen/deren Ersatz: ORRin Mag.a Ursula Korner 
 

S E N A T II 
zuständig für Landesbeamte der Verwendungsgruppe A - Ärzte und Tierärzte 

 
Vorsitz: Mag. Michael Bell 
1. Vertretung: WHR Mag. Franz Csillag-Wagner 
2. Vertretung: Mag. Lukas Belza 
 
1. Beisitzender: ORRin Mag.a Ursula Korner 
Ersatz: WHR Dr. Hubert Iby 
 
2. Beisitzender: WHR Dr. Ernst Gschiel 
Ersatz: WHRin Mag.a Gabriele Velich 
 
Vertretung 
- bei gleichzeitiger Verhinderung aller Vorsitzenden: ORRin Mag.a Eleonore Wayan 
- bei gleichzeitiger Verhinderung von Beisitzer(in) und dessen/deren Ersatz: WHR DI Dr. Alexander Knaak 
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S E N A T III 
zuständig für Landesbeamte der Verwendungsgruppe B 

 
Vorsitz: WHR Mag. Franz Csillag-Wagner 
1. Vertretung: Mag. Lukas Belza 
2. Vertretung: Mag. Michael Bell 
 
1. Beisitzender: OAR Ing. Rudolf Bauer 
Ersatz: OAR Ing. Holger Bierbaum 
 
2. Beisitzender: OAR Johann Tinhof 
Ersatz: WHR DI Martin Gyöngyös 
 
Vertretung 
- bei gleichzeitiger Verhinderung aller Vorsitzenden: WHR Mag. Karl Heinz Heschl 
- bei gleichzeitiger Verhinderung von Beisitzer(in) und dessen /deren Ersatz: ORRin Mag.a Eleonore Wayan 
 

S E N A T IV 
zuständig für Landesbeamte der Verwendungsgruppe C 

 
Vorsitz: Mag. Lukas Belza 
1. Vertretung: Mag. Michael Bell 
2. Vertretung: WHR Mag. Franz Csillag-Wagner 
 
1. Beisitzender: OAR Franz Fazekas 
Ersatz: FOIin Maria Schlaffer 
 
2. Beisitzender: FOIin Ruth Ehrenböck 
Ersatz: OAR Johann Tinhof 
 
Vertretung 
- bei gleichzeitiger Verhinderung aller Vorsitzenden: ORRin Mag.a Eleonore Wayan 
- bei gleichzeitiger Verhinderung von Beisitzer(in) und dessen/deren Ersatz: OAR Ing. Rudolf Bauer 
 

S E N A T V 
zuständig für Landesbeamte der Verwendungsgruppe D 

 
Vorsitz: Mag. Michael Bell 
1. Vertretung: WHR Mag. Franz Csillag-Wagner 
2. Vertretung: Mag. Lukas Belza 
 
1. Beisitzender: FOI Helmut Kremsner 
Ersatz: FOIin Ulrike Novak 
 
2. Beisitzender: AR Hannes Krutzler 
Ersatz: FOIin Edith Martinschitz 
 
Vertretung 
- bei gleichzeitiger Verhinderung aller Vorsitzenden: WHR Mag. Karl Heinz Heschl 
- bei gleichzeitiger Verhinderung von Beisitzer(in) und dessen/deren Ersatz: FOIin Karin Lehner 
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S E N A T VI 
zuständig für Landesbeamte der Verwendungsgruppe E und 

Landesbeamte in handwerklicher Verwendung 
 
Vorsitz: WHR Mag. Franz Csillag-Wagner 
1. Vertretung: Mag. Lukas Belza 
2. Vertretung: Mag. Michael Bell 
 
1. Beisitzender: OAR Ing. Werner Medits 
Ersatz: FOIin Maria Schlaffer 
 
2. Beisitzender: FOIin Melitta Wagner 
Ersatz: OAR Johann Tinhof 
 
Vertretung 
- bei gleichzeitiger Verhinderung aller Vorsitzenden: WHR Mag. Karl Heinz Heschl 
- bei gleichzeitiger Verhinderung von Beisitzer(in) und dessen/deren Ersatz: FOI Helmut Kremsner 

Der Vorsitzende der Disziplinarkommission: 
Mag. Belza 

___________________ 

Zahl: A1/A.149-10016-1-2018 

422. Zusammensetzung und Geschäftseinteilung der Disziplinarsenate für das Jahr 2019 

Disziplinarkommission für Landesbeamte - 
Senatseinteilung und Geschäftsverteilung für 2019 

Aufgrund eines Beschlusses des Vorsitzenden und der stellvertretenden Vorsitzenden der Disziplinarkom-
mission für Landesbeamtinnen und Landesbeamten vom 3. Dezember 2018 werden gemäß § 116 Abs. 3 Bgld. 
Landesbeamten-Dienstrechtsgesetz, LGBl. Nr. 17/1998, in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 46/2015, die 
Disziplinarsenate für das Kalenderjahr 2019 gebildet und die Geschäftsverteilung wie folgt vorgenommen: 
 

S E N A T I 
zuständig für Landesbeamte der Verwendungsgruppe A 

(ausgenommen Ärzte und Tierärzte) 
 
Vorsitz: Mag. Lukas Belza 
1. Vertretung: Mag. Michael Bell 
2. Vertretung: WHR Mag. Franz Csillag-Wagner 
 
1. Beisitzende: ORRin Mag.a Eleonore Wayan 
Ersatz: WHR DI Hubert Iby 
 
2. Beisitzende: WHRin Mag.a Michaela Piskernik-Schmaldienst 
Ersatz: ORR Mag. Michael Grafl 
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Vertretung 
- bei gleichzeitiger Verhinderung aller Vorsitzenden: WHR Mag. Karl Heinz Heschl 
- bei gleichzeitiger Verhinderung von Beisitzer(in) und dessen/deren Ersatz: ORRin Mag.a Ursula Korner 
 

S E N A T II 
zuständig für Landesbeamte der Verwendungsgruppe A - Ärzte und Tierärzte 

 
Vorsitz: Mag. Michael Bell 
1. Vertretung: WHR Mag. Franz Csillag-Wagner 
2. Vertretung: Mag. Lukas Belza 
 
1. Beisitzende: ORRin Mag.a Ursula Korner 
Ersatz: WHR Dr. Hubert Iby 
 
2. Beisitzender: WHR Dr. Ernst Gschiel 
Ersatz: WHRin Mag.a Gabriele Velich 
 
Vertretung 
- bei gleichzeitiger Verhinderung aller Vorsitzenden: ORRin Mag.a Eleonore Wayan 
- bei gleichzeitiger Verhinderung von Beisitzer(in) und dessen/deren Ersatz: WHR DI Dr. Alexander Knaak 
 

S E N A T III 
zuständig für Landesbeamte der Verwendungsgruppe B 

 
Vorsitz: WHR Mag. Franz Csillag-Wagner 
1. Vertretung: Mag. Lukas Belza 
2. Vertretung: Mag. Michael Bell 
 
1. Beisitzender: OAR Ing. Rudolf Bauer 
Ersatz: OAR Ing. Holger Bierbaum 
 
2. Beisitzender: OAR Johann Tinhof 
Ersatz: WHR DI Martin Gyöngyös 
 
Vertretung 
- bei gleichzeitiger Verhinderung aller Vorsitzenden: WHR Mag. Karl Heinz Heschl 
- bei gleichzeitiger Verhinderung von Beisitzer(in) und dessen /deren Ersatz: ORRin Mag.a Eleonore Wayan 
 

S E N A T IV 
zuständig für Landesbeamte der Verwendungsgruppe C 

 
Vorsitz: Mag. Lukas Belza 
1. Vertretung: Mag. Michael Bell 
2. Vertretung: WHR Mag. Franz Csillag-Wagner 
 
1. Beisitzender: OAR Franz Fazekas 
Ersatz: FOIin Maria Schlaffer 
 
2. Beisitzende: FOIin Ruth Ehrenböck 
Ersatz: OAR Johann Tinhof 
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Vertretung 
- bei gleichzeitiger Verhinderung aller Vorsitzenden: ORRin Mag.a Eleonore Wayan 
- bei gleichzeitiger Verhinderung von Beisitzer(in) und dessen/deren Ersatz: OAR Ing. Rudolf Bauer 
 

S E N A T V 
zuständig für Landesbeamte der Verwendungsgruppe D 

 
Vorsitz: Mag. Michael Bell 
1. Vertretung: WHR Mag. Franz Csillag-Wagner 
2. Vertretung: Mag. Lukas Belza 
 
1. Beisitzender: FOI Helmut Kremsner 
Ersatz: FOIin Ulrike Novak 
 
2. Beisitzender: AR Hannes Krutzler 
Ersatz: FOIin Edith Martinschitz 
 
Vertretung 
- bei gleichzeitiger Verhinderung aller Vorsitzenden: WHR Mag. Karl Heinz Heschl 
- bei gleichzeitiger Verhinderung von Beisitzer(in) und dessen/deren Ersatz: FOIin Karin Lehner 
 

S E N A T VI 
zuständig für Landesbeamte der Verwendungsgruppe E und 

Landesbeamte in handwerklicher Verwendung 
 
Vorsitz: WHR Mag. Franz Csillag-Wagner 
1. Vertretung: Mag. Lukas Belza 
2. Vertretung: Mag. Michael Bell 
 
1. Beisitzender: OAR Ing. Werner Medits 
Ersatz: FOIin Maria Schlaffer 
 
2. Beisitzende: FOIin Melitta Wagner 
Ersatz: OAR Johann Tinhof 
 
Vertretung 
- bei gleichzeitiger Verhinderung aller Vorsitzenden: WHR Mag. Karl Heinz Heschl 
- bei gleichzeitiger Verhinderung von Beisitzer(in) und dessen/deren Ersatz: FOI Helmut Kremsner 

Der Vorsitzende der Disziplinarkommission: 
Mag. Belza 

___________________ 
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Zahl: A2/L.RO3323-10003-10-2018 

423. Genehmigung der 10. Änderung des Digitalen Flächenwidmungsplanes 
der Gemeinde Gerersdorf-Sulz 

Die Burgenländische Landesregierung hat in ihrer Sitzung am 4. Dezember 2018 unter Zahl: A2/L.RO3323-
10003-10-2018 beschlossen, die Verordnung des Gemeinderates der Gemeinde Gerersdorf-Sulz vom 25. Juli 
2018 mit der der Digitale Flächenwidmungsplan geändert wird (10. Änderung), zu genehmigen. 

Die 10. Änderung des Digitalen Flächenwidmungsplanes beinhaltet in der KG Gerersdorf die Umwidmung 
von Teilflächen des Grdst. Nr. 67/1 in „Bauland - Gemischtes Baugebiet" und des Grdst. Nr. 413 in „Bauland - 
Wohngebiet“. 

Für die Landesregierung: 
Der Landeshauptmann: 

Nießl 

___________________ 

Zahl: A2/L.RO3324-10001-15-2018 

424. Genehmigung der 11. Änderung des Digitalen Flächenwidmungsplanes 
der Marktgemeinde Gols 

Die Burgenländische Landesregierung hat in ihrer Sitzung am 4. Dezember 2018 unter Zahl: A2/L.RO3324-
10001-15-2018 beschlossen, die Verordnung des Gemeinderates der Marktgemeinde Gols vom 22. Novem-
ber 2018, mit der der Digitale Flächenwidmungsplan geändert wird (11. Änderung), gemäß § 19 Abs. 4 in 
Verbindung mit § 18 Abs. 9 des Bgld. Raumplanungsgesetzes zu genehmigen. 

Im Rahmen der 11. Änderung des Digitalen Flächenwidmungsplanes der Marktgemeinde Gols erfolgen 
Umwidmungen in und Kenntlichmachungen von „Grünfläche - Windkraftanlage“, „Wald (forstwirtschaftlich 
genutzte Fläche)“, „Grünfläche - Landwirtschaftliche Gebäude und Bauwerke mit Überdachung ohne Tierhal-
tung“ und „Landwirtschaftlich genutzte Grünfläche“. 

Für die Landesregierung: 
Der Landeshauptmann: 

Nießl 

___________________ 
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Zahl: A2/L.RO3337-10004-7-2018 

425. Genehmigung der 9. Änderung des Digitalen Flächenwidmungsplanes 
der Marktgemeinde Hornstein 

Die Burgenländische Landesregierung hat in ihrer Sitzung am 4. Dezember 2018 unter Zahl: A2/L.RO3337-
10004-7-2018 beschlossen, die Verordnung des Gemeinderates der Marktgemeinde Hornstein vom 3. Sep-
tember 2018 mit der der Digitale Flächenwidmungsplan geändert wird (9. Änderung), zu genehmigen. 

Die 9. Änderung des Digitalen Flächenwidmungsplanes beinhaltet die Umwidmung einer Teilfläche des 
Grundstücks Nr. 2660/3, KG Hornstein, in „Bauland - Gemischtes Baugebiet“. 

Für die Landesregierung: 
Der Landeshauptmann: 

Nießl 

___________________ 

Zahl: A2/L.RO3365-10001-13-2018 

426. Genehmigung der 10. Änderung des Digitalen Flächenwidmungsplanes 
der Gemeinde Mönchhof 

Die Burgenländische Landesregierung hat in ihrer Sitzung am 4. Dezember 2018 unter Zahl: A2/L.RO3365-
10001-13-2018 beschlossen, die Verordnung des Gemeinderates der Gemeinde Mönchhof vom 22. Novem-
ber 2018, mit der der Digitale Flächenwidmungsplan geändert wird (10. Änderung), gemäß § 19 Abs. 4 in 
Verbindung mit § 18 Abs. 9 des Bgld. Raumplanungsgesetzes zu genehmigen. 

Im Rahmen der 10. Änderung des Digitalen Flächenwidmungsplanes der Gemeinde Mönchhof erfolgen 
Umwidmungen in „Grünfläche - Windkraftanlage“ und „Landwirtschaftlich genutzte Grünfläche“. 

Für die Landesregierung: 
Der Landeshauptmann: 

Nießl 

___________________ 

Zahl: A2/G.LTW15-10038-18-2018 

427. Landeswahlbehörde und Bezirkswahlbehörden nach der Landtagswahlordnung 1995, 
Änderung der Bezirkswahlbehörde Mattersburg 

Kundmachung 

Gemäß § 15 Abs. 2, 8 und 9 und § 17 der Landtagswahlordnung 1995 - LTWO 1995, LGBl. Nr. 4/1996, in der 
Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 40/2018, werden die Mitglieder der Landeswahlbehörde sowie die Mitglieder 
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der Bezirkswahlbehörden Freistadt Eisenstadt, Freistadt Rust, Neusiedl am See, Eisenstadt-Umgebung, Ober-
pullendorf, Oberwart, Güssing, Jennersdorf und Mattersburg, in der geänderten Zusammensetzung, die sich 
aufgrund der Änderungen in der Leitung der Bezirkswahlbehörde Mattersburg ergeben hat, kundgemacht: 
 
 

I. LANDESWAHLBEHÖRDE 
 

Vorsitzende und Landeswahlleiterin 
Mag.a Brigitte NOVOSEL 

 
Stellvertreter: 

1. Mag. Erich HAHNENKAMP 
2. Mag.a Andrea DEUTSCH 
3. Mag.a Angelika SCHLÖGL 

 
 

A. Beisitzer 
 
1. Dr. Karl MITTERHÖFER, Landesgericht Eisenstadt  
2. Dr. Martin MITTERMAYER, Landesgericht Eisenstadt   
3. Mag. Bernhard KOLONOVITS, Landesgericht Eisenstadt   
4. Mag.a Claudia PRIBER, 7321 Lackendorf, Gartenzeile 8     SPÖ 
5. Erwin DEUTSCH, MSc, 7000 Eisenstadt, Langriedgasse 24     SPÖ 
6. Ing. Manfred RIEGLER, 7341 Markt St. Martin, Landsee 59     SPÖ 
7. Mag. Christian DAX, 7410 Loipersdorf-Kitzladen, Am Eckfeld 24    SPÖ 
8. Mag.a Christina KRUMBÖCK, 7503 Großpetersdorf, Welgersdorf 131   SPÖ 
9. Eva-Maria SEBALD, 7061 Trausdorf, Flugplatzstr. 22/2     ÖVP 
10. Mag. Christian SAGARTZ, BA, 7033 Pöttsching, See – I. Straße 12    ÖVP 
11. Mag. Florian SCHOBER, 7011 Siegendorf, Quergasse 2/2     ÖVP 
12. Géza MOLNÁR, Jupitergasse 11, 7000 Eisenstadt      FPÖ 
 

B. Ersatzmitglieder 
 
1. Mag.a Barbara MICHALEK, Landesgericht Eisenstadt    
2. Mag.a Birgit FALB, Landesgericht Eisenstadt   
3. Mag.a Andrea SCHEIDL, Landesgericht Eisenstadt   
4. Mag. Herbert OSCHEP, 7000 Eisenstadt, Johann Sebastian Bach-Gasse 19/6/10    SPÖ 
5. Sonja MÜRKL, 7023 Pöttelsdorf, Kellerweg 4      SPÖ 
6. Ernst PILLER, 7000 Eisenstadt, Hotterweg 17      SPÖ 
7. Mag.a Sandra Maria GERDENITSCH, 7301 Deutschkreutz, Arbeitergasse 148  SPÖ 
8. Mag. Christian STILLER, 7021 Draßburg, Waldweg 6     SPÖ 
9. Evelyn MAD, MA, 7081 Schützen am Gebirge, Quellengasse 3    ÖVP 
10. Peter OPITZ, 7000 Eisenstadt, Gutkeledweg 15/9      ÖVP 
11. Mag. Josef Christian SCHMALL, 7000 Eisenstadt, Hoher Nußbaumweg 39   ÖVP 
12. Edith-Sara TAYARI, 7000 Eisenstadt, Bergstraße 29     FPÖ 
 

C. Vertrauenspersonen 
    
1. Mag.a Anita MALLI, MA, 7361 Kroatisch Geresdorf, Neugasse 11                         GRÜNE  
2. DDI. Dr. Herbert SCHÜTZ, 7222 Rohrbach bei Mattersburg, Bachgasse 13a   LBL 
3. Ingrid FISCHBACH, 7093 Jois, Untere Hauptstraße 5     LBL 
4. DI Werner HEBLING, 7121 Weiden am See, Heideweg 14     CPÖ 
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II. BEZIRKSWAHLBEHÖRDEN 
 

Bezirkswahlbehörde der Freistadt Eisenstadt 
 

Vorsitzender und Bezirkswahlleiter 
Mag. Thomas STEINER 

 
Stellvertreterinnen: 

1. Mag.a Gerda TÖRÖK 
2. DIin Elisabeth PIERINGER-LUNZER 

 
 

A. Beisitzer 
       
1.  Dr. Helmut PRINKE, 7000 Eisenstadt, Bergstraße 12     SPÖ 
2.  Mag. Wolfgang ZEMAN, 7000 Eisenstadt, Sandgrubweg 18     SPÖ 
3.  Dr. Richard MIKATS, 7000 Eisenstadt, Hotterweg 26a     SPÖ 
4.  Mag. Dr. Michael FREISMUTH, 7000 Eisenstadt, Ahorngasse 32    ÖVP 
5.  Angela FLEISCHHACKER, 7000 Eisenstadt, Axerweg 24      ÖVP 
6.  Mag.a Christina PHILIPP, 7000 Eisenstadt, Eisgrubenweg 3     ÖVP 
 

B. Ersatzmitglieder 
       
1.  Alfred SZENKURÖCK, 7000 Eisenstadt, Scheibenbergweg 2     SPÖ 
2.  Roland BREITHOFER, 7000 Eisenstadt, Josef Lentsch-Straße 8/4    SPÖ 
3.  Mag.a Monika STIGLITZ, 7000 Eisenstadt, Bischof Stefan Laszlo-Straße 18/15  SPÖ 
4.  Hermann HÖLD, 7000 Eisenstadt, Dr. Isidor Pap-Straße 6     ÖVP 
5.  DI Erwin TINHOF, 7000 Eisenstadt, Gartengasse 8       ÖVP 
6.  Franz RUMPOLT, 7000 Eisenstadt, Rudolf Klafsky-Gasse 4     ÖVP 
       

C. Vertrauenspersonen 
       
1.  Ing. Ladislaus REINPRECHT, 7000 Eisenstadt, Neusiedler Straße 35-37/24    FPÖ 
2.  Anja HAIDER-WALLNER, 7000 Eisenstadt, Franz Elek Eiweck-Str. 14          GRÜNE 
  
 

Bezirkswahlbehörde der Freistadt Rust 
 

Vorsitzender und Bezirkswahlleiter 
Eduard LACKNER 

 
Stellvertreter: 

1. Mag. Mathias SZÖKE 
2. Angelika AMON 

 
 

A. Beisitzer 
       
1.  Nicole GERHARDT, 7071 Rust, Horst Uhlemann-Straße 24     SPÖ 
2.  Andreas HIRSCHMANN, 7071 Rust, Stadtwassergasse 1a     SPÖ 



Landesamtsblatt für das Burgenland 49. Stück - ausgegeben am 14. Dezember 2018 

1321 
 

3.  Mag. Franz Karl SZÖKE, 7071 Rust, Dorfmeistergasse 22     SPÖ 
4.  Dr. Hannsjörg STRAUCH, 7071 Rust, Vogelsangweg 1/1/1      ÖVP 
5.  DI Ludwig TREMMEL, 7071 Rust, Mörbischerstraße 2/3/1               ÖVP 
6.  Franz DENGLER, 7071 Rust, Oggauerstraße 24 Stg. 1/2     FPÖ   
             

B. Ersatzmitglieder 
       
1.  Heike FIEDLER, 7071 Rust, Oggauerstraße 54/1/9      SPÖ 
2.  Heinz POPOVITS, 7071 Rust, Leopoldstraße 7      SPÖ 
3.  Herbert LACKNER, 7071 Rust, Greinergasse 14      SPÖ 
4.  Erwin SCHORN, 7071 Rust, Maulbeerwiese 8               ÖVP 
5.  Georg SEILER, 7071 Rust, Conradplatz 10       ÖVP 
6.  Michelle WHITFIELD, 7071 Rust, Mörbischerstraße 2/3/6     FPÖ   
   

C. Vertrauenspersonen 
       
1.  Felicitas ALTMANN-EULER, 7064 Oslip, Obere Feldgasse 15     GRÜNE 
 
 

Bezirkswahlbehörde Neusiedl am See 
 

Vorsitzende und Bezirkswahlleiterin 
Mag.a Birgit LENTSCH 

 
Stellvertreterinnen: 

1. Mag.a Ulrike ZSCHECH 
2. Mag.a Ljuba SZINOVATZ 

3. Mag.a Dr.in Barbara JUNO-DORNER 
 
 

A. Beisitzer 
       
1.  Friedrich RADLSPÄCK, 7122 Gols, Kellergasse 30      SPÖ 
2.  Johann TESAREK, 7132 Frauenkirchen, Nationalparksiedlung 59 Stg.4/13   SPÖ 
3.  Johann KARNER, 7123 Mönchhof, Bahngasse 61      SPÖ 
4.  Andrea LANG, 7143 Apetlon, Heidegasse 11      SPÖ 
5.  Kurt MOISPOINTNER, 7100 Neusiedl am See, Untere Hauptstraße 11   ÖVP 
6.  Johann THULLNER, 7123 Mönchhof, Friedhofgasse 21  1    ÖVP 
            
 

B. Ersatzmitglieder 
       
1.  Egon ZIMMERMANN, 2475 Neudorf, Friedhofgasse 1     SPÖ 
2.  Kilian BRANDSTÄTTER, 7122 Gols, Akazienweg 4/B2     SPÖ 
3.  Anita SCHÖNHOLZ, 7100 Neusiedl am See, Triftgasse 22a 2    SPÖ 
4.  Mag. Dr. Gerhard RESCH, 7100 Neusiedl am See, Oberer Sauerbrunn 1   SPÖ 
5.  Franziska RAPP, 7131 Halbturn, Budapester Straße 93     ÖVP 
6.  Hermann METZKER, 7122 Gols, Baumgarten 30      ÖVP 
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C. Vertrauenspersonen 
       
1.  Herbert DENK, 7100 Neusiedl am See, Am Anger 10-12/3     FPÖ 
2.  DI Ingo REIFBERGER, 7093 Jois, Bruckergasse 35      FPÖ 
3.  Elvira SCHAFFRIAN, 7121 Weiden am See, Seeuferplatz 26     GRÜNE 
  

Bezirkswahlbehörde Eisenstadt-Umgebung 
 

Vorsitzende und Bezirkswahlleiterin 
Dr.in Franziska AUER 

 
Stellvertreterinnen: 

1. Mag.a Sonja HANKEMEIER 
2. Maria KREMSNER 

 
 

A. Beisitzer 
       
1.  Helmut SCHUSTER, 7041 Wulkaprodersdorf, Rosengasse 3/2    SPÖ 
2. Mag. Herbert MARHOLD, 7000 Eisenstadt, J. Sebastian Bach-G. 5 Stg. 3/10   SPÖ 
3.  Rudolf SABARA, 7011 Siegendorf, Dr. Ludwig Leser Gasse 100    SPÖ 
4.  Helmut PAISZLER, 7041 Wulkaprodersdorf, Neubaugasse 13    SPÖ 
5.  Christoph ZARITS, 7012 Zagersdorf, Gartengasse 28a 4     ÖVP 
6.  Mathias HEINSCHINK, 2443 Leithaprodersdorf, Untere Hauptstraße 29   ÖVP 
       

B. Ersatzmitglieder 
       
1.  Hannelore TREMMEL, 7072 Mörbisch am See, Nussau 14/1    SPÖ 
2.  René PINT, 7041 Wulkaprodersdorf, Heideweg 8      SPÖ 
3.  Elisabeth WENZL, 7072 Mörbisch am See, Franz Lehár-Gasse 1    SPÖ 
4.  Brigitte WAGNER, 2443 Loretto, Gartengasse 1      SPÖ 
5.  Mag. Georg KUMMER, 7000 Eisenstadt, Jacob Rauschenfels-Gasse 36   ÖVP 
6.  Ing. Georg ALTENBURGER, 7012 Zagersdorf, Neugasse 23     ÖVP 
       

C. Vertrauenspersonen 
       
1.  Herbert UNGER, 7000 Eisenstadt, Rosentalried 3       FPÖ 
2.  Anita STROMMER, 7072 Mörbisch am See, Berggasse 31     FPÖ 
3.  Mag.a Margarethe KROJER, 7041 Wulkaprodersdorf, Obere Garteng.14a    GRÜNE  
      
 

Bezirkswahlbehörde Mattersburg 
 

Vorsitzender und Bezirkswahlleiter 
Mag. Werner ZECHMEISTER 

 
Stellvertreter: 

1. Rudolf LOTTER 
2. Mag. Werner KARNER 
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A. Beisitzer 
      
1.  Alfred SCHREINER, 7024 Hirm, Halbgasse 1      SPÖ 
2.  Karl AUFNER, 7210 Mattersburg, Mühlgasse 8      SPÖ 
3.  Ernst WILD, 7021 Draßburg, Korngasse 27/1      SPÖ 
4.  Mag. Georg SCHACHINGER, 7023 Pöttelsdorf, Pielgasse 62     SPÖ  
5.  Walter MÜLLNER, 7221 Marz, Ambrosius Salzer-Platz 10     ÖVP 
6. Ing. Erwin GIEFING, 7210 Mattersburg, Am Viehmarkt 13      ÖVP 
           

B. Ersatzmitglieder 
      
1.  Alfred GRAFL, 7022 Schattendorf, Sportplatzgasse 2     SPÖ 
2.  Christian PFEIFFER, 7021 Draßburg, Korngasse 27/2      SPÖ 
3.  Dr. Manfred MOSER, 7033 Pöttsching, Blumengasse 7     SPÖ 
4.  Stefan BRAUNÖDER, 7031 Krensdorf, Blumengasse 25      SPÖ 
5.  Beate FRÖCH, 7031 Krensdorf, Weinberggasse 8      ÖVP 
6.  Dr. Dietmar HALPER, 7202 Wiesen, Neuhausgasse 9     ÖVP 
           

C. Vertrauenspersonen 
      
1. Siegfried ZELTNER, 7020 Loipersbach im Burgenland, Bahnstraße 79/2    FPÖ 
2.  Alexandra RAKOUSKY, 7020 Loipersbach im Burgenland, Raiffeisenstr.36   FPÖ 
3.  Sabine SCHÜGERL, B.A., 7201 Neudörfl, Kranawettgasse 117     GRÜNE 
 
 

Bezirkswahlbehörde Oberpullendorf 
 

Vorsitzender und Bezirkswahlleiter 
Mag. Klaus TRUMMER 

 
Stellvertreter: 

1. Mag.a Ursula KORNER 
2. Ing. Rudolf BAUER 

3. Gerda STERNECKER 
 
 

A. Beisitzer 
       
1.  Michael KEFEDER, 7442 Lockenhaus, Graben 6      SPÖ 
2.  Georg HAHN, 7311 Neckenmarkt, Königsgasse 17      SPÖ 
3.  Martin HEISSENBERGER, 7441 Pilgersdorf, Johannesgasse 4    SPÖ 
4.  Helmut GRUBICH, 7342 Kaisersdorf, Aloisiusgasse 35     SPÖ 
5.  DI Johann EICHBERGER, 7311 Neckenmarkt, Neubaugasse 27    ÖVP 
6.  Ing. Thomas NIKLOS, 7321 Unterfrauenhaid, Am Bach 4 Stg. 2/1    ÖVP 
       

B. Ersatzmitglieder 
       
1.  Franz SECKEL, 7332 Kobersdorf, Oberpetersdorf, Hauptstraße 5/1     SPÖ 
2.  Waltraud LEOPOLD, 7344 Stoob, Hauptstraße 74      SPÖ 
3.  Ingrid ZWEILER, 7331 Weppersdorf, Kalkgruben, Schulgasse 9/1    SPÖ 
4.  Nicole PAUER, 7341 Markt St. Martin, Brunnengasse 25a     SPÖ 
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5.  Wolfgang EHRENHÖFER, 7350 Oberpullendorf, Rottwiese 39    ÖVP 
6.  Rudolf PFNEISL, 7372 Draßmarkt, Schulgasse 1       ÖVP 
       

C. Vertrauenspersonen 
       
1.  Peter MOSER, 7322 Lackenbach, Wienerstraße 6      FPÖ 
2.  Mag. Joško VLASICH, 7304 Großwarasdorf, Parkgasse 66/1    GRÜNE 
 
 

Bezirkswahlbehörde Oberwart 
 

Vorsitzender und Bezirkswahlleiter 
Dr. Helmut NEMETH 

 
Stellvertreter: 

1. Mag. Horst BAUMGARTNER 
2. Robert Christian PIMPERL 

 
 

A. Beisitzer 
       
1.  Helmut BIELER, 7434 Bernstein, Kienbergweg 9      SPÖ 
2.  Gerhard PONGRACZ, 7400 Oberwart, Hegelgasse 17     SPÖ 
3.  Doris PROHASKA, 7503 Großpetersdorf, Kleinzicken 51     SPÖ 
4.  Mag. Christian DROBITS, 7501 Rotenturm an der Pinka, Pinkagasse 5   SPÖ  
5.  Mag.a Michaela RESETAR, 7472 Schachendorf, Schachendorf 56/1    ÖVP 
6.  Stefan Markus ZLATARITS, 7503 Großpetersdorf, Kurtacker 4    ÖVP 
             

B. Ersatzmitglieder 
       
1.  René HÖFER, 7423 Wiesfleck, Wiesfleck 302      SPÖ 
2.  Johann GOGER, 7411 Markt Allhau, Trulitsch 14      SPÖ 
3.  Sieglinde STEINER, 7400 Oberwart, Lehargasse 4 Stg. 2/6     SPÖ 
4.  Siegfried FLEISCHACKER, 7503 Großpetersdorf, Welgersdorf 131    SPÖ 
5.  Günter TOTH, 7532 Litzelsdorf, Kapellenweg 8      ÖVP 
6.  Monika CSEBITS, 7511 Mischendorf, Obere Hauptstraße 11    ÖVP 
       

C. Vertrauenspersonen 
       
1.  Markus WIESLER, 7474 Deutsch Schützen-Eisenberg, Deutsch Schützen, Kapellenstr. 33 FPÖ 
2.  Ilse BENKÖ, 7400 Oberwart, Hegelgasse 6 Stg. 4/4      FPÖ 
3.  Ingolf SEIDLER, 7512 Kohfidisch, Panoramaweg 1               GRÜNE 
 
  

Bezirkswahlbehörde Güssing 
 

Vorsitzende und Bezirkswahlleiterin 
Mag.a Dr.in Nicole WILD, MBA 

 
Stellvertreter: 

1. Dr. Hermann SAGMEISTER 
2. Vera HAMMERL 
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A. Beisitzer 
       
1.  Mag.a Eva-Maria WEINEK, 7522 Heiligenbrunn, Hagensdorf im Bgld. 28   SPÖ 
2.  Engelbert FElBEL, 7540 Moschendorf 66        SPÖ 
3.  Anton FETZ, 7534 Olbendorf, Dorf 466        SPÖ 
4.  Karin LEBITSCH, 7540 Güssing, St. Nikolaus 77a      ÖVP  
5.  DI Franz JANDRISITS, 7536 Güttenbach, Ebenfeld 9     ÖVP  
6.  Oskar FENCZ, 7533 Ollersdorf im Burgenland, Hauptstraße 50    ÖVP  
       

B. Ersatzmitglieder 
       
1.  Sigrid HOLPER, 7533 Ollersdorf im Burgenland, Neudauer Landstraße 83  SPÖ 
2.  Ing. Johann PALKOVITS, 7540 Güssing, Feldgasse 3     SPÖ 
3.  Josef KURTA, 7540 Güssing, Grazer Straße 32       SPÖ 
4.  Franz GLASER, 8291 Burgauberg-Neudauberg, Burgauberg, Grazer Straße 27/1  ÖVP 
5.  Gerhard KRAMMER, 7540 Güssing, Punitzer Straße 7a     ÖVP 
6.  Leopold PFEIFFER, 7522 Strem, Sumetendorf 15       ÖVP 
       

C. Vertrauenspersonen 
       
1.  Herbert STETTNER, 7544 Tobaj, Punitz 43        FPÖ 
2.  Mag.a Dagmar TUTSCHEK, 7540 Inzenhof 127           GRÜNE 
 
 

Bezirkswahlbehörde Jennersdorf 
 

Vorsitzender und Bezirkswahlleiter 
DDr. Hermann PREM 

 
Stellvertreter: 

1. Mag. Harald DUNKL 
2. Erwin MIRTH 

3. Reinhold KULOVITS 
 
 

A. Beisitzer 
       
1.  Erwin HAFNER, 7572 Deutsch Kaltenbrunn, Höhenstraße 2    SPÖ 
2.  Silvia RECZEK, 8384 Minihof-Liebau, Windisch-Minihof 155    SPÖ 
3.  Hilde NEUHERZ, 8380 Jennersdorf, Bergsiedlung 57     SPÖ 
4.  Franz SPIRK, 7563 Königsdorf, Römersiedlung 12      ÖVP 
5.  Christoph BAGDY, 7564 Rudersdorf, Dobersdorf 94     ÖVP 
6.  Hermann LANG, 8380 Jennersdorf, Martinigasse 67     ÖVP 
     

B. Ersatzmitglieder 
       
1.  Kurt ZACH, 7572 Deutsch Kaltenbrunn, Marktplatz 7/1     SPÖ 
2.  Reinhard KARNER, 7572 Deutsch Kaltenbrunn, Bergstraße 119    SPÖ 
3.  Margaretha HIRCZY, 8380 Jennersdorf, Laritzgraben 47     SPÖ 
4.  Edmund POTETZ, 8380 Jennersdorf, Badstraße 2/3     ÖVP 
5.  Eva-Maria WINKLER, 8380 Jennersdorf, Hauptplatz 5b 1     ÖVP 
6.  Rudolf WERKOVITS, 8380 Jennersdorf, Angerstraße 33 Stg. 25    ÖVP 
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C. Vertrauenspersonen 
       
1.  Walter KESZEI, 8380 Jennersdorf, Haydngasse 3       FPÖ 
2.  Mag.a Irene CSUK, 8380 Jennersdorf, Hauptstraße 2       GRÜNE 

Gemäß § 12 der Landtagswahlordnung 1995 sind die Bezirkswahlbehörden für die politischen Bezirke Neu-
siedl am See, Eisenstadt-Umgebung, Mattersburg, Oberpullendorf, Oberwart, Güssing und Jennersdorf zu-
gleich Kreiswahlbehörden für ihre Wahlkreise. Die Bezirkswahlleiter in diesen Bezirken sind zugleich Kreis-
wahlleiter. 

Die Landeswahlleiterin: 
Mag.a Novosel 

___________________ 

Zahl: A2/G.NRW17-10040-15-2018 

428. Landeswahlbehörde und Bezirkswahlbehörden nach der Nationalrats-Wahlordnung 
1992, Änderung der Bezirkswahlbehörde Mattersburg 

Kundmachung 

Gemäß § 15 Abs. 5 Nationalrats-Wahlordnung 1992, BGBl. Nr. 471/1992 in der Fassung des Gesetzes BGBl. I 
Nr. 32/2018, werden die Mitglieder der Landeswahlbehörde sowie die Mitglieder der Bezirkswahlbehörden 
Freistadt Eisenstadt, Freistadt Rust, Neusiedl am See, Eisenstadt-Umgebung, Oberpullendorf, Oberwart, Güs-
sing, Jennersdorf und Mattersburg, in der geänderten Zusammensetzung, die sich aufgrund der Änderungen 
in der Bezirkswahlbehörde Mattersburg ergeben hat, kundgemacht: 
 

NATIONALRATSWAHL 2017 
 

I. Landeswahlbehörde 
 
 

Landeswahlbehörde Burgenland 
 

Vorsitzende und Landeswahlleiterin 
Mag.a NOVOSEL Brigitte 

 
Stellvertreter 

Mag. HAHNENKAMP Erich 
Mag.a DEUTSCH Andrea 

Mag.a GOLLNER Silvia 
 
 

A. Beisitzer 
 
1. Mag. Dax Christian, 7410 Loipersdorf-Kitzladen, Am Eckfeld 24    SPÖ 
2. Mag.a Krumböck Christina, 7503 Großpetersdorf, Welgersdorf 131   SPÖ 
3. Ing. Riegler Manfred, 7341 Markt Sankt Martin, Landsee 59    SPÖ 
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4. Sebald Eva-Maria, 7061 Trausdorf an der Wulka, Flugplatzstraße 22/2   ÖVP 
5. Mag. Sagartz Christian, 7033 Pöttsching, See - I. Straße 12     ÖVP 
6. Mag. Schober Florian, 7011 Siegendorf, Quergasse 2/2     ÖVP 
7. MMag. Petschnig Alexander, 7142 Illmitz, Schellgasse 25/1    FPÖ 
8. Molnár Géza, 7000 Eisenstadt, Jupitergasse 11      FPÖ 
9. Ries Christian, 7071 Rust, Horst Uhlemann Straße 20     FPÖ 
 

B. Ersatzbeisitzer 
 
1. Mag. Oschep Herbert, 7000 Eisenstadt, Johann Sebastian Bach-Gasse 19/610  SPÖ 
2. Deutsch Erwin, 7000 Eisenstadt, Langriedgasse 24      SPÖ 
3. Piller Ernst, 7000 Eisenstadt, Hotterweg 17      SPÖ 
4. Mad Evelyn MA, 7081 Schützen am Gebirge, Quellengasse 3    ÖVP 
5. Opitz Peter, 7000 Eisenstadt, Gutkeledweg 15/9      ÖVP 
6. Mag. Schmall Josef Christian, 7000 Eisenstadt, Hoher Nußbaumweg 39   ÖVP 
7. Tayari Edith-Sara, 7000 Eisenstadt, Bergstraße 29      FPÖ 
8. Rakousky Alexandra, 7020 Loipersbach im Burgenland, Raiffeisenstraße 36   FPÖ 
 

II. Bezirkswahlbehörden 
 
 

Bezirkswahlbehörde der Freistadt Eisenstadt 
 

Vorsitzender und Bezirkswahlleiter 
Mag. STEINER Thomas 

 
Stellvertreter 

1. Mag.a TÖRÖK Gerda 
2. DIin PIERINGER-LUNZER Elisabeth 

 
 

A. Beisitzer 
 
1. Dr. Prinke Helmut, 7000 Eisenstadt, Bergstraße 12     SPÖ 
2. Mag. Dr. Mikats Richard, 7000 Eisenstadt Hotterweg 26a     SPÖ 
3. Mag. Zeman Wolfgang, 7000 Eisenstadt, Sandgrubweg 18     SPÖ 
4. Mag. Dr. Freismuth Michael, 7000 Eisenstadt, Ahorngasse 32    ÖVP 
5. Fraunschiel Andrea MA, 7000 Eisenstadt, Stefan Dorffmeister-Straße 18   ÖVP 
6. Mag.a Philipp Christina, 7000 Eisenstadt, Eisgrubenweg 3     ÖVP 
7. Höld Hermann, 7000 Eisenstadt, Dr. Isidor Pap-Straße 6     ÖVP 
8. Hahnekamp Matthias, 7000 Eisenstadt, Angergasse 10     FPÖ 
9. Ing. Rosenich Wolfgang, 7000 Eisenstadt, Ignaz Till-Straße 12/3    FPÖ 
 

B. Ersatzbeisitzer 
 
1. Szenkuröck Alfred, 7000 Eisenstadt, Scheibenbergweg 2     SPÖ 
2. Lierl Herbert, 7000 Eisenstadt, Scheibenbergweg 6     SPÖ 
3. Breithofer Roland, 7000 Eisenstadt, Josef Lentsch-Straße 8/4    SPÖ 
4. Klinger-Zechmeister Ruth, 7000 Eisenstadt, Wiener Straße 78    ÖVP 
5. Zechmeister Anton, 7000 Eisenstadt, Sankt Georgener Hauptstraße 25   ÖVP 
6. DI Tinhof Erwin, 7000 Eisenstadt, Gartengasse 8      ÖVP 
7. Rumpolt Franz, 7000 Eisenstadt, Rudolf Klafsky-Gasse 4     ÖVP 
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8. Ing. Reinprecht Ladislaus, 7000 Eisenstadt, Neusiedler Straße 35-37/24   FPÖ 
9. Partl Heidrun, 7000 Eisenstadt, Pfarrgasse 11      FPÖ 
 

Bezirkswahlbehörde der Freistadt Rust 
 

Vorsitzender und Bezirkswahlleiter 
LACKNER Eduard 

 
Stellvertreter 

1. Mag. SZÖKE Mathias 
2. AMON Angelika 

 
 

A. Beisitzer 
 
1. Hirschmann Andreas, 7071 Rust, Stadtwassergasse 1a      SPÖ 
2. Mag. Szöke Franz, 7071 Rust, Dorfmeistergasse 22      SPÖ 
3. Fiedler Heike, 7071 Rust, Oggauerstraße 54/1/9       SPÖ 
4. Dr. Strauch Hannsjörg, 7071 Rust, Vogelsangweg 1/1/1      ÖVP 
5. DI Tremmel Ludwig, 7071 Rust, Mörbischerstraße 2/3/1      ÖVP 
6. Ing. Conrad Dieter, 7071 Rust, Johann von Gabrielgasse 12    ÖVP 
7. Karassowitsch Erich, 7071 Rust, Weinberggasse 17/1     FPÖ 
8. Dengler Franz, 7071 Rust, Oggauerstraße 24/1/2      FPÖ 
9. Lichtenberger Veronika, 7071 Rust, Mörbischerstraße 2/3/10    FPÖ 
 

B. Ersatzbeisitzer 
 
1. Drawitsch Markus, 7071 Rust, Teichweg 3a       SPÖ 
2. Mag. Szöke Michael, 1040 Wien, Schelleingasse 26/3/18      SPÖ 
3. Halwax Angelika, 7071 Rust, Weinberggasse 15/2       SPÖ 
4. Schorn Erwin, 7071 Rust, Maulbeerwiese 8       ÖVP 
5. Müllner Gertraud, 7071 Rust, Lenaugasse 1       ÖVP 
6. Kicker-Dietl Brigitte, 7071 Rust, Joseph Haydngasse 1     ÖVP 
7. Ries Bettina, 7071 Rust, Horst Uhlemann-Straße 20      FPÖ 
8. Dengler Gabriela, 7071 Rust, Oggauerstraße 24/1/2      FPÖ 
 
 

Bezirkswahlbehörde Neusiedl am See 
 

Vorsitzende und Bezirkswahlleiterin 
Mag.a LENTSCH Birgit 

 
Stellvertreter 

1. Mag.a SZINOVATZ Ljuba 
2. Mag.a ZSCHECH Ulrike 

3. Mag.a Dr.in JUNO-DORNER Barbara 
 
 

A. Beisitzer 
 
1. Radlspäck Friedrich, 7122 Gols, Kellergasse 30      SPÖ 
2. Tesarek Johann, 7132 Frauenkirchen, Nationalparksiedlung 59/4/13   SPÖ 
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3. Lang Andrea, 7143 Apetlon, Heidegasse 11      SPÖ 
4. Rausch Herbert, 7100 Neusiedl am See, Kalvarienbergstraße 92    ÖVP 
5. Thullner Johann, 7123 Mönchhof, Friedhofgasse 21 1     ÖVP 
6. Moispointner Kurt, 7100 Neusiedl am See, Untere Hauptstraße 11    ÖVP 
7. Zechmeister Walter, 2423 Deutsch Jahrndorf, Untere Hauptstraße 57/2   FPÖ 
8. DI Reifberger Ingo, 7093 Jois, Bruckergasse 35      FPÖ 
9. Toth Hans, 7122 Gols, Untere Quergasse 33      FPÖ 
 

B. Ersatzbeisitzer 
 
1. Zimmermann Egon, 2475 Neudorf, Friedhofgasse 1     SPÖ 
2. Schönholz Anita, 7100 Neusiedl am See, Triftgasse 22a 2     SPÖ 
3. Mag. Dr. Resch Gerhard, 7100 Neusiedl am See, Oberer Sauerbrunn 1   SPÖ 
4. Metzker Hermann, 7122 Gols, Baumgarten 30      ÖVP 
5. Rapp Franziska, 7131 Halbturn, Budapester Straße 93     ÖVP 
6. Rittsteuer Christine, 7100 Neusiedl am See, Feldgasse 1     ÖVP 
7. Graner Christian, 7111 Parndorf, Joseph-Haydn-Gasse 2/5     FPÖ 
8. Denk Herbert, 7100 Neusiedl am See, Am Anger 10-12/3     FPÖ 
 
 

Bezirkswahlbehörde Eisenstadt-Umgebung 
 

Vorsitzende und Bezirkswahlleiterin 
Dr.in AUER Franziska 

 
Stellvertreter 

1. Mag.a HANKEMEIER Sonja 
2. Mag.a HENDRICH Tamara 

 
 

A. Beisitzer 
 
1. Grujic Ivan, 7012 Zagersdorf, Am Berg 5       SPÖ 
2. Sabara Rudolf, 7011 Siegendorf, Dr. Ludwig Leser Gasse 100    SPÖ 
3. Mag. Marhold Herbert, 7000 Eisenstadt, Johann Sebastian Bach-Gasse 5/3/10  SPÖ 
4. Paiszler Helmut, 7041 Wulkaprodersdorf, Neubaugasse 13    SPÖ 
5. Zarits Christoph, 7012 Zagersdorf, Gartengasse 28a 4     ÖVP 
6. Schumich Johann, 7064 Oslip, Obere Feldgasse 31      ÖVP 
7. Heinschink Mathias, 2443 Leithaprodersdorf, Untere Hauptstraße 29   ÖVP 
8. Strommer Anita, 7072 Mörbisch am See, Berggasse 31     FPÖ 
9. Unger Herbert, 7000 Eisenstadt, Rosentalried 3      FPÖ 
 

B. Ersatzbeisitzer 
 
1. Schuster Helmut, 7041 Wulkaprodersdorf, Rosengasse 3/2    SPÖ 
2. Wenzl Elisabeth, 7072 Mörbisch am See, Franz Lehár-Gasse 1    SPÖ 
3. Wagner Brigitte, 2443 Loretto, Gartengasse 1      SPÖ 
4. Pint René, 7041 Wulkaprodersdorf, Heideweg 8      SPÖ 
5. Mag. Kummer Georg, 7000 Eisenstadt, Jacob Rauschenfels-Gasse 36   ÖVP 
6. Hochegger Andreas, 7071 Rust, Dorfmeistergasse 11b     ÖVP 
7. Schriefl Christian, 7062 Sankt Margarethen im Burgenland, Ödenburger Straße 46/1 ÖVP 
8. Waller Andreas, 2491 Neufeld an der Leitha, Hans Bögl-Gasse 6    FPÖ 
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Bezirkswahlbehörde Mattersburg 
 
 

Vorsitzender und Bezirkswahlleiter 
Mag. ZECHMEISTER Werner 

 
Stellvertreter 

1. LOTTER Rudolf 
2. Mag. KARNER Werner 

 
 

A. Beisitzer 
 
1. Mag. Schachinger Georg, 7023 Pöttelsdorf, Pielgasse 62     SPÖ 
2. Grafl Alfred, 7022 Schattendorf, Sportplatzgasse 2     SPÖ 
3. Aufner Karl, 7210 Mattersburg, Mühlgasse 8      SPÖ 
4. Wild Ernst, 7021 Draßburg, Korngasse 27/1      SPÖ 
5. Ing. Giefing Erwin MBA, 7210 Mattersburg, Am Viehmarkt 13    ÖVP 
6. Kutrowatz Christian, 7222 Rohrbach bei Mattersburg, Sebastianstraße 35   ÖVP 
7. Mag. Schmidtbauer Johannes MA, 7023 Zemendorf-Stöttera, Langegasse 13  ÖVP 
8. Spuller Felix, 7212 Forchtenstein, Antonigasse 56      FPÖ 
9. Strobl Paul Werner, 7212 Forchtenstein, Hochbergstraße 95    FPÖ 
 

B. Ersatzbeisitzer 
 
1. DIin Biricz Sonja, 7210 Mattersburg, Haydngasse 3-5     SPÖ 
2. Werba Carina BEd MA, 7210 Mattersburg, Otto Glöckel-Gasse 15    SPÖ 
3. Mag. Pfeiffer Christian, 7021 Draßburg, Korngasse 27/2     SPÖ 
4. Prets Christine, 7033 Pöttsching, Wr. Neustädter Straße 108    SPÖ 
5. Fröch Beate, 7031 Krensdorf, Weinberggasse 8      ÖVP 
6. Leeb Irene, 7021 Baumgarten, Dr. Karl Renner-Gasse 11     ÖVP 
7. Prantl Josef, 7023 Zemendorf-Stöttera, Siedlergasse 28     ÖVP 
8. Tengler Peter, 7022 Schattendorf, Feldgasse 28      FPÖ 
 
 

Bezirkswahlbehörde Oberpullendorf 
 

Vorsitzender und Bezirkswahlleiter 
Mag. TRUMMER Klaus 

 
Stellvertreter 

1. Mag.a KORNER Ursula 
2. Ing. BAUER Rudolf 

3. STERNECKER Gerda 
 
 

A. Beisitzer 
 
1. Kefeder Michael, 7442 Lockenhaus, Graben 6      SPÖ 
2. Sternecker Gerda, 7321 Lackendorf, Rosengasse 3      SPÖ 
3. Steiner Rudolf, 7341 Markt Sankt Martin, Hauptstraße 67/1    SPÖ 
4. Ehrenhöfer Wolfgang, 7350 Oberpullendorf, Rottwiese 39     ÖVP 
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5. DI Eichberger Johann, 7311 Neckenmarkt, Neubaugasse 27    ÖVP 
6. Ing. Niklos Thomas, 7321 Unterfrauenhaid, Am Bach 4/2/1    ÖVP 
7. Pfneiszl Andrea, 7372 Draßmarkt, Haselbrunn 18      ÖVP 
8. Kraly Markus, 7322 Lackenbach, Bergstraße 55      FPÖ 
9. Moser Peter, 7322 Lackenbach, Wienerstraße 6      FPÖ 
 

B. Ersatzbeisitzer 
 
1. Heissenberger Martin, 7441 Pilgersdorf, Johannesgasse 4     SPÖ 
2. Leopold Waltraud, 7344 Stoob, Hauptstraße 74      SPÖ 
3. Ing. Piniel Paul, 7331 Weppersdorf, Neugasse 46      SPÖ 
4. Rosenitsch Herbert, 7442 Lockenhaus, Steinbachgasse 2a     ÖVP 
5. Pfneisl Rudolf, 7372 Draßmarkt, Schulgasse 1      ÖVP 
6. Frühwirth Anna, 7443 Mannersdorf an der Rabnitz, Auwiese 2    ÖVP 
7. Fellinger Freddy, 7452 Frankenau-Unterpullendorf, Hauptstraße 2    ÖVP 
8. Perl Martin, 7344 Stoob, Waldgasse 10       FPÖ 
 
 

Bezirkswahlbehörde Oberwart 
 

Vorsitzender und Bezirkswahlleiter 
Dr. NEMETH Helmut 

 
Stellvertreter 

1. Mag. BAUMGARTNER Horst 
2. Mag. GRANDITS Johann 

3. PIMPERL Robert Christian 
 
 

A. Beisitzer 
 
1. Bieler Helmut, 7431 Bad Tatzmannsdorf, Feldgasse 15/1     SPÖ 
2. Prohaska Doris, 7503 Großpetersdorf, Kleinzicken 51     SPÖ 
3. Mag. Drobits Christian, 7501 Rotenturm an der Pinka, Pinkagasse 5   SPÖ 
4. Mag.a Resetar Michaela, 7472 Schachendorf, Schachendorf 56/1    ÖVP 
5. Zlatarits Stefan, 7503 Großpetersdorf, Kurtacker 4     ÖVP 
6. Toth Günter, 7532 Litzelsdorf, Kapellenweg 8      ÖVP 
7. Benkö Ilse, 7400 Oberwart, Hegelgasse 6/4/4      FPÖ 
8. Wiesler Markus, 7474 Deutsch-Schützen Eisenberg, Kapellenstraße 33   FPÖ 
9. Kappel Franz Josef, 7511 Mischendorf, Untertrum 16     FPÖ 
 

B. Ersatzbeisitzer 
 
1. Höfer René, 7423 Wiesfleck, Wiesfleck 302      SPÖ 
2. Steiner Sieglinde, 7400 Oberwart, Lehargasse 4/2/6     SPÖ 
3. Goger Johann, 7411 Markt Allhau, Trulitsch 14      SPÖ 
4. Mag. Rasser Ronald, 7411 Markt Allhau, Lindenweg 1     ÖVP 
5. Csebits Monika, 7511 Mischendorf, Obere Hauptstraße 11     ÖVP 
6. Jany Reinhard, 7400 Oberschützen, Unterschützen 91     ÖVP 
7. Schieder Christian, 7474 Deutsch-Schützen Eisenberg, Zechwiesen 3   FPÖ 
8. Babitsch Bernd, 7423 Pinkafeld, Fabriksgasse 14/4     FPÖ 
9. Grabenhofer Christian, 7433 Mariasdorf, Mariasdorf 178     FPÖ 
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Bezirkswahlbehörde Güssing 
 

Vorsitzende und Bezirkswahlleiterin 
Mag.a Dr.in WILD Nicole Christina 

 
Stellvertreter 

1. Mag. Dr. SAGMEISTER Hermann 
2. HAMMERL Vera 

 
 

A. Beisitzer 
 
1. Hafner Patrick MA, 7542 Gerersdorf-Sulz, Gerersdorf Siedlung 5/3    SPÖ 
2. Feibel Engelbert, 7540 Moschendorf, Moschendorf 66     SPÖ 
3. Fetz Anton, 7534 Olbendorf, Dorf 466       SPÖ 
4. Lebitsch Karin, 7540 Güssing, Sankt Nikolaus 77a      ÖVP 
5. DI Jandrisits Franz, 7536 Güttenbach, Ebenfeld 9      ÖVP 
6. Fencz Oskar, 7533 Ollersdorf im Burgenland, Hauptstraße 50    ÖVP 
7. Dr. Palkovits Michael, 7540 Güssing, Ludwigshof 37     ÖVP 
8. Stettner Herbert, 7544 Tobaj, Punitz 43       FPÖ 
9. Steiner Hannes BSc, 7540 Güssing, Urbersdorf 6      FPÖ 
 

B. Ersatzbeisitzer 
 
1. Brenner Alfred, 7540 Güssing, Sankt Nikolaus 8      SPÖ 
2. Mag.a Weinek Eva-Maria, 7522 Heiligenbrunn, Hagensdorf im Burgenland 28  SPÖ 
3. Ing. Palkovits Johann, 7540 Güssing, Feldgasse 3      SPÖ 
4. Glaser Franz, 8291 Burgauberg-Neudauberg, Grazer Straße 27/1    ÖVP 
5. Ing. Karausz Josef, 7544 Tobaj, Deutsch Tschantschendorf 42    ÖVP 
6. Krammer Gerhard, 7540 Güssing, Punitzer Straße 7a     ÖVP 
7. Jaindl Elfriede, 7540 Inzenhof, Inzenhof 96      ÖVP 
8. Mag. Richter Johann, 7544 Tobaj, Deutsch Tschantschendorf 196    FPÖ 
9. Kasin Alexander, 9585 Finkenstein am Faaker See, Hauptstraße 34    FPÖ 
 
 

Bezirkswahlbehörde Jennersdorf 
 

Vorsitzender und Bezirkswahlleiter 
DDr. PREM Hermann 

 
Stellvertreter 

1. Mag. DUNKL Harald 
2. MIRTH Erwin 

3. KULOVITS Reinhold 
 
 

A. Beisitzer 
 
1. Hafner Erwin, 7572 Deutsch Kaltenbrunn, Höhenstraße 2     SPÖ 
2. Reczek Silvia, 8384 Minihof-Liebau, Windisch-Minihof 155     SPÖ 
3. Neuherz Hilde, 8380 Jennersdorf, Bergsiedlung 57     SPÖ 
4. Spirk Franz, 7563 Königsdorf, Römersiedlung 12      ÖVP 
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5. Potetz Edmund, 8380 Jennersdorf, Badstraße 2/3      ÖVP 
6. Lang Hermann, 8380 Jennersdorf, Martinigasse 67     ÖVP 
7. Maier Johann, 8380 Jennersdorf, Bergsiedlung 68      FPÖ 
8. Rosenberger Martin, 7571 Rudersdorf, Am Erlengrund 2/3/2    FPÖ 
9. Keszei Walter, 8380 Jennersdorf, Haydngasse 3      FPÖ 
 

B. Ersatzbeisitzer 
 
1. Zach Kurt, 7572 Deutsch Kaltenbrunn, Markplatz 7/1     SPÖ 
2. Karner Reinhard, 7572 Deutsch Kaltenbrunn, Bergstraße 119    SPÖ 
3. Hirczy Margaretha, 8380 Jennersdorf, Laritzgraben 47     SPÖ 
4. Koller Christa, 8385 Neuhaus am Klausenbach, Bonisdorf 15    ÖVP 
5. Bagdy Christoph, 7564 Rudersdorf, Dobersdorf 94      ÖVP 
6. Winkler Eva-Maria, 8380 Jennersdorf, Hauptplatz 5b 1     ÖVP 
7. Hirmann Amila, 7571 Rudersdorf, Am Erlengrund 2/3/4     FPÖ 

Die Landeswahlleiterin: 
Mag.a Novosel 

___________________ 

Zahl: A3/WBF.A2-10009-1-2018 

429. Richtlinie 2018/2019 zur Förderung von elektronischem Schutz bei Eigenheimen,  
Reihenhäusern und Wohnungen (Alarmanlagenförderung)  

gemäß den Bestimmungen des  
Burgenländischen Wohnbauförderungsgesetzes 2018 - Bgld. WFG 2018, LGBl. Nr. 60/2018 

 
Inhaltsverzeichnis 

 
§ 1    Förderziel 
§ 2    Fördergegenstand 
§ 3    Begriffsbestimmungen 
§ 4    Förderhöhe 
§ 5    Antragstellung 
§ 6    Förderabwicklung 
§ 7    Auszahlung und Rückforderung 
§ 8    Sonstige Bestimmungen 
§ 9    Duldungs- und Mitwirkungspflichten 
§ 10  Schlussbestimmungen 
 

§ 1  
Förderziel 

Ziel dieser Richtlinie ist die Sicherung von qualitativ hochwertigem und leistbarem Wohnraum unter Be-
rücksichtigung raumordnungspolitischer, klimarelevanter und ökologischer Gesichtspunkte sowie sozialer, 
wirtschaftlicher und ökologischer Nachhaltigkeit. Besonderes Augenmerk soll auf geeignete Sicherheitsmaß-
nahmen gelegt werden.  
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§ 2  
Fördergegenstand 

 
(1) Im Rahmen dieser Richtlinie werden vom Land Burgenland nach Maßgabe der im jeweiligen Landeshaus-

halt zur Verfügung stehenden Mittel der elektronische Schutz (Alarmanlagen mit und ohne Videoüber-

wachung) sowie der Einbau einer Sicherheitstüre bei Eigenheimen, Reihenhäusern und Wohnungen ge-

fördert.  

(2) Bei Eigenheimen und Reihenhäusern ist die Förderung des Einbaues einer Sicherheitstüre nur in Kombi-

nation mit einer nach Maßgabe des Abs. 3 und 4 gleichzeitig zu errichtenden oder einer bereits beste-

henden Alarmanlage (Alarmanlage mit oder ohne Videoüberwachung) möglich.  

(3) Die Alarmanlage muss den VSÖ oder VDS Richtlinien, der EN 50130, der EN 50131 oder der OVE- Richtli-

nie R2 entsprechen. Die Sicherheitstüre nach der ÖNORM EN 1627 „Fenster, Türen, Abschlüsse - Ein-

bruchshemmung - Anforderungen und Klassifizierung“, herausgegeben vom Österreichischen Normungs-

institut am 1. Feber 2000 bzw. der ÖNORM B 5338 „Einbruchshemmende Fenster, Türen und zusätzliche 

Abschlüsse - Allgemeine Festlegungen“, herausgegeben vom Österreichischen Normungsinstitut am 

1. August 2003 mit einer Widerstandsklasse von mindestens drei von einem nach den gewerberechtli-

chen Vorschriften befugten Unternehmen errichtet werden.  

(4) Videoüberwachungsanlagen müssen entsprechend dem Stand der Technik errichtet werden. Die Auf-

zeichnungen müssen gespeichert werden können. 

(5) Vom befugten Unternehmen sind in einem Abnahmeprotokoll 

a. die Planung, Projektierung und Übergabe der Alarmanlage an die Nutzerin oder den Nutzer ge-

mäß dem Stand der Technik oder technischen Richtlinien (z.B. VSÖ oder VDS Richtlinien, der EN 

50130, der EN 50131 oder der OVE Richtlinie 2) sowie der fachgerechte Einbau zu dokumentie-

ren und zu bestätigen; 

b. bei Videoüberwachungsanlagen der fachgerechte Einbau und die Einhaltung der Normen oder 

des Standes der Technik zu bestätigen.  

(6) Der fachgerechte Einbau der Sicherheitstüre nach der ÖNORM ENV 1627 bzw. der ÖNORM B 5338 mit 

einer Widerstandsklasse von mindestens drei und die Zertifizierung des Fabrikats sind vom befugten Un-

ternehmen in einem Abnahmeprotokoll zu dokumentieren und zu bestätigen.  

(7) Für die Gewährung einer Förderung genügt eine Sicherungsmaßnahme. Hiervon ausgenommen ist der 

Einbau von Sicherheitstüren bei Eigenheimen und Reihenhäusern. 

(8) Für ein Eigenheim mit mehr als einer Wohneinheit kann die Förderung nur einmal in der sich aus § 3 er-

gebenden Höhe bezogen werden. 

(9) Die Förderung der Aufrüstung von bereits bestehenden, nach Maßgabe der Abs. 3 und 4 errichteten 

Alarmanlagen mit einer Videoüberwachungsanlage oder der Einbau einer Sicherheitstüre ist grundsätz-

lich möglich. 

(10) Nicht gefördert werden jedenfalls der Einbau von Rauchmeldern oder Alarmanlagenattrappen. 

(11) Auf die Gewährung der Fördermittel besteht kein Rechtsanspruch. 

(12) Soweit es Bedarf und zur Verfügung stehende Fördermittel erforderlich machen, wird eine Reihung der 

Förderungsanträge nach dem Datum des Einlangens vorgenommen und kann die Förderungsmaßnahme 

und damit die Möglichkeit der Einreichung von Förderungsanträgen nach dieser Richtlinie vorzeitig be-

endet werden.  

 
 
 



Landesamtsblatt für das Burgenland 49. Stück - ausgegeben am 14. Dezember 2018 

1335 
 

§ 3 
Begriffsbestimmungen 

(1) Eigenheime: Wohnhäuser mit höchstens zwei Wohnungen, von denen eine zur Benützung durch die Ei-

gentümerin oder den Eigentümer bestimmt ist; bei Eigenheimen mit zwei Wohnungen muss die selbst-

ständige Benützbarkeit gegeben sein, wobei die Wohnungen über einen gemeinsamen Vorraum zugäng-

lich sein können; mit Zustimmung des Landes kann ein Eigenheim aus besonders berücksichtigungswür-

digen Gründen eine weitere Wohnung für nahestehende Personen umfassen; 

(2) Reihenhäuser: höchstens zweigeschossige, mit Keller dreigeschossige Wohnhäuser mit mindestens drei 

unabhängig voneinander und nur von außen begehbaren Wohnungen, die als Gesamtanlage geplant, 

eingereicht und errichtet werden, wobei die Begründung von Eigentum möglich sein muss; 

(3) Wohnung: eine zur ganzjährigen Benützung durch Menschen geeignete, baulich in sich abgeschlossene 

Einheit, die mindestens aus Zimmer, Küche (Kochnische), Vorraum, WC und Bade- oder Duschgelegen-

heit besteht und deren Ausstattung zeitgemäßen Wohnbedürfnissen entspricht. Die Wohnnutzfläche 

muss zumindest 35 m² betragen;  

(4) Förderungswürdige Personen: natürliche Personen gemäß § 13 Bgld. WFG 2018, die sich verpflichten am 

Ort des geförderten Objektes ihren Hauptwohnsitz zu begründen und in deren Allein- oder überwiegen-

dem Miteigentum sich außer dem geförderten kein weiteres aus Mitteln der Wohnbauförderung eines 

Bundeslandes gefördertes Objekt befindet und die die Förderkriterien der jeweiligen Förderrichtlinien er-

füllen; 

(5) Nahestehende Personen: die Ehegattin oder der Ehegatte, die eingetragene Partnerin oder der eingetra-

gene Partner gemäß dem Eingetragene Partnerschaft-Gesetz - EPG, Verwandte in gerader Linie ein-

schließlich der Adoptiv- und Pflegekinder, Verwandte bis zum zweiten Grad der Seitenlinie und Ver-

schwägerte in gerader Linie und eine Person, die mit der Inhaberin (Mieterin) oder dem Inhaber (Mieter) 

des geförderten Objektes in einer in wirtschaftlicher Hinsicht gleich einer Ehe eingerichteten Haushalts-

gemeinschaft lebt (Lebensgefährtin, Lebensgefährte) und deren eigene Adoptiv- und Pflegekinder; 

(6) Gesamtbaukosten: Kosten für die Errichtung einer Alarmanlage und für den Einbau einer Sicherheitstüre, 

wobei beim Einbau einer Sicherheitstüre ein Selbstbehalt in Höhe von 500 Euro in Abzug gebracht wird.  

 

§ 4 
Förderhöhe 

 
(1) Die Errichtung einer Alarmanlage ohne Videoüberwachungsanlage wird mit einem nicht rückzahlbaren 

Zuschuss in der Höhe von 30% der anerkannten Gesamtbaukosten, höchstens jedoch mit 1 000 Euro ge-

fördert.  

(2) Die Errichtung einer Alarmanlage mit Videoüberwachungsanlage wird mit einem nicht rückzahlbaren 

Zuschuss in der Höhe von 30% der anerkannten Gesamtbaukosten, höchstens jedoch mit 1 500 Euro ge-

fördert. 

(3) Die Aufrüstung von bereits bestehenden, nach Maßgabe des § 2 Abs. 3 und 4 errichteten Alarmanlagen 

mit einer Videoüberwachungsanlage wird mit einem nicht rückzahlbaren Zuschuss in der Höhe von 30% 

dieser Kosten, höchstens jedoch mit 500 Euro gefördert. 

(4) Der Einbau einer Sicherheitstüre wird mit einem nicht rückzahlbaren Zuschuss in der Höhe von 30% der 

anerkannten Gesamtbaukosten, höchstens jedoch mit 500 Euro gefördert. 
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(5) Die Errichtung einer Alarmanlage ohne Videoüberwachungsanlage in Kombination mit dem Einbau einer 

Sicherheitstüre wird mit einem nicht rückzahlbaren Zuschuss in der Höhe von 30% der anerkannten Ge-

samtbaukosten, höchstens jedoch mit 1 500 Euro gefördert. 

(6) Die Errichtung einer Alarmanlage mit Videoüberwachungsanlage in Kombination mit dem Einbau einer 

Sicherheitstüre wird mit einem nicht rückzahlbaren Zuschuss in der Höhe von 30% der anerkannten Ge-

samtbaukosten, höchstens jedoch mit 2 000 Euro gefördert. 

 
§ 5 

Antragstellung 
 

(1) Ansuchen um Gewährung einer Förderung sind entsprechend des § 5 Abs. 1 Bgld. WFG 2018 beim Amt 

der Burgenländischen Landesregierung, Abteilung 3 – Hauptreferat Wohnbauförderung, einzubringen 

und die aus den Formblättern zu den jeweiligen Förderungsarten ersichtlichen Unterlagen anzuschließen. 

Ansuchen gelten erst dann als eingebracht, wenn jedenfalls alle zur Beurteilung und technischen Über-

prüfung erforderlichen Unterlagen (Abs. 5 und 6) angeschlossen sind.  Ansuchen können auch auf elekt-

ronischem Weg direkt beim Amt der Burgenländischen Landesregierung erfasst bzw. durch das zuständi-

ge Gemeindeamt übermittelt werden.  

(2) Förderansuchen um Gewährung eines nicht rückzahlbaren Zuschusses können von natürlichen Personen 

(Eigentümerinnen, Eigentümern, Mieterinnen, Mietern, Bauberechtigten und Pächterinnen oder Päch-

tern), die die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen oder dieser gemäß § 13 des Bgld. WFG 2018 

gleichgestellt sind, beim Amt der Landesregierung eingebracht werden. 

(3) Förderansuchen können bis längstens sechs Monate nach Inbetriebnahme der Alarmanlage, der Aufrüs-

tung von bereits bestehenden, nach Maßgabe des § 2 Abs. 3 und 4 errichteten Alarmanlagen mit einer 

Videoüberwachungsanlage oder dem Einbau der Sicherheitstüre eingebracht werden.  

(4) Förderansuchen sind von den Ehegatten, den eingetragenen Partnerinnen oder Partnern oder den Le-

bensgefährtinnen und Lebensgefährten gemeinsam einzubringen, wobei die Bestimmungen des § 5 Abs. 

3 Bgld. WFG 2018 einzuhalten sind.  

 
§ 6 

Förderabwicklung 
 
(1) Dem Förderansuchen sind alle zur Beurteilung des Förderantrages erforderlichen Unterlagen und Form-

blätter anzuschließen, insbesondere saldierte Rechnungen über die Errichtung der Alarmanlage, die Auf-

rüstung von bereits bestehenden, nach Maßgabe des § 2 Abs. 3 und 4 errichteten Alarmanlagen mit ei-

ner Videoüberwachungsanlage oder den Einbau der Sicherheitstüre. 

(2) Das Abnahmeprotokoll ist anzuschließen.  

(3) Bei Miet- oder Pachtverhältnissen sind überdies die Zustimmungen der Vermieterin oder des Vermieters 

und der Eigentümerin oder des Eigentümers der Liegenschaft nachzuweisen.  

(4) Die Landesregierung ist berechtigt, in Wahrnehmung ihrer Aufgaben personenbezogene Daten gemäß § 

10 Bgld. WFG 2018 zu verarbeiten. 
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§ 7 
Auszahlung und Rückforderung 

 
(1) Nach positiver Erledigung des Förderansuchens erfolgt die Auszahlung des nicht rückzahlbaren Zuschus-

ses auf die von der Antragstellerin oder dem Antragsteller im Förderansuchen angegebene Bankverbin-

dung. Eine schriftliche Bewilligung ist nicht erforderlich.  

(2) Ergibt sich nach der Auszahlung, dass entgegen den Angaben im Förderansuchen, im Abnahmeprotokoll 

oder den gemeindeamtlichen Bestätigungen Fördervoraussetzungen gemäß dieser Richtlinie nicht gege-

ben sind oder die Alarmanlage nicht ordnungsgemäß betrieben wird, ist der zu Unrecht empfangene Zu-

schuss, unbeschadet weitergehender rechtlicher Folgen, zurückzubezahlen. Zur Durchführung von Über-

prüfungen an der Alarmanlage oder der Sicherheitstüre ist Organen der Landesregierung Zutritt zu ge-

währen. 

 
§ 8 

Sonstige Bestimmungen 
 

(1) Das Land Burgenland als Förderungsgeber ist gemäß dem Bgld. WFG 2018 ermächtigt, alle im Förde-

rungsantrag enthaltenen sowie die bei der Abwicklung und Kontrolle der Förderung sowie bei allfälligen 

Rückforderungen anfallenden, die Förderungswerbenden betreffenden personenbezogenen Daten zu 

verarbeiten. 

(2) Das Land Burgenland als Förderungsgeber ist weiters befugt, Daten gemäß § 10 Abs. 1 Bgld. WFG 2018 

im notwendigen Ausmaß zur Erfüllung von Berichtspflichten, für Kontrollzwecke oder zur statistischen 

Auswertung an Dritte, die zur Verschwiegenheit verpflichtet sind, zu übermitteln. 

(3) Das Land Burgenland als Förderungsgeber ist befugt, im Rahmen der Förderungsabwicklung die ermittel-

ten Daten an die Transparenzdatenbank im Sinne des Transparenzdatenbankgesetzes 2012 – TDBG 2012 

zu übermitteln und Daten, wenn sie zur Gewährung, Einstellung oder Rückforderung des Darlehensbe-

trages erforderlich sind, aus der Transparenzdatenbank abzufragen. 

 
§ 9 

Duldungs- und Mitwirkungspflichten 
 

(1) Den Organen des Amtes der Landesregierung, im folgenden Prüforgane genannt, ist das Betreten des 

Grundstückes, auf dem sich das geförderte Objekt befindet, zu gestatten. 

(2) Die Prüforgane sind ermächtigt in Unterlagen, die für die Prüfung des zu fördernden Objektes als not-

wendig erachtet werden, Einsicht zu nehmen. 

(3) Die Prüforgane können die zeitweilige Überlassung von Aufzeichnungen und Unterlagen verlangen und 

haben in diesem Fall deren Aushändigung der begünstigten Person(en) zu bestätigen. 

(4) Bei der Prüfung hat eine geeignete und informierte Person anwesend zu sein, um Auskünfte zu erteilen 

und die erforderliche Unterstützung zu leisten. 
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§ 10 
Schlussbestimmungen 

 
Diese Richtlinie tritt rückwirkend mit 1. September 2018 in Kraft. 
Auf vor dem 1. September 2018 eingebrachte Förderansuchen sind die Bestimmungen des Bgld. WFG 2005 
iVm Bgld. WFVO 2005 in der letztgültigen Fassung anzuwenden. 
 

Für die Landesregierung: 
Der Landeshauptmann: 

Nießl 

___________________ 

Zahl: A3/WBF.A2-10009-2-2018 

430. Richtlinie 2018/2019 zur Förderung des Ankaufs  
von Eigenheimen, Wohnungen und Reihenhäusern gemäß den Bestimmungen des  

Burgenländischen Wohnbauförderungsgesetzes 2018 - Bgld. WFG 2018, LGBl. Nr. 60/2018 

 
Inhaltsverzeichnis 

 
I. Allgemeines 

 
§ 1    Förderziel 
§ 2    Fördergegenstand 
§ 3    Begriffsbestimmungen 

 
II. Fördervoraussetzungen 

 
§ 4    Förderungswerberin oder Förderungswerber 
§ 5    Einkommen 
§ 6    Einkommensgrenzen 
§ 7    Finanzierung des Bauvorhabens 
§ 8    Heizwärmebedarf 
 

III. Berechnung der Förderhöhe 
 

§ 9    Förderhöhe 
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§ 11  Vorrangeinräumung 
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V. Förderverfahren 
 

§ 15  Antragstellung 
§ 16  Förderabwicklung / Förderprüfung 
§ 17  Zusicherung und Schuldschein 
§ 18  Auszahlungsmodalitäten 
 

VI. Weitere Förderungsbedingungen 
 

§ 19 Sonstige Förderungsbedingungen 
 

VII. Kündigungsbestimmungen 
 

§ 20  Kündigung 
§ 21  Fälligstellung 
§ 22  Widerruf 
§ 23  Konkurs und Versteigerung 
 

VIII. Übernahme von Förderungsdarlehen 
 

§ 24  Übernahme durch Schenkung oder Kauf 
§ 25  Übernahme durch Erbschaft  
§ 26  Entlassung aus der Haftung von Wohnbaudarlehen 
 

IX. Schlussbestimmungen 
 

§ 27  Sonstige Bestimmungen 
§ 28  Duldungs- und Mitwirkungspflichten 
§ 29  Inkrafttreten und Außerkrafttreten 
 
 

I. Allgemeines 

§ 1  
Förderziel 

 
Ziel dieser Richtlinie ist die Sicherung von qualitativ hochwertigem und leistbarem Wohnraum unter Berück-
sichtigung raumordnungspolitischer, klimarelevanter und ökologischer Gesichtspunkte sowie sozialer, wirt-
schaftlicher und ökologischer Nachhaltigkeit. Besonderes Augenmerk soll auf die Erreichung der Klimaschutz-
ziele, Energieeffizienz sowie den schonenden Umgang mit Ressourcen gelegt werden.  
 

§ 2  
Fördergegenstand  

 
(1) Im Rahmen dieser Richtlinie fördert das Land Burgenland nach Maßgabe der im jeweiligen Landeshaushalt 

zur Verfügung stehenden Mittel den Ankauf eines nicht geförderten Eigenheimes, einer nicht geförderten 

Eigentumswohnung oder eines nicht geförderten Reihenhauses, dessen Baubewilligung oder Baufreigabe 

zum Zeitpunkt des Ansuchens mindestens 20 Jahre zurück liegt.  

(2) Die Förderung besteht in der Gewährung eines Darlehens im Ausmaß von 50% des um den ortsüblichen 

Grundstückspreis und die Inventarkosten verminderten Kaufpreis, wobei die Darlehenshöhe abhängig 

vom nachzuweisenden Heizwärmebedarf mit höchstens EUR 40.000 pro Wohneinheit begrenzt ist. 
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(3) Bei Kauf zwischen nahestehenden Personen ist eine Förderung nach dieser Richtlinie nicht möglich.  

(4) In besonders berücksichtigungswürdigen Fällen (wie z.B. wirtschaftlichen Schwierigkeiten, Katastrophen-

fällen) kann die Burgenländische Landesregierung unter Beachtung der persönlichen Verhältnisse im Sin-

ne dieser Richtlinie ein angemessenes Darlehen gewähren, wenn einzelne Voraussetzungen für die Zuer-

kennung einer Förderung nach dieser Richtlinie nicht gegeben sind.  

(5) Auf die Gewährung der Fördermittel besteht kein Rechtsanspruch.  

(6) Soweit es Bedarf und zur Verfügung stehende Fördermittel erforderlich machen, wird eine Reihung der 

Förderungsanträge nach dem Datum des Einlangens vorgenommen und kann die Förderungsmaßnahme 

und damit die Möglichkeit der Einreichung von Förderungsanträgen nach dieser Richtlinie vorzeitig been-

det werden.  

§ 3  
Begriffsbestimmungen 

1. Eigenheime: Wohnhäuser mit höchstens zwei Wohnungen, von denen eine zur Benützung durch die 

Eigentümerin oder den Eigentümer bestimmt ist; bei Eigenheimen mit zwei Wohnungen muss die selbst-

ständige Benützbarkeit gegeben sein, wobei die Wohnungen über einen gemeinsamen Vorraum zugäng-

lich sein können; mit Zustimmung des Landes kann ein Eigenheim aus besonders berücksichtigungswür-

digen Gründen eine weitere Wohnung für nahestehende Personen umfassen; 

2. Wohnung: eine zur ganzjährigen Benützung durch Menschen geeignete, baulich in sich abgeschlossene 

Einheit, die mindestens aus Zimmer, Küche (Kochnische), Vorraum, WC und Bade-  

oder Duschgelegenheit besteht und deren Ausstattung zeitgemäßen Wohnbedürfnissen entspricht. Die 

Wohnnutzfläche muss zumindest 35 m² betragen; 

3. Gefördertes Objekt: ein Gebäude oder eine Wohnung, welches oder welche mit Mitteln der Wohnbau-

förderung gefördert wird und zur Abdeckung des ständigen, dringenden Wohnbedarfs der Förderungs-

werberin oder des Förderungswerbers oder der Mieterin (Nutzungsberechtigte) oder des Mieters (Nut-

zungsberechtigten) und ihr oder ihm nahestehender Personen dient und wofür das Förderungsdarlehen 

noch nicht vollständig zurückgezahlt ist oder wofür noch Annuitäten- oder Zinsenzuschüsse geleistet 

werden; 

4. Förderbare Nutzfläche (Wohnnutzfläche): die gesamte Bodenfläche einer Wohnung einschließlich eines 

Wintergartens abzüglich der Wandstärken und der im Verlauf der Wände befindlichen Durchbrechungen 

(Ausnehmungen); Treppen, offene Balkone, Terrassen, Loggien, sowie für berufliche Zwecke spezifisch 

ausgestattete Räume innerhalb einer Wohnung und Keller- und Dachbodenräume, welche nicht für 

Wohnzwecke geeignet sind, sind bei der Berechnung der förderbaren Nutzfläche (Wohnnutzfläche) nicht 

zu berücksichtigen; 

5. Kaufpreis: der im Kaufvertrag festgelegte Kaufpreis abzüglich der ortsüblichen Grundstückspreise und 

der Inventarkosten sowie vorhandener Nebengebäude; 

6. Förderungswürdige Personen: natürliche Personen gemäß § 13 Bgld. WFG 2018, die sich verpflichten am 

Ort des geförderten Objektes ihren Hauptwohnsitz zu begründen und in deren Allein- oder überwiegen-

dem Miteigentum sich außer dem geförderten kein weiteres aus Mitteln der Wohnbauförderung eines 

Bundeslandes gefördertes Objekt befindet und die die Förderkriterien der jeweiligen Förderrichtlinien er-

füllen; 

7. Nahestehende Personen: die Ehegattin oder der Ehegatte, die eingetragene Partnerin oder der eingetra-

gene Partner gemäß dem Eingetragene Partnerschaft-Gesetz - EPG, Verwandte in gerader Linie ein-

schließlich der Adoptiv- und Pflegekinder, Verwandte bis zum zweiten Grad der Seitenlinie und Ver-
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schwägerte in gerader Linie und eine Person, die mit der Inhaberin (Mieterin) oder dem Inhaber (Mieter) 

des geförderten Objektes in einer in wirtschaftlicher Hinsicht gleich einer Ehe eingerichteten Haushalts-

gemeinschaft lebt (Lebensgefährtin, Lebensgefährte) und deren eigene Adoptiv- und Pflegekinder;  

8. Bürgin/Bürge: eine österreichische Staatsbürgerin oder ein österreichischer Staatsbürger, die oder der 

sich verpflichtet, als Bürge und Zahler für den zugesicherten Darlehensbetrag zu haften;  

9. Haushaltseinkommen: Die Summe der Einkommen (gemäß § 5) der Förderungswerberin und des Förde-

rungswerbers und der mit ihr oder ihm im geförderten Objekt im gemeinsamen Haushalt lebenden ei-

genberechtigten Personen, mit Ausnahme der zur Haushaltsführung oder Pflege beschäftigten Arbeit-

nehmer oder Selbständigen. Ausgenommen sind auch Kinder, die zwar über ein eigenes Einkommen ver-

fügen, ihren Lebensmittelpunkt jedoch außerhalb des Haushaltes haben oder in absehbarer Zeit einen 

eigenen Haushalt gründen werden (Nebenwohnsitz); 

10. Energieausweis: Für das zu fördernde Objekt ist ein Energieausweis vorzulegen. Der Energieausweis, 

auszustellen von qualifizierten und befugten Personen, ist aufgrund des Energieausweis-Vorlage-Gesetz 

2012 – EAVG 2012 zu erstellen. Energieausweise, ausgestellt ab 7.4.2017, sind aufgrund der Bestimmun-

gen des § 34a und b der Burgenländischen Bauverordnung 2008 – Bgld. BauVO 2008 in die Energieaus-

weisdatenbank einzugeben und zu registrieren. 

 

II. Förderungsvoraussetzungen 

§ 4 
Förderungswerberin oder Förderungswerber  

 
(1) Die Förderungswerberin oder der Förderungswerber muss eine förderungswürdige natürliche Person 

gemäß § 13 Bgld. WFG 2018 sein und die geförderte Wohneinheit zur Deckung des dringenden Wohnbe-

darfs benötigen.  

(2) Die Förderungswerberin oder der Förderungswerber muss unmittelbar vor Einbringung des Ansuchens 

um Gewährung einer Förderung mindestens zwei Jahre ununterbrochen und rechtmäßig den Haupt-

wohnsitz in Österreich begründet haben und Einkünfte beziehen, die der Einkommensteuer in Österreich 

unterliegen oder aufgrund der Ausübung einer Erwerbstätigkeit Beiträge an die gesetzliche Sozialversi-

cherung in Österreich entrichtet haben und nunmehr Leistungen aus dieser erhalten. Einkünfte auf 

Grundlage anderer landes- oder bundesgesetzlicher Regelungen gelten diesen Einkünften als gleichge-

stellt. 

(3) Der Regelung in Abs. 2 gleichgestellt gilt auch, wenn die Förderungswerberin oder der Förderungswerber 

rechtmäßig seit zumindest fünf Jahren Einkünfte bezogen hat, die der Einkommensteuer in Österreich 

unterliegen. 

(4) Die Förderungswerberin oder der Förderungswerber muss zumindest Hälfteeigentümerin oder Hälfteei-

gentümer der zu fördernden Liegenschaft sein. Bei Ehegattinnen und Ehegatten, Lebensgefährtinnen und 

Lebensgefährten oder eingetragene Partnerinnen und eingetragene Partner genügt gemeinsames Hälf-

teeigentum. Miteigentümerinnen und Miteigentümer dürfen nur nahestehende Personen sein. 

(5) Die Förderungswerberin oder der Förderungswerber muss sich verpflichten im geförderten Objekt den 

Hauptwohnsitz zu begründen. Ebenso ist der Hauptwohnsitz von nahestehenden Personen im geförder-

ten Objekt nachzuweisen. Die Begründung des Hauptwohnsitzes hat längstens 6 Monate ab Zusicherung 

oder bei Durchführung von Sanierungsmaßnahmen nach Fertigstellung zu erfolgen.  

(6) Die Förderungswerberin oder der Förderungswerber darf nicht Allein- oder überwiegender Miteigentü-

mer eines aus weiteren Bundes- oder Landesmittel geförderten Objekts sein. 
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(7) Die Förderungswerberin oder der Förderungswerber darf nicht Allein- oder überwiegender Miteigentü-

mer eines Eigenheimes, Reihenhauses oder einer Wohnung sein, deren Benützungsbewilligung oder Be-

nützungsfreigabe weniger als 20 Jahre zurückliegt. 

(8) Natürlichen Personen darf eine Förderung nur gewährt werden, wenn sie jedenfalls zum Zeitpunkt der 

Erbringung des Ansuchens förderungswürdige Personen sind. 

(9) Das geförderte Objekt darf nicht vermietet werden. 

 
§ 5 

Einkommen 
 

(1) Zum Zeitpunkt des Förderungsansuchens ist folgendes Einkommen nachzuweisen: 

1. bei nicht zur Einkommensteuer veranlagten Personen die Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit 

gemäß § 25 EStG 1988 in Höhe der Bruttobezüge des dem Ansuchen vorangegangenen Kalenderjah-

res, in begründeten Fällen das Durchschnittseinkommen der letzten zwei oder drei Kalenderjahre (lt. 

Lohnzettel), vermindert um die insgesamt einbehaltenen SV-Beiträge, Kammerumlage, Wohnbau-

förderung, um die Werbungskosten, die freiwilligen Beträge, um die Pendlerpauschale gem. § 16 

Abs. 1 Z 6 EStG 1988 (unter Berücksichtigung des Pendlereuros gem. § 33 Abs.5 Z 4 EStG 1988), um 

die sonstigen Bezüge gemäß § 67 Abs. 3, 4 und 6 EStG 1988, um die Freibeträge gemäß §§ 35 und 

105 EStG 1988 sowie um die einbehaltene Lohnsteuer. Die einbehaltene Lohnsteuer vermindert sich 

um einen Erstattungsbetrag aus einer Arbeitnehmerinnen- oder Arbeitnehmerveranlagung; 

2. bei zur Einkommensteuer veranlagten Personen das Einkommen laut Einkommensteuerbescheid des 

letztveranlagten Kalenderjahres, in begründeten Fällen das Durchschnittseinkommen der letzten 

zwei oder drei Kalenderjahre, vermehrt um die steuerfreien Einkünfte und um die abgezogenen Be-

träge nach §§ 10, 18, 24 Abs. 4, 27 Abs. 3, 31 Abs. 3, 34 und 41 Abs. 3 EStG 1988 sowie vermindert 

um die festgesetzte Einkommensteuer. Soweit im Einkommen Einkünfte aus nichtselbstständiger Ar-

beit enthalten sind, sind die Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit um die Bezüge gemäß §§ 67 

und 68 EStG 1988 (laut Lohnzettel), ausgenommen die Bezüge gemäß § 67 Abs. 3, 4 und 6 EStG 1988, 

zu erhöhen. Negativeinkommen und negative Einkünfte aus der steuerschonenden Veranlagung und 

sich daraus ergebende Verlustvorträge werden nicht einkommensmindernd berücksichtigt.  

3. bei pauschalierten Land- und Forstwirtinnen oder Land- und Forstwirten 40 % des zuletzt festgestell-

ten Einheitswertes; 

4. Weiters zählen zum Einkommen: 

- eine gerichtlich oder vertraglich festgesetzte, in Geld bezogene Unterhaltsleistung; unter glei-

chen Voraussetzungen ist eine solche Unterhaltsleistung beim Zahlungspflichtigen einkom-

mensmindernd zu berücksichtigen. In besonders berücksichtigungswürdigen Fällen kann von 

einer Heranziehung der Unterhaltsleistung abgesehen werden; 

- Arbeitslosengeld und Notstandshilfe; 

- Krankengeld; 

- Wochen- und Kinderbetreuungsgeld; 

- Pensionsleistungen, ausgenommen Waisenpensionen; 

- Einkommen aus andern Ländern als Österreich; 

- ein angemessener Anteil sonstiger Einnahmen (z.B. Mindestsicherung); 

- Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen; 

- Einkünfte aus Vermietungen von Wohnungen und Eigenheimen. 
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(2) Nicht als Einkommen gelten jedenfalls: Einkommen von volljährigen Kindern bis zur Vollendung des 27. 

Lebensjahres, Familienbeihilfen, Kinderabsetzbeträge, Zuwendungen der Familienförderung des Landes, 

Pflegegeld auf Grund des Bundes- oder eines Landespflegegesetzes und Waisenpensionen, Leistungen 

aus dem Grund der Behinderung, Heilungskosten, Schmerzensgeld, Abfertigungen, Jubiläumsgelder, 

einmalige Prämien, Belohnungen. Einkünfte aus Studienbeihilfen, Ferialbeschäftigungen und Einkünfte 

aus Praktika, die im Rahmen der schulischen Ausbildung oder des Studiums absolviert werden,  

Alimentations-, oder Unterhaltszahlungen ab der Vollendung des 18. Lebensjahres des Kindes, Lehrlings-
entschädigungen oder diesen gleichzuhaltenden Einkünften auf Grund einer Ausbildung oder sonstigen 
regelmäßigen Beschäftigung (auch im Rahmen des Zivil- oder Wehrdienstes), sind dann zu berücksichti-
gen, wenn die Bezieherin oder der Bezieher selbst Förderungswerberin oder Förderungswerber ist. 

(3) Als Haushaltseinkommen gilt die Summe der Einkommen der Förderungswerberin und des Förderungs-

werbers und der mit ihr oder ihm im geförderten Objekt im gemeinsamen Haushalt lebenden eigenbe-

rechtigten Personen, mit Ausnahme der zur Haushaltsführung oder Pflege beschäftigten Arbeitnehmer 

oder Selbständigen. Ausgenommen sind auch Kinder, die zwar über ein eigenes Einkommen verfügen, ih-

ren Lebensmittelpunkt jedoch außerhalb des Haushaltes haben (Nebenwohnsitz) oder in absehbarer Zeit 

einen eigenen Haushalt gründen werden. 

(4) Bei der Prüfung und Ermittlung des maßgebenden Einkommens können weitere Nachweise oder Erklä-

rungen (insbesondere Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, mit Einlaufstempel des Finanzamtes verse-

hene Kopie der Einkommensteuererklärung samt Beilagen, Vorauszahlungsbescheid, Einheitswertbe-

scheid) abverlangt werden und sind von der Förderungswerberin oder dem Förderungswerber beizubrin-

gen. 

 
§ 6 

Einkommensgrenzen 
 

(1) Das höchstzulässige Jahreseinkommen (Haushaltseinkommen) beträgt bei einer Haushaltsgröße von  

einer Person  38.000 Euro 
zwei Personen  65.000 Euro 
drei Personen  66.500 Euro 
vier Personen  68.000 Euro  
fünf Personen und mehr 70.000 Euro 

(2) Personen, deren Einkommen zum Zeitpunkt des Einbringens des Ansuchens das Mindesteinkommen 

nicht erreicht bzw. Personen, die keine Einkommensnachweise erbringen können, haben, um dennoch in 

den Genuss einer Förderung zu gelangen, zusätzliche Sicherheiten (z.B. zusätzliche Sicherstellung auf ei-

nem Ersatzgrundstück, rechtsverbindliche Schuldbeitrittserklärungen von dritter Seite, Bürgschaften) 

beizubringen. Als Ersatzgrundstücke werden nur Grundstücke in Österreich akzeptiert, deren Wert min-

destens 50% der möglichen Förderung entspricht (Erhebung des dzt. ortsüblichen Quadratmeterpreises). 

Bürgschaften können nur von österreichischen Staatsbürgerinnen und österreichischen Staatsbürgern 

übernommen werden. 

(3) Das erforderliche monatliche Mindesteinkommen hat zu betragen bei einer Haushaltsgröße von 

einer Person      870 Euro 

zwei Personen   1.200 Euro 

drei Personen  1.350 Euro 

vier Personen und mehr 1.500 Euro 
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§ 7 
Finanzierung des Bauvorhabens 

 
(1) Die Finanzierung des Bauvorhabens muss gesichert sein.  

(2) Die Finanzierung des Kaufpreises ist der Förderstelle nachzuweisen, wobei zumindest 10% der maßge-

benden Gesamtbaukosten aus Eigenmittel aufzubringen sind. 

 
§ 8 

Heizwärmebedarf 
 

Für das zu fördernde Objekt ist ein Energieausweis vorzulegen. Für die Gewährung der Ankaufsförderung ist 
die Einhaltung der Anforderungen an den Heizwärmebedarf jedoch keine Fördervoraussetzung.  
 

III. Berechnung der Förderhöhe 

§ 9 
Förderhöhe 

 
(1) Die vorgeschriebenen Einkommenshöchstgrenzen dürfen nicht überschritten und das maximale Min-

desteinkommen (§ 6) muss erreicht werden.   

(2) Die Förderhöhe beträgt 50% des förderbaren Kaufpreises, wobei sich dieser errechnet aus dem Kaufver-

trag abzüglich ortsüblicher Grundstückspreis (nicht bei Wohnungen) und Inventarkosten, abhängig vom 

Heizwärmebedarf (siehe Tabelle), jedoch max. 40.000 Euro.  

 

Heizwärmebedarf kWh/m².a Förderbetrag in Euro 

< 60 € 40.000 

< 65 € 35.000 

< 70 € 30.000 

< 75 € 25.000 

> 75 € 20.000 

 
 
 

IV. Darlehenskonditionen 

§ 10 
Grundbücherliche Sicherstellung 

 
(1) Das zugesicherte Förderungsdarlehen ist im Grundbuch erstrangig sicherzustellen, wobei das Pfandrecht 

immer auf der gesamten Einlagezahl einzutragen ist. Eine Sicherstellung auf einzelnen Anteilen ist im Ei-

genheimbereich nicht möglich.   

(2) Bei Ankauf von Wohnungseigentum (Objekt besteht aus zumindest drei Wohneinheiten) ist eine Sicher-

stellung auf den jeweiligen Anteilen möglich.  

(3) Ist die sofortige Einverleibung des Pfandrechts nicht möglich oder zweckmäßig, kann vom Land eine 

Treuhanderklärung gemäß den Bestimmungen des § 8 Abs. 2 Bgld. WFG 2018 angenommen werden.  

(4) Die Förderungswerberin oder der Förderungswerber hat im Falle der Gewährung eines Förderungsdarle-

hens ihr oder sein Eigentum an der zu verbauenden Liegenschaft nachzuweisen. Sofern der Nachweis des 
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grundbücherlichen Eigentums aus besonderen Gründen nicht sofort erbracht werden kann, kann vom 

Land die Treuhanderklärung einer öffentlichen Notarin oder eines Notars oder einer Rechtsanwältin oder 

eines Rechtsanwalts, dass der Nachweis ehestens erbracht wird, als zwischenzeitiger Nachweis der För-

derungswerberin oder des Förderungswerbers anerkannt werden. 

(5) Wurde eine Förderung zugesichert und grundbücherlich sichergestellt, so ist auf der Liegenschaft oder 

den jeweiligen Anteilen ein Veräußerungsverbot zugunsten des Landes einzuverleiben. 

(6) Ist das Veräußerungsverbot einverleibt, kann das Eigentum (Baurecht) an der Liegenschaft durch Rechts-

geschäfte unter Lebenden nur mit schriftlicher Zustimmung des Landes übertragen werden.  

 
§ 11 

Vorrangeinräumung 
 
(1) Die Zustimmung des Landes zur ausnahmsweisen vorrangigen grundbücherlichen Sicherstellung gemäß § 

10 für ein Wohnrecht, Ausgedinge, Fruchtgenussrecht, Vorkaufsrecht oder Baurecht darf nur dann erteilt 

werden, wenn weiterhin die ausreichende Besicherung des Förderungsdarlehens gewährleistet ist.   

(2) Von der grundsätzlich erforderlichen erstrangigen grundbücherlichen Sicherstellung von Wohnbaudarle-

hen kann bei grundbücherlich sichergestellten Wohnrechten von zumindest 80-jährigen Angehörigen Ab-

stand genommen werden. Bei Vorliegen besonders berücksichtigungswürdiger Gründe (z.B. Demenzer-

krankung) ist unabhängig vom Alter eine nachrangige Sicherstellung möglich. 

 
§ 12 

Löschung  
 

Das Land hat die Einwilligung zur Löschung des Pfandrechtes und etwaiger weiterer Eigentumsbeschränkun-
gen (insbesondere eines Belastungs- oder Veräußerungsverbotes) zu erteilen, wenn das Förderungsdarlehen 
zur Gänze zurückbezahlt worden ist. Die Ausstellung einer Löschungserklärung vor Darlehenstilgung ist bei 
Vorliegen einer Treuhanderklärung einer öffentlichen Notarin oder eines Notars oder einer Rechtsanwältin 
oder eines Rechtsanwalts nur in begründeten Ausnahmefällen möglich.  

 
§ 13 

Tilgungsplan 
 

(1) In den Tilgungsplänen sind die Darlehensbedingungen festzulegen, wobei eine Darlehenslaufzeit von 30 

Jahren, eine halbjährlich dekursive Verzinsung von 0,7% pro Jahr vom 1. bis zum 10. Jahr, von 1,0% vom 

10,5. bis zum 20. Jahr und von 2,0% pro Jahr vom 20,5. bis zum 30. Jahr vorzusehen ist. Die Zinsberech-

nung erfolgt kalendermäßig/360 Tage jeweils vom aushaftenden Darlehenskapital. Die halbjährlich de-

kursiv zu leistenden Annuitätszahlungen betragen für die 1. bis 20. Halbjahresrate 1,375%, für die 21. bis 

40. Halbjahresrate 2,0% und für die 41. bis 60. Halbjahresrate des Tilgungszeitraumes 2,5% des Darle-

hensbetrages, wobei die Annuitätsberechnung jeweils vom Darlehensnominale erfolgt. 

(2) Die Aussetzung der Annuität auf bestimmte Zeit ist gemäß § 17 Abs. 3 Bgld. WFG 2018 möglich.  

(3) Die Verzinsung beginnt mit der ersten Auszahlung des Darlehensbetrages oder Darlehensteilbetrages.  

(4) Die Tilgung beginnt am Monatsersten, welcher der Endzuzählung folgt, erstmalig sechs Monate ab Aus-

zahlung. Teilrückzahlungen sind ab dem der Auszahlung nachfolgenden Monatsersten möglich.  

(5) Bei Nichteinhaltung der in Abs. 4 genannten Tilgungstermine sind die in der Zusicherung festgelegten 

Verzugszinsen zu verrechnen. In begründeten Fällen können auf Antrag der oder des Zahlungspflichtigen 

die Fristen verlängert werden. In besonders berücksichtigungswürdigen Fällen kann für die Zeit der Stun-

dung oder Teilzahlung die Vorschreibung von Verzugszinsen entfallen. 



Landesamtsblatt für das Burgenland 49. Stück - ausgegeben am 14. Dezember 2018 

1346 
 

(6) In besonders begründeten Fällen (z.B. wirtschaftliche, gesundheitliche, familiäre Gründe) können auf 

Antrag Verlängerungen der Darlehenslaufzeit gewährt werden. 

(7) Die Bestimmungen des § 17 Bgld. WFG 2018 sind anzuwenden. 

 
§ 14 

Einhebung Verwaltungskostenbeiträge 

 
Im Rahmen der Förderungsabwicklung können Gebühren und Spesen dem Darlehenskonto angelastet wer-
den (z.B. Portospesen, Mahngebühren, Fälligstellungsgebühren, etc.). Ebenso werden Kosten und Spesen 
anderer Banken, die durch das Verschulden der Förderungswerberin oder des Förderungswerbers verursacht 
werden, dem Darlehenskonto angerechnet. 
 
 

V. Förderungsverfahren 

 
§ 15 

Antragstellung 
 

(1) Ansuchen um Gewährung einer Förderung sind entsprechend des § 5 Abs. 1 Bgld. WFG 2018 beim Amt 

der Burgenländischen Landesregierung, Abteilung 3 – Hauptreferat Wohnbauförderung, einzubringen 

und die aus den Formblättern zu den jeweiligen Förderungsarten ersichtlichen Unterlagen anzuschließen. 

Ansuchen gelten erst dann als eingebracht, wenn jedenfalls alle zur Beurteilung und technischen Über-

prüfung erforderlichen Unterlagen (Abs. 5 und 6) angeschlossen sind. Ansuchen können auch auf elekt-

ronischem Weg direkt beim Amt der Burgenländischen Landesregierung erfasst bzw. durch das zuständi-

ge Gemeindeamt übermittelt werden.  

(2) Ansuchen um Gewährung einer Förderung können bis längstens 12 Monate ab Kaufvertrag eingebracht 

werden.  

(3) In den Fällen einer unverschuldeten Fristversäumnis oder aus gesundheitlichen, familiären oder sozialen 

Gründen kann von der Einhaltung der Frist nach Abs. 2 Abstand genommen werden, sofern insgesamt 24 

Monate nicht überschritten werden.  

(4) Förderansuchen sind von den Ehegatten, den eingetragenen Partnerinnen oder Partnern oder den Le-

bensgefährtinnen und Lebensgefährten gemeinsam einzubringen, wobei die Bestimmungen des § 5 Abs. 

3 Bgld. WFG 2018 einzuhalten sind.  

(5) Dem Förderansuchen sind alle zur Beurteilung des Förderantrages erforderlichen Unterlagen und Form-

blätter anzuschließen, insbesondere  

- Original Kaufvertrag 

- einen gemeindeamtlich bestätigten Plan (Bestandsplan, Planskizze) 

- Angaben über die persönlichen Verhältnisse (Antragsformular) 

- Einkommensnachweise der Antragstellenden sowie aller im gemeinsamen Haushalt lebenden Perso-

nen (z.B. Lohnzettel, Einkommensteuerbescheid, Pensionsbezug, AMS-Bezugsbestätigung, Leistungsan-

spruch aus der Krankenkasse, Bestätigung Karenzgeld, Bestätigung Notstandshilfe, Studiennachweise, 

Nachweise über Unterhaltszahlungen, etc.) 

- Scheidungsurteil, Scheidungsvergleich 

- Bestätigung der Gemeinde samt Bekanntgabe des ortsüblichen Grundstückspreises 

- „ZEUS“-Formblatt für Energieausweise ausgestellt ab dem 7.4.2017 
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(6) Ein Energieausweis, ausgestellt von qualifizierten und befugten Personen, aufgrund des Energieaus-

weisvorlagegesetzes, ist vorzulegen. Energieausweise, ausgestellt ab 7.4.2017, sind aufgrund der Best-

immungen des § 34a und b der Burgenländischen Bauverordnung 2008 – Bgld. BauVO 2008 in die Ener-

gieausweisdatenbank einzugeben und zu registrieren. 

§ 16 
Förderabwicklung / Förderprüfung 

 
(1) Die Förderanträge samt Beilagen werden auf Vollständigkeit, Schlüssigkeit und Förderungswürdigkeit 

gemäß den Bestimmungen des Bgld. WFG 2018 und dieser Richtlinie überprüft. 

(2) Werden vom Amt der Burgenländischen Landesregierung zusätzliche oder fehlende Unterlagen angefor-

dert und diese nicht binnen der angegebenen Frist (längstens jedoch innerhalb von 6 Monaten ab Einrei-

chung) nachgereicht, gilt der Förderungsantrag als zurückgezogen, sofern die Verzögerung im alleinigen 

Einflussbereich der Förderungswerberin oder des Förderungswerbers liegt. 

(3) Der Förderantrag kann von der Förderungswerberin und/oder dem Förderungswerber schriftlich zurück-

gezogen werden. 

(4) Im Falle der Nichtgenehmigung des Förderungsdarlehens wird der Förderungswerberin und/oder dem 

Förderungswerber eine kurze begründete schriftliche Abweisung des Ansuchens übermittelt. 

(5) Werden von der Förderungswerberin und/oder dem Förderungswerber bei der Antragstellung unrichtige 

Angaben gemacht, wird das Förderansuchen abgewiesen. 

§ 17 
Zusicherung und Schuldschein 

 
(1) Im Falle der Erledigung im Sinne des Ansuchens ist der Förderungswerberin oder dem Förderungswerber 

eine schriftliche Zusicherung gemäß § 5 Abs. 2 des Burgenländischen Wohnbauförderungsgesetzes 2018 

sowie ein Schuldschein (Darlehensvertrag) auszustellen. In der Zusicherung und im Schuldschein (Darle-

hensvertrag) können Bedingungen und Auflagen vorgesehen werden, die der Sicherung und Einhaltung 

der Bestimmungen dieser Richtlinie und des diesem zugrundeliegenden Förderungszweckes dienen.  

(2) Der in der Zusicherung genannte Darlehensbetrag ist ein vorläufiger Maximalbetrag. Die Festlegung der 

endgültigen Förderungshöhe erfolgt auf Basis der Förderungsvoraussetzungen. 

(3) Die Zusicherung hat insbesondere zu enthalten: 

1. Finanzierungsplan; 

2. Zinsen, Darlehenslaufzeit und Darlehenskonditionen gemäß § 13; 

3. In der Zusicherung sind des weiteren Bedingungen und Auflagen hinsichtlich der vorübergehen-

den Einstellung der Förderungszahlungen festzulegen, wenn die Förderungswerberin oder der 

Förderungswerber ihre bzw. seine in der Zusicherung und im Darlehensvertrag vereinbarten 

Verpflichtungen nicht erfüllt oder einhält. 

 
§ 18 

Auszahlungsmodalitäten 
 

Das zugesicherte Förderungsdarlehen wird in Einem an die Förderungswerberin oder den Förderungswerber 
oder an die Treuhänderin oder den Treuhänder gemäß § 10 Abs. 4 ausbezahlt. Die Anweisung erfolgt erst 
nach Vorliegen des Original Schuldscheines, des Gerichtsbeschlusses über die erstrangige grundbücherliche 
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Sicherstellung des Förderungsdarlehens und des Zahlungsbeleges über die Entrichtung der Eintragungsge-
bühr oder der Treuhanderklärung gemäß § 10 Abs. 4. 
 

VI. Weitere Förderungsbedingungen 

§ 19 
Sonstige Förderungsbedingungen 

 
(1) Die Förderwerberin oder der Förderwerber ist verpflichtet, alle Ereignisse, die eine Abänderung gegen-

über dem Förderungsantrag oder den vereinbarten Auflagen oder Bedingungen oder eine Rückforderung 

des Förderungsbetrages erfordern würden, dem Amt der Burgenländischen Landesregierung unverzüg-

lich bekannt zu geben.  

(2) Über den Anspruch aus der Förderungszusicherung kann weder durch Abtretung, Anweisung oder Ver-

pfändung noch auf irgendeine Weise unter Lebenden verfügt werden. Dieser Anspruch kann auch nicht 

von Dritten in Exekution gezogen werden. 

(3) Wird ein Antrag von getrennt lebenden Personen eingebracht und eine Scheidung ist nicht beabsichtigt, 

so ist jedenfalls der Nachweis über die getrennten Wohnsitze sowie eine Erklärung (Formblatt), die von 

beiden Ehepartnern unterzeichnet ist, vorzulegen. 

(4) Ist eine Scheidung beabsichtigt, ist vorerst der Nachweis über die eingereichte Scheidung vorzulegen. Bei 

Vorliegen der Scheidungsurkunde (Scheidungsurteil) ist dieses der Förderstelle unverzüglich zu übermit-

teln. 

(5) Wird im Zuge einer Überprüfung festgestellt, dass ein Ehepartner nach Zusicherung des Förderungsdar-

lehens den Hauptwohnsitz im geförderten Objekt begründet hat und die Trennung somit aufgehoben ist 

(s. Abs. 3), hat dieser dem aufrechten Darlehensvertrag durch rechtsverbindliche Erklärung beizutreten, 

ansonsten das Darlehen gekündigt wird.   

(6) Ändern sich die Personen oder die Anzahl der Personen im Vergleich zur Antragstellung (z.B. durch Hei-

rat) haben diese jedenfalls den Hauptwohnsitz im geförderten Objekt zu begründen. Dem aufrechten 

Darlehensvertrag durch rechtsverbindliche Erklärung beizutreten ist nur dann erforderlich, wenn eine Ei-

gentumsübertragung erfolgt.  

(7) Die Auszahlung der Förderung kann nur nach Maßgabe der budgetären Mittel erfolgen. Aus budgetbe-

dingten Verzögerungen der Auszahlung können keine Ansprüche abgeleitet werden. 

(8) Die Gewährung eines Förderungsdarlehens nach dieser Richtlinie schließt eine Förderung für die Sanie-

rung von Eigenheimen für den privaten Wohnbau nicht aus, wobei die maximale Förderhöhe begrenzt ist 

(in Kombination mit Einzelbauteilsanierung oder energetischer Sanierung mit 50.000 Euro; in Kombinati-

on mit umfassender energetischer Sanierung mit 80.000 Euro).  

 
VII. Kündigungsbestimmungen 

§ 20 
Kündigung 

 

(1) Im Darlehensvertrag sind die Bedingungen und Auflagen festzulegen. Unter Einhaltung einer Kündigungs-

frist von mindestens sechs Monaten wird das zugesicherte Förderungsdarlehen gemäß  

§ 6 Bgld. WFG 2018 gekündigt, wenn die Darlehensschuldnerin oder der Darlehensschuldner nach schrift-

licher Mahnung trotz Gewährung einer angemessenen Frist 
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1. ohne Vorliegen wichtiger Gründe seinen Zahlungsverpflichtungen aus den Verträgen über das Förde-

rungsdarlehen oder über sonstige zur Finanzierung des Bauvorhabens aufgenommenen Darlehen 

nicht nachkommt, oder 

2. ihre oder seine Verpflichtungen oder Bedingungen (Auflagen) der Zusicherung oder des Schuldschei-

nes (Darlehensvertrages) nicht erfüllt, oder 

3. die Erhaltung des geförderten Wohnraumes unterlässt, oder  

4. ohne Zustimmung des Landes den geförderten Wohnraum zur Gänze oder zum Teil in Räume ande-

rer Art umwandelt, sonst widmungswidrig verwendet, vereinigt oder trennt, am geförderten Wohn-

raum erhebliche wertmindernde Änderungen vornimmt oder zulässt, oder 

5. bei Einverleibung eines Veräußerungsverbotes zugunsten des Landes das Eigentum am geförderten 

Objekt ohne Zustimmung des Landes durch ein Rechtsgeschäft unter Lebenden überträgt, oder 

6. die zur Benützung durch die Eigentümerin oder den Eigentümer bestimmte Wohnung weder von 

dieser oder diesem, noch von ihr oder ihm nahestehenden Personen zur Deckung des ständigen, 

dringenden Wohnbedarfes verwendet wird, es sei denn, die Wohnungsinhaberin oder Wohnungsin-

haber ist wegen Krankheit oder Pflegebedürftigkeit, zu Unterrichtszwecken oder aus zwingenden be-

ruflichen Gründen abwesend, oder 

7. eine geförderte Wohnung ohne Zustimmung des Landes an Dritte Person weitergibt oder weiter-

vermietet, oder 

8. eine förderungswürdige oder eine ihr oder ihm nahestehende Person den Hauptwohnsitz im geför-

derten Objekt nicht nachweist, oder 

9. die Ehepartnerin oder der Ehepartner, die eingetragene Partnerin oder der eingetragene Partner 

gemäß EPG oder die Lebensgefährtin oder der Lebensgefährte den geforderten Schuldbeitritt nicht 

vorlegt, oder 

10. mehrere geförderte Objekte besitzt, oder 

11. ein gefördertes Eigenheim zur Gänze oder zum Teil vermietet, oder  

12. nicht innerhalb von sechs Monaten nach Vorliegen aller gesetzlichen und vertraglichen Vorausset-

zungen die zur Einverleibung des Eigentums erforderlichen Anträge stellt und die hiefür notwendigen 

Urkunden errichtet, oder 

13. bei Rechtsnachfolge die für die Prüfung der Möglichkeit der Darlehensübernahme erforderlichen Un-

terlagen nicht vorlegt, oder 

14. den geförderten Wohnraum nicht innerhalb von sechs Monaten ab Zusicherung oder nach Abschluss 

der Sanierungsarbeiten oder nach Räumung durch die Vorbenützerin oder den Vorbenützer in Be-

nützung genommen hat. Bei Vorliegen wichtiger Gründe ist eine Erstreckung der Frist möglich. 

(2) Bei einem gekündigten Darlehen kann der noch aushaftende Darlehensbetrag über gesonderten Antrag 

und nach Maßgabe einer abzuschließenden Ratenzahlungsvereinbarung zurückgezahlt werden: 

1. In bis zu 15 Halbjahresraten oder 90 Monatsraten aufgrund darzulegender wirtschaftlicher Notlage 

oder 

2. für einen darüberhinausgehenden Zeitraum, wenn überdies gesundheitliche, soziale oder familiäre 

Gründe geltend gemacht werden. 

(3) Eine Kündigung des Darlehens kann im Todesfall der Förderungswerberin oder des Förderungswerbers 

aufgrund des Ansuchens der Erbinnen oder Erben in sozialen Härtefällen unterbleiben, sofern mit dem 

frei werdenden Objekt kein Gewinn erzielt wird oder dieses von einer nahestehenden Person weiterhin 

benutzt wird. 
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§ 21 

Fälligstellung 

 

(1) Das Förderungsdarlehen kann ohne vorangegangene Kündigung sofort fällig gestellt und rückgefordert 

werden, wenn 

1. hinsichtlich der verpfändeten Liegenschaft oder eines Teiles der Liegenschaft die Zwangsverwaltung 

oder die Zwangsversteigerung bewilligt wird, oder 

2. über das Vermögen der Darlehensschuldnerin oder des Darlehensschuldners der Konkurs oder das 

Ausgleichsverfahren eröffnet wird oder die Darlehensschuldnerin oder der Darlehensschuldner die 

Zahlung einstellt und schutzwürdige Interessen von Wohnungsinhaberinnen bzw. Wohnungsinha-

bern oder künftigen Wohnungsinhaberinnen bzw. Wohnungsinhabern durch die Fälligstellung nicht 

gefährdet werden. 

(2) Förderungsdarlehen sind sofort fällig zu stellen und zurückzufordern, wenn die Förderung aufgrund un-

richtiger Angaben erwirkt oder sonst wie erschlichen wurde. 

 
§ 22 

Widerruf 
 

Vor Zuzählung des Darlehensbetrages kann die Zusicherung widerrufen werden, wenn die Förderungswerbe-
rin oder der Förderungswerber nicht alle für die Auszahlung vorgesehenen Bedingungen erfüllt. 
 

§ 23 
Konkurs und Versteigerung 

 
Wird eine geförderte Wohnung oder ein gefördertes Eigenheim im Rahmen einer (Zwangs-) Versteigerung für 
den Eigenbedarf übernommen, kann unter den Voraussetzungen des § 24 das Förderungsdarlehen über-
nommen werden, sofern der gesamte aushaftende Betrag im Meistbot Deckung findet. Diese Schuldüber-
nahme muss in Abstimmung mit der Förderstelle im Rahmen der gerichtlichen Versteigerung angemeldet 
werden.  
 

VIII. Übernahme von Förderungsdarlehen 

§ 24 
Übernahme durch Schenkung oder Kauf 

 
Die Übernahme von laufenden Förderungsdarlehen von natürlichen Personen zum aushaftenden Betrag ist 
gemäß § 7 Bgld. WFG 2018 mit Zustimmung des Landes möglich. Unter nachstehenden Bedingungen kann 
natürlichen Personen im Zuge einer Schenkung oder beim Kauf eines geförderten Eigenheimes die Zustim-
mung ein Wohnbauförderungsdarlehen zu übernehmen erteilt werden: 
1. In die Bestimmungen der Zusicherung und des Darlehensvertrages ist im Falle einer Darlehensübernah-

me vollinhaltlich einzutreten. 

2. Alle für die Prüfung der Förderwürdigkeit erforderlichen Unterlagen (z.B. Einkommensnachweise, Nach-

weis über den dringenden Wohnbedarf, etc) sind der Förderstelle in einer angemessenen Frist vorzule-

gen.  

3. Allenfalls bestehende Zahlungsrückstände müssen vor Vertragsdurchführung beglichen sein.  
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4. Die Förderwürdigkeit der zu Übernehmenden muss gegeben sein. Die vorgeschriebenen Einkommens-

grenzen dürfen nicht über- oder unterschritten werden und es muss der dringende Wohnbedarf gegeben 

sein. Die Bestimmungen der §§ 4,5 und 6 sind anzuwenden. 

5. Ist bei Schenkungsverträgen zwischen nahestehenden Personen ein Wohnrecht der bisherigen Förde-

rungswerbenden grundbücherlich intabuliert, kann auf eine Überprüfung der Förderwürdigkeit bis zum 

Erlöschen des Wohnrechtes verzichtet werden. Die neuen Eigentümer haben jedoch gegenüber dem 

Land eine Verpflichtungserklärung abzugeben.  

6. Auch wenn in den Schenkungsverträgen keine Schuldübernahme vereinbart ist, hat die grundbücherliche 

Übernehmerin und der grundbücherliche Übernehmer jedenfalls eine notariell beglaubigte Schuldbei-

trittserklärung zum Förderungsdarlehen abzugeben. 

7. Bei Darlehensübernahmen bei einer Ehescheidung (§ 98 EheG) verbleibt die oder der die Ehewohnung 

verlassende Partnerin oder Partner zumindest Ausfallsbürgin oder Ausfallsbürge, sofern nicht einer gänz-

lichen Haftungsentlassung seitens des Landes zugestimmt wird.  

 
§ 25 

Übernahme durch Erbschaft 
 

(1) Im Falle einer Rechtsnachfolge aufgrund eines Todesfalles ist eine Übernahme des Förderungsdarlehens 

gemäß den Bestimmungen des § 7 Bgld. WFG 2018 möglich. §24 Zif 1 – 4 sind sinngemäß anzuwenden. 

(2) Personen, die im Zuge von Verlassenschaftsverfahren Eigentümer von geförderten Objekten werden 

(und bisher nicht in den Darlehensverträgen aufgeschienen sind), wird eine Frist von zwei Jahren ab Vor-

lage eines rechtskräftig vollstreckbaren Einantwortungsbeschluss eingeräumt, um entweder das geför-

derten Objekt an eine begünstigte Person zu verkaufen oder das laufende Wohnbaudarlehen zu tilgen, 

unabhängig davon ob für diese Personen ein laufendes Wohnbaudarlehen besteht.  

(3) Während dieser Frist haben die Darlehensrückzahlungen vertragsgemäß zu erfolgen, dürfen mit dem 

geförderten Objekt keine Gewinne erzielt werden und darf das geförderte Objekt nicht vermietet wer-

den. Werden diese Auflagen nicht eingehalten oder nach Ablauf der Frist das geförderte Objekt nicht 

verkauft oder das Wohnbaudarlehen nicht getilgt wird, wird das Darlehen gekündigt. 

(4) Bei Übernahme des Wohnbaudarlehens sind innerhalb von sechs Monaten ab Abschluss des Verlassen-

schaftsverfahrens oder ab Vorliegen einer rechtskräftig vollstreckbaren Einantwortungsurkunde von den 

Erben und den mit ihnen im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen alle Unterlagen vorzulegen, die 

für die Beurteilung der Förderwürdigkeit erforderlich sind.  

(5) Die aufgrund der Erbantrittserklärung grundbücherliche Eigentümerin oder der grundbücherliche Eigen-

tümer des geförderten Objektes hat eine notariell beglaubigte Schuldbeitrittserklärung zum Förderungs-

darlehen zu übermitteln. 

(6) Sind laut Einantwortungsbeschluss mehrere Personen erbberechtigt, jedoch nur ein Erbe übernimmt das 

Wohnbauförderungsdarlehen, ist ein Schuldbeitritt der restlichen Erben (Liegenschaftseigentümer) nicht 

erforderlich.  

 
§ 26 

Entlassung aus der Haftung von Wohnbaudarlehen 
 

(1) Haftungsentlassungen im Zuge von Darlehensübernahmen durch Schenkung oder Kauf sind grundsätzlich 

möglich. Im Falle der Zustimmung des Landes zur Übernahme von laufenden Förderungsdarlehen treten 

die Übernehmenden zur Gänze in den laufenden Förderungsvertrag ein und übernehmen diesen mit al-
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len Rechten und Pflichten. Die bisherigen Förderungswerbenden gelten als von der Haftung zur Gänze 

entlassen. 

(2) Wenn im Zuge einer Scheidung nach § 98 EheG der in der Haftung verbleibende Förderungswerbende 

weiterhin im geförderten Objekt den Hauptwohnsitz begründet hat kann die Ausfallsbürgin oder der Aus-

fallsbürge aus der Haftung entlassen werden. Voraussetzung dafür ist, dass der aus der Haftung zu ent-

lassende nicht mehr Eigentümer des geförderten Objektes ist. Weiters dürfen keine Zahlungsrückstände 

bestehen.  

(3) Eine Haftungsentlassung kann frühestens zwei Jahre nach Vorliegen des Scheidungsbeschlusses bean-

tragt werden.  

(4) Bei einer Scheidung nach § 55a EheG ist eine Haftungsentlassung nur dann möglich, wenn eine Vereinba-

rung hinsichtlich der Kreditverbindlichkeiten im Zuge des Aufteilungsverfahrens geschlossen und der 

Ausspruch nach § 98 EheG beantragt wurde. 

(5) Bei Auflösung der eingetragenen Partnerschaft oder der Lebensgemeinschaft sind die Bestimmungen des 

Abs. 2 bis 4 sinngemäß anzuwenden. 

(6) Eine sofortige Haftungsentlassung ist nur durch Beibringen eines Bürgen möglich. 

 
IX. Schlussbestimmungen 

§ 27 
Sonstige Bestimmungen 

 
(1) Das Land Burgenland als Förderungsgeber ist gemäß dem Bgld. WFG 2018 ermächtigt, alle im Förde-

rungsantrag enthaltenen sowie die bei der Abwicklung und Kontrolle der Förderung sowie bei allfälligen 

Rückforderungen anfallenden, die Förderungswerbenden betreffenden personenbezogenen Daten zu 

verarbeiten. 

(2) Das Land Burgenland als Förderungsgeber ist weiters befugt, Daten gemäß § 10 Abs. 1 Bgld. WFG 2018 

im notwendigen Ausmaß zur Erfüllung von Berichtspflichten, für Kontrollzwecke oder zur statistischen 

Auswertung an Dritte, die zur Verschwiegenheit verpflichtet sind, zu übermitteln. 

(3) Das Land Burgenland als Förderungsgeber ist befugt, im Rahmen der Förderungsabwicklung die ermittel-

ten Daten an die Transparenzdatenbank im Sinne des Transparenzdatenbankgesetzes 2012 – TDBG 2012 

zu übermitteln und Daten, wenn sie zur Gewährung, Einstellung oder Rückforderung des Darlehensbe-

trages erforderlich sind, aus der Transparenzdatenbank abzufragen. 

§ 28 
Duldungs- und Mitwirkungspflichten 

 
(1) Den Organen des Amtes der Landesregierung, im folgenden Prüforgane genannt, ist das Betreten des 

Grundstückes, auf dem sich das geförderte Objekt befindet, zu gestatten. 

(2) Die Prüforgane sind ermächtigt in Unterlagen, die für die Prüfung des zu fördernden Objektes als not-

wendig erachtet werden, Einsicht zu nehmen. 

(3) Die Prüforgane können die zeitweilige Überlassung von Aufzeichnungen und Unterlagen verlangen und 

haben in diesem Fall deren Aushändigung der begünstigten Person(en) zu bestätigen. 

(4) Bei der Prüfung hat eine geeignete und informierte Person anwesend zu sein, um Auskünfte zu erteilen 

und die erforderliche Unterstützung zu leisten. 
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§ 29 
Inkrafttreten und Außerkrafttreten 

 
Diese Richtlinie tritt mit 1. September 2018 in Kraft und mit 31. Dezember 2019 außer Kraft.  
Diese Richtlinie wurde unter Einhaltung der Bestimmungen der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 9. September 2015 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der tech-
nischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft notifiziert. 

Für die Landesregierung: 
Der Landeshauptmann: 

Nießl 

___________________ 

Zahl: A3/WBF.A2-10009-2-2018 

431. Richtlinie 2018/2019 zur Förderung der Errichtung von Gruppenwohnbauten,  
Reihenhäusern, Wohnungen und Wohnheimen gemäß den Bestimmungen  

des Burgenländischen Wohnbauförderungsgesetzes 2018 - Bgld. WFG 2018, LGBl. Nr. 60/2018 

 
Inhaltsverzeichnis 

 
I. Allgemeines 

 
§ 1    Förderziel 
§ 2    Fördergegenstand 
§ 3    Begriffsbestimmungen 
 
 

II. Förderungsvoraussetzungen 

§ 4    Förderungswerberin, Förderungswerber oder förderungswürdige Personen 
§ 5    Grundsätze für die Gewährung einer Förderung 
§ 6    Voraussetzungen beim Vermieten von geförderten Wohnungen und Reihenhäusern 
§ 7    Einkommen 
§ 8    Einkommensgrenzen 
§ 9    Gesamtbaukosten 

                     § 10    Innovative klimarelevante Systeme 
       § 11    Energiekennzahlen 
       § 12    Förderbare Nutzfläche (Wohnnutzfläche) 
 
 

III. Berechnung der Förderhöhe 

§ 13    Förderhöhe 
§ 14    Bonusbeträge 
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IV. Förderung von Heimen 

§ 15    Altenwohn- und Pflegeheime 
§ 16    Schüler-, Studenten- und Arbeiterwohnheime sowie sonstige therapeutische 
            Wohnheime 
 
 

V. Darlehenskonditionen 

§ 17    Grundbücherliche Sicherstellung 
§ 18    Vorrangeinräumung 
§ 19    Löschung 
§ 20    Tilgungsplan 
§ 21    Einhebung Verwaltungskostenbeiträge 
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§ 22    Antragstellung 
§ 23    Förderabwicklung / Förderprüfung 
§ 24    Zusicherung und Schuldschein 
§ 25    Auszahlungsmodalitäten 
§ 26    Endabrechnung 
 
 

VII. Übernahme von Förderungsdarlehen 

 
§ 27    Übertragung in das Eigentum 
§ 28    Übernahme durch Schenkung oder Kauf 
§ 29    Übernahme durch Erbschaft 
§ 30    Entlassung aus der Haftung von Wohnbaudarlehen 
 
 

VIII. Kündigungsbestimmungen 

§ 31    Kündigung 
§ 32    Fälligstellung 
§ 33    Widerruf 
 

IX. Weitere Darlehensbedingungen 

§ 34    Nachweis über die Fertigstellung 
§ 35    Eigentumsbeschränkungen 
§ 36    Mietzinsbildung 
§ 37    Sonstige Förderungsbedingungen 
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§ 38    Voraussetzungen 
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XI. Schlussbestimmungen 

 
§ 40    Sonstige Bestimmungen 
§ 41    Duldungs- und Mitwirkungspflichten 
§ 42    Inkrafttreten und Außerkrafttreten 
 
 

I. Allgemeines 

§ 1 
Förderziel 

 
Ziel dieser Richtlinie ist die Sicherung von qualitativ hochwertigem und leistbarem Wohnraum unter Berück-
sichtigung raumordnungspolitischer, klimarelevanter und ökologischer Gesichtspunkte sowie sozialer, wirt-
schaftlicher und ökologischer Nachhaltigkeit. Besonderes Augenmerk soll auf die Erreichung der Klimaschutz-
ziele, Energieeffizienz sowie den schonenden Umgang mit Ressourcen gelegt werden.  

 
§ 2  

Fördergegenstand  
 

(1) Im Rahmen dieser Richtlinie werden vom Land Burgenland nach Maßgabe der im jeweiligen Landeshaus-

halt zur Verfügung stehenden Mittel die Errichtung von Gruppenwohnbauten, Reihenhäusern, Wohnun-

gen und Wohnheimen sowie damit in Zusammenhang stehender Maßnahmen gefördert.  

(2) Die Gewährung von Eigenmittelersatzdarlehen wird nach dieser Richtlinie gefördert.  

(3) Die Förderung besteht in der Gewährung eines Darlehens. Die Höhe des Förderungsdarlehens errechnet 

sich aus einer Basisförderung je m² förderbarer Nutzfläche (Wohnnutzfläche), abhängig von der vorgeleg-

ten Energiekennzahl, und kann durch Bonusbeträge (Steigerungsbeträge) erhöht werden. Bonusbeträge 

(Steigerungsbeträge) ohne Zuerkennung einer Basisförderung können nicht gewährt werden, Nachförde-

rungen sind möglich.  

(4) In besonders berücksichtigungswürdigen Fällen, wie z.B. wirtschaftlichen Schwierigkeiten, Katastrophen-

fällen, kann die Burgenländische Landesregierung unter Beachtung der persönlichen Verhältnisse im Sinne 

dieser Richtlinie ein angemessenes Darlehen von maximal 45.000 Euro gewähren, wenn einzelne Voraus-

setzungen für die Zuerkennung einer Förderung nach dieser Richtlinie nicht gegeben sind. Bonusbeträge 

(Steigerungsbeträge) sind jedoch nicht möglich.  

(5) Auf die Gewährung der Fördermittel besteht kein Rechtsanspruch.  

(6) Soweit es Bedarf und zur Verfügung stehende Fördermittel erforderlich machen, wird eine Reihung der 

Förderungsanträge nach dem Datum des Einlangens vorgenommen und kann die Förderungsmaßnahme 

und damit die Möglichkeit der Einreichung von Förderungsanträgen nach dieser Richtlinie vorzeitig been-

det werden.  

 
§ 3  

Begriffsbestimmungen 

1. Reihenhäuser: höchstens zweigeschossige, mit Keller dreigeschossige Wohnhäuser mit mindestens drei 

unabhängig voneinander und nur von außen begehbaren Wohnungen, die als Gesamtanlage geplant, 

eingereicht und errichtet werden, wobei die Begründung von Eigentum möglich sein muss; 
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2. Gruppenwohnbau: mindestens drei Eigenheime, die als Gesamtanlage geplant, eingereicht und in ge-

kuppelter oder in geschlossener Bauweise auf einem Grundstück errichtet werden; 

3. Wohnhaus: ein Gebäude, dessen Gesamtnutzfläche mindestens zur Hälfte Wohnzwecken dient oder 

nach Abschluss der Sanierungsarbeiten dienen wird und dessen Wohnungen den Voraussetzungen ge-

mäß Z 4 entsprechen; 

4. Wohnung: eine zur ganzjährigen Benützung durch Menschen geeignete, baulich in sich abgeschlossene 

Einheit, die mindestens aus Zimmer, Küche (Kochnische), WC und Bade- oder Duschgelegenheit besteht 

und deren Ausstattung zeitgemäßen Wohnbedürfnissen entspricht. Die Wohnnutzfläche muss zumindest 

35 m² betragen; 

5. Gefördertes Objekt: ein Gebäude oder eine Wohnung, welches oder welche mit Mitteln der Wohnbau-

förderung gefördert wird und zur Abdeckung des ständigen, dringenden Wohnbedarfs der Förderungs-

werberin oder des Förderungswerbers oder der Mieterin (Nutzungsberechtigte) oder des Mieters (Nut-

zungsberechtigten) und ihr oder ihm nahestehender Personen dient und wofür das Förderungsdarlehen 

noch nicht vollständig zurückgezahlt ist oder wofür noch Annuitäten- oder Zinsenzuschüsse geleistet 

werden; 

6. Wohnheim: ein zur Befriedigung des Wohnbedürfnisses betagter oder betreuungs- oder pflegebedürfti-

ger Menschen - auch in Form des betreuten Wohnens - sowie jugendlicher Arbeitnehmerinnen und Ar-

beitnehmer, Lehrlinge oder Schülerinnen und Schüler und Studentinnen und Studenten bestimmtes 

Heim, das neben den Wohn- und Schlafräumen auch die für die Unterbringung des Personals und die 

Verwaltung erforderlichen Räume, Verkehrsflächen und allenfalls auch gemeinsame Küchen, Speise-, 

Aufenthalts- und zur vorübergehenden Unter-bringung von Heimbewohnerinnen und Heimbewohnern 

bestimmte Kranken- und erforderliche Therapieräume sowie allenfalls gemeinsame sanitäre Anlagen 

enthält; 

7. Generationenwohnen: Sonderformen wie Junges Wohnen und betreubares Wohnen, die sowohl separat 

als auch in Kombination errichtet werden können; 

8. Junges Wohnen: Junges Wohnen (Starterwohnung) sind reine Mietwohnungen, wobei sowohl die maxi-

mal förderbare Nutzfläche (Wohnnutzfläche) als auch die Nettomiete festgelegt sind; 

9. Betreubares Wohnen: Die maximal förderbare Nutzfläche (Wohnnutzfläche) darf eine festgelegte Größe 

nicht überschreiten. Ab 10 Wohneinheiten ist verpflichtend ein Gemeinschaftsraum (45 m²) einzurichten;  

10. Dienstnehmerwohnung: eine vom Dienstgeber für Dienstnehmerinnen oder Dienstnehmer zur unent-

geltlichen Überlassung oder zur Überlassung in Miete zur Verfügung gestellte Wohnung;  

11. Förderbare Nutzfläche (Wohnnutzfläche): die gesamte Bodenfläche einer Wohnung einschließlich eines 

Wintergartens abzüglich der Wandstärken und der im Verlauf der Wände befindlichen Durchbrechungen 

(Ausnehmungen); Treppen, offene Balkone, Terrassen, Loggien, sowie für berufliche Zwecke spezifisch 

ausgestattete Räume innerhalb einer Wohnung und Keller- und Dachbodenräume, welche nicht für 

Wohnzwecke geeignet sind, sind bei der Berechnung der förderbaren Nutzfläche (Wohnnutzfläche) nicht 

zu berücksichtigen (Ausnahme: bei Heimen) 

12. Baukosten einer Wohnung: der Anteil an den Gesamtbaukosten, der nach dem bei der Endabrechnung 

angewendeten Berechnungsschlüssel auf die Wohnung entfällt;  

13. Förderungswürdige Personen: natürliche Personen gemäß § 13 Bgld. WFG 2018, die sich verpflichten am 

Ort des geförderten Objektes ihren Hauptwohnsitz zu begründen und in deren Allein- oder überwiegen-

dem Miteigentum sich außer dem geförderten kein weiteres aus Mitteln der Wohnbauförderung eines 

Bundeslandes gefördertes Objekt befindet und die die Förderkriterien der jeweiligen Förderrichtlinien er-

füllen; 
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14. Nahestehende Personen: die Ehegattin oder der Ehegatte, die eingetragene Partnerin oder der eingetra-

gene Partner gemäß dem Eingetragene Partnerschaft-Gesetz - EPG, Verwandte in gerader Linie ein-

schließlich der Adoptiv- und Pflegekinder, Verwandte bis zum zweiten Grad der Seitenlinie und Ver-

schwägerte in gerader Linie und eine Person, die mit der Inhaberin (Mieterin) oder dem Inhaber (Mieter) 

des geförderten Objektes in einer in wirtschaftlicher Hinsicht gleich einer Ehe eingerichteten Haushalts-

gemeinschaft lebt (Lebensgefährtin, Lebensgefährte) und deren eigene Adoptiv- und Pflegekinder;  

15. Nutzungsberechtigte: eine natürliche Person, die aufgrund eines Nutzungsvertrages berechtigt ist, eine 

Wohnung oder ein Reihenhaus zur Deckung des dringenden Wohnbedarfs zu nutzen. 

16. Bürgin/Bürge: eine österreichische Staatsbürgerin oder ein österreichischer Staatsbürger, die oder der 

sich verpflichtet, als Bürge und Zahler für den zugesicherten Darlehensbetrag zu haften;  

17. Haushaltseinkommen: Die Summe der Einkommen (gemäß § 7) der Förderungswerberin und des Förde-

rungswerbers und der mit ihr oder ihm im geförderten Objekt im gemeinsamen Haushalt lebenden ei-

genberechtigten Personen, mit Ausnahme der zur Haushaltsführung oder Pflege beschäftigten Arbeit-

nehmer oder Selbständigen. Ausgenommen sind auch Kinder, die zwar über ein eigenes Einkommen ver-

fügen, ihren Lebensmittelpunkt jedoch außerhalb des Haushaltes haben oder in absehbarer Zeit einen 

eigenen Haushalt gründen werden (Nebenwohnsitz); 

18. Mietvertrag: auch der genossenschaftliche Nutzungsvertrag; 

19. Mietwohnung: auch eine aufgrund eines genossenschaftlichen Nutzungsvertrages benützte Wohnung; 

20. Mieterin oder Mieter: auch die oder der aufgrund eines genossenschaftlichen Nutzungsvertrages Nut-

zungsberechtigte; 

21. Mietzins: auch das aufgrund eines genossenschaftlichen Nutzungsvertrages zu entrichtende Nutzungs-

entgelt; 

22. Erweiterter Rohbau: ein in Bau befindliches Wohnobjekt mit vollständiger Dacheindeckung einschließlich 

der Spenglerarbeiten und eingebauten Fenstern oder fertigem Innenputz in der oder den Wohnungen; 

23. Ausbau: Ausbau ist die Umgestaltung bisher nicht für Wohnzwecke genutzter Flächen in Wohnraum 

(Wohnnutzfläche); 

24. Aufbau: Aufbau ist die Erweiterung eines Objektes um ein ganzes Stockwerk oder die Anhebung des 

Dachstuhls, um Wohnraum (Wohnnutzfläche) zu schaffen; 

25. Zubau: Zubau ist jede Vergrößerung eines Gebäudes in der Höhe, Breite und Länge. Dazu bedarf es je-

denfalls einer Verbindung des bestehenden Gebäudes mit dem Zubau (z.B. durch eine Verbindungstür), 

sodass der Eindruck eines Gesamtbauwerkes (bauliche Einheit) entsteht; 

26. Energieausweis: Für das zu fördernde Objekt ist ein Energieausweis vorzulegen. Der Energieausweis ist 

von qualifizierten und befugten Personen auszustellen und in die Energieausweisdatenbank einzugeben 

und zu registrieren. Die Bestimmungen des § 34a und b der Burgenländischen Bauverordnung 2008 – 

Bgld. BauVO 2008 sind anzuwenden; 

27. Energiekennzahl: Die Energiekennzahl (EKZ) ist der HWBRK bzw. HWBRef, RK gemäß OIB-Richtlinie 6 (Aus-

gabe März 2015). Die Berechnung hat gemäß OIB-Leitfaden „Energietechnisches Verhalten von Gebäu-

den“ zu erfolgen. Der Nachweis der Anforderung an Energiekennzahlen kann wahlweise entweder über 

den Heizwärmebedarf (HWBRef, RK) oder über den Gesamtenergieeffizienz-Faktor (fGEE) geführt werden; 

28. Gesamtenergieeffizienz-Faktor: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor (fGEE) ist ein Maß für die Energieeffi-

zienz des gesamten Gebäudes bezüglich Dämmung, Heiz- und Haustechniksystem; 

29. Ökoindex OI: Der OI-Index bewertet die ökologischen Belastungen von Rohstoffgewinnung bis zur Her-

stellung eines fertigen Produktes. Im Wohnbau werden die wärmetechnische Gebäudehülle und die Zwi-

schendecken ohne hinterlüftete Außenfassade, Dacheindeckung, Feuchtigkeitsisolierung und Fußboden-

belag bewertet. Dies entspricht der Bilanzgrenze 0 gemäß IBO-Leitfaden zur Berechnung von Ökokenn-
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zahlen für Gebäude, Stand März 2016, Version 3.1 samt Ergänzung zu diesem Leitfaden, Stand März 

2014, Version 3.0.  

II. Förderungsvoraussetzungen 

§ 4 
Förderungswerberin, Förderungswerber oder förderungswürdige Personen 

 
(1) Förderungswerberin oder Förderungswerber können gemäß § 13 Bgld. WFG 2018 Gemeinden und nach 

dem Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz (WGG) anerkannte gemeinnützige Bauvereinigungen sein für 

die Errichtung von Wohnungen, Reihenhäusern, Wohnheimen und Dienstnehmerinnen- und Dienstneh-

merwohnungen. 

(2) Gemäß § 13 Abs. 4 Bgld. WFG 2018 können sonstige Bauträgerinnen oder Bauträger im Sinne des Bau-

trägervertragsgesetzes Förderungswerberin oder Förderungswerber sein für die Errichtung von Reihen-

häusern und Wohnungen zur Übertragung ins Eigentum (Wohnungseigentum).  

(3) Förderungswerberin oder Förderungswerber können andere juristische Personen und Personengesell-

schaften mit dem Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum sein für die Errichtung von Dienstnehmerwoh-

nungen. Handelt es sich dabei um Betriebe müssen diese eine Betriebsvertretung nach den Bestimmun-

gen des Arbeitsverfassungsgesetzes eingerichtet haben. 

(4) Förderungswerberin oder Förderungswerber können weiters andere juristische Personen sein, die ge-

meinnützigen (sozialen, karitativen) Zwecken dienen für die Errichtung von Wohnheimen.  

(5) Bauträgerinnen und Bauträgern darf eine Förderung gemäß Abs. 2 nur dann zuerkannt werden, wenn sie 

die ordnungsgemäße Bauführung und Bauvollendung mit einer Erfüllungsgarantie im Ausmaß von 120% 

der Gesamtbaukosten zugunsten des Landes sicherstellen. Diese Erfüllungsgarantie hat so lange aufrecht 

zu bleiben, bis eine genehmigte Endabrechnung vorliegt und alle geförderten Wohneinheiten und Rei-

henhäuser in das Eigentum der einzelnen Wohnungswerberinnen und Wohnungswerber grundbücherlich 

übertragen sind oder für alle geförderten Wohneinheiten und Reihenhäuser die Anmerkung der Einräu-

mung von Wohnungseigentum gemäß § 40 Abs. 2 Wohnungseigentumsgesetz 2002 – WEG 2002 vorliegt. 

Sind ab dem Zeitpunkt der Endabrechnung einzelne geförderte Objekte bereits in das Eigentum übertra-

gen oder liegen für einzelne Objekte Anmerkungen der Einräumung von Wohnungseigentum vor, kann 

eine anteilsmäßige Aufhebung der Erfüllungsgarantie erfolgen. 

(6) Bei der Gewährung von Eigenmittelersatzdarlehen muss die Antragstellerin oder der Antragsteller eine 

förderungswürdige Person gemäß § 13 Bgld. WFG 2018 sein und die geförderte Wohneinheit zur De-

ckung des ständigen, dringenden Wohnbedarfs benötigen. Das vorgeschriebene Mindesteinkommen 

muss erreicht werden. Diese Bestimmung ist auch für die Beantragung von Gruppenwohnbauten anzu-

wenden. 

(7) Die Förderungswerberin oder der Förderungswerber (Abs. 6) muss unmittelbar vor Einbringung des An-

suchens um Gewährung einer Förderung mindestens zwei Jahre ununterbrochen und rechtmäßig den 

Hauptwohnsitz in Österreich begründet haben und Einkünfte beziehen, die der Einkommensteuer in Ös-

terreich unterliegen oder aufgrund der Ausübung einer Erwerbstätigkeit Beiträge an die gesetzliche Sozi-

alversicherung in Österreich entrichtet haben und nunmehr Leistungen aus dieser erhalten. Einkünfte auf 

Grundlage anderer landes- oder bundesgesetzlicher Regelungen gelten diesen Einkünften als gleichge-

stellt. 

(8) Der Regelung in Abs. 6 gleichgestellt gilt auch, wenn die Förderungswerberin und / oder der Förde-

rungswerber rechtmäßig seit zumindest fünf Jahren Einkünfte bezogen hat, die der Einkommensteuer in 

Österreich unterliegen. 
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(9) Die Förderungswerberin und/oder der Förderungswerber (Abs. 6) muss sich verpflichten im geförderten 

Objekt den Hauptwohnsitz zu begründen. Ebenso ist der Hauptwohnsitz von nahestehenden Personen 

im geförderten Objekt nachzuweisen. Die Begründung des Hauptwohnsitzes hat längstens 6 Monate 

nach Vorliegen der für die Benützung erforderlichen Voraussetzungen zu erfolgen.  

(10) Die Förderungswerberin und / oder der Förderungswerber (Abs. 6) darf nicht Allein- oder überwiegender 

Miteigentümer eines aus weiteren Bundes- oder Landesmittel geförderten Objekts sein. 

(11) Die Förderungswerberin und / oder der Förderungswerber (Abs. 6) darf nicht Allein- oder überwiegender 

Miteigentümer eines Eigenheimes, Reihenhauses oder einer Wohnung sein, deren Benützungsbewilli-

gung oder Benützungsfreigabe weniger als 20 Jahre zurückliegt. 

(12) Natürlichen Personen darf eine Förderung nur gewährt werden, wenn sie jedenfalls zum Zeitpunkt der 

Erbringung des Ansuchens förderungswürdige Personen sind. 

 
§ 5 

Grundsätze für die Gewährung einer Förderung 
 

(1) Förderungen dürfen nur dann zuerkannt werden, wenn folgende Grundsätze eingehalten werden: 

1. Die Finanzierung des Bauvorhabens muss gesichert sein. 

2. Bei der Gestaltung von Bauvorhaben (ausgenommen bei der Errichtung von Reihenhäusern) ist auf 

die besonderen Wohnbedürfnisse und Erfordernisse für Menschen mit Behinderung oder gebrechli-

che Menschen Bedacht zu nehmen und müssen bauliche Barrieren innerhalb und außerhalb des Ge-

bäudes vermieden werden. Jedenfalls sind die im Anhang 1 aufgelisteten Maßnahmen zu berücksich-

tigen. 

3. Wird ein Personenaufzug eingebaut, muss dieser stufenlos erreichbar sein, einen stufenlosen Zugang 

zu allen Geschossen ermöglichen, eine für einen Rollstuhl samt Begleitperson ausreichend bemesse-

ne Kabinengröße aufweisen und aus einer sitzenden Stellung bedient werden können.  

4. Das geförderte Objekt muss nach Vollendung der Baumaßnahmen von förderungswürdigen Perso-

nen im Sinne des § 13 Bgld. WFG 2018 verwendet werden, wobei das Mindesteinkommen nicht er-

reicht werden muss. 

5. Die Förderungswerberin oder der Förderungswerber hat Eigenmittel in der Höhe von zumindest 10% 

der Gesamtbaukosten aufzubringen. 

6. Nachförderungen aus Gründen der Nutzflächenerweiterung können beantragt werden. 

7. Förderungsansuchen für die Zuerkennung eines Eigenmittelersatzdarlehens sind von der jeweiligen 

Ehepartnerin und dem Ehepartner, der eingetragenen Partnerin und dem eingetragenen Partner o-

der der Lebensgefährtin und dem Lebensgefährten gemeinsam einzubringen und zu unterfertigen. 

Bei einem auf elektronischem Weg eingebrachten Förderansuchen, das nicht mit einer qualifizierten 

elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz versehen ist, ist erforderlichenfalls die eigenhändi-

ge Unterschrift auf Verlangen nachzuweisen. 

(2) Für die Zuerkennung einer Förderung ist es erforderlich, dass neben der Erfüllung aller technischen Vo-

raussetzungen bei Bauvorhaben 

1. bis zu fünf Wohnungen oder Reihenhäuser zumindest drei 

2. bis zu sieben Wohnungen oder Reihenhäuser zumindest fünf 

3. mit mehr als sieben Wohnungen oder Reihenhäusern zumindest drei Viertel  

        der geplanten Wohnungen oder Reihenhäuser Bewerberinnen oder Bewerber vorhanden sind, die als 
förderungswürdige Personen im Sinne des § 13 Bgld. WFG 2018 anzusehen sind. 
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(3) Gefördert Objekte – ausgenommen Wohnheime und Wohnungen von Dienstnehmerinnen und Dienst-

nehmern – dürfen nur von förderungswürdigen Personen und ihnen nahestehenden Personen bewohnt 

werden.  

(4) Bei Bauvorhaben von gemeinnützigen Bauvereinigungen im Sinne des § 13 Abs. 1 Z 3 hat die Prüfung der 

Förderungswürdigkeit von Personen durch die Bauvereinigung zu erfolgen. Stichprobenartige Überprü-

fungen werden durch die Burgenländische Landesregierung durchgeführt. 

 
§ 6 

Voraussetzungen beim Vermieten von geförderten Wohnungen und Reihenhäusern 
 

Geförderte Wohnungen und Reihenhäuser dürfen vermietet werden 
1. An förderungswürdige Personen im Sinne des § 13 Bgld. WFG 2018, wobei ein Mindesteinkommen nicht 

erforderlich ist; 

2. An Personen, die die österreichische Staatsbürgerschaft nicht besitzen, oder österreichischen Staatsbür-

ginnen oder Staatsbürgern nicht gleichgestellt sind, sofern diese sonst förderungswürdige Personen ge-

mäß Z 1 sind; 

3. Durch gemeinnützige Bauvereinigungen oder Gemeinden an natürliche oder juristische Personen zur 

unentgeltlichen Weitergabe an ihre Dienstnehmerinnen oder Dienstnehmer. Von der Beschränkung der 

Weitergabe von Wohnungen an Dienstnehmerinnen oder Dienstnehmer kann mit Zustimmung des Lan-

des abgesehen werden; 

4. Durch gemeinnützige Bauvereinigungen oder Gemeinden an Körperschaften, Personenvereinigungen 

und Vermögensmassen im Sinne des § 13 Abs. 1 Z 6 Bgld. WFG 2018 zur Weitergabe an Dritte, welche 

förderungswürdige Personen gemäß Z 1 sein müssen; 

5. Mit Zustimmung des Landes an förderungswürdige Personen gemäß Z 1 durch die Wohnungsinhaberin 

oder den Wohnungsinhaber und die Nutzungsberechtigte oder den Nutzungsberechtigten, sofern diese 

oder dieser aus zwingenden beruflichen Gründen vorübergehend bis höchstens drei Jahre abwesend ist. 

Das für die Überlassung der Wohnung zu entrichtende Entgelt darf das im Sinne der Bestimmungen des 

WGG zu bildende Entgelt nicht übersteigen; 

6. In sozial begründeten Fällen (z.B. bei Ehescheidung) an nicht förderungswürdige Personen gemäß Z 1 für 

die Dauer von höchstens 12 Monaten mit vorheriger Zustimmung des Landes. 

7. Das für die Nutzungsberechtige oder den Nutzungsberechtigen gegebenenfalls erforderliche Pflegeper-

sonal ist berechtigt, in der geförderten Wohnung den Nebenwohnsitz zu begründen. Die Bestimmungen 

des § 13 Bgld. WFG 2018 sind nicht anzuwenden.  

 
§ 7 

Einkommen 
 

(1) Förderungswürdige Personen haben zum Zeitpunkt der Antragstellung folgendes Einkommen nachzuwei-

sen: 

1. bei nicht zur Einkommensteuer veranlagten Personen die Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit 

gemäß § 25 EStG 1988 in Höhe der Bruttobezüge des dem Ansuchen vorangegangenen Kalenderjah-

res, in begründeten Fällen das Durchschnittseinkommen der letzten zwei oder drei Kalenderjahre (lt. 

Lohnzettel), vermindert um die insgesamt einbehaltenen SV-Beiträge, Kammerumlage, Wohnbau-

förderung, um die Werbungskosten, die freiwilligen Beträge, um die Pendlerpauschale gem. § 16 

Abs. 1 Z 6 EStG 1988 (unter Berücksichtigung des Pendlereuros gem. § 33 Abs.5 Z 4 EStG 1988), um 
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die sonstigen Bezüge gemäß § 67 Abs. 3, 4 und 6 EStG 1988, um die Freibeträge gemäß §§ 35 und 

105 EStG 1988 sowie um die einbehaltene Lohnsteuer. Die einbehaltene Lohnsteuer vermindert sich 

um einen Erstattungsbetrag aus einer Arbeitnehmerinnen- oder Arbeitnehmerveranlagung; 

2. bei zur Einkommensteuer veranlagten Personen das Einkommen laut Einkommensteuerbescheid des 

letztveranlagten Kalenderjahres, in begründeten Fällen das Durchschnittseinkommen der letzten 

zwei oder drei Kalenderjahre, vermehrt um die steuerfreien Einkünfte und um die abgezogenen Be-

träge nach §§ 10, 18, 24 Abs. 4, 27 Abs. 3, 31 Abs. 3, 34 und 41 Abs. 3 EStG 1988 sowie vermindert 

um die festgesetzte Einkommensteuer. Soweit im Einkommen Einkünfte aus nichtselbstständiger Ar-

beit enthalten sind, sind die Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit um die Bezüge gemäß §§ 67 

und 68 EStG 1988 (laut Lohnzettel), ausgenommen die Bezüge gemäß § 67 Abs. 3, 4 und 6 EStG 1988, 

zu erhöhen. Negativeinkommen und negative Einkünfte aus der steuerschonenden Veranlagung und 

sich daraus ergebende Verlustvorträge werden nicht einkommensmindernd berücksichtigt; 

3. bei pauschalierten Land- und Forstwirtinnen oder Land- und Forstwirten 40 % des zuletzt festgestell-

ten Einheitswertes; 

4. Weiters zählen zum Einkommen: 

- eine gerichtlich oder vertraglich festgesetzte, in Geld bezogene Unterhaltsleistung; unter glei-

chen Voraussetzungen ist eine solche Unterhaltsleistung beim Zahlungspflichtigen einkom-

mensmindernd zu berücksichtigen. In besonders berücksichtigungswürdigen Fällen kann von 

einer Heranziehung der Unterhaltsleistung abgesehen werden; 

- Arbeitslosengeld und Notstandshilfe 

- Krankengeld; 

- Wochen- und Kinderbetreuungsgeld; 

- Pensionsleistungen, ausgenommen Waisenpensionen; 

- Einkommen aus anderen Ländern als Österreich; 

- ein angemessener Anteil sonstiger Einnahmen (z.B. Mindestsicherung) 

- Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen; 

- Einkünfte aus Vermietungen von Wohnungen und Eigenheimen; 

 
(2) Nicht als Einkommen gelten jedenfalls: Einkommen von volljährigen Kindern bis zur Vollendung des 27. 

Lebensjahres, Familienbeihilfen, Kinderabsetzbeträge, Zuwendungen der Familienförderung des Landes, 

Pflegegeld auf Grund des Bundes- oder eines Landespflegegesetzes und Waisenpensionen. Leistungen 

aus dem Grund der Behinderung, Heilungskosten, Schmerzensgeld, Abfertigungen, Jubiläumsgelder, 

einmalige Prämien, Belohnungen. Einkünfte aus Studienbeihilfen, Ferialbeschäftigungen und Einkünfte 

aus Praktika, die im Rahmen der schulischen Ausbildung oder des Studiums absolviert werden, Alimenta-

tions-, oder Unterhaltszahlungen ab der Vollendung des 18. Lebensjahres des Kindes, Lehrlingsentschä-

digungen oder diesen gleichzuhaltenden Einkünften auf Grund einer Ausbildung oder sonstigen regelmä-

ßigen Beschäftigung (auch im Rahmen des Zivil- oder Wehrdienstes), sind dann zu berücksichtigen, wenn 

die Bezieherin oder der Bezieher selbst Förderungswerberin oder Förderungswerber ist. 

(3) Als Haushaltseinkommen gilt die Summe der Einkommen der Förderungswerberin und des Förderungs-

werbers und der mit ihr oder ihm im geförderten Objekt im gemeinsamen Haushalt lebenden eigenbe-

rechtigten Personen, mit Ausnahme der zur Haushaltsführung oder Pflege beschäftigten Arbeitnehmer 

oder Selbständigen. Ausgenommen sind auch Kinder, die zwar über ein eigenes Einkommen verfügen, ih-

ren Lebensmittelpunkt jedoch außerhalb des Haushaltes haben (Nebenwohnsitz) oder in absehbarer Zeit 

einen eigenen Haushalt gründen werden. 
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(4) Bei der Prüfung und Ermittlung des maßgebenden Einkommens können weitere Nachweise oder Erklä-

rungen (insbesondere Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, mit Einlaufstempel des Finanzamtes verse-

hene Kopie der Einkommensteuererklärung samt Beilagen, Vorauszahlungsbescheid, Einheitswertbe-

scheid) abverlangt werden und sind von der Förderungswerberin oder dem Förderungswerber beizubrin-

gen. 

§ 8 
Einkommensgrenzen 

 
(1) Das höchstzulässige Jahreseinkommen (Haushaltseinkommen) beträgt bei einer Haushaltsgröße von  

einer Person  38.000 Euro 
zwei Personen  65.000 Euro 
drei Personen  66.500 Euro 
vier Personen  68.000 Euro  
fünf Personen und mehr 70.000 Euro 

(2) Personen, deren Einkommen zum Zeitpunkt des Einbringens des Ansuchens das Mindesteinkommen 

nicht erreicht bzw. Personen, die keine Einkommensnachweise erbringen können, haben, um dennoch in 

den Genuss einer Förderung zu gelangen, zusätzliche Sicherheiten (Bürgschaften) beizubringen. Bürg-

schaften können nur von österreichischen Staatsbürgerinnen und österreichischen Staatsbürgern über-

nommen werden. 

(3) Das erforderliche Mindesteinkommen ist bei der Gewährung von Eigenmittelersatzdarlehen und bei Dar-

lehensübernahmen erforderlich und hat zu betragen bei einer Haushaltsgröße von 

einer Person     870 Euro 

zwei Personen  1.200 Euro 

drei Personen 1.350 Euro 

vier Personen 1.500 Euro 

 
§ 9 

Gesamtbaukosten 
 

Zu den maßgebenden Gesamtbaukosten zählen: 
1. die Kosten der Errichtung von Gruppenwohnbauten, Reihenhäusern, Wohnungen und Wohnheimen 

unter Einbeziehung von Hausbesorgerinnen- oder Hausbesorgerdienstwohnungen, jedoch unter 

Ausschluss von für berufliche Zwecke spezifisch ausgestatteten Räumen,  

2. die Kosten der Errichtung von der gemeinsamen Benützung der Bewohnerinnen und Bewohner die-

nenden Gebäudeteilen und Anlagen, 

3. die Kosten der Errichtung von Einstell- und Abstellplätzen sowie Garagen für Kraftfahrzeuge, sofern 

sie aufgrund behördlicher Vorschreibungen herzustellen sind,  

4. die Kosten der Errichtung von dem Zivilschutz dienenden Anlagen, sofern besondere gesetzliche Vor-

schriften für solche Anlagen bestehen und diesen Vorschriften entsprochen wird, 

5. die Baunebenkosten (Planungskosten, Anschlussgebühren, Aufschließungskosten innerhalb der Bau-

grundstücke, etc). 

Die Gesamtbaukosten beinhalten auch die Umsatzsteuer, soweit sie nicht als Vorsteuer gemäß § 12 Umsatz-
steuergesetz 1994 abgezogen werden kann.  
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§ 10 
Innovative klimarelevante Systeme 

 
(1) Hinsichtlich der erstmaligen Errichtung von Heizungs- und Warmwasserbereitstellungssystemen stellt der 

Einsatz innovativer klimarelevanter Systeme eine Förderungsvoraussetzung dar. (Ausnahme bei Zu-, Auf- 

und Ausbauten mit Anschluss an ein bestehendes Heizsystem).  

(2) Die Heizungs- und Warmwasserversorgung hat durch folgende „hocheffiziente alternative Energiesyste-

me“ zu erfolgen, sofern die zu fördernde Baulichkeit nicht in einem Fernwärmebereich gemäß lit. b bzw. 

lit. c liegt oder der Anschluss an dieses Netz mit einem besonders hohen technischen oder wirtschaftli-

chen Aufwand verbunden ist (Ausnahme vom verpflichtenden Fernwärmeanschluss: nachweisliche 

Mehrkosten von mindestens 30% auf die Nutzungsdauer einer alternativen Heizungsanlage gemäß lit d. - 

f. auf Vollkostenbasis im Sinne der ÖNORM M7140 Restbarwert gemäß EN Normen 15459): 

 
a) Systeme auf Basis erneuerbarer Energien unter Berücksichtigung a. möglichst hoher Effizienzstan-

dards.  

b) Fern-/Nahwärme aus hocheffizienten Kraft-Wärme-Koppelungs-Anlagen im Sinne der Richtlinie 

2004/8/EG über die Förderung einer am Nutzwärmebedarf orientierten Kraft-Wärme-Kopplung im 

Energiebinnenmarkt, ABl. Nr. L 52 vom 21.02.2004 S. 50, sowie sonstige Abwärme, die andernfalls 

ungenutzt bleibt. 

Unter Fernwärme versteht man die Verteilung thermischer Energie in Form von Dampf oder heißem 

Wasser von einer zentralen Erzeugungsquelle durch ein Netz an mehrere Gebäude oder Anlagen zur 

Nutzung von Raum oder Prozesswärme.  

c) Fern-/Nahwärme sofern sie ganz oder teilweise (zumindest 80%) auf Energie aus erneuerbaren Quel-

len beruht.  

d) Wärmepumpen, die nach den EU-Umweltzeichenkriterien gemäß Richtlinie 2014/314/EU zertifiziert 

sind (EU Ecolabel) bzw. vollinhaltlich den in dieser Richtlinie festgelegten Mindestanforderungen 

entsprechen und als Hauptheizung mit einer Niedertemperaturverteilung mit einer Vorlauftempera-

tur unter 35°C ausgelegt sind. 

e) Die Warmwasserbereitung kann unabhängig von der Hauptheizung mit einer Brauchwasserwärme-

pumpe erfolgen. Sollte die Warmwasseraufbereitung durch dezentrale Fernwärmeboiler erfolgen 

und ist durch die Art des Betriebes eine Aufheizung des Warmwassers von 45°C auf 60°C nicht mög-

lich, so kann dies alternativ mittels E-Heizstab erfolgen. Auf Einhaltung der Normen und Regelwerke 

ist besonderes Augenmerk zu legen. Elektroboiler zur Warmwasserbereitung sind nur in Kombination 

mit einer Photovoltaikanlage zulässig, wenn sichergestellt ist, dass dadurch der Eigenverbrauch des 

erzeugten PV-Stroms wesentlich erhöht wird. 

f) Erdgas – Brennwertanlagen in Kombination mit Solaranlagen zur Warmwasserbereitstellung (ther-

misch oder Photovoltaik). Sollte lagebedingt die Errichtung von Solaranlagen nicht möglich oder 

wirtschaftlich nicht zumutbar sein, so kann von dieser Kombination Abstand genommen werden. 

g) Andere Technologien und Energieversorgungssysteme, soweit diese im Vergleich zu den in lit. b, c, 

bzw. d angeführten Systemen zu geringeren Treibhausgasemissionen führen. 

 
(3) Kohle und Heizöl sind nicht zulässig. 

(4) Biogene Heizungssysteme sollen nach Möglichkeit mit (thermischen oder Photovoltaik) Solaranlagen 

kombiniert werden um zu vermeiden, dass Heizungs-/Warmwasserkessel während der Sommermonate 

betrieben werden müssen. Bei elektrischen Wärmepumpen ist eine Kombination mit (thermischen oder 

Photovoltaik) Solaranlagen anzustreben.  



Landesamtsblatt für das Burgenland 49. Stück - ausgegeben am 14. Dezember 2018 

1364 
 

 
§ 11 

Energiekennzahlen 
 

(1) Die energiebezogenen Mindestanforderungen (HWBRef, RK bzw. fGEE) gemäß den Bestimmungen der OIB-

Richtlinie 6, Energieeinsparung und Wärmeschutz, Ausgabe März 2015 sind einzuhalten. Der Nachweis 

der Anforderung an Energiekennzahlen kann wahlweise entweder über den Heizwärmebedarf oder über 

den Gesamtenergieeffizienz- Faktor geführt werden. In begründeten Fällen (z.B. historische oder denk-

malgeschützte Gebäude) kann von der Einhaltung der Anforderung an die Energiekennzahlen Abstand 

genommen werden.  

HWB Ref, RK 14*(1+3,0/lc) 

HWB max, Ref, RK 
in [kWh/m²a] 

47,6 (1) 

HEB RK 

in [kWh/m²a] 
HEB max, WG, RK 

EEB RK 
in [kWh/m²a] 

EEB max, WG, RK 

Der HWB max, Ref, RK für Gebäude mit einer konditionierten Brutto-Grundfläche von nicht mehr als 100 m² gilt 
der Höchstwert nicht. 

 
(2) Die Förderung kann nur gewährt werden, wenn nachstehend angeführte wärmetechnische Mindestan-

forderungen erfüllt werden. Bei der Ermittlung der erforderlichen Raumwärme-Energiekennzahl sind die 
einer Heizgradtagzahl von 3.400 (K.d/a) entsprechenden Monatsmitteltemperaturen heranzuziehen. Bei 
der Berechnung der solaren Wärmegewinne die entsprechenden Monatswerte der solaren Energieein-
strahlung. Bezüglich des A/V-Verhältnisses ist zwischen den Werten linear zu interpolieren. In begründe-
ten Fällen (z.B. historische oder denkmalgeschützte Gebäude) kann von der Einhaltung der Anforderung 
an die Energiekennzahlen Abstand genommen werden. 

 

A/V-Verhältnis HWB Ref, RK 

> 0,8 36 

< 0,2 20 

 
Wird der Nachweis der Einhaltung der Anforderungen für Wohngebäude über den Gesamtenergieeffizi-
enz-Faktor geführt, gelten folgende Werte:  
 

HWB Ref, RK 16*(1+3,0/lc) 

HWB max, Ref, RK 
in [kWh/m²a] 

54,4 (1) 

fGEE 0,85 

 
 

§ 12 
Förderbare Nutzfläche (Wohnnutzfläche) 

 
(1) Bei Wohnungen ist die förderbare Nutzfläche (Wohnnutzfläche) bei bis zu einem Vier-Personen-Haushalt 

mit 100 m² beschränkt. Für jede weitere Person können zusätzlich bis zu 10 m² Nutzfläche gefördert 

werden. 

(2) Wohneinheiten bei der Wohnform Junges Wohnen (Starterwohnungen) dürfen eine förderbare Nutzflä-

che (Wohnnutzfläche) von max. 55 m² je Wohneinheit haben. 



Landesamtsblatt für das Burgenland 49. Stück - ausgegeben am 14. Dezember 2018 

1365 
 

(3) Bei der Wohnform betreubares Wohnen hat die förderbare Nutzfläche bei Wohneinheiten für eine Per-

son zwischen 45 m² und 51 m² und bei Wohneinheiten für zwei Personen ab 51 m² bis maximal 65 m² zu 

betragen. Ab 10 Wohneinheiten ist ein Gemeinschaftsraum im Ausmaß von 45 m² (förderbare Nutzflä-

che) verpflichtend zu errichten.  

(4) Bei Reihenhäusern und Gruppenwohnbauten ist die maximal förderbare Nutzfläche (Wohnnutzfläche) 

bei einem bis zu Vier-Personen-Haushalt mit 130 m² beschränkt. Für jede weitere Person können zusätz-

lich bis zu 10 m² Nutzfläche gefördert werden.  

 
III. Berechnung der Förderhöhe 

§ 13 
Förderhöhe 

 
Die Förderhöhe ist abhängig von der Basisförderung und möglichen Bonusbeträgen (Steigerungsbeträgen). 
Wohnungen und Wohnheime werden mit einem Basisbetrag von 650 Euro je m² förderbarer Nutzfläche ge-
fördert. Reihenhäuser und Gruppenwohnbauten mit einem Basisbetrag von 590 Euro je m² förderbarer Nutz-
fläche und Generationenwohnen (Junges Wohnen, betreubares Wohnen) mit einem Basisbetrag von 680 
Euro je m² förderbarer Nutzfläche. Wird die gesetzlich vorgeschriebene Energiekennzahl unterschritten, er-
höht sich die Basisförderung. Bei einer Unterschreitung der vorgeschriebenen Energiekennzahl von zumin-
dest 30% erfolgt die Berechnung der Förderhöhe nach „Stufe 1“, bei einer Unterschreitung der Energiekenn-
zahl von zumindest 50% erfolgt die Berechnung der Förderhöhe nach „Stufe 2“ der Tabelle 1. 
 
Tabelle 1: 

Förderart  
 

Basisförderung Stufe 1 
> 30% Unterschreitung 

der EKZ 

Stufe 2 
> 50% Unterschreitung der 

EKZ 

Neubau Wohnung € 650 € 680 € 710 

Neubau Reihenhaus € 590 € 620 € 650 

Generationenwohnen € 680 € 710 € 740 

 
 

§ 14 
Bonusbeträge 

 
Zum Förderungsdarlehen kann eine zusätzliche Förderung in Form von Pauschalbeträgen oder in Form eines 
prozentmäßigen Bonusbetrages zur Basisförderung gewährt werden. Die Beantragung eines Bonusbetrages 
(Steigerungsbetrages) ist nur in Zusammenhang mit der Zuerkennung eines Neubaudarlehens möglich.  
 
(1) Bodenverbrauchsparendes Bauen 

1. Wird ein bestehendes Objekt durch einen Neubau ersetzt und entstehen dadurch Abrisskosten, so 

werden diese Abrisskosten ersetzt. Der Abriss wird in der Höhe von 35% der anerkannten Kosten, 

höchstens jedoch mit 16.000 Euro gefördert.  

Der Bonusbetrag wird auch dann zuerkannt, wenn mehr als 50% des Bestandes abgerissen und 

durch einen Neubau ersetzt werden. 

Bei Antragstellung darf die Rechnung über die durchgeführten Abrissarbeiten nicht älter als zwei 

Jahre sein.  

2. Wird eine Baulücke geschlossen, kann ebenso ein Bonusbetrag für bodenverbrauchsparendes Bau-

en zuerkannt werden, wobei die mögliche Förderhöhe 35 Euro je m² förderbare Fläche (Wohnnutz-
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fläche) beträgt.  

Baulücken sind unbebaute Grundstücke in bereits zur Gänze aufgeschlossenen Gebieten, in denen 

eine Bebauung im Gegensatz zu den umliegenden Bereichen noch nicht stattgefunden hat oder 

Grundstücke im Verband, die zu weniger als 50% der möglichen Nutzung bebaut sind (Mindernut-

zungen). Eine Baulandwidmung vor 1980 ist erforderlich. Ein Baulückenschluss liegt dann vor, wenn 

vom Mittelpunkt des zu errichtenden Objektes ein angrenzendes Wohngebäude im Umkreis von 70 

m (Radius) nachgewiesen wird. 

 
(2) Barrierefreies Bauen 

Werden unabhängig von den in § 5 Abs. 1 Z 2 vorgeschriebenen Maßnahmen weitere barrierefreie 
Maßnahmen gesetzt, kann hierfür ein Bonusbetrag im Ausmaß 25 Euro je m² förderbarer Nutzfläche 
(Wohnnutzfläche) gewährt werden. Der Bonusbetrag kann jedenfalls beantragt werden, wenn der Zu-
gang zur Wohneinheit stufenlos und schwellenfrei ist, für die Sanitärräume (WC und bodengleiche Du-
sche oder Bad) einen unverbauten Wendekreis von 150 cm Durchmesser aufweisen, wobei folgende Zu-
geständnisse gemacht werden können: 
 Bei einer bodengleichen Dusche darf eine leicht entfernbare Duschtrennwand in den Wendekreis 

ragen; 

 Waschmaschinen werden nicht berücksichtigt, weil sie leicht entfernt werden können; 

 in Nasszellen, die mit einer Dusche und einer Wanne ausgestattet sind, darf auch die Wanne in den 

Wendekreis ragen, wenn sie leicht entfernbar gestaltet ist; 

 eine Trennwand zwischen Nasszelle und WC wird akzeptiert, wenn diese in Leichtbauweise ausge-

führt wird, keine Leitungen enthält, und der Boden auch unterhalb durchgehend verlegt wurde; 

 nach innen öffnende Türen sind zugelassen, wenn sie durch einfaches Wenden des Rahmens nach 

außen öffnend umgestaltet werden können; 

 ein Waschbecken kann unterfahrbar ausgeführt werden; 

 werden Bad und das WC baulich nicht nebeneinander ausgeführt, haben Bad und WC den Wende-

kreis vorzuweisen. Es ist aber zulässig, dass das separate WC den Wendekreis erst nach Entfernen 

einer Leichtbauwand vorweist. 

 
(3) Behindertengerechte Maßnahmen 

Wird bei der Errichtung des förderungswürdigen Objektes auf die besonderen Wohnbedürfnisse und Er-
fordernisse von Menschen mit Behinderung oder gebrechliche Menschen Bedacht genommen, kann 
(unabhängig von § 5 Abs. 1 Z 2) für diese Maßnahmen ein Bonusbetrag gewährt werden. Die Höhe des 
Bonusbetrages beträgt 65 Euro je m² förderbarer Nutzfläche (Wohnnutzfläche). Gefördert werden Trep-
penlifte, der Einbau von Aufzügen oder sonstige erforderliche Maßnahmen, die zum Abbau von Barrie-
ren führen und ein behindertengerechtes Wohnen ermöglich. 
Die OIB Richtlinie 4 entsprechend einzuhalten. 

 
(4) Bonusbetrag für Liftanlage 

Wird ein Personenaufzug eingebaut, kann dieser durch einen festgelegten Bonusbetrag je m² förderba-
rer Nutzfläche (Wohnnutzfläche) gefördert werden, wobei die Höhe des Bonusbetrages von der Anzahl 
der eingebauten Wohnungen (Wohneinheiten) abhängig ist.  Bei bis zu 8 Wohneinheiten beträgt der 
Bonusbetrag 20 Euro je m² förderbarer Nutzfläche, bis zu 15 Wohneinheiten 15 Euro je m² förderbarer 
Nutzfläche und 13 Euro je m² förderbarer Nutzfläche ab der Errichtung von 16 Wohneinheiten. 
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IV. Förderung von Heimen 
 

§ 15 
Altenwohn- und Pflegeheime 

 
(1) Bei der Errichtung von Altenwohn- und Pflegeheimen ist für die positive Erledigung des Förderungsansu-

chens erforderlich, dass das Vorhaben im Einklang mit dem aktuellen Stand der Bedarfs- und Entwick-

lungsplanung für die Pflegevorsorge im Burgenland steht und für mindestens 80% der Heimplätze des 

Vorhabens eine Tagsatzvereinbarung mit dem Land Burgenland seitens des Landes Burgenland in Aus-

sicht gestellt ist. 

(2) Die Förderhöhe errechnet sich gemäß den Bestimmungen des § 13, Bonusbeträge können gewährt wer-

den. 

(3) Zu den förderbaren Nebenflächen zählen Küche, Speisesäle und Gemeinschaftsräume, wobei diese zu 

100% gefördert werden. Räume für Verwaltungspersonal, Arzt- und Pflegezimmer sowie Therapieräume 

werden im Ausmaß von zumindest 50% gefördert. 

(4) Von der Einhaltung der Energiekennzahl gemäß § 11 wird abgesehen. 

§ 16 
Schüler-, Studenten- und Arbeiterwohnheime  

sowie sonstige therapeutische Wohnheime 
 

(1) Die Berechnung der Förderhöhe erfolgt analog §§ 13 und 14 dieser Richtlinie. 

(2) Zu den förderbaren Nebenflächen zählen Allgemeinflächen wie Küche, Speisesäle und Gemeinschafts-

räume. Diese Nebenflächen werden im Ausmaß von 50% gefördert. 

(3) Von der Einhaltung der Energiekennzahl gemäß § 11 wird abgesehen.  

 
V. Darlehenskonditionen 

 
§ 17 

Grundbücherliche Sicherstellung 
 
(1) Das zugesicherte Förderungsdarlehen ist im Grundbuch erstrangig sicherzustellen. Bei Wohnungseigen-

tum ist das Pfandrecht für den auf die Nutzfläche oder den Nutzwert der Wohnung im Verhältnis entfal-

lenden Teil des Förderungsdarlehens auf den einzelnen Anteil einzuverleiben. 

(2) Werden auf einer Einlagezahl mehrere Objekte errichtet, hat die Sicherstellung immer im Rang vor allen 

diesen Bauabschnitt betreffenden Darlehen zu erfolgen.  

(3) Ist die sofortige Einverleibung des Pfandrechts nicht möglich oder zweckmäßig, kann vom Land eine 

Treuhanderklärung gemäß den Bestimmungen des § 8 Abs. 2 Bgld. WFG 2018 angenommen werden.  

(4) Die Förderungswerberin oder der Förderungswerber hat im Falle der Gewährung eines Förderungsdarle-

hens ihr oder sein Eigentum an der zu verbauenden Liegenschaft nachzuweisen. Sofern der Nachweis des 

grundbücherlichen Eigentums aus besonderen Gründen nicht sofort erbracht werden kann, kann vom 

Land die Treuhanderklärung einer öffentlichen Notarin oder eines Notars oder einer Rechtsanwältin oder 

eines Rechtsanwalts, dass der Nachweis ehestens erbracht wird, als zwischenzeitiger Nachweis der För-

derungswerberin oder des Förderungswerbers anerkannt werden. 
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§ 18 
Vorrangeinräumung 

 
(1) Die Zustimmung des Landes zur ausnahmsweisen vorrangigen grundbücherlichen Sicherstellung gemäß  

§ 17 für ein Wohnrecht, Ausgedinge, Fruchtgenussrecht, Vorkaufsrecht oder Baurecht darf nur dann er-

teilt werden, wenn weiterhin die ausreichende Besicherung des Förderungsdarlehens gewährleistet ist.   

(2) Von der grundsätzlich erforderlichen erstrangigen grundbücherlichen Sicherstellung von Wohnbaudarle-

hen kann bei grundbücherlich sichergestellten Wohnrechten von zumindest 80-jährigen Angehörigen Ab-

stand genommen werden. Bei Vorliegen besonders berücksichtigungswürdiger Gründe (z.B. Demenzer-

krankung) ist unabhängig vom Alter eine nachrangige Sicherstellung möglich. 

 
 

§ 19 
Löschung  

 
Das Land hat die Einwilligung zur Löschung des Pfandrechtes und etwaiger weiterer Eigentumsbeschränkun-
gen (insbesondere eines Belastungs- oder Veräußerungsverbotes) zu erteilen, wenn das Förderungsdarlehen 
zur Gänze zurückbezahlt worden ist. Dies gilt auch in den Fällen einer Teiltilgung für Reihenhäuser und Woh-
nungen, bei denen allfällige Teillöschungen und Vorrangeinräumungen erforderlich sind. Die Ausstellung 
einer Löschungserklärung vor Darlehenstilgung ist auch bei Vorliegen einer Treuhanderklärung einer öffentli-
chen Notarin oder eines Notars oder einer Rechtsanwältin oder eines Rechtsanwalts in begründeten Fällen 
möglich.  

 
 

§ 20 
Tilgungsplan 

 
(1) In den Tilgungsplänen sind die Darlehensbedingungen festzulegen, wobei eine Darlehenslaufzeit von 30 

Jahren, eine halbjährlich dekursive Verzinsung von 0,7% pro Jahr vom 1. bis zum 10. Jahr, von 1,0% vom 

10,5. bis zum 20. Jahr und von 2,0% pro Jahr vom 20,5. bis zum 30. Jahr vorzusehen ist. Die Zinsberech-

nung erfolgt kalendermäßig/360 Tage jeweils vom aushaftenden Darlehenskapital. Die halbjährlich de-

kursiv zu leistenden Annuitätszahlungen betragen für die 1. bis 10. Halbjahresrate 0,8%, für die 11. bis 

20. Halbjahresrate 1,35%, für die 21. bis 40. Halbjahresrate 2,0% und für die 41. bis 60. Halbjahresrate 

des Tilgungszeitraumes 2,9% des Darlehensbetrages, wobei die Annuitätsberechnung jeweils vom Darle-

hensnominale erfolgt. 

(2) Die Aussetzung der Annuität auf bestimmte Zeit ist gemäß § 17 Abs. 3 Bgld. WFG 2018 möglich.  

(3) Die Verzinsung beginnt mit der ersten Auszahlung des Darlehensbetrages oder Darlehensteilbetrages.  

(4) Die Tilgung beginnt am Monatsersten, welcher der Endzuzählung folgt, erstmalig sechs Monate ab Aus-

zahlung. Teilrückzahlungen sind ab dem der Auszahlung nachfolgenden Monatsersten möglich.  

(5) Bei Nichteinhaltung der in Abs. 4 genannten Tilgungstermine sind die in der Zusicherung festgelegten 

Verzugszinsen zu verrechnen. In begründeten Fällen können auf Antrag der oder des Zahlungspflichtigen 

die Fristen verlängert werden. In besonders berücksichtigungswürdigen Fällen kann für die Zeit der Stun-

dung oder Teilzahlung die Vorschreibung von Verzugszinsen entfallen. 

(6) In besonders begründeten Fällen (z.B. wirtschaftliche, gesundheitliche, familiäre Gründe) können auf 

Antrag Verlängerungen der Darlehenslaufzeit gewährt werden. 

(7) Die Bestimmungen des § 17 Bgld. WFG 2018 sind anzuwenden. 
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§ 21 
Einhebung Verwaltungskostenbeiträge 

 
Im Rahmen der Förderungsabwicklung können Gebühren und Spesen dem Darlehenskonto angelastet wer-
den (z.B. Portospesen, Mahngebühren, Fälligstellungsgebühren, etc.). Ebenso werden Kosten und Spesen 
anderer Banken, die durch das Verschulden der Förderungswerberin oder des Förderungswerbers verursacht 
werden dem Darlehenskonto angerechnet. 
 
 

VI. Förderungsverfahren 
 

§ 22 
Antragstellung 

 
(1) Ansuchen um Gewährung einer Förderung sind entsprechend des § 5 Abs. 1 Bgld. WFG 2018 beim Amt 

der Burgenländischen Landesregierung, Abteilung 3 – Hauptreferat Wohnbauförderung, einzubringen 

und die aus den Formblättern zu den jeweiligen Förderungsarten ersichtlichen Unterlagen anzuschließen. 

Ansuchen gelten erst dann als eingebracht, wenn jedenfalls alle zur Beurteilung und technischen Über-

prüfung erforderlichen Unterlagen (Abs. 4 und 5) angeschlossen sind. Ansuchen sind auf elektronischem 

Weg direkt beim Amt der Burgenländischen Landesregierung in folgender Form zu übermitteln, pro An-

trag ein Datenträger ohne Unterorder: 

1. Sämtliche Unterlagen auf Datenträger im Format PDF/A-1b 

2. PDF-Dateien entsprechend dem Inhalt bezeichnet (Antrag, Promesse, Baubewilligung, ZEUS-Formblatt 

für Energieausweis, Lageplan, etc.) 

3. Liste Wohnungswerber als Excel-Datei 

4. Erste Seite des Einreichplans mit baubehördlicher Bestätigung separat als PDF 

(2) Ansuchen um Gewährung einer Förderung können bis längstens 12 Monate ab in Rechtskraft erwachse-

nen Baubescheides eingebracht werden.  

(3) Wird ein Bauvorhaben in mehreren Bauabschnitten errichtet, ist das Ansuchen um Gewährung einer 

Förderung für den entsprechenden Bauabschnitt mit Genehmigung der Landesregierung innerhalb von 

24 Monaten ab in Rechtskraft erwachsenen Baubescheides einzubringen. 

(4) Dem Förderansuchen sind alle zur Beurteilung des Förderantrages erforderlichen Unterlagen und Form-

blätter anzuschließen, insbesondere  

- Baubewilligung, Baufreigabe 

- baubehördlich bewilligter Bauplan und Baubeschreibung 

- Nutzflächenaufstellung 

- Kostenzusammenstellung laut ÖNORM B 1801-1 

- „ZEUS“-Formblatt für Energieausweis 

- Kostenvoranschlag oder saldierte Rechnung bei Beantragung von Bonusbeträgen  

(5) Ein nach baurechtlichen Vorschriften erstellter Energieausweis ist in elektronischer Form vollständig in 

die online – Datenbank ZEUS Burgenland (www.bgld.energieausweise.net) für Energieausweise zu über-

mitteln und im Förderantrag die ZEUS-Projektnummer bekannt zu geben. Die Energieausweise werden 

stichprobenartig überprüft. Mögliche Beanstandungen sind zu berichtigen.  

 
 
 

http://www.bgld./
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§ 23 
Förderabwicklung / Förderprüfung 

 
(1) Die Förderanträge samt Beilagen werden auf Vollständigkeit, Schlüssigkeit und Förderungswürdigkeit 

gemäß den Bestimmungen des Bgld. WFG 2018 und dieser Richtlinie überprüft. 

(2) Werden vom Amt der Burgenländischen Landesregierung zusätzliche oder fehlende Unterlagen angefor-

dert und diese nicht binnen der angegebenen Frist (längstens jedoch innerhalb von 6 Monaten ab Einrei-

chung) nachgereicht, gilt der Förderungsantrag als zurückgezogen, sofern die Verzögerung im alleinigen 

Einflussbereich der Förderungswerberin oder des Förderungswerbers liegt. 

(3) Der Förderantrag kann von der Förderungswerberin und/oder dem Förderungswerber schriftlich zurück-

gezogen werden. 

(4) Im Falle der Nichtgenehmigung des Förderungsdarlehens wird der Förderungswerberin und/oder dem 

Förderungswerber eine kurze begründete schriftliche Abweisung des Ansuchens übermittelt. 

(5) Werden von der Förderungswerberin und/oder dem Förderungswerber bei der Antragstellung unrichtige 

Angaben gemacht, wird das Förderansuchen abgewiesen. 

 
§ 24 

Zusicherung und Schuldschein 
 

(1) Im Falle der Erledigung im Sinne des Ansuchens ist der Förderungswerberin oder dem Förderungswerber 

eine schriftliche Zusicherung gemäß § 5 Abs. 2 des Burgenländischen Wohnbauförderungsgesetzes 2018 

sowie ein Schuldschein (Darlehensvertrag) auszustellen. In der Zusicherung und im Schuldschein (Darle-

hensvertrag) können Bedingungen und Auflagen vorgesehen werden, die der Sicherung und Einhaltung 

der Bestimmungen dieser Richtlinie und des diesem zugrunde liegenden Förderungszweckes dienen.  

(2) Der in der Zusicherung genannte Darlehensbetrag ist ein vorläufiger Maximalbetrag. Die Festlegung der 

endgültigen Förderungshöhe erfolgt auf Basis der Förderungsvoraussetzungen (z.B. tatsächliche Bauaus-

führung). 

(3) Die Zusicherung hat insbesondere zu enthalten: 

1. Finanzierungsplan; 

2. Fertigstellungstermin des Bauvorhabens 

3. Zinsen, Darlehenslaufzeit und Darlehenskonditionen gemäß § 20. 

4. In der Zusicherung sind des weiteren Bedingungen und Auflagen hinsichtlich der vorübergehen-

den Einstellung der Förderungszahlungen festzulegen, wenn die Förderungswerberin oder der 

Förderungswerber ihre bzw. seine in der Zusicherung und im Darlehensvertrag vereinbarten 

Verpflichtungen nicht erfüllt oder einhält. 

 
§ 25 

Auszahlungsmodalitäten 
 

(1) Das in einem Gesamtbetrag zugesicherte Förderungsdarlehen wird in Teilbeträgen nach Maßgabe des 

Baufortschrittes an die Förderungswerberin oder den Förderungswerber ausbezahlt. Die Anweisung er-

folgt erst nach Vorliegen des Original Schuldscheines und des Gerichtsbeschlusses über die grundbücher-

liche Sicherstellung (§ 17) des Förderungsdarlehens. 

(2) Der Baufortschritt ist durch geeignete Unterlagen wie z.B. Vorlage von Gemeindebestätigungen nachzu-

weisen. 
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(3) Die Auszahlung der einzelnen Teilbeträge des bewilligten Förderungsdarlehens kann davon abhängig 

gemacht werden, dass das durchgeführte Vorhaben an Ort und Stelle von einer oder einem Prüforgan  

(§ 41) überprüft und die Übereinstimmung der Ausführung mit den genehmigten Unterlagen festgestellt 

wird. 

(4) Die Auszahlung des zugesicherten Förderungsbetrages erfolgt bei der Errichtung eines Neubaues 

a) 30 % bei Fertigstellung des Kellers oder der Fundamentierung, 

b) 40 % bei Fertigstellung des erweiterten Rohbaues, 

c) 25 %  bei Nachweis der Fertigstellung gemäß den Bestimmungen des Bgld. Baugesetzes und 

d)   5 % bei Vorlage der Endabrechnung - als Haftrücklass.  

 

§ 26 
Endabrechnung 

 

(1) Nach Abschluss der Bauausführung ist ohne Verzug, längstens jedoch innerhalb von zwei Jahren nach 

Rechtskraft der baubehördlichen Benützungsfreigabe die Endabrechnung der Burgenländischen Landes-

regierung zur Prüfung vorzulegen, widrigenfalls die Gesamtbaukosten durch einen Ziviltechniker ein-

schlägiger Fachrichtung auf Kosten der Förderungswerberin oder des Förderungswerbers ermittelt und 

der Endabrechnung zugrunde gelegt werden können. Die Endabrechnung hat die auf die einzelnen Woh-

nungen und Reihenhäuser entfallenden Baukosten sowie deren Berechnung zu enthalten. 

(2) Die Endabrechnung der auf die einzelnen Wohnungen entfallenden Baukosten ist wie folgt durchzufüh-

ren: 

1. Zunächst sind die Gesamtbaukosten für alle Nutzflächen des Förderungsobjektes festzustellen; 

2. Von diesem Betrag sind die Gesamtbaukosten für die im Förderungsobjekt gelegenen nicht ge-

förderten Flächen (z.B. Geschäftslokale, nicht geförderte Wohnungen, Abstellanlagen für Kraft-

fahrzeuge) abzuziehen 

3. Der Restbetrag ist sodann auf die Wohnungen im Verhältnis ihrer förderbaren Nutzfläche aufzu-

teilen.  

(3) Die Endabrechnung hat jedenfalls zu enthalten: 

1. Endabrechnung inklusive detaillierter Aufstellung 

2. Chronologische und sortierte Baukontoübersicht des geförderten Objektes 

3. Vorausschauende Baukontoübersicht 

4. Aufstellung der Wohnungsbeschaffungskosten 

5. Interne Überweisung der Grund- und Bauvorbereitungskosten 

6. Begründung von eventuell entstandenen Mehrkosten nach der Endabrechnung gegenüber den ange-

gebenen Gesamtbaukosten bei Antragstellung 

(4) Da die Gesamtbaukosten einen wesentlichen Bestandteil der gesamten Wohnungsbeschaffungskosten 

darstellen, ist eine detaillierte Aufstellung der Gesamtbaukosten samt Nebenkosten vorzulegen. 

(5) Bei einer Abänderung der errichteten Wohnnutzfläche gegenüber der Antragstellung von Plus/Minus 3% 

der geförderten Nutzfläche (Wohnnutzfläche) ist ein Bestandsplan (nach Errichtung des Objektes) und 

eine detaillierte Topographie vorzulegen. 

(6) Die Burgenländische Landesregierung kann die bedungene Bauausführung, die bestimmungsgemäße 

Verwendung und ordnungsgemäße Erhaltung von geförderten Objekten auf die gesamte Dauer der För-

derung durch stichprobenweise Überprüfungen überwachen. Im Falle einer Überprüfung hat die Förde-

rungswerberin oder der Förderungswerber den Organen des Landes Burgenland oder den vom Land Bur-

genland Beauftragten zu diesem Zweck den Zutritt in das geförderte Objekt und die Einsichtnahme in 

sämtliche, den Bau betreffende Unterlagen zu ermöglichen. 
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VII. Übernahme von Förderungsdarlehen 
 

§ 27 
Übertragung in das Eigentum 

 
(1) Eine Bauvereinigung kann die geförderten Wohnungen und Reihenhäuser nachträglich in das Eigentum 

(Wohnungseigentum) übertragen, wenn die Baulichkeit vor mehr als zehn Jahren erstmals bezogen wor-

den ist und die Käuferin oder der Käufer alle Verpflichtungen der Bauvereinigung, wie insbesondere von 

zur Finanzierung der Herstellung der Baulichkeit oder deren Erhaltung und Verbesserung gewährten Dar-

lehen anteilsmäßig übernimmt. Die diesbezüglichen Bestimmungen des WGG und die darauf basieren-

den Verordnungen sind einzuhalten.  

(2) Die Übernahme von laufenden Förderungsdarlehen durch natürliche Personen zum aushaftenden Betrag 

ist mit Zustimmung des Landes möglich, wenn die Nutzungsberechtigte und der Nutzungsberechtige das 

erforderliche Mindesteinkommen gemäß § 8 Abs. 3 dieser Richtlinie erfüllen. 

(3) Der Hauptwohnsitz im geförderten Objekt ist innerhalb von sechs Monaten ab Zustimmung zur Eigen-

tumsübertragung von den Übernehmenden und diesen nahestehenden Personen zu begründen. 

 
 

§ 28 
Übernahme durch Schenkung oder Kauf 

 
Die Übernahme von laufenden Förderungsdarlehen von natürlichen Personen zum aushaftenden Betrag ist 
gemäß § 7 Bgld. WFG 2018 mit Zustimmung des Landes möglich. Unter nachstehenden Bedingungen kann 
natürlichen Personen im Zuge einer Schenkung oder beim Kauf eines geförderten Eigentumsobjektes die 
Zustimmung ein Wohnbauförderungsdarlehen zu übernehmen erteilt werden: 
1. In die Bestimmungen der Zusicherung und des Darlehensvertrages ist im Falle einer Darlehensübernah-

me vollinhaltlich einzutreten. 

2. Alle für die Prüfung der Förderwürdigkeit erforderlichen Unterlagen (z.B. Einkommensnachweise, Nach-

weis über den dringenden Wohnbedarf, etc.) sind der Förderstelle in einer angemessenen Frist vorzule-

gen.  

3. Allenfalls bestehende Zahlungsrückstände müssen vor Vertragsdurchführung beglichen sein.  

4. Die Förderwürdigkeit der zu Übernehmenden muss gegeben sein. Die vorgeschriebenen Einkommens-

grenzen dürfen nicht über- oder unterschritten werden und es muss der dringende Wohnbedarf gegeben 

sein. Die Bestimmungen der §§ 4 und 8 sind anzuwenden. 

5. Ist bei Schenkungsverträgen zwischen nahestehenden Personen ein Wohnrecht der bisherigen Förde-

rungswerbenden grundbücherlich intabuliert, kann auf eine Überprüfung der Förderwürdigkeit bis zum 

Erlöschen des Wohnrechtes verzichtet werden. Die neuen Eigentümer haben jedoch gegenüber dem 

Land eine Verpflichtungserklärung abzugeben.  

6. Auch wenn in den Schenkungsverträgen keine Schuldübernahme vereinbart ist, hat die grundbücherliche 

Übernehmerin und der grundbücherliche Übernehmer jedenfalls eine notariell beglaubigte Schuldbei-

trittserklärung zum Förderungsdarlehen abzugeben. 

7. Bei Darlehensübernahmen bei einer Ehescheidung (§ 98 EheG) verbleibt die oder der die Ehewohnung 

verlassende Partnerin oder Partner zumindest Ausfallsbürgin oder Ausfallsbürge, sofern nicht einer gänz-

lichen Haftungsentlassung seitens des Landes zugestimmt wird.  

8. Der Hauptwohnsitz im geförderten Objekt ist innerhalb von sechs Monaten ab Zustimmung von den 

Übernehmenden und diesen nahestehenden Personen zu begründen. 
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§ 29 
Übernahme durch Erbschaft 

 
(1) Im Falle einer Rechtsnachfolge aufgrund eines Todesfalles ist eine Übernahme des Förderungsdarlehens 

gemäß den Bestimmungen des § 7 Bgld. WFG 2018 möglich. § 28 Zif 1 – 4 sind sinngemäß anzuwenden. 

(2) Personen, die im Zuge von Verlassenschaftsverfahren Eigentümer von geförderten Objekten werden 

(und bisher nicht in den Darlehensverträgen aufgeschienen sind), wird eine Frist von zwei Jahren ab Vor-

lage eines rechtskräftig vollstreckbaren Einantwortungsbeschlusses eingeräumt, um entweder bei Vorlie-

gen der Voraussetzungen das Darlehen zu übernehmen, oder das geförderte Objekt an eine begünstigte 

Person zu verkaufen oder das laufende Wohnbaudarlehen zu tilgen, unabhängig davon ob für diese Per-

sonen ein laufendes Wohnbaudarlehen besteht.  

(3) Während dieser Frist haben die Darlehensrückzahlungen vertragsgemäß zu erfolgen, dürfen mit dem 

geförderten Objekt keine Gewinne erzielt werden und darf das geförderte Objekt nicht vermietet wer-

den. Werden diese Auflagen nicht eingehalten oder nach Ablauf der Frist das geförderte Objekt nicht 

verkauft oder das Wohnbaudarlehen nicht getilgt wird, wird das Darlehen gekündigt. 

(4) Bei Übernahme des Wohnbaudarlehens sind innerhalb von sechs Monaten ab Abschluss des Verlassen-

schaftsverfahrens oder ab Vorliegen einer rechtskräftig vollstreckbaren Einantwortungsurkunde von den 

Erben und den mit ihnen im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen alle Unterlagen vorzulegen, die 

für die Beurteilung der Förderwürdigkeit erforderlich sind.  

(5) Die aufgrund der Erbantrittserklärung grundbücherliche Eigentümerin oder der grundbücherliche Eigen-

tümer des geförderten Objektes hat eine notariell beglaubigte Schuldbeitrittserklärung zum Förderungs-

darlehen zu übermitteln. 

(6) Sind laut Einantwortungsbeschluss mehrere Personen erbberechtigt, jedoch nur ein Erbe übernimmt das 

Wohnbauförderungsdarlehen, ist ein Schuldbeitritt der restlichen Erben (Liegenschaftseigentümer) nicht 

erforderlich.  

(7) Der Hauptwohnsitz im geförderten Objekt ist innerhalb von sechs Monaten ab Zustimmung zur Darle-

hensübernahme von den Übernehmenden und ihnen nahestehenden Personen zu begründen. 

 
 

§ 30 
Entlassung aus der Haftung von Wohnbaudarlehen 

 
(1) Haftungsentlassungen im Zuge von Darlehensübernahmen durch Schenkung oder Kauf sind möglich. Im 

Falle der Zustimmung des Landes zur Übernahme von laufenden Förderungsdarlehen treten die Über-

nehmenden zur Gänze in den laufenden Förderungsvertrag ein und übernehmen diesen mit allen Rech-

ten und Pflichten. Die bisherigen Förderungswerbenden gelten als von der Haftung zur Gänze entlassen.  

(2) Wenn im Zuge einer Scheidung nach § 98 EheG der in der Haftung verbleibende Förderungswerbende 

weiterhin im geförderten Objekt den Hauptwohnsitz begründet hat kann die Ausfallsbürgin oder der Aus-

fallsbürge aus der Haftung entlassen werden. Voraussetzung dafür ist, dass der aus der Haftung zu Ent-

lassende nicht mehr Eigentümer des geförderten Objektes ist. Weiters dürfen keine Zahlungsrückstände 

bestehen.  

(3) Eine Haftungsentlassung kann frühestens zwei Jahre nach Vorliegen des Scheidungsbeschlusses bean-

tragt werden.  

(4) Bei einer Scheidung nach § 55a EheG ist eine Haftungsentlassung nur dann möglich, wenn eine Vereinba-

rung hinsichtlich der Kreditverbindlichkeiten im Zuge des Aufteilungsverfahrens geschlossen und der 

Ausspruch nach § 98 EheG beantragt wurde. 
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(5) Bei Auflösung der Lebensgemeinschaft und der eingetragenen Partnerschaft sind die Bestimmungen des 

Abs. 2 sinngemäß anzuwenden. 

(6) Eine sofortige Haftungsentlassung ist nur durch Beibringen eines Bürgen möglich. 

 
VIII. Kündigungsbestimmungen 

 
§ 31 

Kündigung 
 

(1) Im Darlehensvertrag sind die Bedingungen und Auflagen festzulegen. Unter Einhaltung einer Kündigungs-

frist von mindestens sechs Monaten wird das zugesicherte Förderungsdarlehen gemäß § 6 Bgld. WFG 

2018 gekündigt, wenn die Darlehensschuldnerin oder der Darlehensschuldner nach schriftlicher Mah-

nung trotz Gewährung einer angemessenen Frist 

1. ohne Vorliegen wichtiger Gründe seinen Zahlungsverpflichtungen aus den Verträgen über das För-

derungsdarlehen oder über sonstige zur Finanzierung des Bauvorhabens aufgenommenen Darle-

hen nicht nachkommt, oder 

2. ihre oder seine Verpflichtungen oder Bedingungen (Auflagen) der Zusicherung oder des Schuld-

scheines (Darlehensvertrages) nicht erfüllt, 

3. die Erhaltung des geförderten Wohnraumes unterlässt,  

4. ohne Zustimmung des Landes den geförderten Wohnraum zur Gänze oder zum Teil in Räume ande-

rer Art umwandelt, sonst widmungswidrig verwendet, vereinigt oder trennt, am geförderten 

Wohnraum erhebliche wertmindernde Änderungen vornimmt oder zulässt,  

5. bei Einverleibung eines Veräußerungsverbotes zugunsten des Landes das Eigentum am geförderten 

Objekt ohne Zustimmung des Landes durch ein Rechtsgeschäft unter Lebenden überträgt, oder 

6. die zur Benützung durch die Eigentümerin oder den Eigentümer bestimmte Wohnung weder von 

dieser oder diesem, noch von ihr oder ihm nahestehenden Personen zur Deckung des ständigen, 

dringenden Wohnbedarfes verwendet wird, es sei denn, die Wohnungsinhaberin oder Wohnungs-

inhaber ist wegen Krankheit, zu Kur- oder Unterrichtszwecken oder aus zwingenden beruflichen 

Gründen vorübergehend abwesend,  

7. eine geförderte Wohnung ohne Zustimmung des Landes an eine nicht förderungswürdige Person 

weitergibt oder weitervermietet,  

8. die Begründung des Hauptwohnsitzes im geförderten Objekt nicht nachweist. Ebenso ist der 

Hauptwohnsitz von nahestehenden Person zu begründen, 

9. die Ehepartnerin oder der Ehepartner, die eingetragene Partnerin oder der eingetragene Partner 

gemäß EPG oder die Lebensgefährtin oder der Lebensgefährte den geforderten Schuldbeitritt nicht 

vorlegt,  

10. mehrere geförderte Objekte besitzt, 

11. ein gefördertes Eigentumsobjekt zur Gänze oder zum Teil vermietet,  

12. nicht innerhalb von sechs Monaten nach Vorliegen aller gesetzlichen und vertraglichen Vorausset-

zungen die zur Einverleibung des Eigentums erforderlichen Anträge stellt und die hiefür notwendi-

gen Urkunden errichtet,  

13. bei Rechtsnachfolge die für die Prüfung der Möglichkeit der Darlehensübernahme erforderlichen 

Unterlagen nicht vorlegt, oder 
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14. den geförderten Wohnraum nicht innerhalb von sechs Monaten nach Erteilung der baubehördli-

chen Benützungsfreigabe oder nach Abschluss der Sanierungsarbeiten oder nach Räumung durch 

die Vorbenützerin oder den Vorbenützer in Benützung genommen hat. Bei Vorliegen wichtiger 

Gründe ist eine Erstreckung der Frist möglich. 

(2) Bei einem gekündigten Darlehen kann der noch aushaftende Darlehensbetrag über gesonderten Antrag 

und nach Maßgabe einer abzuschließenden Ratenzahlungsvereinbarung zurückgezahlt werden: 

1. In bis zu 15 Halbjahresraten oder 90 Monatsraten aufgrund darzulegender wirtschaftlicher Notlage 
oder 

2. Für einen darüber hinausgehenden Zeitraum, wenn überdies gesundheitliche, soziale oder familiä-

re Gründe geltend gemacht werden. 

(3) Eine Kündigung des Darlehens kann im Todesfall der Förderungswerberin oder des Förderungswerbers 

aufgrund des Ansuchens der Erbinnen oder Erben in sozialen Härtefällen unterbleiben, sofern mit dem 

frei werdenden Objekt kein Gewinn erzielt wird oder dieses von einer nahestehenden Person weiterhin 

benutzt wird. 

 

§ 32 

Fälligstellung 

 

(1) Das Förderungsdarlehen kann ohne vorangegangene Kündigung sofort fällig gestellt und rückgefordert 

werden, wenn 

1. hinsichtlich der verpfändeten Liegenschaft oder eines Teiles der Liegenschaft die Zwangsverwaltung 

oder die Zwangsversteigerung bewilligt wird, oder 

2. über das Vermögen der Darlehensschuldnerin oder des Darlehensschuldners der Konkurs oder das 

Ausgleichsverfahren eröffnet wird oder die Darlehensschuldnerin oder der Darlehensschuldner die 

Zahlung einstellt und schutzwürdige Interessen von Wohnungsinhaberinnen bzw. Wohnungsinha-

bern oder künftigen Wohnungsinhaberinnen bzw. Wohnungsinhabern durch die Fälligstellung nicht 

gefährdet werden. 

(2) Förderungsdarlehen und Zuschüsse sind sofort fällig zu stellen und zurückzufordern, wenn die Förderung 

aufgrund unrichtiger Angaben erwirkt oder sonst wie erschlichen wurde. 

 
§ 33 

Widerruf 
 
Vor Zuzählung des Darlehensbetrages kann die Zusicherung widerrufen werden, wenn die Förderungswerbe-
rin oder der Förderungswerber nicht alle für die Auszahlung vorgesehenen Bedingungen erfüllt. 
 

IX. Weitere Darlehensbedingungen 
 

§ 34 
Nachweis über die Fertigstellung 

(1) Das Bauvorhaben ist innerhalb von drei Jahren ab Darlehenszusicherung fertig zu stellen. Eine Über-

schreitung der Frist ist nur auf Antrag in begründeten Ausnahmefällen möglich.  

(2) Die Fertigstellung von Neubauten ist gemäß den Bestimmungen des Bgld. Baugesetzes nachzuweisen 
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§ 35 
Eigentumsbeschränkungen 

 
(1) Im Falle der Vergabe von Wohnungen im Wohnungseigentum ist die Anmerkung der vorbehaltenden Ver-

pfändung gemäß § 40 Abs. 2 Wohnungseigentumsgesetz 2002 – WEG 2002 durch Vorlage eines entspre-
chenden Grundbuchsauszuges (Grundbuchsabschrift) nachzuweisen. 

(2) Das Grundbuchsgericht hat auf Antrag der Eigentümerin oder des Eigentümers auf der zu verbauenden 
Liegenschaft ein Belastungsverbot zugunsten des Landes einzuverleiben. Die Eintragung ist von der Förde-
rungswerberin oder dem Förderungswerber vor Einbringung eines Ansuchens auf Gewährung einer För-
derung nachzuweisen. 

(3) Einer Belastung ist zuzustimmen, wenn dies zur Finanzierung des zu fördernden Bauvorhabens notwendig 
ist. Die Einwilligung zur Löschung des Belastungsverbotes ist zu erteilen, wenn kein Ansuchen auf Gewäh-
rung einer Förderung gestellt oder das Ansuchen zurückgezogen oder abschlägig erledigt wurde oder das 
Förderungsdarlehen zurückgezahlt worden ist. 

(4) Die Bestimmungen der Abs. 2 und 3 gelten nicht für die Errichtung von Gebäuden durch Gemeinden. 
(5) Wurde eine Förderung zugesichert und grundbücherlich sichergestellt, so ist auf der Liegenschaft ein Ver-

äußerungsverbot zugunsten des Landes einzuverleiben. 
(6) Ist das Veräußerungsverbot einverleibt, kann das Eigentum (Baurecht) an der Liegenschaft durch Rechts-

geschäfte unter Lebenden nur mit schriftlicher Zustimmung des Landes übertragen werden.  
 

§ 36 
Mietzinsbildung 

 
(1) Der Mietzins oder das Nutzungsentgelt für geförderte Wohnungen darf höchstens die Höhe der Berech-

nung nach den Bestimmungen des WGG erreichen. 

(2) Bei der Sonderwohnform Junges Wohnen darf die Nettomiete (ohne Betriebskosten und Mehrwertsteu-

er) fünf Euro je m² förderbarer Nutzfläche, angepasst an den Verbraucherpreisindex, nicht übersteigen. 

Diese Wohnungen sind reine Mietwohnungen, eine Übernahme ins Eigentum ist nicht möglich. 

 
§ 37 

Sonstige Förderungsbedingungen 
 

(1) Die Förderwerberin oder der Förderwerber ist verpflichtet, alle Ereignisse, die eine Abänderung gegen-

über dem Förderungsantrag oder den vereinbarten Auflagen oder Bedingungen oder eine Rückforderung 

des Förderungsbetrages erfordern würden, dem Amt der Burgenländischen Landesregierung unverzüg-

lich bekannt zu geben.  

(2) Die Fertigstellung des Bauvorhabens ist unverzüglich, längstens jedoch nach 8 Wochen, der Förderstelle 

mit allen dafür erforderlichen Unterlagen bekannt zu geben. 

(3) Über den Anspruch aus der Förderungszusicherung kann weder durch Abtretung, Anweisung oder Ver-

pfändung noch auf irgendeine Weise unter Lebenden verfügt werden. Dieser Anspruch kann auch nicht 

von Dritten in Exekution gezogen werden. 

(4) Wird ein Antrag von getrennt lebenden Personen eingebracht und eine Scheidung ist nicht beabsichtigt, 

so ist jedenfalls der Nachweis über die getrennten Wohnsitze sowie eine Erklärung (Formblatt), die von 

beiden Ehepartnern unterzeichnet ist, vorzulegen. 

(5) Ist eine Scheidung beabsichtigt, ist vorerst der Nachweis über die eingereichte Scheidung vorzulegen. Bei 

Vorliegen der Scheidungsurkunde (Scheidungsurteil) ist dieses der Förderstelle unverzüglich zu übermit-

teln. 
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(6) Wird im Zuge einer Überprüfung festgestellt, dass ein Ehepartner nach Zusicherung des Förderungsdar-

lehens den Hauptwohnsitz im geförderten Objekt begründet hat und die Trennung somit aufgehoben ist 

(s. Abs. 3), hat dieser dem aufrechten Darlehensvertrag durch rechtsverbindliche Erklärung beizutreten, 

ansonsten das Darlehen gekündigt wird.   

(7) Ändern sich die im geförderten Objekt lebenden Personen oder die Anzahl der Personen im Vergleich zur 

Antragstellung (z.B. durch Heirat) haben diese jedenfalls den Hauptwohnsitz im geförderten Objekt zu 

begründen. Die Ehepartnerin oder der Ehepartner, die eingetragene Partnerin oder der eingetragene 

Partner gemäß EPG sowie die Lebensgefährten oder der Lebensgefährte haben dem aufrechten Darle-

hensvertrag durch rechtsverbindliche Erklärung beizutreten, wenn eine Eigentumsübertragung erfolgt. 

 
X. Eigenmittelersatzdarlehen 

 
§ 38 

Voraussetzungen 
 

(1) Sofern bei der Errichtung von Wohnungen die Aufbringung des Eigenmittelanteiles durch die Woh-

nungswerberin oder den Wohnungswerber ihre oder seine finanzielle Leistungsfähigkeit übersteigt, kann 

ein Eigenmittelersatzdarlehen gewährt werden. 

(2) Das gesetzlich festgelegte Mindesteinkommen gemäß § 8 muss nachgewiesen werden. 

(3) Die Antragstellung hat über die Bauvereinigung zu erfolgen. 

(4) Bei Beendigung des Miet- oder sonstigen Nutzungsverhältnisses an der Wohnung ist das Eigenmitter-

satzdarlehen zu tilgen. Wohnungswerberinnen oder Wohnungswerbern kann nur aus besonderen sozia-

len oder familiären Gründen ein neuerliches Eigenmittelersatzdarlehen gewährt werden.  

(5) Die Besicherung des Eigenmittelersatzdarlehens erfolgt durch Abtretung von Ansprüchen gemäß § 17 

WGG oder vergleichbarer Ansprüche von Miet- oder sonstigen Nutzungsberechtigten auf Rückzahlung 

von Beträgen, die zur Finanzierung des Bauvorhabens geleistet wurden.  

(6) Das Eigenmittelersatzdarlehen hat eine Laufzeit von 30 Jahren und eine halbjährlich dekursiv erfolgende 

Verzinsung von durchgehend 0,5% pro Jahr. Die Zinsberechnung erfolgt jeweils vom aushaftenden Darle-

henskapital und kalendermäßig über 360 Tage. Die halbjährlich dekursiv zu leistenden Annuitätszahlun-

gen betragen durchgehend 3,60% pro Jahr. Die Annuitätsberechnung erfolgt jeweils vom Darlehens-

Anfangskapital und 360 über 360 Tage. Die Bestimmungen des § 20 sind sinngemäß anzuwenden.  

 
§ 39 

Förderhöhe 
 
(1) Das Eigenmittelersatzdarlehen ist abhängig von den Gesamtbaukosten abzüglich der Grundkosten, die für 

die Schaffung von Wohnraum entstehen und wird höchstens bis zum tatsächlich zu erbringenden Eigen-

mittelanteil gewährt.  

(2) Die förderbare Nutzfläche beträgt bei einer erwachsenen Person 50 m² und bei zwei erwachsenen Perso-

nen 70 m². Leben im gemeinsamen Haushalt der Wohnungswerberin oder des Wohnungswerbers minder-

jährige Kinder, so erhöht sich die förderbare Nutzfläche um 10 m² pro Kind.  

(3) Die Höhe des Eigenmittelersatzdarlehens richtet sich nach dem gewichteten Pro-Kopf-Einkommen des 

vorangegangenen Kalenderjahres und der Wohnungsgröße. Übersteigt die förderbare Nutzfläche (Abs. 2) 

die tatsächliche Wohnungsgröße, wird das mögliche Eigenmittelersatzdarlehen entsprechend gekürzt. 
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(4) Das gewichtete Pro-Kopf-Einkommen ergibt sich aus dem anrechenbaren jährlichen Haushaltseinkommen 

des vorangegangenen Kalenderjahres geteilt durch zwölf und weiters geteilt durch den Gewichtungsfak-

tor, wobei dieser für Erwachsene mit 1,0 und für jedes unterhaltsberechtigte Kind unter 16 Jahre mit 0,5 

festgelegt ist. 

(5) Die jeweilige Höhe der Förderung je m² förderbarer Nutzfläche (Wohnnutzfläche) errechnet sich anhand 

nachstehender Tabelle: 

Gewichtetes Pro-Kopf-Einkommen in Euro Eigenmittelersatzdarlehen je m² WNFl in Euro 

bis    600 350 

bis    700 250 

bis    800 175 

bis    900 115 

bis 1.000 55 

über 1.000 --- 

 
(6) In begründeten Fällen kann das Durchschnittseinkommen der letzten zwei oder drei Kalenderjahre oder 

der letzten drei Monate, wenn sich an der Einkommenssituation gravierend etwas geändert hat, zur Beur-

teilung herangezogen werden.  

(7) Eigenmittelersatzdarlehen darf nur österreichischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern und diesen 

gleichgestellten Personen (§ 13 Abs. 2 Bgld. WFG 2018) gewährt werden.  

(8) Die Flüssigmachung des Eigenmittelersatzdarlehens erfolgt direkt an den Bauträger. 

 
 

XI. Schlussbestimmungen 
 
 

§ 40 
Sonstige Bestimmungen 

 
(1) Das Land Burgenland als Förderungsgeber ist gemäß dem Bgld. WFG 2018 ermächtigt, alle im Förde-

rungsantrag enthaltenen sowie die bei der Abwicklung und Kontrolle der Förderung sowie bei allfälligen 

Rückforderungen anfallenden, die Förderungswerbenden betreffenden personenbezogenen Daten zu 

verarbeiten. 

(2) Das Land Burgenland als Förderungsgeber ist weiters befugt, Daten gemäß § 10 Abs. 1 Bgld. WFG 2018 

im notwendigen Ausmaß zur Erfüllung von Berichtspflichten, für Kontrollzwecke oder zur statistischen 

Auswertung an Dritte, die zur Verschwiegenheit verpflichtet sind, zu übermitteln. 

(3) Das Land Burgenland als Förderungsgeber ist befugt, im Rahmen der Förderungsabwicklung die ermittel-

ten Daten an die Transparenzdatenbank im Sinne des Transparenzdatenbankgesetzes 2012 – TDBG 2012 

zu übermitteln und Daten, wenn sie zur Gewährung, Einstellung oder Rückforderung des Darlehensbe-

trages erforderlich sind, aus der Transparenzdatenbank abzufragen. 

 
§ 41 

Duldungs- und Mitwirkungspflichten 
 

(1) Den Organen des Amtes der Landesregierung, im folgenden Prüforgane genannt, ist das Betreten des 

Grundstückes, auf dem sich das geförderte Objekt befindet, zu gestatten. 

(2) Die Prüforgane sind ermächtigt in Unterlagen, die für die Prüfung des zu fördernden Objektes als not-

wendig erachtet werden, Einsicht zu nehmen. 
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(3) Die Prüforgane können die zeitweilige Überlassung von Aufzeichnungen und Unterlagen verlangen und 

haben in diesem Fall deren Aushändigung der begünstigten Person(en) zu bestätigen. 

(4) Bei der Prüfung hat eine geeignete und informierte Person anwesend zu sein, um Auskünfte zu erteilen 

und die erforderliche Unterstützung zu leisten. 

 
 

§ 42 
Inkrafttreten und Außerkrafttreten 

 
Diese Richtlinie tritt mit 1. September 2018 in Kraft und mit 31. Dezember 2019 außer Kraft.  
Diese Richtlinie wurde unter Einhaltung der Bestimmungen der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 9. September 2015 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der tech-
nischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft notifiziert. 

Für die Landesregierung: 
Der Landeshauptmann: 

Nießl 

 
Anhang 1: 
Grundsätze für die Gewährung einer Förderung zur Vermeidung von baulichen Barrieren 
 
Bei der Errichtung von Gebäuden ist auf Menschen mit speziellen Bedürfnissen wie ältere Menschen und 
Menschen mit Behinderung jedenfalls durch folgende Maßnahmen Bedacht zu nehmen: 
1. Der Eingang in das Erdgeschoss muss stufenlos erreichbar sein. 

2. Vor Hauseingangstüren muss eine Bewegungsfläche von mindestens 150 cm Durchmesser bestehen. 

3. Die Hauseingangstür muss eine nutzbare Durchgangslichte von mehr als 90 cm aufweisen. 

4. Erforderliche Türanschläge sowie Niveauunterschiede von Hauseingangstüren dürfen nicht größer als 2 

cm und müssen gut überrollbar sein. Bei Türen, an die erhöhte Anforderungen hinsichtlich Schall- und 

Wärmeschutz gestellt werden, darf der Türanschlag nicht größer als 3 cm sein. 

5. Horizontale Verbindungswege (Gänge, Flure) und Vorräume müssen eine lichte Breite des Bewegungs-

raumes von mindestens 120 cm aufweisen. Die lichte Breite darf durch Einbauten und vorstehende Bau-

teile nicht eingeengt werden. Unberücksichtigt bleiben stellenweise Einengungen von maximal 10 cm auf 

einer Länge von maximal 100 cm (z.B. Pfeiler, Beschläge, Türen in geöffnetem Zustand). Am Ende hori-

zontaler Verbindungswege und bei Richtungsänderungen muss die Bewegungsfläche mindestens 150 cm 

Durchmesser aufweisen. Ist bei Stichgängen die Ausführung der Bewegungsfläche von mindestens 150 

cm Durchmesser nicht möglich, so ist zumindest eine Leerverrohrung für automatische Türöffner vorzu-

sehen. 

6. Horizontale Verbindungswege und Vorräume müssen grundsätzlich stufenlos ausgeführt werden. Un-

vermeidbare Niveauunterschiede müssen durch Rampen oder durch Personenaufzüge ausgeglichen 

werden. 

 
 

___________________ 
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Zahl: A3/WBF-A2-10009-1-2018 

432. Richtlinie 2018/2019 zur Förderung der Errichtung von  
Eigenheimen für den privaten Wohnbau gemäß den Bestimmungen  

des Burgenländischen Wohnbauförderungsgesetzes 2018 - Bgld. WFG 2018, LGBl. Nr. 60/2018 
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VII. Kündigungsbestimmungen 
 

§ 24  Kündigung 
§ 25  Fälligstellung 
§ 26  Widerruf 
§ 27  Konkurs und Versteigerung 
 

VIII. Übernahme von Förderungsdarlehen 
 

§ 28  Übernahme durch Schenkung oder Kauf 
§ 29  Übernahme durch Erbschaft 
§ 30  Entlassung aus der Haftung von Wohnbaudarlehen 
 

IX. Schlussbestimmungen 
 

§ 31  Sonstige Bestimmungen 
§ 32  Duldungs- und Mitwirkungspflichten 
§ 33  Inkrafttreten und Außerkrafttreten 

 
I. Allgemeines 

§ 1  
Förderziel 

 
Ziel dieser Richtlinie ist die Sicherung von qualitativ hochwertigem und leistbarem Wohnraum unter Berück-
sichtigung raumordnungspolitischer, klimarelevanter und ökologischer Gesichtspunkte sowie sozialer, wirt-
schaftlicher und ökologischer Nachhaltigkeit. Besonderes Augenmerk soll auf die Erreichung der Klimaschutz-
ziele, Energieeffizienz sowie den schonenden Umgang mit Ressourcen gelegt werden.  
 

§ 2  
Fördergegenstand  

 
(1) Im Rahmen dieser Richtlinie werden vom Land Burgenland nach Maßgabe der im jeweiligen Landeshaus-

halt zur Verfügung stehenden Mittel die Errichtung von Eigenheimen und die Schaffung einer Wohnein-

heit durch Zubau, Auf- und Ausbau sowie damit in Zusammenhang stehender Maßnahmen gefördert.  

(2) Wohngebäude, die völlig entkernt werden oder bei denen die statisch wirksame Bausubstanz erneuert 

wird werden nach dieser Richtlinie gefördert.  

(3) Die Förderung besteht in der Gewährung eines Darlehens. Die Höhe des Förderungsdarlehens errechnet 

sich aus einer Basisförderung je m² förderbarer Nutzfläche (Wohnnutzfläche), abhängig von der vorgeleg-

ten Energiekennzahl, und kann durch Bonusbeträge (Steigerungsbeträge) erhöht werden. Bonusbeträge 

(Steigerungsbeträge) ohne Zuerkennung einer Basisförderung können nicht gewährt werden, Nachförde-

rungen sind möglich. Allfällige Kürzungen der möglichen Darlehenshöhe errechnen sich aufgrund einer 

Überschreitung der festgelegten förderbaren Nutzflächen sowie der Einkommensgrenzen.  

(4) In besonders berücksichtigungswürdigen Fällen, wie z.B. wirtschaftliche Schwierigkeiten, Katastrophenfäl-

len, kann die Burgenländische Landesregierung unter Beachtung der persönlichen Verhältnisse im Sinne 

dieser Richtlinie ein angemessenes Darlehen von maximal 45.000 Euro gewähren, wenn einzelne Voraus-

setzungen für die Zuerkennung einer Förderung nach dieser Richtlinie nicht gegeben sind. Bonusbeträge 

(Steigerungsbeträge) sind jedoch nicht möglich.  

(5) Auf die Gewährung der Fördermittel besteht kein Rechtsanspruch.  
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(6) Soweit es Bedarf und zur Verfügung stehende Fördermittel erforderlich machen, wird eine Reihung der 

Förderungsanträge nach dem Datum des Einlangens vorgenommen und kann die Förderungsmaßnahme 

und damit die Möglichkeit der Einreichung von Förderungsanträgen nach dieser Richtlinie vorzeitig been-

det werden.  

§ 3  
Begriffsbestimmungen 

1. Eigenheime: Wohnhäuser mit höchstens zwei Wohnungen, von denen eine zur Benützung durch die 

Eigentümerin oder den Eigentümer bestimmt ist; bei Eigenheimen mit zwei Wohnungen muss die selbst-

ständige Benützbarkeit gegeben sein, wobei die Wohnungen über einen gemeinsamen Vorraum zugäng-

lich sein können; mit Zustimmung des Landes kann ein Eigenheim aus besonders berücksichtigungswür-

digen Gründen eine weitere Wohnung für nahestehende Personen umfassen; 

2. Wohnung: eine zur ganzjährigen Benützung durch Menschen geeignete, baulich in sich abgeschlossene 

Einheit, die mindestens aus Zimmer, Küche (Kochnische), Vorraum, WC und Bade- oder Duschgelegen-

heit besteht und deren Ausstattung zeitgemäßen Wohnbedürfnissen entspricht; 

3. Gefördertes Objekt: ein Gebäude oder eine Wohnung, welches oder welche mit Mitteln der Wohnbau-

förderung gefördert wird und zur Abdeckung des ständigen, dringenden Wohnbedarfs der Förderungs-

werberin oder des Förderungswerbers und ihr oder ihm nahestehender Personen dient und wofür das 

Förderungsdarlehen noch nicht vollständig zurückgezahlt ist; 

4. Förderbare Nutzfläche (Wohnnutzfläche): die gesamte Bodenfläche einer Wohnung einschließlich eines 

Wintergartens abzüglich der Wandstärken und der im Verlauf der Wände befindlichen Durchbrechungen 

(Ausnehmungen); Treppen, offene Balkone, Terrassen, Loggien, sowie für berufliche Zwecke spezifisch 

ausgestattete Räume innerhalb einer Wohnung und Keller- und Dachbodenräume, welche nicht für 

Wohnzwecke geeignet sind, sind bei der Berechnung der förderbaren Nutzfläche (Wohnnutzfläche) nicht 

zu berücksichtigen; 

5. Baukosten einer Wohnung: die maßgeblichen Gesamtbaukosten werden als Fixbetrag je m² förderbarer 

Nutzfläche (Wohnnutzfläche) festgelegt, und zwar bei der Errichtung eines Eigenheimes mit EUR 1.600, 

bei der Aufstockung einer Wohneinheit oder bei der Schaffung einer Wohneinheit als Zu- oder Aufbau 

mit EUR 1.200 und beim Ausbau mit EUR 1.000;  

6. Förderungswürdige Personen: natürliche Personen gemäß § 13 Bgld. WFG 2018, die sich verpflichten am 

Ort des geförderten Objektes ihren Hauptwohnsitz zu begründen und in deren Allein- oder überwiegen-

dem Miteigentum sich außer dem geförderten kein weiteres aus Mitteln der Wohnbauförderung eines 

Bundeslandes gefördertes Objekt befindet und die die Förderkriterien der jeweiligen Förderrichtlinien er-

füllen; 

7. Nahestehende Personen: die Ehegattin oder der Ehegatte, die eingetragene Partnerin oder der eingetra-

gene Partner gemäß dem Eingetragene Partnerschaft-Gesetz - EPG, Verwandte in gerader Linie ein-

schließlich der Adoptiv- und Pflegekinder, Verwandte bis zum zweiten Grad der Seitenlinie und Ver-

schwägerte in gerader Linie und eine Person, die mit der Inhaberin (Mieterin) oder dem Inhaber (Mieter) 

des geförderten Objektes in einer in wirtschaftlicher Hinsicht gleich einer Ehe eingerichteten Haushalts-

gemeinschaft lebt (Lebensgefährtin, Lebensgefährte) und deren eigene Adoptiv- und Pflegekinder; 

8. Bürgin/Bürge: eine österreichische Staatsbürgerin oder ein österreichischer Staatsbürger, die oder der 

sich verpflichtet, als Bürge und Zahler für den zugesicherten Darlehensbetrag zu haften; 

9. Haushaltseinkommen: Die Summe der Einkommen (gemäß § 5) der Förderungswerberin und des Förde-

rungswerbers und der mit ihr oder ihm im geförderten Objekt im gemeinsamen Haushalt lebenden ei-
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genberechtigten Personen, mit Ausnahme der zur Haushaltsführung oder Pflege beschäftigten Arbeit-

nehmer oder Selbständigen. Ausgenommen sind auch Kinder, die zwar über ein eigenes Einkommen ver-

fügen, ihren Lebensmittelpunkt jedoch außerhalb des Haushaltes haben oder in absehbarer Zeit einen 

eigenen Haushalt gründen werden (Nebenwohnsitz);  

10. Erweiterter Rohbau: ein in Bau befindliches Wohnobjekt mit vollständiger Dacheindeckung einschließlich 

der Spenglerarbeiten und eingebauten Fenstern oder fertigem Innenputz in der oder den Wohnungen; 

11. Ausbau: Ausbau ist die Umgestaltung bisher nicht für Wohnzwecke genutzter Flächen in Wohnraum 

(Wohnnutzfläche); 

12. Aufbau: Aufbau ist die Erweiterung eines Objektes um ein ganzes Stockwerk oder die Anhebung des 

Dachstuhls, um Wohnraum (Wohnnutzfläche) zu schaffen;  

13. Zubau: Zubau ist jede Vergrößerung eines Gebäudes in der Höhe, Breite und Länge. Dazu bedarf es je-

denfalls einer Verbindung des bestehenden Gebäudes mit dem Zubau (z.B. durch eine Verbindungstür), 

sodass der Eindruck eines Gesamtbauwerkes (bauliche Einheit) entsteht;  

14. Energieausweis: Für das zu fördernde Objekt ist ein Energieausweis vorzulegen. Der Energieausweis ist 

von qualifizierten und befugten Personen auszustellen und in die Energieausweisdatenbank einzugeben 

und zu registrieren. Die Bestimmungen des § 34a und b der Burgenländischen Bauverordnung 2008 – 

Bgld. BauVO 2008 sind anzuwenden; 

15. Energiekennzahl: Die Energiekennzahl (EKZ) ist der HWBRK bzw. HWBRef, RK gemäß OIB-Richtlinie 6 (Aus-

gabe März 2015). Die Berechnung hat gemäß OIB-Leitfaden „Energietechnisches Verhalten von Gebäu-

den“ zu erfolgen. Der Nachweis der Anforderung an Energiekennzahlen kann wahlweise entweder über 

den Heizwärmebedarf (HWBRef, RK) oder über den Gesamtenergieeffizienz-Faktor (fGEE) geführt werden; 

16. Gesamtenergieeffizienz-Faktor: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor (fGEE) ist ein Maß für die Energieeffi-

zienz des gesamten Gebäudes bezüglich Dämmung, Heiz- und Haustechniksystem;  

17. Ökoindex OI: Der OI-Index bewertet die ökologischen Belastungen von Rohstoffgewinnung bis zur Her-

stellung eines fertigen Produktes. Im Wohnbau werden die wärmetechnische Gebäudehülle und die Zwi-

schendecken ohne hinterlüftete Außenfassade, Dacheindeckung, Feuchtigkeitsisolierung und Fußboden-

belag bewertet. Dies entspricht der Bilanzgrenze 0 gemäß IBO-Leitfaden zur Berechnung von Ökokenn-

zahlen für Gebäude, Stand März 2016, Version 3.1 samt Ergänzung zu diesem Leitfaden, Stand März 

2014, Version 3.0.  

II. Fördervoraussetzungen 

§ 4 
Förderungswerberin oder Förderungswerber  

 
(1) Die Förderungswerberin oder der Förderungswerber muss eine förderungswürdige natürliche Person 

gemäß § 13 Bgld. WFG 2018 sein und die geförderte Wohneinheit zur Deckung des ständigen, dringen-

den Wohnbedarfs benötigen.  

(2) Die Förderungswerberin oder der Förderungswerber muss unmittelbar vor Einbringung des Ansuchens 

um Gewährung einer Förderung mindestens zwei Jahre ununterbrochen und rechtmäßig den Haupt-

wohnsitz in Österreich begründet haben und Einkünfte beziehen, die der Einkommensteuer in Österreich 

unterliegen oder aufgrund der Ausübung einer Erwerbstätigkeit Beiträge an die gesetzliche Sozialversi-

cherung in Österreich entrichtet haben und nunmehr Leistungen aus dieser erhalten. Einkünfte auf 

Grundlage anderer landes- oder bundesgesetzlicher Regelungen gelten diesen Einkünften als gleichge-

stellt. 
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(3) Der Regelung in Abs. 2 gleichgestellt gilt auch, wenn die Förderungswerberin und / oder der Förde-

rungswerber rechtmäßig seit zumindest fünf Jahren Einkünfte bezogen hat, die der Einkommensteuer in 

Österreich unterliegen. 

(4) Die Förderungswerberin oder der Förderungswerber muss zumindest Hälfteeigentümerin oder Hälfteei-

gentümer der zu fördernden Liegenschaft sein. Bei Ehegattinnen und Ehegatten, Lebensgefährtinnen und 

Lebensgefährten oder eingetragene Partnerinnen und eingetragene Partner genügt gemeinsames Hälf-

teeigentum. Miteigentümerinnen und Miteigentümer dürfen nur nahestehende Personen sein. 

(5) Die Förderungswerberin und/oder der Förderungswerber muss sich verpflichten im geförderten Objekt 

den Hauptwohnsitz zu begründen. Ebenso ist der Hauptwohnsitz von nahestehenden Personen im geför-

derten Objekt nachzuweisen. Die Begründung des Hauptwohnsitzes hat längstens 6 Monate nach Fertig-

stellung (gemäß Baugesetz) zu erfolgen.  

(6) Die Förderungswerberin und / oder der Förderungswerber darf nicht Allein- oder überwiegender Mitei-

gentümer eines aus weiteren Bundes- oder Landesmittel geförderten Objekts sein. 

(7) Die Förderungswerberin und / oder der Förderungswerber darf nicht Allein- oder überwiegender Mitei-

gentümer eines Eigenheimes, Reihenhauses oder einer Wohnung sein, deren Benützungsbewilligung o-

der Benützungsfreigabe weniger als 20 Jahre zurückliegt. 

(8) Natürlichen Personen darf eine Förderung nur gewährt werden, wenn sie jedenfalls zum Zeitpunkt der 

Erbringung des Ansuchens förderungswürdige Personen sind. 

(9) Das geförderte Objekt darf nicht vermietet werden. 

 
§ 5 

Einkommen 
 

(1) Bei Antragstellung ist folgendes Einkommen nachzuweisen: 

1. bei nicht zur Einkommensteuer veranlagten Personen die Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit 

gemäß § 25 EStG 1988 in Höhe der Bruttobezüge des dem Ansuchen vorangegangenen Kalenderjah-

res, in begründeten Fällen das Durchschnittseinkommen der letzten zwei oder drei Kalenderjahre (lt. 

Lohnzettel), vermindert um die insgesamt einbehaltenen SV-Beiträge, Kammerumlage, Wohnbau-

förderung, um die Werbungskosten, die freiwilligen Beträge, um die Pendlerpauschale gem. § 16 

Abs. 1 Z 6 EStG 1988 (unter Berücksichtigung des Pendlereuros gem. § 33 Abs.5 Z 4 EStG 1988), um 

die sonstigen Bezüge gemäß § 67 Abs. 3, 4 und 6 EStG 1988, um die Freibeträge gemäß §§ 35 und 

105 EStG 1988 sowie um die einbehaltene Lohnsteuer. Die einbehaltene Lohnsteuer vermindert sich 

um einen Erstattungsbetrag aus einer Arbeitnehmerinnen- oder Arbeitnehmerveranlagung; 

2. bei zur Einkommensteuer veranlagten Personen das Einkommen laut Einkommensteuerbescheid des 

letztveranlagten Kalenderjahres, in begründeten Fällen das Durchschnittseinkommen der letzten 

zwei oder drei Kalenderjahre, vermehrt um die steuerfreien Einkünfte und um die abgezogenen Be-

träge nach §§ 10, 18, 24 Abs. 4, 27 Abs. 3, 31 Abs. 3, 34 und 41 Abs. 3 EStG 1988 sowie vermindert 

um die festgesetzte Einkommensteuer. Soweit im Einkommen Einkünfte aus nichtselbstständiger Ar-

beit enthalten sind, sind die Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit um die Bezüge gemäß §§ 67 

und 68 EStG 1988 (laut Lohnzettel), ausgenommen die Bezüge gemäß § 67 Abs. 3, 4 und 6 EStG 1988, 

zu erhöhen. Negativeinkommen und negative Einkünfte aus der steuerschonenden Veranlagung und 

sich daraus ergebende Verlustvorträge werden nicht einkommensmindernd berücksichtigt;  

3. bei pauschalierten Land- und Forstwirtinnen oder Land- und Forstwirten 40 % des zuletzt festgestell-

ten Einheitswertes; 
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4. Weiters zählen zum Einkommen: 

- eine gerichtlich oder vertraglich festgesetzte, in Geld bezogene Unterhaltsleistung; unter glei-

chen Voraussetzungen ist eine solche Unterhaltsleistung beim Zahlungspflichtigen einkom-

mensmindernd zu berücksichtigen. In besonders berücksichtigungswürdigen Fällen kann von 

einer Heranziehung der Unterhaltsleistung abgesehen werden; 

- Arbeitslosengeld und Notstandshilfe; 

- Krankengeld; 

- Wochen- und Kinderbetreuungsgeld; 

- Pensionsleistungen, ausgenommen Waisenpensionen; 

- Einkommen aus anderen Ländern als Österreich; 

- ein angemessener Anteil sonstiger Einnahmen (z.B. Mindestsicherung); 

- Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen; 

- Einkünfte aus Vermietungen von Wohnungen und Eigenheimen. 

(2) Nicht als Einkommen gelten jedenfalls: Einkommen von volljährigen Kindern bis zur Vollendung des 27. 

Lebensjahres, Familienbeihilfen, Kinderabsetzbeträge, Zuwendungen der Familienförderung des Landes, 

Pflegegeld auf Grund des Bundes- oder eines Landespflegegesetzes und Waisenpensionen. Leistungen 

aus dem Grund der Behinderung, Heilungskosten, Schmerzensgeld, Abfertigungen, Jubiläumsgelder, 

einmalige Prämien, Belohnungen. Einkünfte aus Studienbeihilfen, Ferialbeschäftigungen und Einkünfte 

aus Praktika, die im Rahmen der schulischen Ausbildung oder des Studiums absolviert werden,  

Alimentations-, oder Unterhaltszahlungen ab der Vollendung des 18. Lebensjahres des Kindes, Lehrlings-
entschädigungen oder diesen gleichzuhaltenden Einkünften auf Grund einer Ausbildung oder sonstigen 
regelmäßigen Beschäftigung (auch im Rahmen des Zivil- oder Wehrdienstes), sind dann zu berücksichti-
gen, wenn die Bezieherin oder der Bezieher selbst Förderungswerberin oder Förderungswerber ist. 

(3) Als Haushaltseinkommen gilt die Summe der Einkommen der Förderungswerberin und des Förderungs-

werbers und der mit ihr oder ihm im geförderten Objekt im gemeinsamen Haushalt lebenden eigenbe-

rechtigten Personen, mit Ausnahme der zur Haushaltsführung oder Pflege beschäftigten Arbeitnehmer 

oder Selbständigen. Ausgenommen sind auch Kinder, die zwar über ein eigenes Einkommen verfügen, ih-

ren Lebensmittelpunkt jedoch außerhalb des Haushaltes haben (Nebenwohnsitz) oder in absehbarer Zeit 

einen eigenen Haushalt gründen werden. 

(4) Bei der Prüfung und Ermittlung des maßgebenden Einkommens können weitere Nachweise oder Erklä-

rungen (insbesondere Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, mit Einlaufstempel des Finanzamtes verse-

hene Kopie der Einkommensteuererklärung samt Beilagen, Vorauszahlungsbescheid, Einheitswertbe-

scheid) abverlangt werden und sind von der Förderungswerberin oder dem Förderungswerber beizubrin-

gen. 

§ 6 
Einkommensgrenzen 

 
(1) Das höchstzulässige Jahreseinkommen (Haushaltseinkommen) beträgt bei einer Haushaltsgröße von  

einer Person   38.000 Euro 
zwei Personen  65.000 Euro 
drei Personen  66.500 Euro 
vier Personen  68.000 Euro  
fünf Personen und mehr 70.000 Euro 
Wenn bestimmte Einkommensgrenzen überschritten werden, erfolgt eine Kürzung gemäß § 11.  

(2) Personen, deren Einkommen zum Zeitpunkt des Einbringens des Ansuchens das Mindesteinkommen 

nicht erreichen bzw. Personen, die keine Einkommensnachweise erbringen können, haben, um dennoch 



Landesamtsblatt für das Burgenland 49. Stück - ausgegeben am 14. Dezember 2018 

1386 
 

in den Genuss einer Förderung zu gelangen, zusätzliche Sicherheiten (z.B. zusätzliche Sicherstellung auf 

einem Ersatzgrundstück, rechtsverbindliche Schuldbeitrittserklärungen von dritter Seite, Bürgschaften) 

beizubringen. Als Ersatzgrundstücke werden nur Grundstücke in Österreich akzeptiert, deren Wert min-

destens 50 % der möglichen Förderung entspricht (Erhebung des dzt. ortsüblichen Quadratmeterprei-

ses). Bürgschaften können nur von österreichischen Staatsbürgerinnen und österreichischen Staatsbür-

gern übernommen werden. 

(3) Das erforderliche monatliche Mindesteinkommen hat zu betragen bei einer Haushaltsgröße von 

einer Person      870 Euro 

zwei Personen   1.200 Euro 

drei Personen  1.350 Euro 

vier Personen und mehr 1.500 Euro 

 
§ 7 

Finanzierung des Bauvorhabens 
 

(1) Die Finanzierung des Bauvorhabens muss gesichert sein.  

(2) Für die maßgebenden Gesamtbaukosten für die Errichtung von Eigenheimen wird ein Fixbetrag je m² 

förderbarer Nutzfläche (Wohnnutzfläche) festgelegt: 

1. für die Errichtung eines Neubaues   1.600 Euro 

2. für den Auf- und Zubau einer Wohneinheit  1.200 Euro 

3. für die Herstellung einer Wohneinheit als Ausbau 1.000 Euro 

(3) Die Finanzierung der maßgebenden Gesamtbaukosten ist der Förderstelle nachzuweisen, wobei zumin-

dest 10% der maßgebenden Gesamtbaukosten aus Eigenmittel aufzubringen sind und maximal 10% als 

Eigenleistung erbracht werden können. 

 
§ 8 

Innovative klimarelevante Systeme 
 

(1) Hinsichtlich der erstmaligen Errichtung von Heizungs- und Warmwasserbereitstellungssystemen stellt der 

Einsatz innovativer klimarelevanter Systeme eine Förderungsvoraussetzung dar (Ausnahme bei Zu-, Auf- 

und Ausbauten mit Anschluss an ein bestehendes Heizsystem).  

(2) Die Heizungs- und Warmwasserversorgung hat durch folgende „hocheffiziente alternative Energiesyste-

me“ zu erfolgen, sofern die zu fördernde Baulichkeit nicht in einem Fernwärmebereich gemäß lit. b bzw. 

lit. c liegt oder der Anschluss an dieses Netz mit einem besonders hohen technischen oder wirtschaftli-

chen Aufwand verbunden ist (Ausnahme vom verpflichtenden Fernwärmeanschluss: nachweisliche 

Mehrkosten von mindestens 30% auf die Nutzungsdauer einer alternativen Heizungsanlage gemäß lit d. – 

f. auf Vollkostenbasis im Sinne der ÖNORM M7140 Restbarwert gemäß EN Normen 15459): 

 
a) Systeme auf Basis erneuerbarer Energien unter Berücksichtigung möglichst hoher Effizienzstandards.  

b) Fern-/Nahwärme aus hocheffizienten Kraft-Wärme-Koppelungs-Anlagen im Sinne der Richtlinie 

2004/8/EG über die Förderung einer am Nutzwärmebedarf orientierten Kraft-Wärme-Kopplung im 

Energiebinnenmarkt, ABl. Nr. L 52 vom 21.02.2004 S. 50, sowie sonstige Abwärme, die andernfalls 

ungenutzt bleibt. 

Unter Fernwärme versteht man die Verteilung thermischer Energie in Form von Dampf oder heißem 

Wasser von einer zentralen Erzeugungsquelle durch ein Netz an mehrere Gebäude oder Anlagen zur 

Nutzung von Raum oder Prozesswärme.  
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c) Fern-/Nahwärme sofern sie ganz oder teilweise (zumindest 80%) auf Energie aus erneuerbaren Quel-

len beruht.  

d) Wärmepumpen, die nach den EU-Umweltzeichenkriterien gemäß Richtlinie 2014/314/EU zertifiziert 

sind (EU Ecolabel) bzw. vollinhaltlich den in dieser Richtlinie festgelegten Mindestanforderungen 

entsprechen und als Hauptheizung mit einer Niedertemperaturverteilung mit einer Vorlauftempera-

tur unter 35°C ausgelegt sind.  

e) Die Warmwasserbereitung kann unabhängig von der Hauptheizung mit einer Brauchwasserwärme-

pumpe erfolgen. Sollte die Warmwasseraufbereitung durch dezentrale Fernwärmeboiler erfolgen 

und ist durch die Art des Betriebes eine Aufheizung des Warmwassers von 45°C auf 60°C nicht mög-

lich, so kann dies alternativ mittels E-Heizstab erfolgen. Auf Einhaltung der Normen und Regelwerke 

ist besonderes Augenmerk zu legen. Elektroboiler zur Warmwasserbereitung sind nur in Kombination 

mit einer Photovoltaikanlage zulässig, wenn sichergestellt ist, dass dadurch der Eigenverbrauch des 

erzeugten PV-Stroms wesentlich erhöht wird.  

f) Erdgas – Brennwertanlagen in Kombination mit Solaranlagen zur Warmwasserbereitstellung (ther-

misch oder Photovoltaik). Sollte lagebedingt die Errichtung von Solaranlagen nicht möglich oder 

wirtschaftlich nicht zumutbar sein, so kann von dieser Kombination Abstand genommen werden.  

g) Andere Technologien und Energieversorgungssysteme, soweit diese im Vergleich zu den in lit. b, c, 

bzw. d angeführten Systemen zu geringeren Treibhausgasemissionen führen. 

(3) Kohle und Heizöl sind nicht zulässig. 

(4) Biogene Heizungssysteme sollen nach Möglichkeit mit (thermischen oder Photovoltaik) Solaranlagen 

kombiniert werden um zu vermeiden, dass Heizungs/-Warmwasserkessel während der Sommermonate 

betrieben werden müssen. Bei elektrischen Wärmepumpen ist eine Kombination mit (thermischen oder 

Photovoltaik) Solaranlagen anzustreben.  

 
§ 9 

Energiekennzahlen 
 

(1) Die energiebezogenen Mindestanforderungen (HWBRef, RK bzw. fGEE) gemäß den Bestimmungen der OIB-

Richtlinie 6, Energieeinsparung und Wärmeschutz, Ausgabe März 2015 sind einzuhalten. Der Nachweis 

der Anforderung an Energiekennzahlen kann wahlweise entweder über den Heizwärmebedarf oder über 

den Gesamtenergieeffizienz-Faktor geführt werden. In begründeten Fällen (z.B. historische oder denk-

malgeschützte Gebäude) kann von der Einhaltung der Anforderung an die Energiekennzahlen Abstand 

genommen werden.   

HWB Ref, RK 14*(1+3,0/lc) 

HWB max, Ref, RK 
in [kWh/m²a] 

47,6 (1) 

HEB RK 

in [kWh/m²a] 
HEB max, WG, RK 

EEB RK 
in [kWh/m²a] 

EEB max, WG, RK 

(1) Der HWB max, Ref, RK bei Gebäude mit einer konditionierten Brutto-Grundfläche von nicht mehr als 
100 m² gilt der Höchstwert nicht. 

 
(2) Die Förderung kann nur gewährt werden, wenn nachstehend angeführte wärmetechnische Mindestan-

forderungen erfüllt werden. Bei der Ermittlung der erforderlichen Raumwärme-Energiekennzahl sind die 

einer Heizgradtagzahl von 3.400 (K.d/a) entsprechenden Monatsmitteltemperaturen heranzuziehen. Bei 
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der Berechnung der solaren Wärmegewinne die entsprechenden Monatswerte der solaren Energieein-

strahlung. Bezüglich des A/V-Verhältnisses ist zwischen den Werten linear zu interpolieren. In begründe-

ten Fällen (z.B. historische oder denkmalgeschützte Gebäude) kann von der Einhaltung der Anforderung 

an die Energiekennzahlen Abstand genommen werden. 

A/V-Verhältnis HWB Ref, RK 

> 0,8 36 

< 0,2 20 

 
Wird der Nachweis der Einhaltung der Anforderungen für Wohngebäude über den Gesamtenergieeffizi-
enz-Faktor geführt:  

HWB Ref, RK 16*(1+3,0/lc) 

HWB max, Ref, RK 
in [kWh/m²a] 

54,4 (1) 

fGEE 0,85 

 
 

§ 10 
Förderbare Nutzfläche (Wohnnutzfläche) 

 
(1) Förderungsdarlehen werden für die Errichtung eines Eigenheimes mit einer maximalen förderbaren 

Nutzfläche (Wohnnutzfläche) von 200 m² pro Wohneinheit mit einem festgelegten, nach Wohnnutzflä-

che gestaffelten Förderungsbetrag gewährt.  

(2) Bei Eigenheimen hat die förderbare Nutzfläche (Wohnnutzfläche) pro Wohneinheit für die Gewährung 

des vollen Förderungsbetrages zumindest 60 m² zu betragen. 

(3) Wird die förderbare Nutzfläche (Wohnnutzfläche) von 200 m² überschritten, reduziert sich der Förde-

rungsbetrag für jeden überschrittenen m² um einen Prozentpunkt, sodass sich bei einer Nutzfläche von 

250 m² eine Verringerung um 50% ergibt. Beträgt die förderbare Nutzfläche mehr als 250 m², kann ein 

Förderungsdarlehen nicht mehr gewährt werden. 

(4) Bei mehr als fünf im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen erhöht sich die förderbare Nutzfläche 

(Wohnnutzfläche) um je 10 m² für jede weitere Person und setzt die prozentuelle Reduzierung der m² 

erst ab der Überschreitung der sich aus dieser Erhöhung ergebenden Wohnnutzfläche ein.  

 
III. Berechnung der Förderhöhe 

§ 11 
Förderhöhe 

 
(1) Die Berechnung der möglichen Förderhöhe setzt sich aus der Subjektförderung und der Objektförderung 

zusammen. Die Förderhöhe einschließlich aller allfälligen Bonusbeträge darf 70% der Gesamtbaukosten 

nicht übersteigen.  

(2) Subjektförderung: 

Die Förderhöhe errechnet sich nach dem jährlichen Jahresnettoeinkommen aller im gemeinsamen Haus-
halt lebenden Personen (Haushaltsgröße) gemäß § 6, ist gestaffelt und der Tabelle 1 zu entnehmen.  
Durch diese Regelung ist gewährleistet, dass die Wohnbauförderung als soziale Einrichtung den Sozial- 
und Einkommensschwächeren die Möglichkeit eröffnet, ihren dringenden Wohnbedarf abzudecken.  
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Tabelle 1: 

Anzahl Personen 100% der Förderhöhe 
in Euro 

60% der Förderhöhe 
in Euro 

30% der Förderhöhe 
in Euro 

1 Person 35.000 37.000 38.000 

2 Personen 55.000 60.000 65.000 

3 Personen 57.000 62.000 66.500 

4 Personen 60.000 64.000 68.000 

5 Personen und mehr 65.000 67.500 70.000 

 
(3) Objektförderung: 

Die Förderhöhe errechnet sich aus der Basisförderung und möglichen Bonusbeträgen (Steigerungsbeträ-
gen), wobei die Basisförderung abhängig ist von der förderbaren Nutzfläche (Wohnnutzfläche). Wird die 
gesetzlich vorgeschriebene Energiekennzahl unterschritten, erhöht sich die Basisförderung. Bei einer Un-
terschreitung der vorgeschriebenen Energiekennzahl von zumindest 30% erfolgt die Berechnung der För-
derhöhe nach „Stufe 1“, bei einer Unterschreitung der Energiekennzahl von zumindest 50% erfolgt die Be-
rechnung der Förderhöhe nach „Stufe 2“ der Tabelle 2. 

 
Tabelle 2: 

Wohnnutzfläche  
 

Basisförderung Stufe 1 
> 30% Unterschreitung der 

EKZ 

Stufe 2 
> 50% Unterschreitung der 

EKZ 

  60 -  100 m² € 45.000 € 50.000 € 55.000 

101 – 130 m² € 48.750 € 56.550 € 63.050 

131 – 150 m² € 51.000 € 60.000 € 67.500 

151 – 180 m² € 52.200 € 63.000 € 72.000 

181 – 200 m² € 52.200 € 63.000 € 72.000 

201 – 250 m² Prozentuelle Kürzung 

 
 

§ 12 
Bonusbeträge 

 
Zum Förderungsdarlehen kann eine zusätzliche Förderung in Form von Pauschalbeträgen oder in Form eines 
prozentmäßigen Bonusbetrages zur Basisförderung gewährt werden. Die Beantragung eines Bonusbetrages 
(Steigerungsbetrages) ist nur in Zusammenhang mit der Zuerkennung eines Neubaudarlehens möglich. Eine 
Kürzung der subjektbezogenen Bonusbeträge (Kindersteigerungsbetrag, Sozialzuschlag, Barrierefreies Bauen 
und Behindertengerechte Maßnahmen) aufgrund der Überschreitung der festgelegten Einkommensgrenze 
oder der förderbaren Nutzfläche erfolgt nicht. Objektbezogene Bonusbeträge (Bodenverbrauchsparendes 
Bauen) werden entsprechend prozentuell gekürzt. 
 
(1) Kindersteigerungsbetrag: 

Leben zum Zeitpunkt des Ansuchens im gemeinsamen Haushalt gegen die Förderungswerberin oder den 

Förderungswerber unterhaltsberechtigte, minderjährige Kinder, die das 16. Lebensjahr noch nicht voll-

endet haben, wobei bei Behinderten die Altersgrenze nicht zur Anwendung kommt, kann ein Betrag von 

12.000 Euro je Kind als Bonusbetrag gewährt werden. 

Eine Nachförderung des Kindersteigerungsbetrages bis zur Endzuzählung des zugesicherten Darlehens ist 

unter Vorlage einer ärztlichen Bestätigung über die bestehende Schwangerschaft oder eine Kopie der 

Geburtsurkunde möglich. Die Auszahlung erfolgt erst nach Vorlage der Geburtsurkunde. 

Ein Kindersteigerungsbetrag wird nur dann zuerkannt, wenn die Kinder die österreichische Staatsbürger-
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schaft besitzen oder diesen gemäß § 13 Abs. 2 Bgld. WFG 2018 gleichgestellt sind. 

Die Nachförderung des Kindersteigerungsbetrages ist im Grundbuch sicherzustellen.  

 
(2) Sozialzuschlag:  

Förderungswerberinnen und Förderungswerber mit kleinerem Einkommen kann entsprechend dem ge-

wichteten monatlichen Pro-Kopf-Einkommen (Haushaltseinkommen dividiert durch die Anzahl der im 

Haushalt lebenden Personen, wobei Kinder unter 16 Jahren mit dem Faktor 0,5 gewichtet werden) ein 

Steigerungsbetrag zuerkannt werden. Ausgegangen wird von einem Grenzwert von 1.000 Euro.  

Das Ausmaß dieses Steigerungsbetrages verläuft entgegengesetzt zur Höhe des Pro-Kopf-Einkommens 

und beträgt 

- bei einem Einkommen bis    600 Euro 15.000 Euro 

- bei einem Einkommen bis    800 Euro 10.000 Euro 

- bei einem Einkommen bis 1.000 Euro   7.000 Euro 

ab einem Pro-Kopf-Einkommen von monatlich mehr als 1.000 Euro ist ein Sozialzuschlag nicht mehr vor-
gesehen.  
Förderungswerberinnen und Förderungswerber, denen aufgrund des Einkommens ein Sozialzuschlag zu-
käme, kann dieser Steigerungsbetrag nur dann gewährt werden, wenn die förderbare Nutzfläche 
(Wohnnutzfläche) bei bis zu vier im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen maximal 130 m² beträgt. 
Für jede weitere im gemeinsamen Haushalt lebende Person erhöht sich diese um 10 m². Mit zusätzlichen 
Sicherheiten (z.B. Pfandrechte, Bürgschaften, rechtsverbindliche Schuldbeitrittserklärungen von dritter 
Seite) ist eine Überschreitung möglich.  

 
(3) Bodenverbrauchsparendes Bauen: 

a) Wird ein bestehendes Objekt durch einen Neubau ersetzt und entstehen dadurch Abrisskosten, so 

werden diese Abrisskosten ersetzt. Der Abriss wird in der Höhe von 35% der anerkannten Kosten, 

höchstens jedoch mit 16.000 Euro gefördert.  

Der Bonusbetrag wird auch dann zuerkannt, wenn mehr als 50% des Bestandes abgerissen und durch 

einen Neubau ersetzt werden. 

Bei Antragstellung darf die Rechnung über die durchgeführten Abrissarbeiten nicht älter als ein Jahr 

sein.  

b) Wird eine Baulücke geschlossen kann ebenso ein Bonusbetrag für bodenverbrauchsparendes Bauen 

zuerkannt werden, wobei die mögliche Förderhöhe 70 Euro je m² förderbare Fläche (Wohnnutzflä-

che), maximal 12.600 Euro beträgt.  

Baulücken sind unbebaute Grundstücke in bereits zur Gänze aufgeschlossenen Gebieten, in denen 

eine Bebauung im Gegensatz zu den umliegenden Bereichen noch nicht stattgefunden hat oder 

Grundstücke im Verband, die zu weniger als 50% der möglichen Nutzung bebaut sind (Mindernut-

zungen). Eine Baulandwidmung vor 1980 ist erforderlich. Ein Baulückenschluss liegt dann vor, wenn 

vom Mittelpunkt des zu errichtenden Objektes ein angrenzendes Wohngebäude im Umkreis von 70 

m (Radius) nachgewiesen wird. 

 
(4) Barrierefreies Bauen: 

Werden barrierefreie Maßnahmen gesetzt, kann hierfür ein Bonusbetrag im Ausmaß von 75% der anfal-

lenden Kosten, jedoch bis maximal 7.500 Euro gewährt werden. Die Berechnung des Bonusbetrages er-

folgt mit Kostenvoranschlägen oder Rechnungen.   

Der Bonusbetrag kann jedenfalls beantragt werden, wenn 
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a) Der Zugang zur Wohneinheit stufenlos und schwellenfrei (maximal 3 cm) ist und allfällige Rampen 

eine Steigung von max. 10% aufweisen; 

b) Türen (ausgenommen Abstellraumtüren, Bad und WC) und Durchgänge eine lichte Breite von zumin-

dest 90 cm aufweisen; 

c) Die Sanitärräume (WC und bodengleiche Dusche oder Bad) einen unverbauten Wendekreis von 150 

cm Durchmesser aufweisen, wobei folgende Zugeständnisse gemacht werden können: 

 Bei einer bodengleichen Dusche darf eine leicht entfernbare Duschtrennwand in den Wende-

kreis ragen; 

 Waschmaschinen werden nicht berücksichtigt, weil sie leicht entfernt werden können; 

 in Nasszellen, die mit einer Dusche und einer Wanne ausgestattet sind, darf auch die Wanne in 

den Wendekreis ragen, wenn sie leicht entfernbar gestaltet ist; 

 eine Trennwand zwischen Nasszelle und WC wird akzeptiert, wenn diese in Leichtbauweise aus-

geführt wird, keine Leitungen enthält, und der Boden auch unterhalb durchgehend verlegt wur-

de; 

 nach innen öffnende Türen sind zugelassen, wenn sie durch einfaches Wenden des Rahmens 

nach außen öffnend umgestaltet werden können; 

 ein Waschbecken kann unterfahrbar ausgeführt werden; 

 werden Bad und das WC baulich nicht nebeneinander ausgeführt, haben Bad und WC den Wen-

dekreis vorzuweisen. Es ist aber zulässig, dass das separate WC den Wendekreis erst nach Ent-

fernen einer Leichtbauwand vorweist. 

Die Anweisung des zugesicherten Bonusbetrages erfolgt mit der saldierten Rechnung und bei Vorliegen 
der erforderlichen Nachweise über die antragskonforme Fertigstellung des geförderten Objektes. 

 
(5) Behindertengerechte Maßnahmen:  

Wird bei der Errichtung des förderungswürdigen Objektes auf die besonderen Wohnbedürfnisse und Er-

fordernisse von Menschen mit Behinderung oder gebrechliche Menschen Bedacht genommen, kann für 

diese Maßnahmen (ÖNORM B 1600) ein Bonusbetrag gewährt werden. Die Höhe des Bonusbetrages ist 

abhängig von den für diese Maßnahmen anfallenden Kosten, wobei die förderbaren Kosten im Ausmaß 

von 100% jedoch bis max. 15.000 Euro gefördert werden. Behindertengerechte Maßnahmen sind: 

a) im Außenbereich die barrierefreie Erschließung zum Hauseingang, eine ausreichende Beleuchtung im 

Eingangsbereich; 

b) innerhalb der Wohneinheit mit einer Breite von mehr als 90 cm und die Tür zum Sanitärraum (Bad, 

WC) mit zumindest 80 cm lichte Breite. Wohn-, Schlaf- und Essräume müssen barrierefrei erreichbar 

sein und eine ausreichende Bewegungsfläche aufweisen; 

c) der barrierefreie Umbau der Sanitärräume, wobei insbesondere zu beachten ist, dass die Türen eine 

Durchgangsbreite von zumindest 80 cm aufweisen, der Sanitärraum einen unverbauten Wendekreis 

von 150 cm Durchmesser aufweist, unterfahrbare Waschbecken installiert werden und bodengleiche 

Duschen ohne Schwellen eingebaut werden;  

d) gefördert werden Treppenlifte, der Einbau von Aufzügen oder sonstige erforderliche Maßnahmen, 

die zum Abbau von Barrieren führen und ein behindertengerechtes Wohnen ermöglichen. 
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IV. Darlehenskonditionen 

§ 13 
Grundbücherliche Sicherstellung 

 
(1) Das zugesicherte Förderungsdarlehen ist im Grundbuch erstrangig sicherzustellen, wobei das Pfandrecht 

immer auf der gesamten Einlagezahl einzutragen ist. Eine Sicherstellung auf einzelnen Anteilen ist nicht 

möglich.   

(2) Ist die sofortige Einverleibung des Pfandrechts nicht möglich oder zweckmäßig, kann vom Land eine 

Treuhanderklärung gemäß den Bestimmungen des § 8 Abs. 2 Bgld. WFG 2018 angenommen werden.  

(3) Die Förderungswerberin oder der Förderungswerber hat im Falle der Gewährung eines Förderungsdarle-

hens ihr oder sein Eigentum an der zu verbauenden Liegenschaft nachzuweisen. Sofern der Nachweis des 

grundbücherlichen Eigentums aus besonderen Gründen nicht sofort erbracht werden kann, kann vom 

Land die Treuhanderklärung einer öffentlichen Notarin oder eines Notars oder einer Rechtsanwältin oder 

eines Rechtsanwalts, dass der Nachweis ehestens erbracht wird, als zwischenzeitiger Nachweis der För-

derungswerberin oder des Förderungswerbers anerkannt werden. 

(4) Wurde eine Förderung zugesichert und grundbücherlich sichergestellt, so ist auf der Liegenschaft ein 

Veräußerungsverbot zugunsten des Landes einzuverleiben. 

(5) Ist das Veräußerungsverbot einverleibt, kann das Eigentum (Baurecht) an der Liegenschaft durch Rechts-

geschäfte unter Lebenden nur mit schriftlicher Zustimmung des Landes übertragen werden.  

 
§ 14 

Vorrangeinräumung 
 
(1) Die Zustimmung des Landes zur ausnahmsweisen vorrangigen grundbücherlichen Sicherstellung gemäß § 

13 für ein Wohnrecht, Ausgedinge, Fruchtgenussrecht, Vorkaufsrecht oder Baurecht darf nur dann erteilt 

werden, wenn weiterhin die ausreichende Besicherung des Förderungsdarlehens gewährleistet ist.   

(2) Von der grundsätzlich erforderlichen erstrangigen grundbücherlichen Sicherstellung von Wohnbaudarle-

hen kann bei grundbücherlich sichergestellten Wohnrechten von zumindest 80-jährigen Angehörigen Ab-

stand genommen werden. Bei Vorliegen besonders berücksichtigungswürdiger Gründe (z.B. Demenzer-

krankung) ist unabhängig vom Alter eine nachrangige Sicherstellung möglich. 

 
§ 15 

Löschung  
 

Das Land hat die Einwilligung zur Löschung des Pfandrechtes und etwaiger weiterer Eigentumsbeschränkun-
gen (insbesondere eines Belastungs- oder Veräußerungsverbotes) zu erteilen, wenn das Förderungsdarlehen 
zur Gänze zurückbezahlt worden ist. Die Ausstellung einer Löschungserklärung vor Darlehenstilgung ist bei 
Vorliegen einer Treuhanderklärung einer öffentlichen Notarin oder eines Notars oder einer Rechtsanwältin 
oder eines Rechtsanwalts nur in begründeten Ausnahmefällen möglich.  

 
§ 16 

Tilgungsplan 
 

(1) In den Tilgungsplänen sind die Darlehensbedingungen festzulegen, wobei eine Darlehenslaufzeit von 30 

Jahren, eine halbjährlich dekursive Verzinsung von 0,7% pro Jahr vom 1. bis zum 10. Jahr, von 1,0% vom 

10,5. bis zum 20. Jahr und von 2,0% pro Jahr vom 20,5. bis zum 30. Jahr vorzusehen ist. Die Zinsberech-

nung erfolgt kalendermäßig/360 Tage jeweils vom aushaftenden Darlehenskapital. Die halbjährlich de-
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kursiv zu leistenden Annuitätszahlungen betragen für die 1. bis 20. Halbjahresrate 1,375%, für die 21. bis 

40. Halbjahresrate 2,0% und für die 41. bis 60. Halbjahresrate des Tilgungszeitraumes 2,5% des Darle-

hensbetrages, wobei die Annuitätsberechnung jeweils vom Darlehensnominale erfolgt. 

(2) Die Aussetzung der Annuität auf bestimmte Zeit ist gemäß § 17 Abs. 3 Bgld. WFG 2018 möglich.  

(3) Die Verzinsung beginnt mit der ersten Auszahlung des Darlehensbetrages oder Darlehensteilbetrages.  

(4) Die Tilgung beginnt am Monatsersten, welcher der Endzuzählung folgt, erstmalig sechs Monate ab Aus-

zahlung. Teilrückzahlungen sind ab dem der Auszahlung nachfolgenden Monatsersten möglich.  

(5) Bei Nichteinhaltung der in Abs. 4 genannten Tilgungstermine sind die in der Zusicherung festgelegten 

Verzugszinsen zu verrechnen. In begründeten Fällen können auf Antrag der oder des Zahlungspflichtigen 

die Fristen verlängert werden. In besonders berücksichtigungswürdigen Fällen kann für die Zeit der Stun-

dung oder Teilzahlung die Vorschreibung von Verzugszinsen entfallen. 

(6) In besonders begründeten Fällen (z.B. wirtschaftliche, gesundheitliche, familiäre Gründe) können auf 

Antrag Verlängerungen der Darlehenslaufzeit gewährt werden. 

(7) Die Bestimmungen des § 17 Bgld. WFG 2018 sind anzuwenden. 

 
§ 17 

Einhebung Verwaltungskostenbeiträge 
 

Im Rahmen der Förderungsabwicklung können Gebühren und Spesen dem Darlehenskonto angelastet wer-
den (z.B. Portospesen, Mahngebühren, Fälligstellungsgebühren, etc.). Ebenso werden Kosten und Spesen 
anderer Banken, die durch das Verschulden der Förderungswerberin oder des Förderungswerbers verursacht 
werden, dem Darlehenskonto angerechnet. 
 

V. Förderungsverfahren 

§ 18 
Antragstellung 

 
(1) Ansuchen um Gewährung einer Förderung sind entsprechend des § 5 Abs. 1 Bgld. WFG 2018 beim Amt 

der Burgenländischen Landesregierung, Abteilung 3 – Hauptreferat Wohnbauförderung, einzubringen 

und die aus den Formblättern zu den jeweiligen Förderungsarten ersichtlichen Unterlagen anzuschließen. 

Ansuchen gelten erst dann als eingebracht, wenn jedenfalls alle zur Beurteilung und technischen Über-

prüfung erforderlichen Unterlagen (Abs. 5 und 6) angeschlossen sind. Ansuchen können auch auf elekt-

ronischem Weg direkt beim Amt der Burgenländischen Landesregierung erfasst bzw. durch das zuständi-

ge Gemeindeamt übermittelt werden.  

(2) Ansuchen um Gewährung einer Förderung können bis längstens 12 Monate ab Erteilung der Baubewilli-

gung bzw. Baufreigabe eingebracht werden.  

(3) In den Fällen einer unverschuldeten Fristversäumnis oder aus gesundheitlichen, familiären oder sozialen 

Gründen kann von der Einhaltung dieser Frist, sofern insgesamt 24 Monate nicht überschritten werden, 

Abstand genommen werden.  

(4) Förderansuchen sind von den Ehegatten, den eingetragenen Partnerinnen oder Partnern oder den Le-

bensgefährtinnen und Lebensgefährten gemeinsam einzubringen, wobei die Bestimmungen des § 5 Abs. 

3 Bgld. WFG 2018 einzuhalten sind.  

(5) Dem Förderansuchen sind alle zur Beurteilung des Förderantrages erforderlichen Unterlagen und Form-

blätter anzuschließen, insbesondere  

- Baubewilligung, Baufreigabe 

- baubehördlich bewilligter Bauplan und Baubeschreibung 
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- Angaben über die persönlichen Verhältnisse (Antragsformular) 

- Einkommensnachweise der Antragstellenden sowie aller im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen 

(z.B. Lohnzettel, Einkommensteuerbescheid, Pensionsbezug, AMS-Bezugsbestätigung, Leistungsanspruch 

aus der Krankenkasse, Bestätigung Karenzgeld, Bestätigung Notstandshilfe, Studiennachweise, Nachwei-

se über Unterhaltszahlungen, etc.) 

- Scheidungsurteil, Scheidungsvergleich 

- Bestätigung der Gemeinde 

- „ZEUS“-Formblatt für Energieausweis 

- Kostenvoranschlag oder saldierte Rechnung bei Beantragung von Bonusbeträgen  

(6) Ein nach baurechtlichen Vorschriften erstellter Energieausweis ist in elektronischer Form vollständig in 

die online – Datenbank ZEUS Burgenland (www.bgld.energieausweise.net) für Energieausweise zu über-

mitteln und im Förderantrag die ZEUS-Projektnummer bekannt zu geben. Die Energieausweise werden 

stichprobenartig überprüft. Mögliche Beanstandungen sind zu berichtigen.  

§ 19 
Förderabwicklung / Förderprüfung 

 
(1) Die Förderanträge samt Beilagen werden auf Vollständigkeit, Schlüssigkeit und Förderungswürdigkeit 

gemäß den Bestimmungen des Bgld. WFG 2018 und dieser Richtlinie überprüft. 

(2) Werden vom Amt der Burgenländischen Landesregierung zusätzliche oder fehlende Unterlagen angefor-

dert und diese nicht binnen der angegebenen Frist (längstens jedoch innerhalb von 6 Monaten ab Einrei-

chung) nachgereicht, gilt der Förderungsantrag als zurückgezogen, sofern die Verzögerung im alleinigen 

Einflussbereich der Förderungswerberin oder des Förderungswerbers liegt. 

(3) Der Förderantrag kann von der Förderungswerberin und/oder dem Förderungswerber schriftlich zurück-

gezogen werden. 

(4) Im Falle der Nichtgenehmigung des Förderungsdarlehens wird der Förderungswerberin und/oder dem 

Förderungswerber eine kurze begründete schriftliche Abweisung des Ansuchens übermittelt. 

(5) Werden von der Förderungswerberin und/oder dem Förderungswerber bei der Antragstellung unrichtige 

Angaben gemacht, wird das Förderansuchen abgewiesen. 

 
§ 20 

Zusicherung und Schuldschein 
 

(1) Im Falle der Erledigung im Sinne des Ansuchens ist der Förderungswerberin oder dem Förderungswerber 

eine schriftliche Zusicherung gemäß § 5 Abs. 2 des Burgenländischen Wohnbauförderungsgesetzes 2018 

sowie ein Schuldschein (Darlehensvertrag) auszustellen. In der Zusicherung und im Schuldschein (Darle-

hensvertrag) können Bedingungen und Auflagen vorgesehen werden, die der Sicherung und Einhaltung 

der Bestimmungen dieser Richtlinie und des diesem zugrundeliegenden Förderungszweckes dienen.  

(2) Der in der Zusicherung genannte Darlehensbetrag ist ein vorläufiger Maximalbetrag. Die Festlegung der 

endgültigen Förderungshöhe erfolgt auf Basis der Förderungsvoraussetzungen (z.B. tatsächliche Bauaus-

führung). 

(3) Die Zusicherung hat insbesondere zu enthalten: 

1. Finanzierungsplan; 

2. Fertigstellungstermin des Bauvorhabens; 

3. Zinsen, Darlehenslaufzeit und Darlehenskonditionen gemäß § 16; 

http://www.bgld.energieausweise.net/
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4. In der Zusicherung sind des weiteren Bedingungen und Auflagen hinsichtlich der vorübergehenden 

Einstellung der Förderungszahlungen festzulegen, wenn die Förderungswerberin oder der Förde-

rungswerber ihre bzw. seine in der Zusicherung und im Darlehensvertrag vereinbarten Verpflich-

tungen nicht erfüllt oder einhält. 

 
§ 21 

Auszahlungsmodalitäten 
 

(1) Das in einem Gesamtbetrag zugesicherte Förderungsdarlehen wird in Teilbeträgen nach Maßgabe des 

Baufortschrittes an die Förderungswerberin oder den Förderungswerber ausbezahlt. Die Anweisung er-

folgt erst nach Vorliegen des Original Schuldscheines, des Gerichtsbeschlusses über die erstrangige 

grundbücherlicher Sicherstellung des Förderungsdarlehens. 

(2) Der Baufortschritt ist durch geeignete Unterlagen – wie z.B. Vorlage von Gemeindebestätigungen, Vorla-

ge von saldierten Rechnungen (bei Bonusbeträgen) – von der Förderungswerberin oder dem Förde-

rungswerber nachzuweisen. 

(3) Die Auszahlung der einzelnen Teilbeträge des bewilligten Förderungsdarlehens kann davon abhängig 

gemacht werden, dass das durchgeführte Vorhaben an Ort und Stelle von einer oder einem Prüforgan (§ 

32) überprüft und die Übereinstimmung der Ausführung mit den genehmigten Unterlagen festgestellt 

wird. 

(4) Die Auszahlung des zugesicherten Förderungsbetrages erfolgt  

1. bei der Errichtung eines Neubaues und Zubaues  

a) 30 % bei Fertigstellung des Kellers oder der Fundamentierung, 

b) 60 % bei Fertigstellung des erweiterten Rohbaues und 

c) 10 % bei Vorlage einer Bestätigung über die antragskonforme Durchführung des Bauvorhabens so-

wie einem Nachweis über die Fertigstellung gemäß den Bestimmungen des Bgld. Baugesetzes - als 

Haftrücklass. 

2. Bei der Schaffung einer selbständigen Wohneinheit durch Ausbau- oder Aufbau 

a) 90 % bei Fertigstellung des erweiterten Rohbaues 

c) 10 % bei Vorlage einer Bestätigung über die antragskonforme Durchführung des Bauvorhabens so-

wie einem Nachweis über die Fertigstellung gemäß den Bestimmungen des Bgld. Baugesetzes - als 

Haftrücklass. 

(5) Wurde zur Basisförderung ein Sozialzuschlag gemäß § 12 gewährt, kommt dieser Betrag erst mit dem 

Nachweis über die Fertigstellung gemäß den Bestimmungen des Bgld. Baugesetzes und einer baubehörd-

lichen Bestätigung über die tatsächliche Wohnnutzfläche zur Auszahlung.  

(6) Bei Zuerkennung eines Bonus für Barrierefreie Maßnahmen sowie Bonus für behindertengerechte Maß-

nahmen (§ 12) ist für die Anweisung des Bonusbetrages die Vorlage der saldierten Rechnung und ein 

Nachweis (oder eine Überprüfung durch die Förderstelle) über die Umsetzung der Maßnahmen erforder-

lich.  

(7) Eine Kürzung des zugesicherten Darlehensbetrages im Zuge der Endabrechnung ist möglich, wenn die der 

Zusicherung zugrundeliegenden Voraussetzungen geändert wurden (z.B. kleinere Wohnnutzfläche, Un-

terschreitung der Energiekennzahl wird nicht erreicht) oder ein Bonusbetrag nicht zur Auszahlung ge-

langt (z.B. Barrierefreie Maßnahmen werden nicht umgesetzt).  
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VI. Weitere Darlehensbedingungen 
 

§ 22 
Nachweis über die Fertigstellung 

 
Das Bauvorhaben ist innerhalb von drei Jahren ab Darlehenszusicherung fertig zu stellen. Eine Überschrei-
tung der Frist ist nur auf Antrag in begründeten Ausnahmefällen (z.B. grobe finanzielle Probleme, Krankheit) 
möglich.  
Die Fertigstellung von Neubauten ist durch Vorlage der entsprechenden Nachweise der Fertigstellung auf-
grund des Bgld. Baugesetzes sowie einer Bestätigung über die antragskonforme Durchführung des Bauvorha-
bens (Formblatt) nachzuweisen. 

 
§ 23 

Sonstige Förderungsbedingungen 
 

(1) Die Förderwerberin oder der Förderwerber ist verpflichtet, alle Ereignisse, die eine Abänderung gegen-

über dem Förderungsantrag oder den vereinbarten Auflagen oder Bedingungen oder eine Rückforderung 

des Förderungsbetrages erfordern würden, dem Amt der Burgenländischen Landesregierung unverzüg-

lich bekannt zu geben.  

(2) Über den Anspruch aus der Förderungszusicherung kann weder durch Abtretung, Anweisung oder Ver-

pfändung noch auf irgendeine Weise unter Lebenden verfügt werden. Dieser Anspruch kann auch nicht 

von Dritten in Exekution gezogen werden. 

(3) Wird ein Antrag von getrennt lebenden Personen eingebracht und eine Scheidung ist nicht beabsichtigt, 

so ist jedenfalls der Nachweis über die getrennten Wohnsitze sowie eine Erklärung (Formblatt), die von 

beiden Ehepartnern unterzeichnet ist, vorzulegen. 

(4) Ist eine Scheidung beabsichtigt, ist vorerst der Nachweis über die eingereichte Scheidung vorzulegen. Bei 

Vorliegen der Scheidungsurkunde (Scheidungsurteil) ist dieses der Förderstelle unverzüglich zu übermit-

teln. 

(5) Wird im Zuge einer Überprüfung festgestellt, dass ein Ehepartner nach Zusicherung des Förderungsdar-

lehens den Hauptwohnsitz im geförderten Objekt begründet hat und die Trennung somit aufgehoben ist 

(s. Abs. 3), hat dieser dem aufrechten Darlehensvertrag durch rechtsverbindliche Erklärung beizutreten, 

ansonsten das Darlehen gekündigt wird.   

(6) Ändern sich die im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen oder die Anzahl der Personen im Ver-

gleich zur Antragstellung (z.B. durch Heirat) haben diese jedenfalls den Hauptwohnsitz im geförderten 

Objekt zu begründen. Handelt es sich dabei um Ehepartner oder Ehepartnerinnen, eingetragene Partne-

rinnen oder Partner gemäß EPG oder um eine Lebensgefährtin oder einen Lebensgefährten, so haben 

diese dem aufrechten Darlehensvertrag durch rechtsverbindliche Erklärung beizutreten, wenn eine Ei-

gentumsübertragung erfolgt.  

 
VII. Kündigungsbestimmungen 

 
§ 24 

Kündigung 

(1) Im Darlehensvertrag sind die Bedingungen und Auflagen festzulegen. Unter Einhaltung einer Kündigungs-

frist von mindestens sechs Monaten wird das zugesicherte Förderungsdarlehen gemäß § 6 Bgld. WFG 

2018 gekündigt, wenn die Darlehensschuldnerin oder der Darlehensschuldner nach schriftlicher Mah-

nung trotz Gewährung einer angemessenen Frist 
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1. ohne Vorliegen wichtiger Gründe seinen Zahlungsverpflichtungen aus den Verträgen über das Förde-

rungsdarlehen oder über sonstige zur Finanzierung des Bauvorhabens aufgenommenen Darlehen 

nicht nachkommt, oder 

2. ihre oder seine Verpflichtungen oder Bedingungen (Auflagen) der Zusicherung oder des Schuldschei-

nes (Darlehensvertrages) nicht erfüllt, oder 

3. die Erhaltung des geförderten Wohnraumes unterlässt, oder  

4. ohne Zustimmung des Landes den geförderten Wohnraum zur Gänze oder zum Teil in Räume anderer 

Art umwandelt, sonst widmungswidrig verwendet, vereinigt oder trennt, am geförderten Wohnraum 

erhebliche wertmindernde Änderungen vornimmt oder zulässt, oder 

5. bei Einverleibung eines Veräußerungsverbotes zugunsten des Landes das Eigentum am geförderten 

Objekt ohne Zustimmung des Landes durch ein Rechtsgeschäft unter Lebenden überträgt, oder 

6. die zur Benützung durch die Eigentümerin oder den Eigentümer bestimmte Wohnung weder von die-

ser oder diesem, noch von ihr oder ihm nahestehenden Personen zur Deckung des ständigen, drin-

genden Wohnbedarfes verwendet wird, es sei denn, die Wohnungsinhaberin oder Wohnungsinhaber 

ist wegen Krankheit oder Pflegebedürftigkeit, zu Unterrichtszwecken oder aus zwingenden berufli-

chen Gründen abwesend, oder 

7. eine geförderte Wohnung ohne Zustimmung des Landes an Dritte weitergibt oder weitervermietet, 

oder 

8. die Begründung des Hauptwohnsitzes im geförderten Objekt nicht nachweist. Ebenso ist der Haupt-

wohnsitz von nahestehende Personen zu begründen, oder 

9. die Ehepartnerin oder der Ehepartner, die eingetragene Partnerin oder der eingetragene Partner ge-

mäß EPG oder die Lebensgefährten oder der Lebensgefährte den gefordeten Schuldbeitritt nicht vor-

legt, oder 

10. und mehrere geförderte Objekte besitzt, oder 

11. ein gefördertes Eigenheim zur Gänze oder zum Teil vermietet, oder 

12. nicht innerhalb von sechs Monaten nach Vorliegen aller gesetzlichen und vertraglichen Voraussetzun-

gen die zur Einverleibung des Eigentums erforderlichen Anträge stellt und die hiefür notwendigen Ur-

kunden errichtet, oder 

13. bei Rechtsnachfolge die für die Prüfung der Möglichkeit der Darlehensübernahme erforderlichen Un-

terlagen nicht vorlegt, oder 

14. das Bauvorhaben nach Erteilung der Zusicherung derart abändert, dass die maximale Nutzfläche ge-

mäß § 10 überschritten wird, es sei denn die Abänderung erfolgt später als fünf Jahre nach Erfüllung 

aller behördlichen Voraussetzungen für die Benützung des Bauvorhabens, oder 

15. den geförderten Wohnraum nicht innerhalb von sechs Monaten nach Erfüllung aller behördlichen Vo-

raussetzungen für die Benützung des Bauvorhabens oder nach Räumung durch die Vorbenützerin o-

der den Vorbenützer in Benützung genommen hat. Bei Vorliegen wichtiger Gründe ist eine Erstre-

ckung der Frist möglich. 

(2) Bei einem gekündigten Darlehen kann der noch aushaftende Darlehensbetrag über gesonderten Antrag 

und nach Maßgabe einer abzuschließenden Ratenzahlungsvereinbarung zurückgezahlt werden in bis zu 

15 Halbjahresraten oder 90 Monatsraten aufgrund darzulegender wirtschaftlicher Notlage oder für einen 

darüberhinausgehenden Zeitraum, wenn überdies gesundheitliche, soziale oder familiäre Gründe geltend 

gemacht werden. 
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(3) Eine Kündigung des Darlehens kann im Todesfall der Förderungswerberin oder des Förderungswerbers 

aufgrund des Ansuchens der Erbinnen oder Erben in sozialen Härtefällen unterbleiben, sofern mit dem 

frei werdenden Objekt kein Gewinn erzielt wird oder dieses von einer nahestehenden Person weiterhin 

benutzt wird. 

 

§ 25 

Fälligstellung 

(1) Das Förderungsdarlehen kann ohne vorangegangene Kündigung sofort fällig gestellt und rückgefordert 

werden, wenn 

1. hinsichtlich der verpfändeten Liegenschaft oder eines Teiles der Liegenschaft die Zwangsverwaltung 

oder die Zwangsversteigerung bewilligt wird, oder 

2. über das Vermögen der Darlehensschuldnerin oder des Darlehensschuldners der Konkurs oder das 

Ausgleichsverfahren eröffnet wird oder die Darlehensschuldnerin oder der Darlehensschuldner die 

Zahlung einstellt. 

(2) Förderungsdarlehen sind sofort fällig zu stellen und zurückzufordern, wenn die Förderung aufgrund un-

richtiger Angaben erwirkt oder sonst wie erschlichen wurde. 

 
§ 26 

 Widerruf 
 

Vor Zuzählung des Darlehensbetrages kann die Zusicherung widerrufen werden, wenn die Förderungswerbe-
rin oder der Förderungswerber nicht alle für die Auszahlung vorgesehenen Bedingungen erfüllt. 

 
§ 27 

Konkurs und Versteigerung 
 

Wird eine geförderte Wohnung oder ein gefördertes Eigenheim im Rahmen einer (Zwangs-) Versteigerung für 
den Eigenbedarf übernommen, kann unter den Voraussetzungen des § 28 das Förderungsdarlehen über-
nommen werden, sofern der gesamte aushaftende Betrag im Meistbot Deckung findet. Diese Schuldüber-
nahme muss in Abstimmung mit der Förderstelle im Rahmen der gerichtlichen Versteigerung angemeldet 
werden.  
 

VIII. Übernahme von Förderungsdarlehen 
 

§ 28 
Übernahme durch Schenkung oder Kauf 

 
Die Übernahme von laufenden Förderungsdarlehen von natürlichen Personen zum aushaftenden Betrag ist 
gemäß § 7 Bgld. WFG 2018 mit Zustimmung des Landes möglich. Unter nachstehenden Bedingungen kann 
natürlichen Personen im Zuge einer Schenkung oder beim Kauf eines geförderten Eigenheimes die Zustim-
mung ein Wohnbauförderungsdarlehen zu übernehmen erteilt werden: 

1. In die Bestimmungen der Zusicherung und des Darlehensvertrages ist im Falle einer Darlehensüber-

nahme vollinhaltlich einzutreten. 

2. Alle für die Prüfung der Förderwürdigkeit erforderlichen Unterlagen (z.B. Einkommensnachweise, 

Nachweis über den dringenden Wohnbedarf, etc) sind der Förderstelle in einer angemessenen Frist 

vorzulegen.  

3. Allenfalls bestehende Zahlungsrückstände müssen vor Vertragsdurchführung beglichen sein.  
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4. Die Förderwürdigkeit der zu Übernehmenden muss gegeben sein. Die vorgeschriebenen Einkom-

mensgrenzen dürfen nicht über- oder unterschritten werden und es muss der dringende Wohnbe-

darf gegeben sein. Die Bestimmungen der §§ 4,5 und 6 sind anzuwenden. 

5. Ist bei Schenkungsverträgen zwischen nahestehenden Personen ein Wohnrecht der bisherigen För-

derungswerbenden grundbücherlich intabuliert, kann auf eine Überprüfung der Förderwürdigkeit bis 

zum Erlöschen des Wohnrechtes verzichtet werden. Die neuen Eigentümer haben jedoch gegenüber 

dem Land eine Verpflichtungserklärung abzugeben.  

6. Auch wenn in den Schenkungsverträgen keine Schuldübernahme vereinbart ist, hat die grundbücher-

liche Übernehmerin und der grundbücherliche Übernehmer jedenfalls eine notariell beglaubigte 

Schuldbeitrittserklärung zum Förderungsdarlehen abzugeben. 

7. Bei Darlehensübernahmen bei einer Ehescheidung (§ 98 EheG) verbleibt die oder der die Ehewoh-

nung verlassende Partnerin oder Partner zumindest Ausfallsbürgin oder Ausfallsbürge, sofern nicht 

einer gänzlichen Haftungsentlassung seitens des Landes zugestimmt wird.  

8. Der Hauptwohnsitz im geförderten Objekt ist innerhalb von sechs Monaten ab Zustimmung zur Dar-

lehensübernahme von den Übernehmenden sowie ihnen nahestehenden Personen zu begründen.  

 
§ 29 

Übernahme durch Erbschaft 
 

(1) Im Falle einer Rechtsnachfolge aufgrund eines Todesfalles ist eine Übernahme des Förderungsdarlehens 

gemäß den Bestimmungen des § 7 Bgld. WFG 2018 möglich. § 28 Zif 1 – 4 sind sinngemäß anzuwenden. 

(2) Personen, die im Zuge von Verlassenschaftsverfahren Eigentümer von geförderten Objekten werden 

(und bisher nicht in den Darlehensverträgen aufgeschienen sind), wird eine Frist von zwei Jahren ab Vor-

lage eines rechtskräftig vollstreckbaren Einantwortungsbeschlusses eingeräumt, um entweder bei Vorlie-

gen der Voraussetzungen das Darlehen zu übernehmen, oder das geförderten Objekt an eine begünstigte 

Person zu verkaufen oder das laufende Wohnbaudarlehen zu tilgen, unabhängig davon ob für diese Per-

sonen ein laufendes Wohnbaudarlehen besteht.  

(3) Während dieser Frist haben die Darlehensrückzahlungen vertragsgemäß zu erfolgen, dürfen mit dem 

geförderten Objekt keine Gewinne erzielt werden und darf das geförderte Objekt nicht vermietet wer-

den. Werden diese Auflagen nicht eingehalten oder nach Ablauf der Frist das geförderte Objekt nicht 

verkauft oder das Wohnbaudarlehen nicht getilgt wird, wird das Darlehen gekündigt. 

(4) Bei Übernahme des Wohnbaudarlehens sind innerhalb von sechs Monaten ab Abschluss des Verlassen-

schaftsverfahrens oder ab Vorliegen einer rechtskräftig vollstreckbaren Einantwortungsurkunde von den 

Erben und den mit ihnen im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen alle Unterlagen vorzulegen, die 

für die Beurteilung der Förderwürdigkeit erforderlich sind.  

(5) Die aufgrund der Erbantrittserklärung grundbücherliche Eigentümerin oder der grundbücherliche Eigen-

tümer des geförderten Objektes hat eine notariell beglaubigte Schuldbeitrittserklärung zum Förderungs-

darlehen zu übermitteln. 

(6) Sind laut Einantwortungsbeschluss mehrere Personen erbberechtigt, jedoch nur ein Erbe übernimmt das 

Wohnbauförderungsdarlehen, ist ein Schuldbeitritt der restlichen Erben (Liegenschaftseigentümer) nicht 

erforderlich.  

(7) Der Hauptwohnsitz im geförderten Objekt ist innerhalb von sechs Monaten ab Zustimmung zur Darle-

hensübernahme von den Übernehmenden sowie ihnen nahestehenden Personen zu begründen.  
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§ 30 
Entlassung aus der Haftung von Wohnbaudarlehen 

 
(1) Haftungsentlassungen im Zuge von Darlehensübernahmen durch Schenkung oder Kauf sind grundsätzlich 

möglich. Im Falle der Zustimmung des Landes zur Übernahme von laufenden Förderungsdarlehen treten 

die Übernehmenden zur Gänze in den laufenden Förderungsvertrag ein und übernehmen diesen mit al-

len Rechten und Pflichten. Die bisherigen Förderungswerbenden gelten als von der Haftung zur Gänze 

entlassen. 

(2) Wenn im Zuge einer Scheidung nach § 98 EheG der in der Haftung verbleibende Förderungswerbende 

weiterhin im geförderten Objekt den Hauptwohnsitz begründet hat kann die Ausfallsbürgin oder der Aus-

fallsbürge aus der Haftung entlassen werden. Voraussetzung dafür ist, dass der aus der Haftung zu Ent-

lassende nicht mehr Eigentümer des geförderten Objektes ist. Weiters dürfen keine Zahlungsrückstände 

bestehen.  

(3) Eine Haftungsentlassung kann frühestens zwei Jahre nach Vorliegen des Scheidungsbeschlusses bean-

tragt werden.  

(4) Bei einer Scheidung nach § 55a EheG ist eine Haftungsentlassung nur dann möglich, wenn eine Vereinba-

rung hinsichtlich der Kreditverbindlichkeiten im Zuge des Aufteilungsverfahrens geschlossen und der 

Ausspruch nach § 98 EheG beantragt wurde. 

(5) Bei Auflösung der eingetragenen Partnerschaft oder Lebensgemeinschaft sind die Bestimmungen des 

Abs. 2 bis 4 sinngemäß anzuwenden. 

(6) Eine sofortige Haftungsentlassung ist nur durch Beibringen eines Bürgen möglich. 

 
IX. Schlussbestimmungen 

 
§ 31 

Sonstige Bestimmungen 
 

(1) Das Land Burgenland als Förderungsgeber ist gemäß dem Bgld. WFG 2018 ermächtigt, alle im Förde-

rungsantrag enthaltenen sowie die bei der Abwicklung und Kontrolle der Förderung sowie bei allfälligen 

Rückforderungen anfallenden, die Förderungswerbenden betreffenden personenbezogenen Daten zu 

verarbeiten. 

(2) Das Land Burgenland als Förderungsgeber ist weiters befugt, Daten gemäß § 10 Abs. 1 Bgld. WFG 2018 

im notwendigen Ausmaß zur Erfüllung von Berichtspflichten, für Kontrollzwecke oder zur statistischen 

Auswertung an Dritte, die zur Verschwiegenheit verpflichtet sind, zu übermitteln. 

(3) Das Land Burgenland als Förderungsgeber ist befugt, im Rahmen der Förderungsabwicklung die ermittel-

ten Daten an die Transparenzdatenbank im Sinne des Transparenzdatenbankgesetzes 2012 – TDBG 2012 

zu übermitteln und Daten, wenn sie zur Gewährung, Einstellung oder Rückforderung des Darlehensbe-

trages erforderlich sind, aus der Transparenzdatenbank abzufragen. 

§ 32 
Duldungs- und Mitwirkungspflichten 

 
(1) Den Organen des Amtes der Landesregierung, im folgenden Prüforgane genannt, ist das Betreten des 

Grundstückes, auf dem sich das geförderte Objekt befindet, zu gestatten. 

(2) Die Prüforgane sind ermächtigt in Unterlagen, die für die Prüfung des zu fördernden Objektes als not-

wendig erachtet werden, Einsicht zu nehmen. 
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(3) Die Prüforgane können die zeitweilige Überlassung von Aufzeichnungen und Unterlagen verlangen und 

haben in diesem Fall deren Aushändigung der begünstigten Person(en) zu bestätigen. 

(4) Bei der Prüfung hat eine geeignete und informierte Person anwesend zu sein, um Auskünfte zu erteilen 

und die erforderliche Unterstützung zu leisten. 

 
§ 33 

Inkrafttreten und Außerkrafttreten 
 

Diese Richtlinie tritt mit 1. September 2018 in Kraft und mit 31. Dezember 2019 außer Kraft.  
Diese Richtlinie wurde unter Einhaltung der Bestimmungen der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 9. September 2015 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der tech-
nischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft notifiziert. 

Für die Landesregierung: 
Der Landeshauptmann: 

Nießl 

___________________ 

Zahl: A3/WBF.A2-10009-1-2018 

433. Richtlinien 2018/2019 zur Förderung der Sanierung von Eigenheimen für den privaten 
Wohnbau gemäß den Bestimmungen des Burgenländischen Wohnbauförderungsgesetzes 

2018 - Bgld. WFG 2018, LGBl. Nr. 60/2018 
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I. Allgemeines 

§ 1  
Förderziel 

 
Ziel dieser Richtlinie ist die Sicherung von qualitativ hochwertigem und leistbarem Wohnraum unter Berück-
sichtigung raumordnungspolitischer, klimarelevanter und ökologischer Gesichtspunkte sowie sozialer, wirt-
schaftlicher und ökologischer Nachhaltigkeit. Besonderes Augenmerk soll auf die Erreichung der Klimaschutz-
ziele, Energieeffizienz sowie den schonenden Umgang mit Ressourcen gelegt werden.  
 

§ 2  
Fördergegenstand  

 
(1) Im Rahmen dieser Richtlinie werden vom Land Burgenland nach Maßgabe der im jeweiligen Landeshaus-

halt zur Verfügung stehenden Mittel die Sanierung an oder in Eigenheimen, deren Baubewilligung zum 

Zeitpunkt des Einlangens des Ansuchens mindestens 20 Jahre zurückliegt, außer es handelt sich um 

Maßnahmen, die den Bedürfnissen von Menschen mit Behinderung und gebrechlichen Menschen die-

nen, gefördert. Bei einem bereits bestehenden Förderungsdarlehen (Neubau oder Sanierung) kann ein 

weiteres Darlehen nach dieser Richtlinie frühestens nach 20 Jahren ab Erteilung der Zusicherung der 

noch laufenden Förderung gewährt werden. 

(2) Weiters werden nach dieser Richtlinie die Schaffung von Wohnraum durch Zubau oder Ausbau bei einem 

nicht geförderten Objekt bzw. die Fertigstellung eines nicht geförderten Rohbaues unter Dach gefördert.  

(3) Die Förderung besteht in der Gewährung eines Darlehens. Die Höhe des Förderungsdarlehens ist abhän-

gig von den durchgeführten Sanierungsmaßnahmen und errechnet sich aufgrund der maximal förderba-

ren Gesamtbaukosten.  

(4) In besonders berücksichtigungswürdigen Fällen, wie z.B. wirtschaftlichen Schwierigkeiten, Katastrophen-

fällen, kann die Burgenländische Landesregierung unter Beachtung der persönlichen Verhältnisse im Sinne 

dieser Richtlinie ein angemessenes Darlehen von maximal 45.000 Euro gewähren, wenn einzelne Voraus-

setzungen für die Zuerkennung einer Förderung nach dieser Richtlinie nicht gegeben sind.  

(5) Auf die Gewährung der Fördermittel besteht kein Rechtsanspruch.  

(6) Soweit es Bedarf und zur Verfügung stehende Fördermittel erforderlich machen, wird eine Reihung der 

Förderungsanträge nach dem Datum des Einlangens vorgenommen und kann die Förderungsmaßnahme 

und damit die Möglichkeit der Einreichung von Förderungsanträgen nach dieser Richtlinie vorzeitig been-

det werden.  

§ 3  
Begriffsbestimmungen 

1. Eigenheime: Wohnhäuser mit höchstens zwei Wohnungen, von denen eine zur Benützung durch die 

Eigentümerin oder den Eigentümer bestimmt ist; bei Eigenheimen mit zwei Wohnungen muss die selbst-

ständige Benützbarkeit gegeben sein, wobei die Wohnungen über einen gemeinsamen Vorraum zugäng-

lich sein können; mit Zustimmung des Landes kann ein Eigenheim aus besonders berücksichtigungswür-

digen Gründen eine weitere Wohnung für nahestehende Personen umfassen; 

2. Wohnung: eine zur ganzjährigen Benützung durch Menschen geeignete, baulich in sich abgeschlossene 

Einheit, die mindestens aus Zimmer, Küche (Kochnische), WC und Bade- oder Duschgelegenheit besteht 

und deren Ausstattung zeitgemäßen Wohnbedürfnissen entspricht. Die Wohnnutzfläche muss zumindest 

35 m² betragen; 
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3. Gefördertes Objekt: ein Gebäude oder eine Wohnung, welches oder welche mit Mitteln der Wohnbau-

förderung gefördert wird und zur Abdeckung des ständigen, dringenden Wohnbedarfs der Förderungs-

werberin oder des Förderungswerbers oder der Mieterin (Nutzungsberechtigte) oder des Mieters (Nut-

zungsberechtigten) und ihr oder ihm nahestehender Personen dient und wofür das Förderungsdarlehen 

noch nicht vollständig zurückgezahlt ist oder wofür noch Annuitäten- oder Zinsenzuschüsse geleistet 

werden; 

4. Förderbare Nutzfläche (Wohnnutzfläche): die gesamte Bodenfläche einer Wohnung einschließlich eines 

Wintergartens abzüglich der Wandstärken und der im Verlauf der Wände befindlichen Durchbrechungen 

(Ausnehmungen); Treppen, offene Balkone, Terrassen, Loggien, sowie für berufliche Zwecke spezifisch 

ausgestattete Räume innerhalb einer Wohnung und Keller- und Dachbodenräume, welche nicht für 

Wohnzwecke geeignet sind, sind bei der Berechnung der förderbaren Nutzfläche (Wohnnutzfläche) nicht 

zu berücksichtigen; 

5. Gesamtsanierungskosten:  die Summe jener Beträge, die zur Sanierung des zu fördernden Objektes auf-

gewendet werden; 

6. Anerkannte Sanierungskosten: Für die Berechnung der Förderhöhe werden nur jene Kosten anerkannt, 

welche auf Maßnahmen entfallen, die in § 11 angeführt sind. Dabei werden nur Rechnungen von ge-

werblich befugten Unternehmen sowie Materialrechnungen unter Vorlage der Zahlungsbelege berück-

sichtigt. Eigenleistungen werden nicht anerkannt, ebenso Rechnungen, die mehr als 12 Monate vor An-

tragstellung ausgestellt wurden; 

7. Förderungswürdige Personen: natürliche Personen gemäß § 13 Bgld. WFG 2018, die sich verpflichten am 

Ort des geförderten Objektes ihren Hauptwohnsitz zu begründen und in deren Allein- oder überwiegen-

dem Miteigentum sich außer dem geförderten kein weiteres aus Mitteln der Wohnbauförderung eines 

Bundeslandes gefördertes Objekt befindet und die die Förderkriterien der jeweiligen Förderrichtlinien er-

füllen; 

8. Nahestehende Personen: die Ehegattin oder der Ehegatte, die eingetragene Partnerin oder der eingetra-

gene Partner gemäß dem Eingetragene Partnerschaft-Gesetz - EPG, Verwandte in gerader Linie ein-

schließlich der Adoptiv- und Pflegekinder, Verwandte bis zum zweiten Grad der Seitenlinie und Ver-

schwägerte in gerader Linie und eine Person, die mit der Inhaberin (Mieterin) oder dem Inhaber (Mieter) 

des geförderten Objektes in einer in wirtschaftlicher Hinsicht gleich einer Ehe eingerichteten Haushalts-

gemeinschaft lebt (Lebensgefährtin, Lebensgefährte) und deren eigene Adoptiv- und Pflegekinder; 

9. Bürgin/Bürge: eine österreichische Staatsbürgerin oder ein österreichischer Staatsbürger, die oder der 

sich verpflichtet, als Bürge und Zahler für den zugesicherten Darlehensbetrag zu haften;  

10. Haushaltseinkommen: Die Summe der Einkommen (gemäß § 5) der Förderungswerberin und des Förde-

rungswerbers und der mit ihr oder ihm im geförderten Objekt im gemeinsamen Haushalt lebenden ei-

genberechtigten Personen, mit Ausnahme der zur Haushaltsführung oder Pflege beschäftigten Arbeit-

nehmer oder Selbständigen. Ausgenommen sind auch Kinder, die zwar über ein eigenes Einkommen ver-

fügen, ihren Lebensmittelpunkt jedoch außerhalb des Haushaltes haben oder in absehbarer Zeit einen 

eigenen Haushalt gründen werden (Nebenwohnsitz);  

11. Ausbau: Ausbau ist die Umgestaltung bisher nicht für Wohnzwecke genutzte Flächen in Wohnraum 

(Wohnnutzfläche);  

12. Aufbau: Aufbau ist die Erweiterung eines Objektes oder die Anhebung des Dachstuhls, um Wohnraum 

(Wohnnutzfläche) zu schaffen;  
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13. Zubau: Zubau ist jede Vergrößerung eines Gebäudes in der Höhe, Breite und Länge. Dazu bedarf es je-

denfalls einer Verbindung des bestehenden Gebäudes mit dem Zubau (z.B. durch eine Verbindungstür), 

sodass der Eindruck eines Gesamtbauwerkes (bauliche Einheit) entsteht;  

14. Energieausweis: Für das zu fördernde Objekt ist ein Energieausweis vorzulegen. Der Energieausweis ist 

von qualifizierten und befugten Personen auszustellen und in die Energieausweisdatenbank einzugeben 

und zu registrieren. Die Bestimmungen des § 34a und b der Burgenländischen Bauverordnung 2008 – 

Bgld. BauVO 2008 sind anzuwenden; 

15. Energiekennzahl: Die Energiekennzahl (EKZ) ist der HWBRK bzw. HWBRef, RK gemäß OIB-Richtlinie 6 (Aus-

gabe März 2015). Die Berechnung hat gemäß OIB-Leitfaden „Energietechnisches Verhalten von Gebäu-

den“ zu erfolgen. Der Nachweis der Anforderung an Energiekennzahlen kann wahlweise entweder über 

den Heizwärmebedarf (HWBRef, RK) oder über den Gesamtenergieeffizienz-Faktor (fGEE) geführt werden; 

16. Gesamtenergieeffizienz-Faktor: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor (fGEE) ist ein Maß für die Energieeffi-

zienz des gesamten Gebäudes bezüglich Dämmung, Heiz- und Haustechniksystem;  

17. Ökoindex OI: Der OI-Index bewertet die ökologischen Belastungen von Rohstoffgewinnung bis zur Her-

stellung eines fertigen Produktes. Im Wohnbau werden die wärmetechnische Gebäudehülle und die Zwi-

schendecken ohne hinterlüftete Außenfassade, Dacheindeckung, Feuchtigkeitsisolierung und Fußboden-

belag bewertet. Dies entspricht der Bilanzgrenze 0 gemäß IBO-Leitfaden zur Berechnung von Ökokenn-

zahlen für Gebäude, Stand März 2016, Version 3.1 samt Ergänzung zu diesem Leitfaden, Stand März 

2014, Version 3.0.  

II. Fördervoraussetzungen 

§ 4 
Förderungswerberin oder Förderungswerber  

 
(1) Die Förderungswerberin oder der Förderungswerber muss eine förderungswürdige Person gemäß § 13 

Bgld. WFG 2018 sein und die geförderte Wohneinheit zur Deckung des ständigen, dringenden Wohnbe-

darfs benötigen.  

(2) Die Förderungswerberin oder der Förderungswerber muss unmittelbar vor Einbringung des Ansuchens 

um Gewährung einer Förderung mindestens zwei Jahre ununterbrochen und rechtmäßig den Haupt-

wohnsitz in Österreich begründet haben und Einkünfte beziehen, die der Einkommensteuer in Österreich 

unterliegen oder aufgrund der Ausübung einer Erwerbstätigkeit Beiträge an die gesetzliche Sozialversi-

cherung in Österreich entrichtet haben und nunmehr Leistungen aus dieser erhalten. Einkünfte auf 

Grundlage anderer landes- oder bundesgesetzlicher Regelungen gelten diesen Einkünften als gleichge-

stellt. 

(3) Der Regelung in Abs. 2 gleichgestellt gilt auch, wenn die Förderungswerberin und / oder der Förde-

rungswerber rechtmäßig seit zumindest fünf Jahren Einkünfte bezogen hat, die der Einkommensteuer in 

Österreich unterliegen. 

(4) Ist die Förderungswerberin oder der Förderungswerber nicht Eigentümerin oder Eigentümer, so hat sie 

oder er die Zustimmung der Eigentümerin oder des Eigentümers und der Vermieterin oder des Vermie-

ters nachzuweisen. Miteigentum ist nicht erforderlich.  

(5) Die Förderungswerberin und/oder der Förderungswerber muss sich verpflichten im geförderten Objekt 

den Hauptwohnsitz zu begründen. Ebenso ist der Hauptwohnsitz von nahestehenden Personen im geför-

derten Objekt nachzuweisen. Die Begründung des Hauptwohnsitzes hat längstens 6 Monate nach Fertig-

stellung der Sanierungsmaßnahmen zu erfolgen.  
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(6) Die Förderungswerberin und / oder der Förderungswerber darf nicht Allein- oder überwiegender Mitei-

gentümer eines aus weiteren Bundes- oder Landesmittel geförderten Objekts sein. 

(7) Die Förderungswerberin und / oder der Förderungswerber darf nicht Allein- oder überwiegender Mitei-

gentümer eines Eigenheimes, Reihenhauses oder einer Wohnung sein, deren Benützungsbewilligung o-

der Benützungsfreigabe weniger als 20 Jahre zurückliegt. 

(8) Natürlichen Personen darf eine Förderung nur gewährt werden, wenn sie jedenfalls zum Zeitpunkt der 

Erbringung des Ansuchens förderungswürdige Personen sind. 

(9) Das geförderte Objekt darf nicht vermietet werden. 
 

§ 5 
Einkommen 

 

(1) Zum Zeitpunkt des Förderungsansuchens ist folgendes Einkommen nachzuweisen: 

1. bei nicht zur Einkommensteuer veranlagten Personen die Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit 

gemäß § 25 EStG 1988 in Höhe der Bruttobezüge des dem Ansuchen vorangegangenen Kalenderjah-

res, in begründeten Fällen das Durchschnittseinkommen der letzten zwei oder drei Kalenderjahre (lt. 

Lohnzettel), vermindert um die insgesamt einbehaltenen SV-Beiträge, Kammerumlage, Wohnbau-

förderung, um die Werbungskosten, die freiwilligen Beträge, um die Pendlerpauschale gem. § 16 

Abs. 1 Z 6 EStG 1988 (unter Berücksichtigung des Pendlereuros gem. § 33 Abs.5 Z 4 EStG 1988), um 

die sonstigen Bezüge gemäß § 67 Abs. 3, 4 und 6 EStG 1988, um die Freibeträge gemäß §§ 35 und 

105 EStG 1988 sowie um die einbehaltene Lohnsteuer. Die einbehaltene Lohnsteuer vermindert sich 

um einen Erstattungsbetrag aus einer Arbeitnehmerinnen- oder Arbeitnehmerveranlagung; 

2. bei zur Einkommensteuer veranlagten Personen das Einkommen laut Einkommensteuerbescheid des 

letztveranlagten Kalenderjahres, in begründeten Fällen das Durchschnittseinkommen der letzten 

zwei oder drei Kalenderjahre, vermehrt um die steuerfreien Einkünfte und um die abgezogenen Be-

träge nach §§ 10, 18, 24 Abs. 4, 27 Abs. 3, 31 Abs. 3, 34 und 41 Abs. 3 EStG 1988 sowie vermindert 

um die festgesetzte Einkommensteuer. Soweit im Einkommen Einkünfte aus nichtselbstständiger Ar-

beit enthalten sind, sind die Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit um die Bezüge gemäß §§ 67 

und 68 EStG 1988 (laut Lohnzettel), ausgenommen die Bezüge gemäß § 67 Abs. 3, 4 und 6 EStG 1988, 

zu erhöhen. Negativeinkommen und negative Einkünfte aus der steuerschonenden Veranlagung und 

sich daraus ergebende Verlustvorträge werden nicht einkommensmindernd berücksichtigt;  

3. bei pauschalierten Land- und Forstwirtinnen oder Land- und Forstwirten 40 % des zuletzt festgestell-

ten Einheitswertes; 

4. Weiters zählen zum Einkommen: 

- eine gerichtlich oder vertraglich festgesetzte, in Geld bezogene Unterhaltsleistung; unter glei-

chen Voraussetzungen ist eine solche Unterhaltsleistung beim Zahlungspflichtigen einkom-

mensmindernd zu berücksichtigen. In besonders berücksichtigungswürdigen Fällen kann von 

einer Heranziehung der Unterhaltsleistung abgesehen werden; 

- Arbeitslosengeld und Notstandshilfe; 

- Krankengeld; 

- Wochen- und Kinderbetreuungsgeld; 

- Pensionsleistungen, ausgenommen Waisenpensionen; 

- Einkommen aus andern Ländern als Österreich; 

- ein angemessener Anteil sonstiger Einnahmen (z.B. Mindestsicherung); 

- Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen; 

- Einkünfte aus Vermietungen von Wohnungen und Eigenheimen. 
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(2) Nicht als Einkommen gelten jedenfalls: Einkommen von volljährigen Kindern bis zur Vollendung des 27. 

Lebensjahres, Familienbeihilfen, Kinderabsetzbeträge, Zuwendungen der Familienförderung des Landes, 

Pflegegeld auf Grund des Bundes- oder eines Landespflegegesetzes und Waisenpensionen. Leistungen 

aus dem Grund der Behinderung, Heilungskosten, Schmerzensgeld, Abfertigungen, Jubiläumsgelder, 

einmalige Prämien, Belohnungen.  Einkünfte aus Studienbeihilfen, Ferialbeschäftigungen und Einkünfte 

aus Praktika, die im Rahmen der schulischen Ausbildung oder des Studiums absolviert werden, Alimenta-

tions-, oder Unterhaltszahlungen ab der Vollendung des 18. Lebensjahres des Kindes, Lehrlingsentschä-

digungen oder diesen gleichzuhaltenden Einkünften auf Grund einer Ausbildung oder sonstigen regelmä-

ßigen Beschäftigung (auch im Rahmen des Zivil- oder Wehrdienstes), sind dann zu berücksichtigen, wenn 

die Bezieherin oder der Bezieher selbst Förderungswerberin oder Förderungswerber ist. 

(3) Als Haushaltseinkommen gilt die Summe der Einkommen der Förderungswerberin und des Förderungs-

werbers und der mit ihr oder ihm im geförderten Objekt im gemeinsamen Haushalt lebenden eigenbe-

rechtigten Personen, mit Ausnahme der zur Haushaltsführung oder Pflege beschäftigten Arbeitnehmer 

oder Selbständigen. Ausgenommen sind auch Kinder, die zwar über ein eigenes Einkommen verfügen, ih-

ren Lebensmittelpunkt jedoch außerhalb des Haushaltes haben (Nebenwohnsitz) oder in absehbarer Zeit 

einen eigenen Haushalt gründen werden. 

(4) Bei der Prüfung und Ermittlung des maßgebenden Einkommens können weitere Nachweise oder Erklä-

rungen (insbesondere Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, mit Einlaufstempel des Finanzamtes verse-

hene Kopie der Einkommensteuererklärung samt Beilagen, Vorauszahlungsbescheid, Einheitswertbe-

scheid) abverlangt werden und sind von der Förderungswerberin oder dem Förderungswerber beizubrin-

gen. 

§ 6 
Einkommensgrenzen 

 
(1) Das höchstzulässige Jahreseinkommen (Haushaltseinkommen) beträgt bei einer Haushaltsgröße von  

einer Person  38.000 Euro 
zwei Personen  65.000 Euro 
drei Personen  66.500 Euro 
vier Personen  68.000 Euro  
fünf Personen und mehr 70.000 Euro 

(2) Personen, deren Einkommen zum Zeitpunkt des Einbringens des Ansuchens das Mindesteinkommen 

nicht erreichen bzw. Personen, die keine Einkommensnachweise erbringen können, haben, um dennoch 

in den Genuss einer Förderung zu gelangen, zusätzliche Sicherheiten (z.B. zusätzliche Sicherstellung auf 

einem Ersatzgrundstück, rechtsverbindliche Schuldbeitrittserklärungen von dritter Seite, Bürgschaften) 

beizubringen. Als Ersatzgrundstücke werden nur Grundstücke in Österreich akzeptiert, deren Wert min-

destens 50% der möglichen Förderung entspricht (Erhebung des dzt. ortsüblichen Quadratmeterpreises). 

Bürgschaften können nur von österreichischen Staatsbürgerinnen und österreichischen Staatsbürgern 

übernommen werden. 

(3) Das erforderliche monatliche Mindesteinkommen hat zu betragen bei einer Haushaltsgröße von 

einer Person      870 Euro 

zwei Personen   1.200 Euro 

drei Personen  1.350 Euro 

vier Personen und mehr 1.500 Euro 
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§ 7 
Finanzierung des Bauvorhabens 

 
(1) Die Finanzierung des Bauvorhabens muss gesichert sein.  

(2) Die Finanzierung der Gesamtsanierungskosten ist der Förderstelle nachzuweisen, wobei zumindest 10% 

der Gesamtsanierungskosten aus Eigenmittel aufzubringen sind und maximal 10% als Eigenleistung er-

bracht werden können. 

 
§ 8 

Energieausweis 
 

Bei jeder Sanierung ist ein Energieausweis vor Sanierung (Bestand) und ein Energieausweis auf Basis der be-
antragten Sanierungsmaßnahmen (Planung) zu erstellen. Diese Energieausweise sind nicht erforderlich, wenn 
die geplanten Sanierungsmaßnahmen nicht die thermische Gebäudehülle betreffen oder lediglich geringe 
thermische Sanierungen (z.B. ein Fenster) durchgeführt werden. U-Werte, Materialien und die Bauteilflächen 
des sanierten Bauteils sind in diesem Fall mit den Angeboten und Rechnungen zu belegen.  
 

§ 9 
Energiekennzahlen 

 
(1) Die energiebezogenen Mindestanforderungen (HWBRef, RK bzw. fGEE) gemäß den Bestimmungen der OIB-

Richtlinie 6, Energieeinsparung und Wärmeschutz, Ausgabe März 2015 sind einzuhalten. Der Nachweis 

der Anforderung an Energiekennzahlen kann wahlweise entweder über den Heizwärmebedarf (HWBRef, RK 

) oder über den Gesamtenergieeffizienz-Faktor (fGEE) geführt werden. 

 

HWB Ref, RK 21*(1+2,5/lc) 

HEB RK 

in [kWh/m²a] 
HEB max, WG, RK 

EEB RK 
in [kWh/m²a] 

EEB max, WG, RK 

 
(2) Die Förderung kann nur gewährt werden, wenn nachstehend angeführte wärmetechnische Mindestan-

forderungen erfüllt werden. Bei der Ermittlung der erforderlichen Raumwärme-Energiekennzahl sind die 

einer Heizgradtagzahl von 3.400 (K.d/a) entsprechenden Monatsmitteltemperaturen heranzuziehen. Bei 

der Berechnung der solaren Wärmegewinne die entsprechenden Monatswerte der solaren Energieein-

strahlung. Bezüglich des A/V-Verhältnisses ist zwischen den Werten linear zu interpolieren. In begründe-

ten Fällen (z.B. historische oder denkmalgeschützte Gebäude) kann von der Einhaltung der Anforderung 

an die Energiekennzahlen Abstand genommen werden.  

A/V-Verhältnis HWB Ref, RK 

> 0,8 75 

< 0,2 35 

 
Wird der Nachweis der Einhaltung der Anforderungen für Wohngebäude über den Gesamtenergieeffizi-
enz-Faktor geführt:  

HWB Ref, RK 25*(1+2,5/lc) 

fGEE 1,05 
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§ 10 
Hocheffiziente alternative Systeme 

 
Folgende Heizungs- und Warmwasserbereitungssysteme gelten als hocheffiziente alternative Systeme: 
a) Dezentrale Energieversorgungssysteme auf der Grundlage von Energie aus erneuerbaren Quellen wobei 

Heizungssysteme auf Basis emissionsarmer, biogener Brennstoffe nach Möglichkeit mit Solaranlagen 

(thermisch oder Photovoltaik) zu kombinieren sind; 

b) Fern-/Nahwärme oder Fern-/Nahkälte mit einem Anteil von Energie aus erneuerbaren Quellen von zu-

mindest 80 v.H.; 

c) Fern-/Nahwärme oder Fern-/Nahkälte aus hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen im Sinne der 

Richtlinie 2004/8‘/EG über die Förderung einer am Nutzwärmebedarf orientierten Kraft-Wärme-

Kopplung im Energiebinnenmarkt, ABl. Nr. L 52 vom 21.2.2004 S. 50, sowie sonstige Abwärme, die an-

dernfalls ungenutzt bleibt; 

d) Wärmepumpen, die nach den EU-Umweltzeichenkriterien gemäß Richtlinie 2014/314/EU zertifiziert sind 

(EU Ecolabel) bzw. vollinhaltlich den in dieser Richtlinie festgelegten Mindestanforderungen entspre-

chen, soweit die Vorlauftemperatur des Wärmeabgabesystems (Wand-/Fußbodenheizung) maximal 40°C 

beträgt wobei Wärmepumpen nach Möglichkeit mit Solaranlagen (thermisch oder Photovoltaik) zu kom-

binieren sind; 

e) Andere Technologien und Energieversorgungssysteme, soweit diese im Vergleich zu den in lit. b, c bzw. d 

angeführten Systemen zu geringeren Treibhausgasemissionen führen. 

 
III. Förderbare Sanierungsmaßnahmen  

 
§ 11 

Sanierungsmaßnahmen 
 

(1) Eine Förderung wird insbesondere für folgende Sanierungsmaßnahmen gewährt: 

a) Erhaltung des Daches (Dachdeckung, Spenglerarbeiten, erforderliche Zimmermannsarbeiten); 

b) Einbau einer Sanitärausstattung (Bad, Toilette, Dusche) sowie der Elektroinstallationen; 

c) Maßnahmen zur Erhöhung des Schall-, Wärme- und Feuchtigkeitsschutzes von Fenstern, Außentü-

ren, Außenwänden, Dächern, Kellerdecken, Decken über Durchfahrten oder oberste Geschossde-

cken; 

d) Maßnahmen zur Verminderung des Energieverlustes, des Energieverbrauches und des Schadstoff-

ausstoßes von Heizungen und von Warmwasseraufbereitungsanlagen, der Einbau von energiespa-

renden Heizungen sowie die Errichtung und Sanierung von Kaminen; 

e) Maßnahmen zur Erhaltung des Gebäudes, wie z.B. die Instandsetzung der Fassaden, Auswechseln 

von Geschossdecken; 

f) Der Anschluss an Fernwärmeanlagen; 

g) Umweltfreundliche Maßnahmen; 

h) Die Vereinigung, die Trennung oder die Vergrößerung von Wohnraum sowie die Änderung von sons-

tigen nicht für Wohnzwecke genutzte Flächen in Wohnraum; 

i) Die Änderung der Grundrissgestaltung innerhalb einer Wohnung, jedoch nur in Verbindung mit an-

deren geförderten Arbeiten; 

j) Fußböden sowie Bad- und WC-Verfliesung, wenn diese aufgrund der Erneuerung der Sanitärinstalla-

tion bzw. eines wassergeführten Heizungsverteilungssystems erforderlich werden;  
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k) Behebung von Wärmebrücken, welche im Energieausweis nicht abgebildet sind (z.B. Dämmung von 

Rollladenkästen, Unterzügen, Lichtkuppeln und sonstige Dachaufbauten, Türen gegen Kalträume, 

Dachboden); 

l) Die Fertigstellung eines nicht geförderten Rohbaues unter Dach; 

m) Maßnahmen, die den besonderen Wohnbedürfnissen von behinderten oder gebrechlichen Men-

schen dienen; 

n) Passive Maßnahmen zur Vermeidung von sommerlicher Überwärmung (außenliegende, bewegliche 

Sonnenschutzeinrichtungen). 

(2) Jedenfalls nicht förderbar sind 

a) Sämtliche Verbauten, Schränke, Kästen, Handtuchhalter, Spiegel, Seifenschalen etc.; 

b) Beleuchtungskörper; 

c) Offene Kamine; 

d) Öl- und Gasheizungssysteme außer sie sind als behindertengerechte Maßnahme erforderlich; 

e) Tausch einer bestehenden Heizungsanlage auf Elektroheizung; 

f) Festbrennstoffkessel (Allesbrenner); 

g) Investitionskosten für Kühlanlagen, die nicht ausschließlich mit erneuerbarer Energie oder mit Fern-

kälte aus Abwärme betrieben werden. 

(3) Gefördert werden nur jene Sanierungsmaßnahmen, die die förderbare Nutzfläche betreffen. Sanie-

rungsmaßnahmen im Außenbereich (Zaun, Garten, Garage, etc.) und Eigenleistungen können nicht ge-

fördert werden. 

 
§ 12 

Einzelbauteilsanierung 
 

(1) Gefördert werden Maßnahmen gemäß § 11 für Sanierungen zum Zweck der allgemeinen Verbesserung 

von Wohn- und Gebäudestandards an oder in Eigenheimen, die keinen unmittelbaren Einfluss auf den 

Energieverbrauch des Gebäudes haben.  

(2) Für die Förderung von Sanierungen eines Gebäudeteiles sowie der Erneuerungen eines Bauteiles an der 

thermischen Gebäudehülle sind folgende Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Werte) einzuhalten: 

Fenster bei Tausch des ganzen Elements (Rahmen und Glas) 1,20 W/m²K 

Fenster bei Tausch nur des Glases 1,10 W/m²K 

Dämmung Außenwand 0,25 W/m²K  

Dämmung Oberste Geschoßdecke, Dach (Dachdämmung) 0,18 W/m²K 

Kellerdecke, Fußboden gegen Erdreich 0,35 W/m²K 

 
(3) Die in der Tabelle angeführten Maßnahmen werden nur gefördert, wenn der gesamte Bauteil saniert 

wird. Eine Förderung für noch nicht zur Gänze sanierte Bauteile ist nur dann möglich, wenn sichergestellt 

ist, dass nach Durchführung der Sanierungsarbeiten der gesamte Bauteil den oben angeführten U-

Werten entspricht. 

(4) In begründeten Fällen (historische oder denkmalgeschützte Gebäude) kann von der Einhaltung der U-

Werte Abstand genommen werden. Ein begründeter Fall liegt dann vor, wenn die Einhaltung dieser Min-

destanforderungen an den Wärmeschutz technisch oder funktionell nicht realisierbar ist.  

(5) Die oben angeführten U-Werte werden im Regelfall erreicht, wenn für Außenwände eine Dämmung von 

14 cm, für die oberste Geschoßdecke eine Dämmung von 24 cm und für die unterste Geschoßdecke eine 

Dämmung von 10 cm vorgesehen wird.  
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§ 13 
Einbau von Heizungssystemen mit fossilen Energieträgern 

 
(1) Gefördert wird der Einsatz hocheffizienter alternativer Systeme bei Sanierung oder Austausch der Hei-

zungsanlagen bzw. des Wärmebereitstellungssystems. 

(2) Abweichend vom Grundsatz des Einsatzes hocheffizienter alternativer Systeme stellt der Austausch alter 

Heizungsanlagen oder Kessel auf Basis fossiler Brennstoffe gegen Erdgas-Brennwertsysteme eine förder-

bare Maßnahme dar, wenn 

a) eine Kombination mit einer Solaranlage zur Warmwasserbereitstellung (thermisch oder Photovolta-

ik) erfolgt, 

b) für Gebäude, die noch nicht thermisch saniert wurden, ein Energieausweis vorgelegt wird, der den 

Anforderungen des Mindestmaßes von Energie aus erneuerbaren Quellen laut OIB Richtlinie 6 Aus-

gabe März 2015 erfüllt, 

c) keine Möglichkeit für einen Anschluss an ein Fernwärmenetz besteht (auf Basis erneuerbarer Energie 

80 v.H.) und 

d) der Einsatz biogener Brennstoffe aus Gründen der Luftreinhaltung oder aufgrund mangelnder Zulie-

ferungs- und/oder Lagerungsmöglichkeiten nicht möglich ist. 

(3) Die Erfüllung der Voraussetzungen ist von der Förderungswerberin oder dem Förderungswerber nach-

zuweisen. Sollte lagebedingt die Errichtung einer Solaranlage nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zu-

mutbar sein, kann darauf verzichtet werden. 

§ 14 
Umfassende energetische Sanierung   

 
(1) Umfassende energetische Sanierungsmaßnahmen sind zeitlich zusammenhängende Renovierungsarbei-

ten an der Gebäudehülle und/oder den haustechnischen Anlagen eines Gebäudes, soweit zumindest drei 

der folgenden Teile der Gebäudehülle und haustechnischen Gewerke gemeinsam erneuert oder zum 

überwiegenden Teil in Stand gesetzt werden: Fensterflächen, Dach oder oberste Geschoßdecke, Fassa-

denfläche, Kellerdecke, energetisch relevantes Haustechniksystem.  

(2) Als energetisch relevantes Haustechniksystem gelten: Solaranlage zur Warmwasserbereitung, Solaranla-

gen zur Heizungseinbindung, Photovoltaikanlage, Anschluss Fernwärme, Holzvergaserheizung mit Puffer-

speicher, Hackschnitzelheizung, Pelletsheizung, Heizungsanlage mit Biomasse, Wärmepumpenheizung, 

Kontrollierte Wohnraumlüftung. 

(3) Gefördert werden die Sanierungsmaßnahmen nur unter der Voraussetzung, dass in dem zu sanierenden 

Objekt keine Heizungssysteme auf fossiler Basis (Kohle, Heizöl) verwendet werden oder diese im Rahmen 

der Sanierungsmaßnahmen ausgetauscht werden. 

(4) Die energetischen Mindestanforderungen gemäß § 9 sind einzuhalten. Der Nachweis der Anforderung an 

die Energiekennzahl kann wahlweise entweder über den Heizwärmebedarf oder über den Gesamtener-

gieeffizienz-Faktor geführt werden.  

(5) Werden bei der umfassenden energetischen Sanierung sonstige Verbesserungs- und Erhaltungsarbeiten 

durchgeführt, können diese bis max. 25% der anerkannten Kosten der umfassenden energetischen Sa-

nierung mitgefördert werden. 
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§ 15 
Energetische Sanierung (Deltaförderung) 

 
Förderungen im Rahmen der energetischen Sanierung können gewährt werden, 

1. wenn im Rahmen der umfassenden energetischen Sanierung die Zielwerte gemäß § 9 nicht erreicht 

werden und der Heizwärmebedarf des bestehenden Objektes nach Abschluss der durchgeführten 

Sanierungsmaßnahmen um mindestens 40% verbessert wird; 

2. wenn weniger als drei Teile an der Gebäudehülle und/oder am energetisch relevanten Haustechnik-

system hergestellt oder saniert werden und der Heizwärmebedarf des bestehenden Objektes nach 

Abschluss der durchgeführten Sanierungsmaßnahmen um mindestens 40% verbessert wird; 

3. bei Fertigstellung eines nicht geförderten Rohbaues unter Dach, wobei der nicht geförderte Rohbau 

vor zumindest fünf Jahren errichtet wurde und keine Fenster, Fassade oder haustechnischen Anlagen 

aufweist, oder 

4. bei Schaffung von Wohnraum durch Zu-, Um-, Aus- oder Aufbau in bestehenden Gebäuden (z.B. in 

das Dachgeschoss, angrenzende Wirtschaftsgebäude, in Garagen, Büro- oder Geschäftsgebäude). 

Der Zubau einer kompletten Wohneinheit ist im Rahmen dieser Richtlinie nicht förderbar. 

5. Bei den Maßnahmen in Ziffer 3 und 4 sind die Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Werte) gemäß § 12 

Abs. 2 einzuhalten. 

 
§ 16 

Behindertengerechte Anpassung des Wohnraumes 
 

(1) Wird bei der Sanierung des förderungswürdigen Objektes auf die besonderen Wohnbedürfnisse und 

Erfordernisse von Menschen mit Behinderung oder gebrechliche Menschen Bedacht genommen, werden 

diese Maßnahmen im Ausmaß der anfallenden Kosten, jedoch bis max. EUR 30.000 gefördert. 

(2) Darunter fallen insbesondere im Außenbereich die barrierefreie Erschließung zum Hauseingang. 

(3) Zu den förderbaren Maßnahmen innerhalb der Wohnung zählen u.a. die Tür mit einer Breite von mehr 

als 90 cm und die Tür zum Sanitärraum (Bad, WC) mit mind. 80 cm lichte Breite. Wohn-, Schlaf- und Ess-

räume müssen barrierefrei erreichbar sein und eine ausreichende Bewegungsfläche aufweisen. 

(4) Gefördert wird der barrierefreie Umbau der Sanitärräume, wobei insbesondere zu beachten ist, dass die 

Türen eine Durchgangsbreite von mindestens 80 cm aufweisen, der Sanitärraum einen unverbauten 

Wendekreis von 150 cm Durchmesser aufweist, unterfahrbare Waschbecken installiert werden und bo-

dengleiche Duschen ohne Schwellen eingebaut werden. Aufgrund baulicher Gegebenheiten können Zu-

geständnisse gemacht werden. 

(5) Gefördert werden Treppenlifte, Einbau von Aufzügen oder sonstige erforderliche Maßnahmen, die zum 

Abbau von Barrieren dienen und ein behindertengerechtes Wohnen ermöglichen. 

(6) Die Förderung für die behindertengerechte Anpassung des Wohnraumes kann unabhängig vom Alter des 

Objektes sowie von ev. bereits bestehenden Wohnbaudarlehen beantragt werden.  

(7) Der Nachweis hat durch Vorlage von saldierten Rechnungen zu erfolgen. 

§ 17 
Sanierungskonzept 

 
(1) Werden die maximalen U-Wert-Anforderungen gemäß § 12 Abs. 2 nicht eingehalten, ist ein Sanierungs-

konzept vorzulegen, welches etappenweise umzusetzen ist. Bei vollständiger Umsetzung des Sanierungs-

konzeptes sind die Anforderungen des § 9 zu erreichen. 
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(2) Ein Sanierungskonzept umfasst alle erforderliche Erhebungen, Pläne, Bestandsaufnahmen und Energie-

ausweis samt Empfehlung von Maßnahmen, welche die Erreichung zumindest der energetischen Anfor-

derungen vorsieht. 

 
IV. Berechnung der Förderhöhe 

 
§ 18 

Förderhöhe 
 

(1) Für Sanierungsmaßnahmen kann vom Land für förderungswürdige Objekte im Sinne dieser Richtlinie ein 

Förderungsdarlehen gewährt werden. Die Förderhöhe errechnet sich aus den durch die Sanierung er-

wachsenden Gesamtsanierungskosten, wobei das Höchstausmaß abhängig von den durchgeführten Sa-

nierungsmaßnahmen und anerkannten Sanierungskosten ist: 

1. bei der Einzelbauteilsanierung sowie beim Einbau fossiler Haustechnikanlagen 30% der anerkannten 

Sanierungskosten, max. EUR 30.000, 

2. bei der energetischen Sanierung (Deltaförderung) 50% der anerkannten Sanierungskosten, max. 

30.000 Euro und  

3. bei der umfassenden energetischen Sanierung  

a) 60% der anerkannten Sanierungskosten, max. 60.000 Euro bei Erreichen der erforderlichen Ener-

giekennzahl, 

b) 70% der anerkannten Sanierungskosten, max. 70.000 Euro bei Unterschreitung der erforderlichen 

Energiekennzahl um 25%, 

c) 80% der anerkannten Sanierungskosten, max. 80.000 Euro bei Unterschreitung der erforderlichen 

Energiekennzahl um 50%. 

(2) Bei Durchführung von Sanierungsmaßnahmen an Arkaden- und Streckhöfen, die vor 1920 errichtet wur-

den, wird unabhängig vom Höchstausmaß der anerkannten Sanierungskosten ein Zuschlag von 25% der 

anerkannten Sanierungskosten zur ermittelten Darlehenssumme gemäß Abs. 1 gewährt.  

(3) Maßnahmen für die behindertengerechte Anpassung des Wohnraumes werden unabhängig vom Alter 

des zu fördernden Objektes im Ausmaß von 100% der anrechenbaren Sanierungskosten, jedoch bis zum 

maximalen Höchstbetrag gefördert. 

 
V. Darlehenskonditionen 

 
§ 19 

Grundbücherliche Sicherstellung 
 

(1) Das zugesicherte Förderungsdarlehen ist im Grundbuch erstrangig sicherzustellen, wobei im Eigenheim-

bereich das Pfandrecht immer auf der gesamten Einlagezahl einzutragen ist. Eine Sicherstellung auf ein-

zelnen Anteilen ist im Eigenheimbereich nicht möglich.  Wurde das zu fördernde Objekt (Wohnung) ur-

sprünglich als Gesamtwohnhausanlage (dh im mehrgeschossigen Wohnungsbau) geplant, errichtet 

und/oder gefördert so ist eine Sicherstellung auch auf den entsprechenden Anteilen möglich.  

(2) Ist die sofortige Einverleibung des Pfandrechts nicht möglich oder zweckmäßig, kann vom Land eine 

Treuhanderklärung gemäß den Bestimmungen des § 8 Abs. 2 Bgld. WFG 2018 angenommen werden.  

(3) Wurde eine Förderung zugesichert und grundbücherlich sichergestellt, so ist auf der Liegenschaft ein 

Veräußerungsverbot zugunsten des Landes einzuverleiben. 
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(4) Ist das Veräußerungsverbot einverleibt, kann das Eigentum (Baurecht) an der Liegenschaft durch Rechts-

geschäfte unter Lebenden nur mit schriftlicher Zustimmung des Landes übertragen werden.  

 
§ 20 

Vorrangeinräumung 
 
(1) Die Zustimmung des Landes zur ausnahmsweisen vorrangigen grundbücherlichen Sicherstellung gemäß § 

19 für ein Wohnrecht, Ausgedinge, Fruchtgenussrecht, Vorkaufsrecht oder Baurecht darf nur dann erteilt 

werden, wenn weiterhin die ausreichende Besicherung des Förderungsdarlehens gewährleistet ist.   

(2) Von der grundsätzlich erforderlichen erstrangigen grundbücherlichen Sicherstellung von Wohnbaudarle-

hen kann bei grundbücherlich sichergestellten Wohnrechten von zumindest 80-jährigen Angehörigen Ab-

stand genommen werden. Bei Vorliegen besonders berücksichtigungswürdiger Gründe (z.B. Demenzer-

krankung) ist unabhängig vom Alter eine nachrangige Sicherstellung möglich. 

 
§ 21 

Löschung  
 

Das Land hat die Einwilligung zur Löschung des Pfandrechtes und etwaiger weiterer Eigentumsbeschränkun-
gen (insbesondere eines Belastungs- oder Veräußerungsverbotes) zu erteilen, wenn das Förderungsdarlehen 
zur Gänze zurückbezahlt worden ist. Die Ausstellung einer Löschungserklärung vor Darlehenstilgung ist bei 
Vorliegen einer Treuhanderklärung einer öffentlichen Notarin oder eines öffentlichen Notars oder einer 
Rechtsanwältin oder eines Rechtsanwaltes nur in begründeten Ausnahmefällen möglich.  

 
§ 22 

Tilgungsplan 
 

(1) In den Tilgungsplänen sind die Darlehensbedingungen festzulegen, wobei eine Darlehenslaufzeit von 30 

Jahren, eine halbjährlich dekursive Verzinsung von 0,7% pro Jahr vom 1. bis zum 10. Jahr, von 1,0% vom 

10,5. bis zum 20. Jahr und von 2,0% pro Jahr vom 20,5. bis zum 30. Jahr vorzusehen ist. Die Zinsberech-

nung erfolgt kalendermäßig/360 Tage jeweils vom aushaftenden Darlehenskapital. Die halbjährlich de-

kursiv zu leistenden Annuitätszahlungen betragen für die 1. bis 20. Halbjahresrate 1,375%, für die 21. bis 

40. Halbjahresrate 2,0% und für die 41. bis 60. Halbjahresrate des Tilgungszeitraumes 2,5% des Darle-

hensbetrages, wobei die Annuitätsberechnung jeweils vom Darlehensnominale erfolgt. 

(2) Die Aussetzung der Annuität auf bestimmte Zeit ist gemäß § 17 Abs. 3 Bgld. WFG 2018 möglich.  

(3) Die Verzinsung beginnt mit der ersten Auszahlung des Darlehensbetrages oder Darlehensteilbetrages.  

(4) Die Tilgung beginnt am Monatsersten, welcher der Endzuzählung folgt, erstmalig sechs Monate ab Aus-

zahlung. Teilrückzahlungen sind ab dem der Auszahlung nachfolgenden Monatsersten möglich.  

(5) Bei Nichteinhaltung der in Abs. 4 genannten Tilgungstermine sind die in der Zusicherung festgelegten 

Verzugszinsen zu verrechnen. In begründeten Fällen können auf Antrag der oder des Zahlungspflichtigen 

die Fristen verlängert werden. In besonders berücksichtigungswürdigen Fällen kann für die Zeit der Stun-

dung oder Teilzahlung die Vorschreibung von Verzugszinsen entfallen. 

(6) In besonders begründeten Fällen (z.B. wirtschaftliche, gesundheitliche, familiäre Gründe) können auf 

Antrag Verlängerungen der Darlehenslaufzeit gewährt werden. 

(7) Die Bestimmungen des § 17 Bgld. WFG 2018 sind anzuwenden. 
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§ 23 
Einhebung Verwaltungskostenbeiträge 

 
Im Rahmen der Förderungsabwicklung können Gebühren und Spesen dem Darlehenskonto angelastet wer-
den (z.B. Portospesen, Mahngebühren, Fälligstellungsgebühren, etc.). Ebenso werden Kosten und Spesen 
anderer Banken, die durch das Verschulden der Förderungswerberin oder des Förderungswerbers verursacht 
werden, dem Darlehenskonto angerechnet. 
 
 

VI. Förderungsverfahren 
 

§ 24 
Antragstellung 

 
(1) Ansuchen um Gewährung einer Förderung sind entsprechend des § 5 Abs. 1 Bgld. WFG 2018 beim Amt 

der Burgenländischen Landesregierung, Abteilung 3 – Hauptreferat Wohnbauförderung, einzubringen 

und die aus den Formblättern zu den jeweiligen Förderungsarten ersichtlichen Unterlagen anzuschließen. 

Ansuchen gelten erst dann als eingebracht, wenn jedenfalls alle zur Beurteilung und technischen Über-

prüfung erforderlichen Unterlagen (Abs. 5 und 6) angeschlossen sind. Ansuchen können auch auf elekt-

ronischem Weg direkt beim Amt der Burgenländischen Landesregierung erfasst bzw. durch das zuständi-

ge Gemeindeamt übermittelt werden.  

(2) Ansuchen um Gewährung einer Förderung können bis längstens 12 Monate ab Erteilung der Baubewilli-

gung bzw. Baufreigabe eingebracht werden. Es können nur Rechnungen anerkannt werden, deren Aus-

stellungsdatum nicht länger als 12 Monate (rückwirkend ab Einreichdatum) zurückliegt. Rechnungen, die 

nicht auf den Namen der Förderungswerberin oder des Förderungswerbers ausgestellt sind, können 

nicht anerkannt werden.  

(3) Bei Sanierungsmaßnahmen an zwei Wohneinheiten ist für jede Wohneinheit ein eigenes Ansuchen ein-

zubringen. 

(4) In den Fällen einer unverschuldeten Fristversäumnis oder aus gesundheitlichen, familiären oder sozialen 

Gründen kann unter der Einhaltung dieser Frist, sofern insgesamt 24 Monate nicht überschritten werden, 

Abstand genommen werden.  

(5) Förderansuchen sind von den Ehegatten, den eingetragenen Partnerinnen oder Partnern oder den Le-

bensgefährtinnen und Lebensgefährten gemeinsam einzubringen, wobei die Bestimmungen des § 5 Abs. 

3 Bgld. WFG 2018 einzuhalten sind.  

(6) Dem Förderansuchen sind alle zur Beurteilung des Förderantrages erforderlichen Unterlagen und Form-

blätter anzuschließen, insbesondere  

- Baubewilligung, Baufreigabe 

- baubehördlich bewilligter Bauplan bzw. gemeindeamtlich bestätigter Bestandsplan und Baubeschrei-

bung 

- Angaben über die persönlichen Verhältnisse (Antragsformular) 

- Einkommensnachweise der Antragstellenden sowie aller im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen 

(z.B. Lohnzettel, Einkommensteuerbescheid, Pensionsbezug, AMS-Bezugsbestätigung, Leistungsanspruch 

aus der Krankenkasse, Bestätigung Karenzgeld, Bestätigung Notstandshilfe, Studiennachweise, Nachwei-

se über Unterhaltszahlungen, etc.) 

- Scheidungsurteil, Scheidungsvergleich 

- Bestätigung der Gemeinde 

- „ZEUS“-Formblatt für Energieausweis (Bestands- und Planungsenergieausweis) 
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- Bestätigung der erreichten Wärmedurchgangskoeffizienten bei wärmeübertragenden Bauteilen (U-

Wert in W/m²K) nach Abschluss der Sanierungsmaßnahmen 

- detaillierte Kostenvoranschläge oder saldierte Rechnung mit entsprechenden Zahlungsbelegen von da-

zu befugten Gewerbebetrieben 

- Sanierungskonzept  

(7) Ein nach baurechtlichen Vorschriften erstellter Energieausweis ist in elektronischer Form vollständig in 

die online – Datenbank ZEUS Burgenland (www.bgld.energieausweise.net) für Energieausweise zu über-

mitteln und im Förderantrag die ZEUS-Projektnummer bekannt zu geben. Die Energieausweise werden 

stichprobenartig überprüft. Mögliche Beanstandungen sind zu berichtigen.  

 
§ 25 

Förderabwicklung / Förderprüfung 
 

(1) Die Förderanträge samt Beilagen werden auf Vollständigkeit, Schlüssigkeit und Förderungswürdigkeit 

gemäß den Bestimmungen des Bgld. WFG 2018 und dieser Richtlinie überprüft. 

(2) Werden vom Amt der Burgenländischen Landesregierung zusätzliche oder fehlende Unterlagen angefor-

dert und diese nicht binnen der angegebenen Frist (längstens jedoch innerhalb von 6 Monaten ab Einrei-

chung) nachgereicht, gilt der Förderungsantrag als zurückgezogen, sofern die Verzögerung im alleinigen 

Einflussbereich der Förderungswerberin oder des Förderungswerbers liegt. 

(3) Der Förderantrag kann von der Förderungswerberin und/oder dem Förderungswerber schriftlich zurück-

gezogen werden. 

(4) Im Falle der Nichtgenehmigung des Förderungsdarlehens wird der Förderungswerberin und/oder dem 

Förderungswerber eine kurze begründete schriftliche Abweisung des Ansuchens übermittelt. 

(5) Werden von der Förderungswerberin und/oder dem Förderungswerber bei der Antragstellung unrichtige 

Angaben gemacht, wird das Förderansuchen abgewiesen. 

 
§ 26 

Zusicherung und Schuldschein 
 

(1) Im Falle der Erledigung im Sinne des Ansuchens ist der Förderungswerberin oder dem Förderungswerber 

eine schriftliche Zusicherung gemäß § 5 Abs. 2 des Burgenländischen Wohnbauförderungsgesetzes 2018 

sowie ein Schuldschein (Darlehensvertrag) auszustellen. In der Zusicherung und im Schuldschein (Darle-

hensvertrag) können Bedingungen und Auflagen vorgesehen werden, die der Sicherung und Einhaltung 

der Bestimmungen dieser Richtlinie und des diesem zugrundeliegenden Förderungszweckes dienen.  

(2) Der in der Zusicherung genannte Darlehensbetrag ist ein vorläufiger Maximalbetrag. Die Festlegung der 

endgültigen Förderungshöhe erfolgt auf Basis der Förderungsvoraussetzungen (z.B. tatsächliche Bauaus-

führung). 

(3) Die Zusicherung hat insbesondere zu enthalten: 

1. Finanzierungsplan;  

2. Fertigstellungstermin des Bauvorhabens; 

3. Zinsen, Darlehenslaufzeit und Darlehenskonditionen gemäß § 22; 

4. In der Zusicherung sind des weiteren Bedingungen und Auflagen hinsichtlich der vorübergehenden 

Einstellung der Förderungszahlungen festzulegen, wenn die Förderungswerberin oder der Förde-

rungswerber ihre bzw. seine in der Zusicherung und im Darlehensvertrag vereinbarten Verpflichtun-

gen nicht erfüllt oder einhält. 

https://bgld.energieausweise.net/
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§ 27 
Auszahlungsmodalitäten 

 
(1) Das in einem Gesamtbetrag zugesicherte Förderungsdarlehen wird in Teilbeträgen nach Maßgabe des 

Baufortschrittes an die Förderungswerberin oder den Förderungswerber ausbezahlt. Die Anweisung er-

folgt erst nach Vorliegen des Original Schuldscheines, des Gerichtsbeschlusses über die erstrangige 

grundbücherlicher Sicherstellung des Förderungsdarlehens. 

(2) Die zu fördernden Sanierungsmaßnahmen sind durch Vorlage von saldierten Rechnungen von der Förde-

rungswerberin oder dem Förderungswerber nachzuweisen. Es werden nur Rechnungen anerkannt, die 

von befugten Personen ausgestellt werden. Die ordnungsgemäße Ausführung der zu fördernden Sanie-

rungsmaßnahmen ist von einer befugten Firma zu bestätigen.  

(3) Rechnungen sind so aufzuschlüsseln und die Einzelpositionen so zu kennzeichnen, dass die Kosten den 

Sanierungsmaßnahmen zugeordnet werden können.  

(4) Die Auszahlung der einzelnen Teilbeträge des bewilligten Förderungsdarlehens kann davon abhängig 

gemacht werden, dass das durchgeführte Vorhaben an Ort und Stelle von einer oder einem Prüforgan (§ 

38) überprüft und die Übereinstimmung der Ausführung mit den genehmigten Unterlagen festgestellt 

wird. 

(5) Die Auszahlung des zugesicherten Förderungsbetrages erfolgt  

a) Anteilsmäßig aufgrund der Vorlage von saldierten Rechnungen. Die Maßnahmen gemäß § 14 Abs. 5 

kommen nach Abrechnung der durchgeführten energetischen Sanierungsmaßnahmen zur Anwei-

sung.   

b) 10 % bei Vorlage einer Bestätigung über die antragskonforme Durchführung des Bauvorhabens 

(Formblatt) und / oder Nachweis über die Erfüllung aller behördlichen Voraussetzungen für die Be-

nützung des geförderten Objektes. 

(6) Eine Kürzung des zugesicherten Darlehensbetrages im Zuge der Endabrechnung ist möglich, wenn die der 

Zusicherung zugrundeliegenden Voraussetzungen geändert wurden. 

 
VII. Weitere Förderungsbedingungen 

 
§ 28 

Nachweis über die Fertigstellung 
 

(1) Das Bauvorhaben ist innerhalb von drei Jahren ab Darlehenszusicherung fertig zu stellen. Eine Über-

schreitung der Frist ist nur auf Antrag in begründeten Ausnahmefällen (z.B. grobe finanzielle Probleme, 

Krankheit) möglich.  

(2) Der Nachweis des Heizwärmebedarfs nach Durchführung der Sanierungsmaßnahmen ist mit dem Form-

blatt „Technischer Nachweis“ zu erbringen. Von der oder dem Sachverständigen ist zu bestätigen, dass 

die Ausführung der Sanierungsmaßnahmen mit dem HWB-Berechnungssatz übereinstimmt. 

§ 29 
Sonstige Förderungsbedingungen 

 
(1) Die Förderwerberin oder der Förderwerber ist verpflichtet, alle Ereignisse, die eine Abänderung gegen-

über dem Förderungsantrag oder den vereinbarten Auflagen oder Bedingungen oder eine Rückforderung 

des Förderungsbetrages erfordern würden, dem Amt der Burgenländischen Landesregierung unverzüg-

lich bekannt zu geben.  
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(2) Über den Anspruch aus der Förderungszusicherung kann weder durch Abtretung, Anweisung oder Ver-

pfändung noch auf irgendeine Weise unter Lebenden verfügt werden. Dieser Anspruch kann auch nicht 

von Dritten in Exekution gezogen werden. 

(3) Wird ein Antrag von getrennt lebenden Personen eingebracht und eine Scheidung ist nicht beabsichtigt, 

so ist jedenfalls der Nachweis über die getrennten Wohnsitze sowie eine Erklärung (Formblatt), die von 

beiden Ehepartnern unterzeichnet ist, vorzulegen. 

(4) Ist eine Scheidung beabsichtigt, ist vorerst der Nachweis über die eingereichte Scheidung vorzulegen. Bei 

Vorliegen der Scheidungsurkunde (Scheidungsurteil) ist dieses der Förderstelle unverzüglich zu übermit-

teln. 

(5) Wird im Zuge einer Überprüfung festgestellt, dass ein Ehepartner nach Zusicherung des Förderungsdar-

lehens den Hauptwohnsitz im geförderten Objekt begründet hat und die Trennung somit aufgehoben ist 

(s. Abs. 3), hat dieser dem aufrechten Darlehensvertrag durch rechtsverbindliche Erklärung beizutreten, 

ansonsten das Darlehen gekündigt wird.   

(6) Ändern sich die im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen oder die Anzahl der Personen im Ver-

gleich zur Antragstellung (z.B. durch Heirat) haben diese jedenfalls den Hauptwohnsitz im geförderten 

Objekt zu begründen. Handelt es sich dabei um Ehepartner oder Ehepartnerinnen, eingetragene Partne-

rinnen oder Partner gemäß EPG oder um eine Lebensgefährtin oder einen Lebensgefährten, so haben 

diese dem aufrechten Darlehensvertrag durch rechtsverbindliche Erklärung beizutreten, wenn eine Ei-

gentumsübertragung erfolgt.  

(7) Auf die Förderung besteht kein Rechtsanspruch. 

(8) Aufgrund begrenzter Budgetmittel kann bei Ausschöpfen der Förderungsmittel vor Ende der Einreichfrist 

die Förderungsmaßnahme und damit die Einreichmöglichkeit nach dieser Richtlinie vorzeitig beendet 

werden. 

(9) Die Auszahlung der Förderung kann nur nach Maßgabe der budgetären Mittel erfolgen. Aus budgetbe-

dingten Verzögerungen der Auszahlung können keine Ansprüche abgeleitet werden. 

(10) Die Gewährung eines Darlehens nach dieser Richtlinie schließt eine Förderung für den Ankauf von Eigen-

heimen, Wohnungen und Reihenhäusern nicht aus, wobei die maximale Förderhöhe in Kombination mit 

der Förderung von Einzelsanierungsmaßnahmen oder energetischen Sanierungsmaßnahmen 50.000 Euro 

und in Kombination mit umfassenden Sanierungsmaßnahmen 80.000 Euro nicht übersteigen darf. 

 
VIII. Kündigungsbestimmungen 

 
§30 

 Kündigung 

(1) Im Darlehensvertrag sind die Bedingungen und Auflagen festzulegen. Unter Einhaltung einer Kündigungs-

frist von mindestens sechs Monaten wird das zugesicherte Förderungsdarlehen gemäß § 6 Bgld. WFG 

2018 gekündigt, wenn die Darlehensschuldnerin oder der Darlehensschuldner nach schriftlicher Mah-

nung trotz Gewährung einer angemessenen Frist 

1. ohne Vorliegen wichtiger Gründe seinen Zahlungsverpflichtungen aus den Verträgen über das För-

derungsdarlehen oder über sonstige zur Finanzierung des Bauvorhabens aufgenommenen Darle-

hen nicht nachkommt, oder 

2. ihre oder seine Verpflichtungen oder Bedingungen (Auflagen) der Zusicherung oder des Schuld-

scheines (Darlehensvertrages) nicht erfüllt, oder 

3. die Erhaltung des geförderten Wohnraumes unterlässt, oder  
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4. ohne Zustimmung des Landes den geförderten Wohnraum zur Gänze oder zum Teil in Räume ande-

rer Art umwandelt, sonst widmungswidrig verwendet, vereinigt oder trennt, am geförderten 

Wohnraum erhebliche wertmindernde Änderungen vornimmt oder zulässt, oder 

5. bei Einverleibung eines Veräußerungsverbotes zugunsten des Landes das Eigentum am geförderten 

Objekt ohne Zustimmung des Landes durch ein Rechtsgeschäft unter Lebenden überträgt, oder 

6. die zur Benützung durch die Eigentümerin oder den Eigentümer bestimmte Wohnung weder von 

dieser oder diesem, noch von ihr oder ihm nahestehenden Personen zur Deckung des ständigen, 

dringenden Wohnbedarfes verwendet wird, es sei denn, die Wohnungsinhaberin oder Wohnungs-

inhaber ist wegen Krankheit oder Pflegebedürftigkeit, zu Unterrichtszwecken oder aus zwingenden 

beruflichen Gründen abwesend, oder 

7. eine geförderte Wohnung ohne Zustimmung des Landes an Dritte weitergibt oder weitervermietet, 

oder 

8. eine förderungswürdige oder eine ihr oder ihm nahestehende Person die Begründung des Haupt-

wohnsitzes im geförderten Objekt nicht nachweist, oder 

9. die Ehepartnerin oder der Ehepartner, die eingetragene Partnerin oder der eingetragene Partner 

gemäß EPG oder die Lebensgefährten oder der Lebensgefährte den geforderten Schuldbeitritt nicht 

vorlegt, oder 

10. mehrere geförderte Objekte besitzt, oder 

11. ein gefördertes Eigenheim zur Gänze oder zum Teil vermietet, oder 

12. nicht innerhalb von sechs Monaten nach Vorliegen aller gesetzlichen und vertraglichen Vorausset-

zungen die zur Einverleibung des Eigentums erforderlichen Anträge stellt und die hiefür notwendi-

gen Urkunden errichtet, oder 

13. bei Rechtsnachfolge die für die Prüfung der Möglichkeit der Darlehensübernahme erforderlichen 

Unterlagen nicht vorlegt, oder 

14. den geförderten Wohnraum nicht innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss der Sanierungsar-

beiten oder nach Räumung durch die Vorbenützerin oder den Vorbenützer in Benützung genom-

men hat. Bei Vorliegen wichtiger Gründe ist eine Erstreckung der Frist möglich. 

(2) Bei einem gekündigten Darlehen kann der noch aushaftende Darlehensbetrag über gesonderten Antrag 

und nach Maßgabe einer abzuschließenden Ratenzahlungsvereinbarung zurückgezahlt werden: 

1. In bis zu 15 Halbjahresraten oder 90 Monatsraten aufgrund darzulegender wirtschaftlicher Notlage 

oder 

2. für einen darüberhinausgehenden Zeitraum, wenn überdies gesundheitliche, soziale oder familiäre 

Gründe geltend gemacht werden. 

(3) Eine Kündigung des Darlehens kann im Todesfall der Förderungswerberin oder des Förderungswerbers 

aufgrund des Ansuchens der Erbinnen oder Erben in sozialen Härtefällen unterbleiben, sofern mit dem 

frei werdenden Objekt kein Gewinn erzielt wird oder dieses von einer nahestehenden Person weiterhin 

benutzt wird. 

 

§ 31 

Fälligstellung 

 

(1) Das Förderungsdarlehen kann ohne vorangegangene Kündigung sofort fällig gestellt und rückgefordert 

werden, wenn 
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1. hinsichtlich der verpfändeten Liegenschaft oder eines Teiles der Liegenschaft die Zwangsverwaltung 

oder die Zwangsversteigerung bewilligt wird, oder 

2. über das Vermögen der Darlehensschuldnerin oder des Darlehensschuldners der Konkurs oder das 

Ausgleichsverfahren eröffnet wird oder die Darlehensschuldnerin oder der Darlehensschuldner die 

Zahlung einstellt und schutzwürdige Interessen von Wohnungsinhaberinnen bzw. Wohnungsinha-

bern oder künftigen Wohnungsinhaberinnen bzw. Wohnungsinhabern durch die Fälligstellung nicht 

gefährdet werden. 

(2) Förderungsdarlehen sind sofort fällig zu stellen und zurückzufordern, wenn die Förderung aufgrund un-

richtiger Angaben erwirkt oder sonst wie erschlichen wurde. 

 
§ 32 

Widerruf 
 

Vor Zuzählung des Darlehensbetrages kann die Zusicherung widerrufen werden, wenn die Förderungswerbe-
rin oder der Förderungswerber nicht alle für die Auszahlung vorgesehenen Bedingungen erfüllt. 

 
§ 33 

Konkurs und Versteigerung 
 

Wird eine geförderte Wohnung oder ein gefördertes Eigenheim im Rahmen einer (Zwangs-) Versteigerung für 
den Eigenbedarf übernommen, kann unter den Voraussetzungen des § 34 das Förderungsdarlehen über-
nommen werden, sofern der gesamte aushaftende Betrag im Meistbot Deckung findet. Diese Schuldüber-
nahme muss in Abstimmung mit der Förderstelle im Rahmen der gerichtlichen Versteigerung angemeldet 
werden.  
 
 

IX. Übernahme von Förderungsdarlehen 
 

§ 34 
Übernahme durch Schenkung oder Kauf 

 
Die Übernahme von laufenden Förderungsdarlehen von natürlichen Personen zum aushaftenden Betrag ist 
gemäß § 7 Bgld. WFG 2018 mit Zustimmung des Landes möglich. Unter nachstehenden Bedingungen kann 
natürlichen Personen im Zuge einer Schenkung oder beim Kauf eines geförderten Eigenheimes die Zustim-
mung ein Wohnbauförderungsdarlehen zu übernehmen erteilt werden: 
1. In die Bestimmungen der Zusicherung und des Darlehensvertrages ist im Falle einer Darlehensübernah-

me vollinhaltlich einzutreten. 

2. Alle für die Prüfung der Förderwürdigkeit erforderlichen Unterlagen (z.B. Einkommensnachweise, Nach-

weis über den dringenden Wohnbedarf, etc.) sind der Förderstelle in einer angemessenen Frist vorzule-

gen.  

3. Allenfalls bestehende Zahlungsrückstände müssen vor Vertragsdurchführung beglichen sein.  

4. Die Förderwürdigkeit der zu Übernehmenden muss gegeben sein. Die vorgeschriebenen Einkommens-

grenzen dürfen nicht über- oder unterschritten werden und es muss der dringende Wohnbedarf gegeben 

sein. Die Bestimmungen der §§ 4,5 und 6 sind anzuwenden. 

5. Ist bei Schenkungsverträgen zwischen nahestehenden Personen ein Wohnrecht der bisherigen Förde-

rungswerbenden grundbücherlich intabuliert, kann auf eine Überprüfung der Förderwürdigkeit bis zum 
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Erlöschen des Wohnrechtes verzichtet werden. Die neuen Eigentümer haben jedoch gegenüber dem 

Land eine Verpflichtungserklärung abzugeben.  

6. Auch wenn in den Schenkungsverträgen keine Schuldübernahme vereinbart ist, hat die grundbücherliche 

Übernehmerin und der grundbücherliche Übernehmer jedenfalls eine notariell beglaubigte Schuldbei-

trittserklärung zum Förderungsdarlehen abzugeben. 

7. Bei Darlehensübernahmen bei einer Ehescheidung (§ 98 EheG) verbleibt die oder der die Ehewohnung 

verlassende Partnerin oder Partner zumindest Ausfallsbürgin oder Ausfallsbürge, sofern nicht einer gänz-

lichen Haftungsentlassung seitens des Landes zugestimmt wird.  

 
§ 35 

Übernahme durch Erbschaft 
 

(1) Im Falle einer Rechtsnachfolge aufgrund eines Todesfalles ist eine Übernahme des Förderungsdarle-

hens gemäß den Bestimmungen des § 7 Bgld. WFG 2018 möglich. § 34 Zif 1 - 4 sind sinngemäß an-

zuwenden. 

(2) Personen, die im Zuge von Verlassenschaftsverfahren Eigentümer von geförderten Objekten werden 

(und bisher nicht in den Darlehensverträgen aufgeschienen sind), wird eine Frist von zwei Jahren ab 

Vorlage eines rechtskräftig vollstreckbaren Einantwortungsbeschluss eingeräumt, um entweder das 

geförderten Objekt an eine begünstigte Person zu verkaufen oder das laufende Wohnbaudarlehen zu 

tilgen, unabhängig davon ob für diese Personen ein laufendes Wohnbaudarlehen besteht.  

(3) Während dieser Frist haben die Darlehensrückzahlungen vertragsgemäß zu erfolgen, dürfen mit dem 

geförderten Objekt keine Gewinne erzielt werden und darf das geförderte Objekt nicht vermietet 

werden. Werden diese Auflagen nicht eingehalten oder nach Ablauf der Frist das geförderte Objekt 

nicht verkauft oder das Wohnbaudarlehen nicht getilgt wird, wird das Darlehen gekündigt. 

(4) Bei Übernahme des Wohnbaudarlehens sind innerhalb von sechs Monaten ab Abschluss des Verlas-

senschaftsverfahrens oder ab Vorliegen einer rechtskräftig vollstreckbaren Einantwortungsurkunde 

von den Erben und den mit ihnen im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen alle Unterlagen vor-

zulegen, die für die Beurteilung der Förderwürdigkeit erforderlich sind.  

(5) Die aufgrund der Erbantrittserklärung grundbücherliche Eigentümerin oder der grundbücherliche Ei-

gentümer des geförderten Objektes hat eine notariell beglaubigte Schuldbeitrittserklärung zum För-

derungsdarlehen zu übermitteln. 

(6) Sind laut Einantwortungsbeschluss mehrere Personen erbberechtigt, jedoch nur ein Erbe übernimmt 

das Wohnbauförderungsdarlehen, ist ein Schuldbeitritt der restlichen Erben (Liegenschaftseigentü-

mer) nicht erforderlich.  

 

§ 36 
Entlassung aus der Haftung von Wohnbaudarlehen 

 
(1) Haftungsentlassungen im Zuge von Darlehensübernahmen durch Schenkung oder Kauf sind grund-

sätzlich möglich. Im Falle der Zustimmung des Landes zur Übernahme von laufenden Förderungsdar-

lehen treten die Übernehmenden zur Gänze in den laufenden Förderungsvertrag ein und überneh-

men diesen mit allen Rechten und Pflichten. Die bisherigen Förderungswerbenden gelten als von der 

Haftung zur Gänze entlassen. 

(2) Wenn im Zuge einer Scheidung nach § 98 EheG der in der Haftung verbleibende Förderungswerben-

de weiterhin im geförderten Objekt den Hauptwohnsitz begründet hat kann die Ausfallsbürgin oder 

der Ausfallsbürge aus der Haftung entlassen werden. Voraussetzung dafür ist, dass der aus der Haf-
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tung zu entlassende nicht mehr Eigentümer des geförderten Objektes ist. Weiters dürfen keine Zah-

lungsrückstände bestehen.  

(3) Eine Haftungsentlassung kann frühestens zwei Jahre nach Vorliegen des Scheidungsbeschlusses be-

antragt werden.  

(4) Bei einer Scheidung nach § 55a EheG ist eine Haftungsentlassung nur dann möglich, wenn eine Ver-

einbarung hinsichtlich der Kreditverbindlichkeiten im Zuge des Aufteilungsverfahrens geschlossen 

und der Ausspruch nach § 98 EheG beantragt wurde. 

(5) Bei Auflösung der eingetragenen Partnerschaft oder Lebensgemeinschaft sind die Bestimmungen des 

Abs. 2 bis 4 sinngemäß anzuwenden. 

(6) Eine sofortige Haftungsentlassung ist nur durch Beibringen eines Bürgen möglich. 

 
X. Schlussbestimmungen 

 
§ 37 

Sonstige Bestimmungen 
 

(1) Das Land Burgenland als Förderungsgeber ist gemäß dem Bgld. WFG 2018 ermächtigt, alle im Förde-

rungsantrag enthaltenen sowie die bei der Abwicklung und Kontrolle der Förderung sowie bei allfälligen 

Rückforderungen anfallenden, die Förderungswerbenden betreffenden personenbezogenen Daten zu 

verarbeiten. 

(2) Das Land Burgenland als Förderungsgeber ist weiters befugt, Daten gemäß § 10 Abs. 1 Bgld. WFG 2018 

im notwendigen Ausmaß zur Erfüllung von Berichtspflichten, für Kontrollzwecke oder zur statistischen 

Auswertung an Dritte, die zur Verschwiegenheit verpflichtet sind, zu übermitteln. 

(3) Das Land Burgenland als Förderungsgeber ist befugt, im Rahmen der Förderungsabwicklung die ermittel-

ten Daten an die Transparenzdatenbank im Sinne des Transparenzdatenbankgesetzes 2012 – TDBG 2012 

zu übermitteln und Daten, wenn sie zur Gewährung, Einstellung oder Rückforderung des Darlehensbe-

trages erforderlich sind, aus der Transparenzdatenbank abzufragen. 

 
§ 38 

Duldungs- und Mitwirkungspflichten 
 

(1) Den Organen des Amtes der Landesregierung, im folgenden Prüforgane genannt, ist das Betreten des 

Grundstückes, auf dem sich das geförderte Objekt befindet, zu gestatten. 

(2) Die Prüforgane sind ermächtigt in Unterlagen, die für die Prüfung des zu fördernden Objektes als not-

wendig erachtet werden, Einsicht zu nehmen. 

(3) Die Prüforgane können die zeitweilige Überlassung von Aufzeichnungen und Unterlagen verlangen und 

haben in diesem Fall deren Aushändigung der begünstigten Person(en) zu bestätigen. 

(4) Bei der Prüfung hat eine geeignete und informierte Person anwesend zu sein, um Auskünfte zu erteilen 

und die erforderliche Unterstützung zu leisten. 
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§ 39 
Inkrafttreten und Außerkrafttreten 

 
Diese Richtlinie tritt mit 1. September 2018 in Kraft und mit 31. Dezember 2019 außer Kraft.  
Diese Richtlinie wurde unter Einhaltung der Bestimmungen der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 9. September 2015 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der tech-
nischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft notifiziert. 

Für die Landesregierung: 
Der Landeshauptmann: 

Nießl 

___________________ 

Zahl: A3/WBF.A2-10009-2-2018 

434. Richtlinie 2018/2019 zur Förderung der Sanierung von Gruppenwohnbauten, Reihenhäu-
sern, Wohnungen und Wohnheimen gemäß den Bestimmungen des Burgenländischen 

Wohnbauförderungsgesetzes 2018 - Bgld. WFG 2018, LGBl. Nr. 60/2018 

 
Inhaltsverzeichnis 
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§ 1    Förderziel 
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§ 3    Begriffsbestimmungen 
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§ 7    Einkommen 
§ 8    Einkommensgrenzen 
§ 9    Gesamtsanierungskosten 
§ 10   Energieausweis 
§ 11   Energiekennzahlen 
§ 12   Hocheffiziente alternative Systeme 
§ 13   Förderbare Nutzfläche (Wohnnutzfläche) 
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IV. Förderung von Heimen 
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§ 43    Mietzinsbildung 
§ 44    Sonstige Förderungsbedingungen 
 

XI. Schlussbestimmungen 
 
§ 45    Sonstige Bestimmungen 
§ 46    Duldungs- und Mitwirkungspflichten 
§ 47    Inkrafttreten und Außerkrafttreten 
 
 

I. Allgemeines 

§ 1 
Förderziel 

 
Ziel dieser Richtlinie ist die Sicherung von qualitativ hochwertigem und leistbarem Wohnraum unter Berück-
sichtigung raumordnungspolitischer, klimarelevanter und ökologischer Gesichtspunkte sowie sozialer, wirt-
schaftlicher und ökologischer Nachhaltigkeit. Besonderes Augenmerk soll auf die Erreichung der Klimaschutz-
ziele, Energieeffizienz sowie den schonenden Umgang mit Ressourcen gelegt werden.  

 
§ 2  

Fördergegenstand  
 

(1) Im Rahmen dieser Richtlinie werden vom Land Burgenland nach Maßgabe der im jeweiligen Landeshaus-

halt zur Verfügung stehenden Mittel die Sanierung von Gruppenwohnbauten, Reihenhäusern, Wohnun-

gen und Wohnheimen, deren Baubewilligung im Zeitpunkt des Einlanges des Ansuchens mindestens 20 

Jahre zurückliegt, außer es handelt sich um Maßnahmen, die den Bedürfnissen von Menschen mit Behin-

derung und gebrechlichen Menschen dienen.  

(2) Weiters wird nach dieser Richtlinie der Einbau von Wohneinheiten in bereits bestehende, nicht für Wohn-

zwecke genützte Gebäude gefördert (Revitalisierungsförderung). 

(3) Gefördert werden kann weiters die Schaffung von Wohnraum durch Zu-, Auf-, Um- und Ausbau in Gebäu-

den, die die Voraussetzungen gemäß Abs. 1 erfüllen. 

(4) Die Förderung besteht in der Gewährung eines Darlehens. Die Höhe des Förderungsdarlehens errechnet 

sich aus einer Basisförderung je m² förderbarer Nutzfläche (Wohnnutzfläche), abhängig von der vorgeleg-

ten Energiekennzahl, und kann durch Bonusbeträge (Steigerungsbeträge) erhöht werden. Bonusbeträge 

(Steigerungsbeträge) ohne Zuerkennung einer Basisförderung können nicht gewährt werden, Nachförde-

rungen sind möglich.  

(5) In besonders berücksichtigungswürdigen Fällen, wie z.B. wirtschaftliche Schwierigkeiten, Katastrophenfäl-

len, kann die Burgenländische Landesregierung unter Beachtung der persönlichen Verhältnisse im Sinne 

dieser Richtlinie ein angemessenes Darlehen von maximal 45.000 Euro gewähren, wenn einzelne Voraus-

setzungen für die Zuerkennung einer Förderung nach dieser Richtlinie nicht gegeben sind. Bonusbeträge 

(Steigerungsbeträge) sind jedoch nicht möglich.  

(6) Auf die Gewährung der Fördermittel besteht kein Rechtsanspruch.  

(7) Soweit es Bedarf und zur Verfügung stehende Fördermittel erforderlich machen, wird eine Reihung der 

Förderungsanträge nach dem Datum des Einlangens vorgenommen und kann die Förderungsmaßnahme 

und damit die Möglichkeit der Einreichung von Förderungsanträgen nach dieser Richtlinie vorzeitig been-

det werden.  
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§ 3  
Begriffsbestimmungen 

1. Reihenhäuser: höchstens zweigeschossige, mit Keller dreigeschossige Wohnhäuser mit mindestens drei 

unabhängig voneinander und nur von außen begehbaren Wohnungen, die als Gesamtanlage geplant, 

eingereicht und errichtet werden, wobei die Begründung von Eigentum möglich sein muss; 

2. Gruppenwohnbau: mindestens drei Eigenheime, die als Gesamtanlage geplant, eingereicht und in ge-

kuppelter oder in geschlossener Bauweise auf einem Grundstück errichtet werden; 

3. Wohnhaus: ein Gebäude, dessen Gesamtnutzfläche mindestens zur Hälfte Wohnzwecken dient oder 

nach Abschluss der Sanierungsarbeiten dienen wird und dessen Wohnungen den Voraussetzungen ge-

mäß Z 4 entsprechen; 

4. Wohnung: eine zur ganzjährigen Benützung durch Menschen geeignete, baulich in sich abgeschlossene 

Einheit, die mindestens aus Zimmer, Küche (Kochnische), WC und Bade- oder Duschgelegenheit besteht 

und deren Ausstattung zeitgemäßen Wohnbedürfnissen entspricht. Die Wohnnutzfläche muss zumindest 

35 m² betragen; 

5. Gefördertes Objekt: ein Gebäude oder eine Wohnung, welches oder welche mit Mitteln der Wohnbau-

förderung gefördert wird und zur Abdeckung des ständigen, dringenden Wohnbedarfs der Förderungs-

werberin oder des Förderungswerbers oder der Mieterin (Nutzungsberechtigte) oder des Mieters (Nut-

zungsberechtigten) und ihr oder ihm nahestehender Personen dient und wofür das Förderungsdarlehen 

noch nicht vollständig zurückgezahlt ist oder wofür noch Annuitäten- oder Zinsenzuschüsse geleistet 

werden; 

6. Wohnheim: ein zur Befriedigung des Wohnbedürfnisses betagter oder betreuungs- oder pflegebe-

dürftiger Menschen - auch in Form des betreuten Wohnens - sowie jugendlicher Arbeit-nehmerinnen 

und Arbeitnehmer, Lehrlinge oder Schülerinnen und Schüler und Studentinnen und Studenten bestimm-

tes Heim, das neben den Wohn- und Schlafräumen auch die für die Unterbringung des Personals und die 

Verwaltung erforderlichen Räume, Verkehrsflächen und allenfalls auch gemeinsame Küchen, Speise-, 

Aufenthalts- und zur vorübergehenden Unter-bringung von Heimbewohnerinnen und Heimbewohnern 

bestimmte Kranken- und erforderliche Therapieräume sowie allenfalls gemeinsame sanitäre Anlagen 

enthält; 

7. Betreubares Wohnen: Die maximal förderbare Nutzfläche (Wohnnutzfläche) darf eine festgelegte Größe 

nicht überschreiten. Ab 10 Wohneinheiten ist verpflichtend ein Gemeinschaftsraum (45 m²) einzurichten.  

8. Dienstnehmerwohnung: eine vom Dienstgeber für Dienstnehmerinnen oder Dienstnehmer zur unent-

geltlichen Überlassung oder zur Überlassung in Miete zur Verfügung gestellte Wohnung.  

9. Förderbare Nutzfläche (Wohnnutzfläche): die gesamte Bodenfläche einer Wohnung einschließlich eines 

Wintergartens abzüglich der Wandstärken und der im Verlauf der Wände befindlichen Durchbrechungen 

(Ausnehmungen); Treppen, offene Balkone, Terrassen, Loggien, sowie für berufliche Zwecke spezifisch 

ausgestattete Räume innerhalb einer Wohnung und Keller- und Dachbodenräume, welche nicht für 

Wohnzwecke geeignet sind, sind bei der Berechnung der förderbaren Nutzfläche (Wohnnutzfläche) nicht 

zu berücksichtigen (Ausnahme: bei Heimen); 

10. Sanierungskosten einer Wohnung: der Anteil an den Gesamtsanierungskosten, der nach dem bei der 

Endabrechnung angewendeten Berechnungsschlüssel auf die Wohnung entfällt;  

11. Gesamtsanierungskosten: die Summe jener Beträge, die zur Sanierung des zu fördernden Objektes auf-

gewendet werden; 

12. Förderungswürdige Personen: natürliche Personen gemäß § 13 Bgld. WFG 2018, die sich verpflichten am 

Ort des geförderten Objektes ihren Hauptwohnsitz zu begründen und in deren Allein- oder überwiegen-
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dem Miteigentum sich außer dem geförderten kein weiteres aus Mitteln der Wohnbauförderung eines 

Bundeslandes gefördertes Objekt befindet und die die Förderkriterien der jeweiligen Förderrichtlinien er-

füllen; 

13. Nahestehende Personen: die Ehegattin oder der Ehegatte, die eingetragene Partnerin oder der eingetra-

gene Partner gemäß dem Eingetragene Partnerschaft-Gesetz - EPG, Verwandte in gerader Linie ein-

schließlich der Adoptiv- und Pflegekinder, Verwandte bis zum zweiten Grad der Seitenlinie und Ver-

schwägerte in gerader Linie und eine Person, die mit der Inhaberin (Mieterin) oder dem Inhaber (Mieter) 

des geförderten Objektes in einer in wirtschaftlicher Hinsicht gleich einer Ehe eingerichteten Haushalts-

gemeinschaft lebt (Lebensgefährtin, Lebensgefährte) und deren eigene Adoptiv- und Pflegekinder;  

14. Nutzungsberechtigte: eine natürliche Person, die aufgrund eines Nutzungsvertrages berechtigt ist, eine 

Wohnung oder ein Reihenhaus zur Deckung des dringenden Wohnbedarfs zu nutzen. 

15. Bürgin/Bürge: eine österreichische Staatsbürgerin oder ein österreichischer Staatsbürger, die oder der 

sich verpflichtet, als Bürge und Zahler für den zugesicherten Darlehensbetrag zu haften.  

16. Haushaltseinkommen: Die Summe der Einkommen (gemäß § 7) der Förderungswerberin und des Förde-

rungswerbers und der mit ihr oder ihm im geförderten Objekt im gemeinsamen Haushalt lebenden ei-

genberechtigten Personen, mit Ausnahme der zur Haushaltsführung oder Pflege beschäftigten Arbeit-

nehmer oder Selbständigen. Ausgenommen sind auch Kinder, die zwar über ein eigenes Einkommen ver-

fügen, ihren Lebensmittelpunkt jedoch außerhalb des Haushaltes haben oder in absehbarer Zeit einen 

eigenen Haushalt gründen werden (Nebenwohnsitz).  

17. Mietvertrag: auch der genossenschaftliche Nutzungsvertrag; 

18. Mietwohnung: auch eine aufgrund eines genossenschaftlichen Nutzungsvertrages benützte Wohnung; 

19. Mieterin oder Mieter: auch die oder der aufgrund eines genossenschaftlichen Nutzungsvertrages Nut-

zungsberechtigte; 

20. Mietzins: auch das aufgrund eines genossenschaftlichen Nutzungsvertrages zu entrichtende Nutzungs-

entgelt. 

21. Ausbau: Ausbau ist die Umgestaltung bisher nicht für Wohnzwecke genutzter Flächen in Wohnraum 

(Wohnnutzfläche).  

22. Aufbau: Aufbau ist die Erweiterung eines Objektes um ein ganzes Stockwerk oder die Anhebung des 

Dachstuhls, um Wohnraum (Wohnnutzfläche) zu schaffen.  

23. Zubau: Zubau ist jede Vergrößerung eines Gebäudes in der Höhe, Breite und Länge. Dazu bedarf es je-

denfalls einer Verbindung des bestehenden Gebäudes mit dem Zubau (z.B. durch eine Verbindungstür), 

sodass der Eindruck eines Gesamtbauwerkes (bauliche Einheit) entsteht.  

24. Energieausweis: Für das zu fördernde Objekt ist ein Energieausweis vorzulegen. Der Energieausweis ist 

von qualifizierten und befugten Personen auszustellen und in die Energieausweisdatenbank einzugeben 

und zu registrieren. Die Bestimmungen des § 34a und b der Burgenländischen Bauverordnung 2008 – 

Bgld. BauVO 2008 sind anzuwenden. 

25. Energiekennzahl: Die Energiekennzahl (EKZ) ist der HWBRK bzw. HWBRef, RK gemäß OIB-Richtlinie 6 (Aus-

gabe März 2015). Die Berechnung hat gemäß OIB-Leitfaden „Energietechnisches Verhalten von Gebäu-

den“ zu erfolgen. Der Nachweis der Anforderung an Energiekennzahlen kann wahlweise entweder über 

den Heizwärmebedarf (HWBRef, RK) oder über den Gesamtenergieeffizienz-Faktor (fGEE) geführt werden. 

26. Gesamtenergieeffizienz-Faktor: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor (fGEE) ist ein Maß für die Energieeffi-

zienz des gesamten Gebäudes bezüglich Dämmung, Heiz- und Haustechniksystem.  

27. Ökoindex OI: Der OI-Index bewertet die ökologischen Belastungen von Rohstoffgewinnung bis zur Her-

stellung eines fertigen Produktes. Im Wohnbau werden die wärmetechnische Gebäudehülle und die Zwi-

schendecken ohne hinterlüftete Außenfassade, Dacheindeckung, Feuchtigkeitsisolierung und Fußboden-
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belag bewertet. Dies entspricht der Bilanzgrenze 0 gemäß IBO-Leitfaden zur Berechnung von Ökokenn-

zahlen für Gebäude, Stand März 2016, Version 3.1 samt Ergänzung zu diesem Leitfaden, Stand März 

2014, Version 3.0.  

II. Förderungsvoraussetzungen 

§ 4 
Förderungswerberin, Förderungswerber oder förderungswürdige Personen 

 
(1) Förderungswerberin oder Förderungswerber können gemäß § 13 Bgld. WFG 2018 Gemeinden und nach 

dem Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz (WGG) anerkannte gemeinnützige Bauvereinigungen sein für 

die Sanierung von Wohnungen, Reihenhäusern, Wohnheimen und Dienstnehmerinnen- und Dienstneh-

merwohnungen. 

(2) Förderungswerberin oder Förderungswerber können natürliche Personen gemäß § 13 Abs. 1 Bgld. WFG 

2018 sein für die Sanierung von Gruppenwohnbauten. 

(3) Förderungswerberin oder Förderungswerber können gemäß § 13 Abs. 1 Z 2 Interessengemeinschaften 

sein zur Sanierung von Wohnhäusern und Wohnungen, die im Eigentum stehen. 

(4) Förderungswerberin oder Förderungswerber können andere juristische Personen und Personengesell-

schaften mit dem Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum sein für die Sanierung von Dienstnehmerinnen- 

und Dienstnehmerwohnungen. Handelt es sich dabei um Betriebe müssen diese eine Betriebsvertretung 

nach den Bestimmungen des Arbeitsverfassungsgesetzes eingerichtet haben. 

(5) Förderungswerberin oder Förderungswerber können weiters andere juristische Personen sein, die ge-

meinnützigen (sozialen, karitativen) Zwecken dienen für die Sanierung von Wohnheimen.  

(6) Bei der Gewährung von Gruppenwohnbauten muss die Antragstellerin oder der Antragsteller eine förde-

rungswürdige Person gemäß § 13 Bgld. WFG 2018 sein und die geförderte Wohneinheit zur Deckung des 

ständigen, dringenden Wohnbedarfs benötigen. Das vorgeschriebene Mindesteinkommen muss erreicht 

werden.  

(7) Die Förderungswerberin oder der Förderungswerber (Abs. 6) muss unmittelbar vor Einbringung des An-

suchens um Gewährung einer Förderung mindestens zwei Jahre ununterbrochen und rechtmäßig den 

Hauptwohnsitz in Österreich begründet haben und Einkünfte beziehen, die der Einkommensteuer in Ös-

terreich unterliegen oder aufgrund der Ausübung einer Erwerbstätigkeit Beiträge an die gesetzliche Sozi-

alversicherung in Österreich entrichtet haben und nunmehr Leistungen aus dieser erhalten. Einkünfte auf 

Grundlage anderer landes- oder bundesgesetzlicher Regelungen gelten diesen Einkünften als gleichge-

stellt. 

(8) Der Regelung in Abs. 6 gleichgestellt gilt auch, wenn die Förderungswerberin und / oder der Förde-

rungswerber rechtmäßig seit zumindest fünf Jahren Einkünfte bezogen hat, die der Einkommensteuer in 

Österreich unterliegen. 

(9) Die Förderungswerberin und/oder der Förderungswerber (Abs. 6) muss sich verpflichten im geförderten 

Objekt den Hauptwohnsitz zu begründen. Ebenso ist der Hauptwohnsitz von nahestehenden Personen 

im geförderten Objekt nachzuweisen. Die Begründung des Hauptwohnsitzes hat längstens 6 Monate 

nach Vorliegen der für die Benutzung erforderlichen Voraussetzungen zu erfolgen.  

(10) Die Förderungswerberin und / oder der Förderungswerber (Abs. 6) darf nicht Allein- oder überwiegender 

Miteigentümer eines aus weiteren Bundes- oder Landesmittel geförderten Objekts sein. 

(11) Die Förderungswerberin und / oder der Förderungswerber (Abs. 6) darf nicht Allein- oder überwiegender 

Miteigentümer eines Eigenheimes, Reihenhauses oder einer Wohnung sein, deren Benützungsbewilli-

gung oder Benützungsfreigabe weniger als 20 Jahre zurückliegt. 
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(12) Natürlichen Personen darf eine Förderung nur gewährt werden, wenn sie jedenfalls zum Zeitpunkt der 

Erbringung des Ansuchens förderungswürdige Personen sind. 

(13) Förderungswerberin oder Förderungswerber bei der Sanierung von Wohnungen, Wohnhäusern, Reihen-

häusern und Wohnheimen können die Eigentümerin oder der Eigentümer der Gebäude, die Bauberech-

tigten, die gemäß § 6 Abs. 2 des Mietrechtsgesetzes oder § 14c Abs. 2 WGG bestellten Verwalterinnen 

und Verwalter sowie Mieterinnen und Mieter oder Pächterinnen und Pächter sein.  

§ 5 
Grundsätze für die Gewährung einer Förderung 

 
(1) Förderungen dürfen nur dann zuerkannt werden, wenn folgende Grundsätze eingehalten werden: 

1. Die Finanzierung des Bauvorhabens muss gesichert sein. 

2. Bei der Sanierung von Bauvorhaben (ausgenommen Reihenhäusern) ist auf die besonderen Wohn-

bedürfnisse und Erfordernisse für Menschen mit Behinderung oder gebrechliche Menschen Bedacht 

zu nehmen und müssen bauliche Barrieren innerhalb und außerhalb des Gebäudes vermieden wer-

den. Jedenfalls sind die im Anhang 1 aufgelisteten Maßnahmen zu berücksichtigen. 

3. Wird ein Personenaufzug eingebaut, muss dieser stufenlos erreichbar sein, einen stufenlosen Zugang 

zu allen Geschossen ermöglichen, eine für einen Rollstuhl samt Begleitperson ausreichend bemesse-

ne Kabinengröße aufweisen und aus einer sitzenden Stellung bedient werden können.  

4. Das geförderte Objekt muss nach Vollendung der Sanierungsmaßnahmen von förderungswürdigen 

Personen im Sinne des § 13 Bgld. WFG 2018 verwendet werden, wobei das Mindesteinkommen nicht 

erreicht werden muss. 

5. Die Förderungswerberin oder der Förderungswerber hat Eigenmittel in der Höhe von zumindest 10% 

der Gesamtsanierungskosten aufzubringen. 

6. Nachförderungen aus Gründen der Nutzflächenerweiterung können beantragt werden. 

(2) Für die Zuerkennung einer Revitalierungsförderung ist es erforderlich, dass neben der Erfüllung aller 

technischen Voraussetzungen bei Bauvorhaben 

1. bis zu fünf Wohnungen oder Reihenhäuser zumindest drei, 

2. bis zu sieben Wohnungen oder Reihenhäuser zumindest fünf, 

3. mit mehr als sieben Wohnungen oder Reihenhäusern zumindest drei Viertel  

       der sanierten Wohnungen oder Reihenhäuser Bewerberinnen oder Bewerber vorhanden sind, die als 
förderungswürdige Personen im Sinne des § 13 Bgld. WFG 2018 anzusehen sind.   

(3) Geförderte Objekte – ausgenommen Wohnheime und Wohnungen von Dienstnehmerinnen und Dienst-

nehmern – dürfen nur von förderungswürdigen Personen und ihnen nahestehenden Personen bewohnt 

werden.  

(4) Bei Bauvorhaben von gemeinnützigen Bauvereinigungen im Sinne des § 13 Abs. 1 Z 3 hat die Prüfung der 

Förderungswürdigkeit von Personen durch die Bauvereinigung zu erfolgen. Stichprobenartige Überprü-

fungen werden durch die Burgenländische Landesregierung durchgeführt. 

§ 6 
Voraussetzungen beim Vermieten von geförderten Wohnungen und Reihenhäusern 

 
Geförderte Wohnungen und Reihenhäuser dürfen vermietet werden 
1. An förderungswürdige Personen im Sinne des § 13 Bgld. WFG 2018, wobei ein Mindesteinkommen nicht 

erforderlich ist; 
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2. An Personen, die die österreichische Staatsbürgerschaft nicht besitzen, oder österreichischen Staatsbür-

ginnen oder Staatsbürgern nicht gleichgestellt sind, sofern diese sonst förderungswürdige Personen ge-

mäß Z 1 sind; 

3. Durch gemeinnützige Bauvereinigungen oder Gemeinden an natürliche oder juristische Personen zur 

unentgeltlichen Weitergabe an ihre Dienstnehmerinnen oder Dienstnehmer. Von der Beschränkung der 

Weitergabe von Wohnungen an Dienstnehmerinnen oder Dienstnehmer kann mit Zustimmung des Lan-

des abgesehen werden; 

4. Durch gemeinnützige Bauvereinigungen oder Gemeinden an Körperschaften, Personenvereinigungen 

und Vermögensmassen im Sinne des § 13 Abs. 1 Z 6 Bgld. WFG 2018 zur Weitergabe an Dritte, welche 

förderungswürdige Personen gemäß Z 1 sein müssen; 

5. Mit Zustimmung des Landes an förderungswürdige Personen gemäß Z 1 durch die Wohnungsinhaberin 

oder den Wohnungsinhaber und die Nutzungsberechtigte oder den Nutzungsberechtigten, sofern diese 

oder dieser aus zwingenden beruflichen Gründen vorübergehend bis höchstens drei Jahre abwesend ist. 

Das für die Überlassung der Wohnung zu entrichtende Entgelt darf das im Sinne der Bestimmungen des 

WGG zu bildende Entgelt nicht übersteigen; 

6. In sozial begründeten Fällen (z.B. bei Ehescheidung) an nicht förderungswürdige Personen gemäß Z 1 für 

die Dauer von höchstens 12 Monaten mit vorheriger Zustimmung des Landes. 

7. Das für die Nutzungsberechtige oder den Nutzungsberechtigen gegebenenfalls erforderliche Pflegeper-

sonal ist berechtigt, in der geförderten Wohnung den Nebenwohnsitz zu begründen. Die Bestimmungen 

des § 13 Bgld. WFG 2018 sind nicht anzuwenden.  

§ 7 
Einkommen 

 
(1) Förderungswürdige Personen haben zum Zeitpunkt der Antragstellung folgendes Einkommen nachzuwei-

sen: 

1. bei nicht zur Einkommensteuer veranlagten Personen die Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit 

gemäß § 25 EStG 1988 in Höhe der Bruttobezüge des dem Ansuchen vorangegangenen Kalenderjah-

res, in begründeten Fällen das Durchschnittseinkommen der letzten zwei oder drei Kalenderjahre (lt. 

Lohnzettel), vermindert um die insgesamt einbehaltenen SV-Beiträge, Kammerumlage, Wohnbau-

förderung, um die Werbungskosten, die freiwilligen Beträge, um die Pendlerpauschale gem. § 16 

Abs. 1 Z 6 EStG 1988 (unter Berücksichtigung des Pendlereuros gem. § 33 Abs.5 Z 4 EStG 1988), um 

die sonstigen Bezüge gemäß § 67 Abs. 3, 4 und 6 EStG 1988, um die Freibeträge gemäß §§ 35 und 

105 EStG 1988 sowie um die einbehaltene Lohnsteuer. Die einbehaltene Lohnsteuer vermindert sich 

um einen Erstattungsbetrag aus einer Arbeitnehmerinnen- oder Arbeitnehmerveranlagung; 

2. bei zur Einkommensteuer veranlagten Personen das Einkommen laut Einkommensteuerbescheid des 

letztveranlagten Kalenderjahres, in begründeten Fällen das Durchschnittseinkommen der letzten 

zwei oder drei Kalenderjahre, vermehrt um die steuerfreien Einkünfte und um die abgezogenen Be-

träge nach §§ 10, 18, 24 Abs. 4, 27 Abs. 3, 31 Abs. 3, 34 und 41 Abs. 3 EStG 1988 sowie vermindert 

um die festgesetzte Einkommensteuer. Soweit im Einkommen Einkünfte aus nichtselbstständiger Ar-

beit enthalten sind, sind die Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit um die Bezüge gemäß §§ 67 

und 68 EStG 1988 (laut Lohnzettel), ausgenommen die Bezüge gemäß § 67 Abs. 3, 4 und 6 EStG 1988, 

zu erhöhen. Negativeinkommen und negative Einkünfte aus der steuerschonenden Veranlagung und 

sich daraus ergebende Verlustvorträge werden nicht einkommensmindernd berücksichtigt.  

3. bei pauschalierten Land- und Forstwirtinnen oder Land- und Forstwirten 40 % des zuletzt festgestell-

ten Einheitswertes; 
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4. Weiters zählen zum Einkommen: 

- eine gerichtlich oder vertraglich festgesetzte, in Geld bezogene Unterhaltsleistung; unter gleichen 

Voraussetzungen ist eine solche Unterhaltsleistung beim Zahlungspflichtigen einkommensmin-

dernd zu berücksichtigen. In besonders berücksichtigungswürdigen Fällen kann von einer Heran-

ziehung der Unterhaltsleistung abgesehen werden; 

- Arbeitslosengeld und Notstandshilfe 

- Krankengeld; 

- Wochen- und Kinderbetreuungsgeld; 

- Pensionsleistungen, ausgenommen Waisenpensionen; 

- Einkommen aus anderen Ländern als Österreich; 

- ein angemessener Anteil sonstiger Einnahmen (z.B. Mindestsicherung) 

- Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen; 

- Einkünfte aus Vermietungen von Wohnungen und Eigenheimen; 

(2) Nicht als Einkommen gelten jedenfalls: Einkommen von volljährigen Kindern bis zur Vollendung des 27. 

Lebensjahres, Familienbeihilfen, Kinderabsetzbeträge, Zuwendungen der Familienförderung des Landes, 

Pflegegeld auf Grund des Bundes- oder eines Landespflegegesetzes und Waisenpensionen. Leistungen 

aus dem Grund der Behinderung, Heilungskosten, Schmerzensgeld, Abfertigungen, Jubiläumsgelder, 

einmalige Prämien, Belohnungen. Einkünfte aus Studienbeihilfen, Ferialbeschäftigungen und Einkünfte 

aus Praktika, die im Rahmen der schulischen Ausbildung oder des Studiums absolviert werden, Alimenta-

tions-, oder Unterhaltszahlungen ab der Vollendung des 18. Lebensjahres des Kindes, Lehrlingsentschä-

digungen oder diesen gleichzuhaltenden Einkünften auf Grund einer Ausbildung oder sonstigen regelmä-

ßigen Beschäftigung (auch im Rahmen des Zivil- oder Wehrdienstes), sind dann zu berücksichtigen, wenn 

die Bezieherin oder der Bezieher selbst Förderungswerberin oder Förderungswerber ist. 

(3) Als Haushaltseinkommen gilt die Summe der Einkommen der Förderungswerberin und des Förderungs-

werbers und der mit ihr oder ihm im geförderten Objekt im gemeinsamen Haushalt lebenden eigenbe-

rechtigten Personen, mit Ausnahme der zur Haushaltsführung oder Pflege beschäftigten Arbeitnehmer 

oder Selbständigen. Ausgenommen sind auch Kinder, die zwar über ein eigenes Einkommen verfügen, ih-

ren Lebensmittelpunkt jedoch außerhalb des Haushaltes haben (Nebenwohnsitz) oder in absehbarer Zeit 

einen eigenen Haushalt gründen werden. 

(4) Bei der Prüfung und Ermittlung des maßgebenden Einkommens können weitere Nachweise oder Erklä-

rungen (insbesondere Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, mit Einlaufstempel des Finanzamtes verse-

hene Kopie der Einkommensteuererklärung samt Beilagen, Vorauszahlungsbescheid, Einheitswertbe-

scheid) abverlangt werden und sind von der Förderungswerberin oder dem Förderungswerber beizubrin-

gen. 

 

§ 8 
Einkommensgrenzen 

 
(1) Das höchstzulässige Jahreseinkommen (Haushaltseinkommen) beträgt bei einer Haushaltsgröße von  

einer Person  38.000 Euro 
zwei Personen  65.000 Euro 
drei Personen  66.500 Euro 
vier Personen  68.000 Euro  
fünf Personen und mehr 70.000 Euro 
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(2) Personen, deren Einkommen zum Zeitpunkt des Einbringens des Ansuchens das Mindesteinkommen 

nicht erreicht bzw. Personen, die keine Einkommensnachweise erbringen können, haben, um dennoch in 

den Genuss einer Förderung zu gelangen, zusätzliche Sicherheiten (Bürgschaften) beizubringen. Bürg-

schaften können nur von österreichischen Staatsbürgerinnen und österreichischen Staatsbürgern über-

nommen werden. 

(3) Das erforderliche Mindesteinkommen ist bei der Gewährung von Eigenmittelersatzdarlehen und bei Dar-

lehensübernahmen erforderlich und hat zu betragen bei einer Haushaltsgröße von 

einer Person     870 Euro 

zwei Personen  1.200 Euro 

drei Personen 1.350 Euro 

vier Personen 1.500 Euro 

§ 9 
Gesamtsanierungskosten 

 
Zu den maßgebenden Gesamtsanierungskosten, abhängig von der förderbaren Nutzfläche (Wohnnutzfläche) 
zählen: 
1. die Kosten der Sanierung von Gruppenwohnbauten, Reihenhäusern, Wohnungen und Wohnheimen un-

ter Einbeziehung von Hausbesorgerinnen- oder Hausbesorgerdienstwohnungen, jedoch unter Ausschluss 

von für berufliche Zwecke spezifisch ausgestatteten Räumen,  

2. die Kosten der Sanierung von der gemeinsamen Benützung der Bewohnerinnen und Bewohner dienen-

den Gebäudeteilen und Anlagen, 

3. die Kosten der Sanierung von Einstell- und Abstellplätzen sowie Garagen für Kraftfahrzeuge, sofern sie 

aufgrund behördlicher Vorschreibungen herzustellen sind,  

4. die Kosten der Sanierung von dem Zivilschutz dienenden Anlagen, sofern besondere gesetzliche Vor-

schriften für solche Anlagen bestehen und diesen Vorschriften entsprochen wird, 

5. die Sanierungsnebenkosten (Planungskosten, Anschlussgebühren, Aufschließungskosten innerhalb der 

Baugrundstücke, etc). 

Die Gesamtsanierungskosten beinhalten auch die Umsatzsteuer, soweit sie nicht als Vorsteuer gemäß § 12 
Umsatzsteuergesetz 1994 abgezogen werden kann.  
 

§ 10 
Energieausweis 

 
Bei jeder Sanierung ist ein Energieausweis vor Sanierung (Bestand) und ein Energieausweis auf Basis der be-
antragten Sanierungsmaßnahmen (Planung) zu erstellen. Diese Energieausweise sind nicht erforderlich, wenn 
die geplanten Sanierungsmaßnahmen nicht die thermische Gebäudehülle betreffen oder lediglich geringe 
thermische Sanierungen (z.B. ein Fenster) durchgeführt werden. U-Werte, Materialien und die Bauteilflächen 
des sanierten Bauteils sind in diesem Fall mit den Angeboten und Rechnungen zu belegen.  
 

§ 11 
Energiekennzahlen 

 
(1) Die energiebezogenen Mindestanforderungen (HWBRef, RK bzw. fGEE) gemäß den Bestimmungen der OIB-

Richtlinie 6, Energieeinsparung und Wärmeschutz, Ausgabe März 2015 sind einzuhalten. Der Nachweis 

der Anforderung an Energiekennzahlen kann wahlweise entweder über den Heizwärmebedarf oder über 

den Gesamtenergieeffizienz- Faktor geführt werden. In begründeten Fällen (z.B. historische oder denk-
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malgeschützte Gebäude) kann von der Einhaltung der Anforderung an die Energiekennzahlen Abstand 

genommen werden.  

HWB Ref, RK 21*(1+2,5/lc) 

HWB max, Ref, RK 
in [kWh/m²a] 

47,6 (1) 

HEB RK 

in [kWh/m²a] 
HEB max, WG, RK 

EEB RK 
in [kWh/m²a] 

EEB max, WG, RK 

 

(1) Der HWB max, ref, RK bei Gebäuden mit einer konditionierten Brutto-Grundfläche von nicht mehr als 
100 m² gilt der Höchstwert nicht. 
 

(2) Die Förderung kann nur gewährt werden, wenn nachstehend angeführte wärmetechnische Mindestan-

forderungen erfüllt werden. Bei der Ermittlung der erforderlichen Raumwärme-Energiekennzahl sind die 

einer Heizgradtagzahl von 3.400 (K.d/a) entsprechenden Monatsmitteltemperaturen heranzuziehen. Bei 

der Berechnung der solaren Wärmegewinne die entsprechenden Monatswerte der solaren Energieein-

strahlung. Bezüglich des A/V-Verhältnisses ist zwischen den Werten linear zu interpolieren. In begründe-

ten Fällen (z.B. historische oder denkmalgeschützte Gebäude, Heime gemäß §§ 16, 17) kann von der Ein-

haltung der Anforderung an die Energiekennzahlen Abstand genommen werden. 

 

A/V-Verhältnis HWB Ref, RK 

> 0,8 75 

< 0,2 35 

 
Wird der Nachweis der Einhaltung der Anforderungen für Wohngebäude übe den Gesamtenergie-
effiezienz-Faktor geführt: 
 

HWB Ref, RK 25*(1+2,5/lc) 

fGEE 1,05 

 
§ 12 

Hocheffiziente alternative Systeme 
 

Folgende Heizungs- und Warmwasserbereitungssysteme gelten als hocheffiziente alternative Systeme: 
a) Dezentrale Energieversorgungssysteme auf der Grundlage von Energie aus erneuerbaren Quellen wobei 

Heizungssysteme auf Basis emissionsarmer, biogener Brennstoffe nach Möglichkeit mit Solaranlagen 

(thermisch oder Photovoltaik) zu kombinieren sind; 

b) Fern-/Nahwärme oder Fern-/Nahkälte mit einem Anteil von Energie aus erneuerbaren Quellen von zu-

mindest 80 v.H.; 

c) Fern-/Nahwärme oder Fern-/Nahkälte aus hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen im Sinne der 

Richtlinie 2004/8‘/EG über die Förderung einer am Nutzwärmebedarf orientierten Kraft-Wärme-

Kopplung im Energiebinnenmarkt, ABl. Nr. L 52 vom 21.2.2004 S. 50, sowie sonstige Abwärme, die an-

dernfalls ungenutzt bleibt; 

d) Wärmepumpen, die nach den EU-Umweltzeichenkriterien gemäß Richtlinie 2014/314/EU zertifiziert sind 

(EU Ecolabel) bzw. vollinhaltlich den in dieser Richtlinie festgelegten Mindestanforderungen entspre-
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chen, soweit die Vorlauftemperatur des Wärmeabgabesystems (Wand-/Fußbodenheizung) maximal 40°C 

beträgt wobei Wärmepumpen nach Möglichkeit mit Solaranlagen (thermisch oder Photovoltaik) zu kom-

binieren sind; 

e) Andere Technologien und Energieversorgungssysteme, soweit diese im Vergleich zu den in lit. b, c bzw. d 

angeführten Systemen zu geringeren Treibhausgasemissionen führen. 

 
§ 13 

Förderbare Nutzfläche (Wohnnutzfläche)  
 

(1) Bei der Sanierung von Wohnungen ist die förderbare Nutzfläche (Wohnnutzfläche) bei bis zu einem Vier-

Personen-Haushalt mit 100 m² beschränkt. Für jede weitere Person können zusätzlich bis zu 10 m² Nutz-

fläche gefördert werden. 

(2) Junges Wohnen (Starterwohnungen) dürfen eine förderbare Nutzfläche (Wohnnutzfläche) von max. 55 

m² je Wohneinheit haben. 

(3) Bei der Wohnform betreubares Wohnen hat die förderbare Nutzfläche bei Wohneinheiten für eine Per-

son zwischen 45 m² und 50 m² und bei Wohneinheiten für zwei Personen zwischen 51 m² und 65 m² zu 

betragen. Ab 10 Wohneinheiten ist ein Gemeinschaftsraum im Ausmaß von 45 m² (förderbare Nutzflä-

che) verpflichtend zu errichten.  

 
III. Berechnung der Förderhöhe 

§ 14 
Förderhöhe 

 
(1) Bei der Durchführung von umfassenden energetischen Sanierungsmaßnahmen an förderungswürdigen 

Objekten gemäß § 2 Abs. 1 errechnet sich die Förderhöhe aufgrund eines Fixbetrages je m² förderbarer 

Nutzfläche (Wohnnutzfläche), abhängig von der Unterschreitung der erforderlichen Energiekennzahl ge-

mäß § 11 Abs. 2, wobei die maximale Förderhöhe mit 90% der förderbaren Gesamtsanierungskosten be-

grenzt ist. 

 

Unterschreitung der 
Energiekennzahl 

Förderhöhe je m² 

Basis € 250 

< 15% € 300 

< 30% € 350 

< 50% € 400 

< 70% € 500 

 
(2) Im Rahmen der Revitalisierungsförderung wird die Errichtung von Wohnungen mit einem Basisbetrag 

von 680 Euro je m² förderbarer Nutzfläche gefördert. Wird die gesetzlich vorgeschriebene Energiekenn-

zahl (§ 11 Abs. 2) unterschritten, erhöht sich die Basisförderung. Bei einer Unterschreitung der vorge-

schriebenen Energiekennzahl von zumindest 30% beträgt der Förderungsbetrag 710 Euro je m² förderba-

rer Nutzfläche, bei einer Unterschreitung der Energiekennzahl von zumindest 50% beträgt der Förde-

rungsbetrag 740 Euro je m² förderbarer Nutzfläche.  

(3) Bei Durchführung von energetischen Sanierungen beträgt der förderbare Fixbetrag 200 Euro je m² för-

derbarer Nutzfläche. 
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§ 15 

Bonusbeträge 
 

Zur Sanierung kann eine zusätzliche Förderung in Form von Pauschalbeträgen oder in Form eines prozentmä-
ßigen Bonusbetrages (Steigerungsbetrages) zur Basisförderung gewährt werden. Die Beantragung eines Bo-
nusbetrages ist nur in Zusammenhang mit der Zuerkennung eines Sanierungsdarlehens möglich.  
 
(1) Barrierefreies Bauen 

Werden unabhängig von den in § 5 Abs. 1 Z 2 vorgeschriebenen Maßnahmen weitere barrierefreie Maß-
nahmen gesetzt, kann hierfür ein Bonusbetrag im Ausmaß 25 Euro je m² förderbarer Nutzfläche (Wohn-
nutzfläche) gewährt werden. Der Bonusbetrag kann jedenfalls beantragt werden, wenn der Zugang zur 
Wohneinheit stufenlos und schwellenfrei ist, die Sanitärräume (WC und bodengleiche Dusche oder Bad) 
einen unverbauten Wendekreis von 150 cm Durchmesser aufweisen, wobei folgende Zugeständnisse 
gemacht werden können: 
 Bei einer bodengleichen Dusche darf eine leicht entfernbare Duschtrennwand in den Wendekreis  

ragen; 

 Waschmaschinen werden nicht berücksichtigt, weil sie leicht entfernt werden können; 

 in Nasszellen, die mit einer Dusche und einer Wanne ausgestattet sind, darf auch die Wanne in den 

Wendekreis ragen, wenn sie leicht entfernbar gestaltet ist; 

 eine Trennwand zwischen Nasszelle und WC wird akzeptiert, wenn diese in Leichtbauweise ausge-

führt wird, keine Leitungen enthält, und der Boden auch unterhalb durchgehend verlegt wurde; 

 nach innen öffnende Türen sind zugelassen, wenn sie durch einfaches Wenden des Rahmens nach 

außen öffnend umgestaltet werden können; 

 ein Waschbecken kann unterfahrbar ausgeführt werden; 

 werden Bad und das WC baulich nicht nebeneinander ausgeführt, haben Bad und WC den Wende-

kreis vorzuweisen. Es ist aber zulässig, dass das separate WC den Wendekreis erst nach Entfernen ei-

ner Leichtbauwand vorweist. 

 
(2) Behindertengerechte Maßnahmen 

Wird bei der Errichtung des förderungswürdigen Objektes auf die besonderen Wohnbedürfnisse und Er-
fordernisse von Menschen mit Behinderung oder gebrechliche Menschen Bedacht genommen, kann (un-
abhängig von § 5 Abs. 1 Z 2) für diese Maßnahmen ein Bonusbetrag gewährt werden. Die Höhe des Bo-
nusbetrages beträgt 65 Euro je m² förderbarer Nutzfläche (Wohnnutzfläche). Gefördert werden Treppen-
lifte, der Einbau von Aufzügen oder sonstige erforderliche Maßnahmen, die zum Abbau von Barrieren 
führen und ein behindertengerechtes Wohnen ermöglich. 
Die OIB Richtlinie 4, Ausgabe März 2015 ist entsprechend einzuhalten. 

 
(3) Bonusbetrag für Liftanlage 

Wird ein Personenaufzug eingebaut, kann dieser durch einen festgelegten Bonusbetrag je m² förderbarer 
Nutzfläche (Wohnnutzfläche) gefördert werden, wobei die Höhe des Bonusbetrages von der Anzahl der 
eingebauten Wohnungen (Wohneinheiten) abhängig ist.  Bei bis zu 8 Wohneinheiten beträgt der Bonus-
betrag 20 Euro je m² förderbarer Nutzfläche, bis zu 15 Wohneinheiten 15 Euro je m² förderbarer Nutzflä-
che und ab der Errichtung von 16 Wohneinheiten 13 Euro je m² förderbarer Nutzfläche. 
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IV. Förderung von Heimen 
 

§ 16 
Altenwohn- und Pflegeheime 

 
(1) Wird im Zuge der Revitalisierungsförderung ein Altenwohn- und Pflegeheimen errichtet, ist für die positi-

ve Erledigung des Förderungsansuchens erforderlich, dass das Vorhaben im Einklang mit dem aktuellen 

Stand der Bedarfs- und Entwicklungsplanung für die Pflegevorsorge im Burgenland steht und für mindes-

tens 80% der Heimplätze des Vorhabens eine Tagsatzvereinbarung mit dem Land Burgenland seitens des 

Landes Burgenland in Aussicht gestellt ist. 

(2) Die Förderhöhe errechnet sich gemäß den Bestimmungen des § 14 Abs. 2, Bonusbeträge können ge-

währt werden. 

(3) Zu den förderbaren Nebenflächen zählen Küche, Speisesäle und Gemeinschaftsräume, wobei diese zu 

100% gefördert werden. Räume für Verwaltungspersonal, Arzt- und Pflegezimmer sowie Therapieräume 

werden im Ausmaß von zumindest 50% gefördert. 

(4) Von der Einhaltung der Energiekennzahl gemäß § 11 Abs. 2 wird abgesehen. 

 
§ 17 

Schüler-, Studenten- und Arbeiterwohnheime  
sowie sonstige therapeutische Wohnheime 

 
(1) Die Berechnung der Förderhöhe erfolgt analog §§ 14 Abs. 2 und 15 dieser Richtlinie im Rahmen der Revi-

talisierungsförderung. 

(2) Zu den förderbaren Nebenflächen zählen Allgemeinflächen wie Küche, Speisesäle und Gemeinschafts-

räume. Diese Nebenflächen werden im Ausmaß von 50% gefördert. 

(3) Von der Einhaltung der Energiekennzahl gemäß § 11 Abs. 2 wird abgesehen.  

 
V. Förderbare Sanierungsmaßnahmen  

 
§ 18 

Sanierungsmaßnahmen 
 

(1) Eine Förderung wird insbesondere für folgende Sanierungsmaßnahmen gewährt:  

a) Die Errichtung oder Umgestaltung von der gemeinsamen Benützung der Bewohnerinnen oder Be-

wohner dienenden Räume oder Anlagen, Wasserleitungs-, Stromleitungs-, Gasleitungs- und Sanitär-

anlagen, Zentralheizungsanlagen mit oder ohne Anschluss an Fernwärme, Personenaufzüge sowie 

zentrale Waschküchen; 

b) Erhaltung des Daches (Dachdeckung, Spenglerarbeiten, erforderliche Zimmermannsarbeiten); 

c) Einbau einer Sanitärausstattung (Bad, Toilette, Dusche) sowie der Elektroinstallationen; 

d) Maßnahmen zur Erhöhung des Schall-, Wärme- und Feuchtigkeitsschutzes von Fenstern, Außentü-

ren, Außenwänden, Dächern, Kellerdecken, Decken über Durchfahrten oder oberste Geschossde-

cken; 

e) Maßnahmen zur Verminderung des Energieverlustes, des Energieverbrauches und des Schadstoff-

ausstoßes von Heizungen und von Warmwasseraufbereitungsanlagen, der Einbau von energiespa-

renden Heizungen sowie die Errichtung und Sanierung von Kaminen; 
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f) Maßnahmen zur Erhaltung des Gebäudes, wie z.B. die Instandsetzung der Fassaden, Auswechseln 

von Geschossdecken; 

g) Der Anschluss an Fernwärmeanlagen; 

h) Umweltfreundliche Maßnahmen; 

i) Die Vereinigung, die Trennung oder die Vergrößerung von Wohnraum sowie die Änderung von sons-

tigen nicht für Wohnzwecke genutzte Flächen in Wohnraum; 

j) Die Änderung der Grundrissgestaltung innerhalb einer Wohnung, jedoch nur in Verbindung mit an-

deren geförderten Arbeiten; 

k) Fußböden sowie Bad- und WC-Verfliesung, wenn diese aufgrund der Erneuerung der Sanitärinstalla-

tion bzw. eines wassergeführten Heizungsverteilungssystems erforderlich werden;  

l) Behebung von Wärmebrücken, welche im Energieausweis nicht abgebildet sind (z.B. Dämmung von 

Rollladenkästen, Unterzügen, Lichtkuppeln und sonstige Dachaufbauten, Türen gegen Kalträume, 

Dachboden); 

m) Die Fertigstellung eines nicht geförderten Rohbaues unter Dach; 

n) Maßnahmen, die den besonderen Wohnbedürfnissen von behinderten oder gebrechlichen Men-

schen dienen; 

o) Passive Maßnahmen zur Vermeidung von sommerlicher Überwärmung (außenliegende, bewegliche 

Sonnenschutzeinrichtungen). 

(2) Jedenfalls nicht förderbar sind 

a) Sämtliche Verbauten, Schränke, Kästen, Handtuchhalter, Spiegel, Seifenschalen etc.; 

b) Beleuchtungskörper; 

c) Offene Kamine; 

d) Öl- und Gasheizungssysteme, außer sie sind als behindertengerechte Maßnahme erforderlich; 

e) Tausch einer bestehenden Heizungsanlage auf Elektroheizung; 

f) Festbrennstoffkessel (Allesbrenner); 

g) Investitionskosten für Kühlanlagen die nicht ausschließlich mit erneuerbarer Energie oder mit Fern-

kälte aus Abwärme betrieben werden. 

(3) Gefördert werden nur jene Sanierungsmaßnahmen, die die förderbare Nutzfläche (Wohnnutzfläche) 

betreffen. Sanierungsmaßnahmen im Außenbereich (Zaun, Garten, Garage, etc.) können nicht gefördert 

werden. 

 
§ 19 

Erforderliche Wärmedurchgangskoeffizienten 
 

(1) Für die Förderung von Sanierungen eines Gebäudeteiles sowie der Erneuerungen eines Bauteiles an der 

thermischen Gebäudehülle sind folgende Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Werte) einzuhalten: 

Fenster bei Tausch des ganzen Elements (Rahmen und Glas) 1,20 W/m²K 

Fenster bei Tausch nur des Glases 1,10 W/m²K 

Dämmung Außenwand 0,25 W/m²K  

Dämmung Oberste Geschoßdecke, Dach (Dachdämmung) 0,18 W/m²K 

Kellerdecke, Fußboden gegen Erdreich 0,35 W/m²K 

 
(2) Die in der Tabelle angeführten Maßnahmen werden nur gefördert, wenn der gesamte Bauteil saniert 

wird. Eine Förderung für noch nicht zur Gänze sanierte Bauteile ist nur dann möglich, wenn sichergestellt 
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ist, dass nach Durchführung der Sanierungsarbeiten der gesamte Bauteil den oben angeführten U-

Werten entspricht. 

(3) In begründeten Fällen (historische oder denkmalgeschützte Gebäude) kann von der Einhaltung der U-

Werte Abstand genommen werden. Ein begründeter Fall liegt dann vor, wenn die Einhaltung dieser Min-

destanforderungen an den Wärmeschutz technisch oder funktionell nicht realisierbar ist.  

(4) Die oben angeführten U-Werte werden im Regelfall erreicht, wenn für Außenwände eine Dämmung von 

14 cm, für die oberste Geschoßdecke eine Dämmung von 24 cm und für die unterste Geschoßdecke eine 

Dämmung von 10 cm vorgesehen wird.  

 

§ 20 
Einbau von Heizungssystemen mit fossilen Energieträgern 

 
(1) Gefördert wird der Einsatz hocheffizienter alternativer Systeme bei Sanierung oder Austausch der Hei-

zungsanlagen bzw. des Wärmebereitstellungssystems. 

(2) Abweichend vom Grundsatz des Einsatzes hocheffizienter alternativer Systeme stellt der Austausch alter 

Heizungsanlagen oder Kessel auf Basis fossiler Brennstoffe gegen Erdgas-Brennwertsysteme eine förder-

bare Maßnahme dar, wenn 

a) eine Kombination mit einer Solaranlage zur Warmwasserbereitstellung (thermisch oder Photovolta-

ik) erfolgt, 

b) für Gebäude, die noch nicht thermisch saniert wurden, ein Energieausweis vorgelegt wird, der den 

Anforderungen des Mindestmaßes von Energie aus erneuerbaren Quellen laut OIB Richtlinie 6 Aus-

gabe März 2015 erfüllt, 

c) keine Möglichkeit für einen Anschluss an ein Fernwärmenetz besteht (auf Basis erneuerbarer Energie 

80 v.H.) und 

d) der Einsatz biogener Brennstoffe aus Gründen der Luftreinhaltung oder aufgrund mangelnder Zulie-

ferungs- und/oder Lagerungsmöglichkeiten nicht möglich ist. 

(3) Die Erfüllung der Voraussetzungen gemäß § 9 ist von der Förderungswerberin oder dem Förderungswer-

ber nachzuweisen. Sollte lagebedingt die Errichtung einer Solaranlage nicht möglich oder wirtschaftlich 

nicht zumutbar sein, kann darauf verzichtet werden. 

§ 21 
Umfassende energetische Sanierung   

 
(1) Umfassende energetische Sanierungsmaßnahmen sind zeitlich zusammenhängende Renovierungsarbei-

ten an der Gebäudehülle und/oder den haustechnischen Anlagen eines Gebäudes, soweit zumindest drei 

der folgenden Teile der Gebäudehülle und haustechnischen Gewerke gemeinsam erneuert oder zum 

überwiegenden Teil in Stand gesetzt werden: Fensterflächen, Dach oder oberste Geschoßdecke, Fassa-

denfläche, Kellerdecke, energetisch relevantes Haustechniksystem.  

(2) Als energetisch relevantes Haustechniksystem gelten: Solaranlage zur Warmwasserbereitung, Solaranla-

gen zur Heizungseinbindung, Photovoltaikanlage, Anschluss Fernwärme, Holzvergaserheizung mit Puffer-

speicher, Hackschnitzelheizung, Pelletsheizung, Heizungsanlage mit Biomasse, Wärmepumpenheizung, 

Kontrollierte Wohnraumlüftung. 

(3) Gefördert werden die Sanierungsmaßnahmen nur unter der Voraussetzung, dass in dem zu sanierenden 

Objekt keine Heizungssysteme auf fossiler Basis (Kohle, Heizöl) verwendet werden oder diese im Rahmen 

der Sanierungsmaßnahmen ausgetauscht werden. 
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(4) Die energetischen Mindestanforderungen gemäß § 11 sind einzuhalten. Der Nachweis der Anforderung 

an die Energiekennzahl kann wahlweise entweder über den Heizwärmebedarf oder über den Gesamte-

nergieeffizienz-Faktor geführt werden.  

(5) Werden bei der umfassenden energetischen Sanierung sonstige Verbesserungs- und Erhaltungsarbeiten 

durchgeführt, können diese bis max. 25% der anerkannten Kosten der umfassenden energetischen Sa-

nierung mitgefördert werden. 

 
§ 22 

Energetischen Sanierung (Deltaförderung) 
 

Förderungen im Rahmen der energetischen Sanierung können gewährt werden, 
1. wenn im Rahmen der umfassenden energetischen Sanierung die Zielwerte gemäß § 11 nicht erreicht 

werden und der Heizwärmebedarf des bestehenden Objektes nach Abschluss der durchgeführten 

Sanierungsmaßnahmen um mindestens 40% verbessert wird; 

2. wenn weniger als drei Teile an der Gebäudehülle und/oder am energetisch relevanten Haustechnik-

system hergestellt oder saniert werden und der Heizwärmebedarf des bestehenden Objektes nach 

Abschluss der durchgeführten Sanierungsmaßnahmen um mindestens 40% verbessert wird; 

3. bei Schaffung von Wohnraum durch Zu-, Um-, Aus- oder Aufbau in bestehenden Gebäuden (z.B. in 

das Dachgeschoss, angrenzende Wirtschaftsgebäude, in Garagen, Büro- oder Geschäftsgebäude). 

Der Zubau einer kompletten Wohneinheit ist im Rahmen dieser Richtlinie nicht förderbar. 

4. Bei den Maßnahmen in Ziffer 3 und 4 sind die Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Werte) gemäß § 19 

einzuhalten. 

 
§ 23 

Sanierungskonzept 
 

(1) Werden die maximalen U-Wert-Anforderungen gemäß § 19 nicht eingehalten, ist ein Sanierungskonzept 

vorzulegen, welches etappenweise umzusetzen ist. Bei vollständiger Umsetzung des Sanierungskonzep-

tes sind die Anforderungen des § 11 zu erreichen. 

(2) Ein Sanierungskonzept umfasst alle erforderliche Erhebungen, Pläne, Bestandsaufnahmen und Energie-

ausweis samt Empfehlung von Maßnahmen, welche die Erreichung zumindest der energetischen Anfor-

derungen vorsieht. 

 
VI. Darlehenskonditionen 

 
§ 24 

Grundbücherliche Sicherstellung 
 
(1) Das zugesicherte Förderungsdarlehen ist im Grundbuch erstrangig sicherzustellen. Bei Wohnungseigen-

tum ist das Pfandrecht für den auf die Nutzfläche oder den Nutzwert der Wohnung im Verhältnis entfal-

lenden Teil des Förderungsdarlehens auf den einzelnen Anteil einzuverleiben. 

(2) Sind auf einer Einlagezahl mehrere Objekte errichtet, hat die Sicherstellung des Sanierungsdarlehens 

immer im Rang vor allen diesen Bauabschnitt betreffenden Darlehen zu erfolgen.  
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(3) Ist die sofortige Einverleibung des Pfandrechts nicht sofort möglich oder zweckmäßig, kann vom Land 

eine Treuhanderklärung gemäß den Bestimmungen des § 8 Abs. 2 Bgld. WFG 2018 angenommen wer-

den.  

(4) Die Förderungswerberin oder der Förderungswerber hat im Falle der Gewährung eines Förderungsdarle-

hens ihr oder sein Eigentum an der zu verbauenden Liegenschaft nachzuweisen. Sofern der Nachweis des 

grundbücherlichen Eigentums aus besonderen Gründen nicht sofort erbracht werden kann, kann vom 

Land die Treuhanderklärung einer öffentlichen Notarin oder eines Notars oder einer Rechtsanwältin oder 

eines Rechtsanwalts, dass der Nachweis ehestens erbracht wird, als zwischenzeitiger Nachweis der För-

derungswerberin oder des Förderungswerbers anerkannt werden. 

 
§ 25 

Vorrangeinräumung 
 
(1) Die Zustimmung des Landes zur ausnahmsweisen vorrangigen grundbücherlichen Sicherstellung gemäß § 

24 für ein Wohnrecht, Ausgedinge, Fruchtgenussrecht, Vorkaufsrecht oder Baurecht darf nur dann erteilt 

werden, wenn weiterhin die ausreichende Besicherung des Förderungsdarlehens gewährleistet ist.   

(2) Von der grundsätzlich erforderlichen erstrangigen grundbücherlichen Sicherstellung von Wohnbaudarle-

hen kann bei grundbücherlich sichergestellten Wohnrechten von zumindest 80-jährigen Angehörigen Ab-

stand genommen werden. Bei Vorliegen besonders berücksichtigungswürdiger Gründe (z.B. Demenzer-

krankung) ist unabhängig vom Alter eine nachrangige Sicherstellung möglich. 

 
 

§ 26 
Löschung  

 
Das Land hat die Einwilligung zur Löschung des Pfandrechtes und etwaiger weiterer Eigentumsbeschränkun-
gen (insbesondere eines Belastungs- oder Veräußerungsverbotes) zu erteilen, wenn das Förderungsdarlehen 
zur Gänze zurückbezahlt worden ist. Dies gilt auch in den Fällen einer Teiltilgung für Reihenhäuser und Woh-
nungen, bei denen allfällige Teillöschungen und Vorrangeinräumungen erforderlich sind.  Die Ausstellung 
einer Löschungserklärung vor Darlehenstilgung ist bei Vorliegen einer Treuhanderklärung einer öffentlichen 
Notarin oder eines Notars oder einer Rechtsanwältin oder eines Rechtsanwalts in begründeten Fällen mög-
lich.  

 
 

§ 27 
Tilgungsplan 

 
(1) In den Tilgungsplänen sind die Darlehensbedingungen festzulegen, wobei eine Darlehenslaufzeit von 30 

Jahren, eine halbjährlich dekursive Verzinsung von 0,7% pro Jahr vom 1. bis zum 10. Jahr, von 1,0% vom 

10,5. bis zum 20. Jahr und von 2,0% pro Jahr vom 20,5. bis zum 30. Jahr vorzusehen ist. Die Zinsberech-

nung erfolgt kalendermäßig/360 Tage jeweils vom aushaftenden Darlehenskapital. Die halbjährlich de-

kursiv zu leistenden Annuitätszahlungen betragen für die 1. bis 10. Halbjahresrate 0,8%, für die 11. bis 

20. Halbjahresrate 1,35%, für die 21. bis 40. Halbjahresrate 2,0% und für die 41. bis 60. Halbjahresrate 

des Tilgungszeitraumes 2,9% des Darlehensbetrages, wobei die Annuitätsberechnung jeweils vom Darle-

hensnominale erfolgt. 

(2) Die Aussetzung der Annuität auf bestimmte Zeit ist gemäß § 17 Abs. 3 Bgld. WFG 2018 möglich.  

(3) Die Verzinsung beginnt mit der ersten Auszahlung des Darlehensbetrages oder Darlehensteilbetrages.  
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(4) Die Tilgung beginnt am Monatsersten, welcher der Endzuzählung folgt, erstmalig sechs Monate ab Aus-

zahlung. Teilrückzahlungen sind ab dem der Auszahlung nachfolgenden Monatsersten möglich.  

(5) Bei Nichteinhaltung der in Abs. 4 genannten Tilgungstermine sind die in der Zusicherung festgelegten 

Verzugszinsen zu verrechnen. In begründeten Fällen können auf Antrag der oder des Zahlungspflichtigen 

die Fristen verlängert werden. In besonders berücksichtigungswürdigen Fällen kann für die Zeit der Stun-

dung oder Teilzahlung die Vorschreibung von Verzugszinsen entfallen. 

(6) In besonders begründeten Fällen (z.B. wirtschaftliche, gesundheitliche, familiäre Gründe) können auf 

Antrag Verlängerungen der Darlehenslaufzeit gewährt werden. 

(7) Die Bestimmungen des § 17 Bgld. WFG 2018 sind anzuwenden. 

 
§ 28 

Einhebung Verwaltungskostenbeiträge 
 

Im Rahmen der Förderungsabwicklung können Gebühren und Spesen dem Darlehenskonto angelastet wer-
den (z.B. Portospesen, Mahngebühren, Fälligstellungsgebühren, etc.). Ebenso werden Kosten und Spesen 
anderer Banken, die durch das Verschulden der Förderungswerberin oder des Förderungswerbers verursacht 
werden dem Darlehenskonto angerechnet. 
 
 

VII. Förderungsverfahren 
 

§ 29 
Antragstellung 

 
(1) Ansuchen um Gewährung einer Förderung sind entsprechend des § 5 Abs. 1 Bgld. WFG 2018 beim Amt 

der Burgenländischen Landesregierung, Abteilung 3 – Hauptreferat Wohnbauförderung, einzubringen 

und die aus den Formblättern zu den jeweiligen Förderungsarten ersichtlichen Unterlagen anzuschließen. 

Ansuchen gelten erst dann als eingebracht, wenn jedenfalls alle zur Beurteilung und technischen Über-

prüfung erforderlichen Unterlagen (Abs. 4 und 5) angeschlossen sind. Ansuchen sind auf elektronischem 

Weg direkt beim Amt der Burgenländischen Landesregierung in folgender Form zu übermitteln, pro An-

trag ein Datenträger ohne Unterorder: 

1. Sämtliche Unterlagen auf Datenträger im Format PDF/A-1b 

2. PDF-Dateien entsprechend dem Inhalt bezeichnet (Antrag, Promesse, Baubewilligung, ZEUS-Formblatt 

für Energieausweis, Lageplan, etc.) 

3. Liste Wohnungswerber als Excel-Datei 

4. Erste Seite des Einreichplans mit baubehördlicher Bestätigung separat als PDF 

(2) Ansuchen um Gewährung einer Förderung können bis längstens 12 Monate ab in Rechtskraft erwachse-

nen Baubescheides oder einer Bauanzeige eingebracht werden. 

(3) Wird ein Bauvorhaben in mehreren Bauabschnitten saniert, ist das Ansuchen um Gewährung einer För-

derung für den entsprechenden Bauabschnitt mit Genehmigung der Landesregierung innerhalb von 24 

Monaten ab in Rechtskraft erwachsenen Baubescheides oder einer Bauanzeige einzubringen. 

(4) Dem Förderansuchen sind alle zur Beurteilung des Förderantrages erforderlichen Unterlagen und Form-

blätter anzuschließen, insbesondere  

- Baubewilligung, Baufreigabe 

- baubehördlich bewilligter Bauplan und Baubeschreibung 

- Nutzflächenaufstellung 

- Kostenzusammenstellung laut ÖNORM B 1801-1 



Landesamtsblatt für das Burgenland 49. Stück - ausgegeben am 14. Dezember 2018 

1442 
 

- „ZEUS“-Formblatt für Energieausweis 

- Kostenvoranschlag oder saldierte Rechnung bei Beantragung von Bonusbeträgen  

(5) Ein nach baurechtlichen Vorschriften erstellter Energieausweis ist in elektronischer Form vollständig in 

die online – Datenbank ZEUS Burgenland (www.bgld.energieausweise.net) für Energieausweise zu über-

mitteln und im Förderantrag die ZEUS-Projektnummer bekannt zu geben. Die Energieausweise werden 

stichprobenartig überprüft. Mögliche Beanstandungen sind zu berichtigen.  

§ 30 
Förderabwicklung / Förderprüfung 

 
(1) Die Förderanträge samt Beilagen werden auf Vollständigkeit, Schlüssigkeit und Förderungswürdigkeit 

gemäß den Bestimmungen des Bgld. WFG 2018 und dieser Richtlinie überprüft. 

(2) Werden vom Amt der Burgenländischen Landesregierung zusätzliche oder fehlende Unterlagen angefor-

dert und diese nicht binnen der angegebenen Frist (längstens jedoch innerhalb von 6 Monaten ab Einrei-

chung) nachgereicht, gilt der Förderungsantrag als zurückgezogen, sofern die Verzögerung im alleinigen 

Einflussbereich der Förderungswerberin oder des Förderungswerbers liegt. 

(3) Der Förderantrag kann von der Förderungswerberin und/oder dem Förderungswerber schriftlich zurück-

gezogen werden. 

(4) Im Falle der Nichtgenehmigung des Förderungsdarlehens wird der Förderungswerberin und/oder dem 

Förderungswerber eine kurze begründete schriftliche Abweisung des Ansuchens übermittelt. 

(5) Werden von der Förderungswerberin und/oder dem Förderungswerber bei der Antragstellung unrichtige 

Angaben gemacht, wird das Förderansuchen abgewiesen. 

 
§ 31 

Zusicherung und Schuldschein 
 

(1) Im Falle der Erledigung im Sinne des Ansuchens ist der Förderungswerberin oder dem Förderungswerber 

eine schriftliche Zusicherung gemäß § 5 Abs. 2 des Burgenländischen Wohnbauförderungsgesetzes 2018 

sowie ein Schuldschein (Darlehensvertrag) auszustellen. In der Zusicherung und im Schuldschein (Darle-

hensvertrag) können Bedingungen und Auflagen vorgesehen werden, die der Sicherung und Einhaltung 

der Bestimmungen dieser Richtlinie und des diesem zugrundeliegenden Förderungszweckes dienen.  

(2) Der in der Zusicherung genannte Darlehensbetrag ist ein vorläufiger Maximalbetrag. Die Festlegung der 

endgültigen Förderungshöhe erfolgt auf Basis der Förderungsvoraussetzungen (z.B. tatsächliche Bauaus-

führung). 

(3) Die Zusicherung hat insbesondere zu enthalten: 

1. Finanzierungsplan; 

2. Fertigstellungstermin des Bauvorhabens 

3. Zinsen, Darlehenslaufzeit und Darlehenskonditionen gemäß § 27 

4. In der Zusicherung sind des weiteren Bedingungen und Auflagen hinsichtlich der vorübergehen-

den Einstellung der Förderungszahlungen festzulegen, wenn die Förderungswerberin oder der 

Förderungswerber ihre bzw. seine in der Zusicherung und im Darlehensvertrag vereinbarten 

Verpflichtungen nicht erfüllt oder einhält. 
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§ 32 
Auszahlungsmodalitäten 

 
(1) Das in einem Gesamtbetrag zugesicherte Förderungsdarlehen wird in Teilbeträgen an die Förderungs-

werberin oder den Förderungswerber ausbezahlt. Die Anweisung erfolgt erst nach Vorliegen des Original 

Schuldscheines und des Gerichtsbeschlusses über die grundbücherliche Sicherstellung (§ 24) des Förde-

rungsdarlehens. 

(2) Die Auszahlung der einzelnen Teilbeträge des bewilligten Förderungsdarlehens kann davon abhängig 

gemacht werden, dass das durchgeführte Sanierungsvorhaben an Ort und Stelle von einer oder einem 

Prüforgan (§ 46) überprüft und die Übereinstimmung der Ausführung mit den genehmigten Unterlagen 

festgestellt wird. 

(3) Die Auszahlung des zugesicherten Förderungsbetrages erfolgt   

a) 30 % bei Vorliegen des Nachweises über die grundbücherliche Sicherstellung des zugesicherten Darle-

hensbetrages, 

b) 55 % bei Fertigstellung der Sanierungsmaßnahmen (Erfüllung aller behördlichen Voraussetzungen für 

die Benützung aufgrund der Bestimmungen des Bgld. Baugesetzes) und 

c)  15 % bei Vorlage der Endabrechnung - als Haftrücklass.  

§ 33 
Endabrechnung 

 
(1) Nach Abschluss der Sanierungsmaßnahmen ist ohne Verzug, längstens jedoch innerhalb von zwei Jahren 

ab Fertigstellung der Sanierungsmaßnahmen die Endabrechnung der Burgenländischen Landesregierung 

zur Prüfung vorzulegen, widrigenfalls die Gesamtbaukosten durch einen Ziviltechniker einschlägiger 

Fachrichtung auf Kosten der Förderungswerberin oder des Förderungswerbers ermittelt und der Endab-

rechnung zugrunde gelegt werden können. Die Endabrechnung hat die auf die einzelnen Wohneinheiten 

entfallenden Baukosten sowie deren Berechnung zu enthalten. 

(2) Die Endabrechnung der auf die einzelnen Wohneinheiten entfallenden Baukosten ist wie folgt durchzu-

führen: 

1. Zunächst sind die Gesamtsanierungskosten für alle Nutzflächen des Förderungsobjektes festzu-

stellen; 

2. Von diesem Betrag sind die Gesamtsanierungskosten für die im Förderungsobjekt gelegenen 

nicht geförderten Flächen (z.B. Geschäftslokale, nicht geförderte Wohnungen, Abstellanlagen für 

Kraftfahrzeuge) abzuziehen 

3. Der Restbetrag ist sodann auf die Wohnungen im Verhältnis ihrer förderbaren Nutzfläche aufzu-

teilen.  

(3) Die Endabrechnung hat jedenfalls zu enthalten: 

1. Endabrechnung inklusive detaillierter Aufstellung 

2. Chronologische und sortierte Baukontoübersicht des geförderten Objektes 

3. Vorausschauende Baukontoübersicht 

4. Aufstellung der Wohnungsbeschaffungskosten 

5. Interne Überweisung der Grund- und Bauvorbereitungskosten 

6. Begründung von eventuell entstandenen Mehrkosten nach der Endabrechnung gegenüber den ange-

gebenen Gesamtsanierungskosten bei Antragstellung 
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(4) Da die Gesamtsanierungskosten einen wesentlichen Bestandteil der gesamten Wohnungsbeschaffungs-

kosten darstellen, ist eine detaillierte Aufstellung der Gesamtsanierungskosten samt Nebenkosten vorzu-

legen. 

(5) Bei einer Abänderung der errichteten Wohnnutzfläche gegenüber der Antragstellung von Plus/Minus 3% 

der geförderten Nutzfläche ist ein Bestandsplan (nach Errichtung des Objektes) und eine detaillierte To-

pographie vorzulegen. 

(6) Die Burgenländische Landesregierung kann die bedungene Bauausführung, die bestimmungsgemäße 

Verwendung und ordnungsgemäße Erhaltung von geförderten Objekten auf die gesamte Dauer der För-

derung durch stichprobenweise Überprüfungen überwachen. Im Falle einer Überprüfung hat die Förde-

rungswerberin oder der Förderungswerber den Organen des Landes Burgenland oder den vom Land Bur-

genland Beauftragten zu diesem Zweck den Zutritt in das geförderte Objekt und die Einsichtnahme in 

sämtliche, den Bau betreffende Unterlagen zu ermöglichen. 

 

VIII. Übernahme von Förderungsdarlehen 
 

§ 34 
Übertragung in das Eigentum 

 
(1) Eine Bauvereinigung kann die geförderten Wohnungen und Reihenhäuser nachträglich in das Eigentum 

(Wohnungseigentum) übertragen, wenn die Baulichkeit vor mehr als zehn Jahren erstmals bezogen wor-

den ist und die Käuferin oder der Käufer alle Verpflichtungen der Bauvereinigung, wie insbesondere von 

zur Finanzierung der Herstellung der Baulichkeit oder deren Erhaltung und Verbesserung gewährten Dar-

lehen anteilsmäßig übernimmt. Die diesbezüglichen Bestimmungen des WGG und die darauf basieren-

den Verordnungen sind einzuhalten.  

(2) Die Übernahme von laufenden Förderungsdarlehen durch natürliche Personen zum aushaftenden Betrag 

ist mit Zustimmung des Landes möglich, wenn die Nutzungsberechtigte und der Nutzungsberechtige das 

erforderliche Mindesteinkommen gemäß § 8 Abs. 3 dieser Richtlinie erfüllen. 

(3) Der Hauptwohnsitz im geförderten Objekt ist innerhalb von sechs Monaten ab Zustimmung zur Eigen-

tumsübertragung von den Übernehmenden und diesen nahestehenden Personen zu begründen. 

 
 

§ 35 
Übernahme durch Schenkung oder Kauf 

 
Die Übernahme von laufenden Förderungsdarlehen von natürlichen Personen zum aushaftenden Betrag ist 
gemäß § 7 Bgld. WFG 2018 mit Zustimmung des Landes möglich. Unter nachstehenden Bedingungen kann 
natürlichen Personen im Zuge einer Schenkung oder beim Kauf eines geförderten Eigentumsobjektes die 
Zustimmung ein Wohnbauförderungsdarlehen zu übernehmen erteilt werden: 
1. In die Bestimmungen der Zusicherung und des Darlehensvertrages ist im Falle einer Darlehensübernah-

me vollinhaltlich einzutreten. 

2. Alle für die Prüfung der Förderwürdigkeit erforderlichen Unterlagen (z.B. Einkommensnachweise, Nach-

weis über den dringenden Wohnbedarf, etc.) sind der Förderstelle in einer angemessenen Frist vorzule-

gen.  

3. Allenfalls bestehende Zahlungsrückstände müssen vor Vertragsdurchführung beglichen sein.  
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4. Die Förderwürdigkeit der zu Übernehmenden muss gegeben sein. Die vorgeschriebenen Einkommens-

grenzen dürfen nicht über- oder unterschritten werden und es muss der dringende Wohnbedarf gegeben 

sein. Die Bestimmungen der §§ 4 und 8 sind anzuwenden. 

5. Ist bei Schenkungsverträgen zwischen nahestehenden Personen ein Wohnrecht der bisherigen Förde-

rungswerbenden grundbücherlich intabuliert, kann auf eine Überprüfung der Förderwürdigkeit bis zum 

Erlöschen des Wohnrechtes verzichtet werden. Die neuen Eigentümer haben jedoch gegenüber dem 

Land eine Verpflichtungserklärung abzugeben.  

6. Auch wenn in den Schenkungsverträgen keine Schuldübernahme vereinbart ist, hat die grundbücherliche 

Übernehmerin und der grundbücherliche Übernehmer jedenfalls eine notariell beglaubigte Schuldbei-

trittserklärung zum Förderungsdarlehen abzugeben. 

7. Bei Darlehensübernahmen bei einer Ehescheidung (§ 98 EheG) verbleibt die oder der die Ehewohnung 

verlassende Partnerin oder Partner zumindest Ausfallsbürgin oder Ausfallsbürge, sofern nicht einer gänz-

lichen Haftungsentlassung seitens des Landes zugestimmt wird.  

8. Der Hauptwohnsitz im geförderten Objekt ist innerhalb von sechs Monaten ab Zustimmung von den 

Übernehmenden und diesen nahestehenden Personen zu begründen. 

 
 

§ 36 
Übernahme durch Erbschaft 

 
(1) Im Falle einer Rechtsnachfolge aufgrund eines Todesfalles ist eine Übernahme des Förderungsdarlehens 

gemäß den Bestimmungen des § 7 Bgld. WFG 2018 möglich. § 35 Zif 1 – 4 sind sinngemäß anzuwenden. 

(2) Personen, die im Zuge von Verlassenschaftsverfahren Eigentümer von geförderten Objekten werden 

(und bisher nicht in den Darlehensverträgen aufgeschienen sind), wird eine Frist von zwei Jahren ab Vor-

lage eines rechtskräftig vollstreckbaren Einantwortungsbeschlusses eingeräumt, um entweder bei Vorlie-

gen der Voraussetzungen das Darlehen zu übernehmen, oder das geförderte Objekt an eine begünstigte 

Person zu verkaufen oder das laufende Wohnbaudarlehen zu tilgen, unabhängig davon ob für diese Per-

sonen ein laufendes Wohnbaudarlehen besteht.  

(3) Während dieser Frist haben die Darlehensrückzahlungen vertragsgemäß zu erfolgen, dürfen mit dem 

geförderten Objekt keine Gewinne erzielt werden und darf das geförderte Objekt nicht vermietet wer-

den. Werden diese Auflagen nicht eingehalten oder nach Ablauf der Frist das geförderte Objekt nicht 

verkauft oder das Wohnbaudarlehen nicht getilgt wird, wird das Darlehen gekündigt. 

(4) Bei Übernahme des Wohnbaudarlehens sind innerhalb von sechs Monaten ab Abschluss des Verlassen-

schaftsverfahrens oder ab Vorliegen einer rechtskräftig vollstreckbaren Einantwortungsurkunde von den 

Erben und den mit ihnen im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen alle Unterlagen vorzulegen, die 

für die Beurteilung der Förderwürdigkeit erforderlich sind.  

(5) Die aufgrund der Erbantrittserklärung grundbücherliche Eigentümerin oder der grundbücherliche Eigen-

tümer des geförderten Objektes hat eine notariell beglaubigte Schuldbeitrittserklärung zum Förderungs-

darlehen zu übermitteln. 

(6) Sind laut Einantwortungsbeschluss mehrere Personen erbberechtigt, jedoch nur ein Erbe übernimmt das 

Wohnbauförderungsdarlehen, ist ein Schuldbeitritt der restlichen Erben (Liegenschaftseigentümer) nicht 

erforderlich.  

(7) Der Hauptwohnsitz im geförderten Objekt ist innerhalb von sechs Monaten ab Zustimmung zur Darle-

hensübernahme von den Übernehmenden und ihnen nahestehenden Personen zu begründen. 
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§ 37 
Entlassung aus der Haftung von Wohnbaudarlehen 

 
(1) Haftungsentlassungen im Zuge von Darlehensübernahmen durch Schenkung oder Kauf sind möglich. Im 

Falle der Zustimmung des Landes zur Übernahme von laufenden Förderungsdarlehen treten die Über-

nehmenden zur Gänze in den laufenden Förderungsvertrag ein und übernehmen diesen mit allen Rech-

ten und Pflichten. Die bisherigen Förderungswerbenden gelten als von der Haftung zur Gänze entlassen.  

(2) Wenn im Zuge einer Scheidung nach § 98 EheG der in der Haftung verbleibende Förderungswerbende 

weiterhin im geförderten Objekt den Hauptwohnsitz begründet hat kann die Ausfallsbürgin oder der Aus-

fallsbürge aus der Haftung entlassen werden. Voraussetzung dafür ist, dass der aus der Haftung zu Ent-

lassende nicht mehr Eigentümer des geförderten Objektes ist. Weiters dürfen keine Zahlungsrückstände 

bestehen.  

(3) Eine Haftungsentlassung kann frühestens zwei Jahre nach Vorliegen des Scheidungsbeschlusses bean-

tragt werden.  

(4) Bei einer Scheidung nach § 55a EheG ist eine Haftungsentlassung nur dann möglich, wenn eine Vereinba-

rung hinsichtlich der Kreditverbindlichkeiten im Zuge des Aufteilungsverfahrens geschlossen und der 

Ausspruch nach § 98 EheG beantragt wurde. 

(5) Bei Auflösung der Lebensgemeinschaft und der eingetragenen Partnerschaft sind die Bestimmungen des 

Abs. 2 sinngemäß anzuwenden. 

(6) Eine sofortige Haftungsentlassung ist nur durch Beibringen eines Bürgen möglich. 

IX. Kündigungsbestimmungen 
 

§ 38 
Kündigung 

 

(1) Im Darlehensvertrag sind die Bedingungen und Auflagen festzulegen. Unter Einhaltung einer Kündigungs-

frist von mindestens sechs Monaten wird das zugesicherte Förderungsdarlehen gemäß § 6 Bgld. WFG 

2018 gekündigt, wenn die Darlehensschuldnerin oder der Darlehensschuldner nach schriftlicher Mah-

nung trotz Gewährung einer angemessenen Frist 

1. ohne Vorliegen wichtiger Gründe seinen Zahlungsverpflichtungen aus den Verträgen über das För-

derungsdarlehen oder über sonstige zur Finanzierung des Bauvorhabens aufgenommenen Darle-

hen nicht nachkommt, oder 

2. ihre oder seine Verpflichtungen oder Bedingungen (Auflagen) der Zusicherung oder des Schuld-

scheines (Darlehensvertrages) nicht erfüllt, oder 

3. die Erhaltung des geförderten Wohnraumes unterlässt, oder  

4. ohne Zustimmung des Landes den geförderten Wohnraum zur Gänze oder zum Teil in Räume ande-

rer Art umwandelt, sonst widmungswidrig verwendet, vereinigt oder trennt, am geförderten 

Wohnraum erhebliche wertmindernde Änderungen vornimmt oder zulässt, oder 

5. bei Einverleibung eines Veräußerungsverbotes zugunsten des Landes das Eigentum am geförderten 

Objekt ohne Zustimmung des Landes durch ein Rechtsgeschäft unter Lebenden überträgt, oder 

6. die zur Benützung durch die Eigentümerin oder den Eigentümer bestimmte Wohnung weder von 

dieser oder diesem, noch von ihr oder ihm nahestehenden Personen zur Deckung des ständigen, 

dringenden Wohnbedarfes verwendet wird, es sei denn, die Wohnungsinhaberin oder Wohnungs-
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inhaber ist wegen Krankheit, zu Kur- oder Unterrichtszwecken oder aus zwingenden beruflichen 

Gründen vorübergehend abwesend, oder 

7. eine geförderte Wohnung ohne Zustimmung des Landes an eine nicht förderungswürdige Person 

weitergibt oder weitervermietet, oder 

8. die Begründung des Hauptwohnsitzes im geförderten Objekt nicht nachweist. Ebenso ist der 

Hauptwohnsitz von nahestehenden Person zu begründen, oder 

9. die Ehepartnerin oder der Ehepartner, die eingetragene Partnerin oder der eingetragene Partner 

gemäß EPG oder die Lebensgefährtin oder der Lebensgefährte den geforderten Schuldbeitritt nicht 

vorlegt, oder 

10. mehrere geförderte Objekte besitzt, oder 

11. ein gefördertes Eigentumsobjekt zur Gänze oder zum Teil vermietet, oder 

12. nicht innerhalb von sechs Monaten nach Vorliegen aller gesetzlichen und vertraglichen Vorausset-

zungen die zur Einverleibung des Eigentums erforderlichen Anträge stellt und die hiefür notwendi-

gen Urkunden errichtet, oder 

13. bei Rechtsnachfolge die für die Prüfung der Möglichkeit der Darlehensübernahme erforderlichen 

Unterlagen nicht vorlegt, oder 

14. den geförderten Wohnraum nicht innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss der Sanierungsar-

beiten oder nach Räumung durch die Vorbenützerin oder den Vorbenützer in Benützung genom-

men hat. Bei Vorliegen wichtiger Gründe ist eine Erstreckung der Frist möglich. 

(2) Bei einem gekündigten Darlehen kann der noch aushaftende Darlehensbetrag über gesonderten Antrag 

und nach Maßgabe einer abzuschließenden Ratenzahlungsvereinbarung zurückgezahlt werden: 

1. In bis zu 15 Halbjahresraten oder 90 Monatsraten aufgrund darzulegender wirtschaftlicher Notlage 

oder 

2. für einen darüberhinausgehenden Zeitraum, wenn überdies gesundheitliche, soziale oder familiäre 

Gründe geltend gemacht werden. 

(3) Eine Kündigung des Darlehens kann im Todesfall der Förderungswerberin oder des Förderungswerbers 

aufgrund des Ansuchens der Erbinnen oder Erben in sozialen Härtefällen unterbleiben, sofern mit dem 

frei werdenden Objekt kein Gewinn erzielt wird oder dieses von einer nahen stehenden Person weiterhin 

benutzt wird. 

 

§ 39 

Fälligstellung 

 

(1) Das Förderungsdarlehen kann ohne vorangegangene Kündigung sofort fällig gestellt und rückgefordert 

werden, wenn 

1. hinsichtlich der verpfändeten Liegenschaft oder eines Teiles der Liegenschaft die Zwangsverwaltung 

oder die Zwangsversteigerung bewilligt wird, oder 

2. über das Vermögen der Darlehensschuldnerin oder des Darlehensschuldners der Konkurs oder das 

Ausgleichsverfahren eröffnet wird oder die Darlehensschuldnerin oder der Darlehensschuldner die 

Zahlung einstellt und schutzwürdige Interessen von Wohnungsinhaberinnen bzw. Wohnungsinha-

bern oder künftigen Wohnungsinhaberinnen bzw. Wohnungsinhabern durch die Fälligstellung nicht 

gefährdet werden. 
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(2) Förderungsdarlehen und Zuschüsse sind sofort fällig zu stellen und zurückzufordern, wenn die Förderung 

aufgrund unrichtiger Angaben erwirkt oder sonst wie erschlichen wurde. 

 
§ 40 

Widerruf 
 

Vor Zuzählung des Darlehensbetrages kann die Zusicherung widerrufen werden, wenn die Förderungswerbe-
rin oder der Förderungswerber nicht alle für die Auszahlung vorgesehenen Bedingungen erfüllt. 
 

X. Weitere Darlehensbedingungen 
 

§ 41 
Nachweis über die Fertigstellung 

 
(1) Das Bauvorhaben ist innerhalb von drei Jahren ab Darlehenszusicherung fertig zu stellen. Eine Über-

schreitung der Frist ist nur auf Antrag in begründeten Ausnahmefällen möglich.  

(2) Die Fertigstellung der Sanierungsmaßnahmen ist gemäß den Bestimmungen des Bgld. Baugesetzes nach-

zuweisen. 

 
§ 42 

Eigentumsbeschränkungen 
 

(1) Im Falle der Vergabe von Wohnungen im Wohnungseigentum ist die Anmerkung der vorbehaltenden 

Verpfändung gemäß § 40 Abs. 2 Wohnungseigentumsgesetz 2002 – WEG 2002 durch Vorlage eines ent-

sprechenden Grundbuchsauszuges (Grundbuchsabschrift) nachzuweisen. 

(2) Wurde eine Förderung zugesichert und grundbücherlich sichergestellt, so ist auf der Liegenschaft ein 

Veräußerungsverbot zugunsten des Landes einzuverleiben.  

(3) Ist das Veräußerungsverbot einverleibt, kann das Eigentum (Baurecht) an der Liegenschaft durch Rechts-

geschäfte unter Lebenden nur mit schriftlicher Zustimmung des Landes übertragen werden.  

§ 43 
Mietzinsbildung 

 
(1) Der Mietzins oder das Nutzungsentgelt für geförderte Wohnungen darf höchstens die Höhe der Berech-

nung nach den Bestimmungen des WGG erreichen. 

(2) Bei der Sonderwohnform Junges Wohnen darf die Nettomiete (ohne Betriebskosten und Mehrwertsteu-

er) fünf Euro je m² förderbarer Nutzfläche, angepasst an den Verbraucherpreisindex, nicht übersteigen. 

Diese Wohnungen sind reine Mietwohnungen, eine Übernahme ins Eigentum ist nicht möglich. 

  
§ 44 

Sonstige Förderungsbedingungen 
 

(1) Die Förderwerberin oder der Förderwerber ist verpflichtet, alle Ereignisse, die eine Abänderung gegen-

über dem Förderungsantrag oder den vereinbarten Auflagen oder Bedingungen oder eine Rückforderung 

des Förderungsbetrages erfordern würden, dem Amt der Burgenländischen Landesregierung unverzüg-

lich bekannt zu geben.  
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(2) Die Fertigstellung des Bauvorhabens ist unverzüglich, längstens jedoch nach 8 Wochen der Förderstelle 

mit allen dafür erforderlichen Unterlagen bekannt zu geben. 

(3) Über den Anspruch aus der Förderungszusicherung kann weder durch Abtretung, Anweisung oder Ver-

pfändung noch auf irgendeine Weise unter Lebenden verfügt werden. Dieser Anspruch kann auch nicht 

von Dritten in Exekution gezogen werden. 

(4) Wird ein Antrag von getrennt lebenden Personen eingebracht und eine Scheidung ist nicht beabsichtigt, 

so ist jedenfalls der Nachweis über die getrennten Wohnsitze sowie eine Erklärung (Formblatt), die von 

beiden Ehepartnern unterzeichnet ist, vorzulegen. 

(5) Ist eine Scheidung beabsichtigt, ist vorerst der Nachweis über die eingereichte Scheidung vorzulegen. Bei 

Vorliegen der Scheidungsurkunde (Scheidungsurteil) ist dieses der Förderstelle unverzüglich zu übermit-

teln. 

(6) Wird im Zuge einer Überprüfung festgestellt, dass ein Ehepartner nach Zusicherung des Förderungsdar-

lehens den Hauptwohnsitz im geförderten Objekt begründet hat und die Trennung somit aufgehoben ist 

(s. Abs. 3), hat dieser dem aufrechten Darlehensvertrag durch rechtsverbindliche Erklärung beizutreten, 

ansonsten das Darlehen gekündigt wird.   

(7) Ändern sich die im geförderten Objekt lebenden Personen oder die Anzahl der Personen im Vergleich zur 

Antragstellung (z.B. durch Heirat) haben diese jedenfalls den Hauptwohnsitz im geförderten Objekt zu 

begründen. Die Ehepartnerin oder der Ehepartner, die eingetragene Partnerin oder der eingetragene 

Partner gemäß EPG sowie die Lebensgefährten oder der Lebensgefährte haben dem aufrechten Darle-

hensvertrag durch rechtsverbindliche Erklärung beizutreten, wenn eine Eigentumsübertragung erfolgt. 

 
Schlussbestimmungen 

 
§ 45 

Sonstige Bestimmungen 
 

(1) Das Land Burgenland als Förderungsgeber ist gemäß dem Bgld. WFG 2018 ermächtigt, alle im Förde-

rungsantrag enthaltenen sowie die bei der Abwicklung und Kontrolle der Förderung sowie bei allfälligen 

Rückforderungen anfallenden, die Förderungswerbenden betreffenden personenbezogenen Daten zu 

verarbeiten. 

(2) Das Land Burgenland als Förderungsgeber ist weiters befugt, Daten gemäß § 10 Abs. 1 Bgld. WFG 2018 

im notwendigen Ausmaß zur Erfüllung von Berichtspflichten, für Kontrollzwecke oder zur statistischen 

Auswertung an Dritte, die zur Verschwiegenheit verpflichtet sind, zu übermitteln. 

(3) Das Land Burgenland als Förderungsgeber ist befugt, im Rahmen der Förderungsabwicklung die ermittel-

ten Daten an die Transparenzdatenbank im Sinne des Transparenzdatenbankgesetzes 2012 – TDBG 2012 

zu übermitteln und Daten, wenn sie zur Gewährung, Einstellung oder Rückforderung des Darlehensbe-

trages erforderlich sind, aus der Transparenzdatenbank abzufragen. 

§ 46 
Duldungs- und Mitwirkungspflichten 

 
(1) Den Organen des Amtes der Landesregierung, im folgenden Prüforgane genannt, ist das Betreten des 

Grundstückes, auf dem sich das geförderte Objekt befindet, zu gestatten. 

(2) Die Prüforgane sind ermächtigt in Unterlagen, die für die Prüfung des zu fördernden Objektes als not-

wendig erachtet werden, Einsicht zu nehmen. 
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(3) Die Prüforgane können die zeitweilige Überlassung von Aufzeichnungen und Unterlagen verlangen und 

haben in diesem Fall deren Aushändigung der begünstigten Person(en) zu bestätigen. 

(4) Bei der Prüfung hat eine geeignete und informierte Person anwesend zu sein, um Auskünfte zu erteilen 

und die erforderliche Unterstützung zu leisten. 

 
§ 47 

Inkrafttreten und Außerkrafttreten 
 

Diese Richtlinie tritt mit 1. September 2018 in Kraft und mit 31. Dezember 2019 außer Kraft.  
Diese Richtlinie wurde unter Einhaltung der Bestimmungen der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 9. September 2015 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der tech-
nischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft notifiziert. 

Für die Landesregierung: 
Der Landeshauptmann: 

Nießl  
 
 
 

Anhang 1: 
Grundsätze für die Gewährung einer Förderung zur Vermeidung von baulichen Barrieren 
 
Bei der Errichtung von Gebäuden ist auf Menschen mit speziellen Bedürfnissen wie ältere Menschen und 
Menschen mit Behinderung jedenfalls durch folgende Maßnahmen Bedacht zu nehmen: 

1. Der Eingang in das Erdgeschoss muss stufenlos erreichbar sein. 

2. Vor Hauseingangstüren muss eine Bewegungsfläche von mindestens 150 cm Durchmesser bestehen. 

3. Die Hauseingangstür muss eine nutzbare Durchgangslichte von mehr als 90 cm aufweisen. 

4. Erforderliche Türanschläge sowie Niveauunterschiede von Hauseingangstüren dürfen nicht größer als 2 

cm und müssen gut überrollbar sein. Bei Türen, an die erhöhte Anforderungen hinsichtlich Schall- und 

Wärmeschutz gestellt werden, darf der Türanschlag nicht größer als 3 cm sein. 

5. Horizontale Verbindungswege (Gänge, Flure) und Vorräume müssen eine lichte Breite des Bewegungs-

raumes von mindestens 120 cm aufweisen. Die lichte Breite darf durch Einbauten und vorstehende Bau-

teile nicht eingeengt werden. Unberücksichtigt bleiben stellenweise Einengungen von maximal 10 cm auf 

einer Länge von maximal 100 cm (z.B. Pfeiler, Beschläge, Türen in geöffnetem Zustand). Am Ende hori-

zontaler Verbindungswege und bei Richtungsänderungen muss die Bewegungsfläche mindestens 150 cm 

Durchmesser aufweisen. Ist bei Stichgängen die Ausführung der Bewegungsfläche von mindestens 150 

cm Durchmesser nicht möglich, so ist zumindest eine Leerverrohrung für automatische Türöffner vorzu-

sehen. 

6. Horizontale Verbindungswege und Vorräume müssen grundsätzlich stufenlos ausgeführt werden. Un-

vermeidbare Niveauunterschiede müssen durch Rampen oder durch Personenaufzüge ausgeglichen 

werden. 

 
___________________ 
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Zahl: A3/WBF.A2-10009-1-2018 

435. Richtlinie 2018/2019 für die Gewährung von Wohnbeihilfen gemäß den Bestimmungen 
des Burgenländischen Wohnbauförderungsgesetzes 2018 - Bgld. WFG 2018, LGBl. Nr. 60/2018 

 
Inhaltsverzeichnis 

 
I. Allgemeines 

 
§ 1    Förderziel 
§ 2    Gegenstand der Förderung 
§ 3    Begriffsbestimmungen 
 

II. Fördervoraussetzungen 
 

§ 4    Förderungswerberinnen und Förderungswerber 
§ 5    Einkommen 
§ 6    Höhe der Wohnbeihilfe 
§ 7    Grundsätze für die Gewährung einer Wohnbeihilfe 
§ 8    Maßgeblicher (anrechenbarer) Wohnungsaufwand 
§ 9    Zumutbarer Wohnungsaufwand 
 

III. Förderungsverfahren 
 
§ 10  Ansuchen 
§ 11  Förderungsabwicklung  
§ 12  Zusicherung 
§ 13  Auszahlungsmodalitäten 
§ 14  Erlöschen des Anspruchs auf Wohnbeihilfe 
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IV. Schlussbestimmungen 
 
§ 17  Sonstige Bestimmungen 
§ 18  Duldungs- und Mitwirkungspflichten 
§ 19  Inkrafttreten und Außerkrafttreten 
 
 

I. Allgemeines 

§ 1  
Förderziel 

 
Ziel dieser Richtlinie ist die Sicherung von qualitativ hochwertigem und leistbarem Wohnraum unter Berück-
sichtigung raumordnungspolitischer, klimarelevanter und ökologischer Gesichtspunkte sowie sozialer, wirt-
schaftlicher und ökologischer Nachhaltigkeit. Die Wohnbauförderung ist eine soziale Einrichtung, deren Ziel 
es ist, den Sozial- und Einkommensschwächeren die Möglichkeit zu eröffnen, ihren Wohnbedarf zu decken.  
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§ 2 
Gegenstand der Förderung 

 
(1) Im Rahmen dieser Richtlinie werden vom Land Burgenland nach Maßgabe der im jeweiligen Landeshaus-

halt zur Verfügung stehenden Mittel Wohnbeihilfen für Mietwohnungen bei unzumutbarer Belastung 

durch den nachgewiesenen Wohnungsaufwand gewährt. 

(2) Bei geförderten und nicht geförderten Mietwohnungen, auf die die Bestimmungen des Mietrechtsgeset-

zes - MRG, BGBl. Nr. 520/1981, zuletzt geändert durch das Gesetz  

BGBl. I Nr. 58/2018, anzuwenden sind, ist für die Gewährung einer Wohnbeihilfe grundsätzlich Voraus-

setzung, dass der vereinbarte Hauptmietzins den für das Land Burgenland festgesetzten Richtwert nicht 

übersteigt. Übersteigt der vereinbarte Hauptmietzins den für das Burgenland festgesetzten Richtwert, 

kann dennoch Wohnbeihilfe gewährt werden. Bei der Berechnung der Wohnbeihilfe bleibt jedoch der 

den Burgenländischen Richtwert übersteigende Teil unberücksichtigt. 

(3) Die Aufschlüsselung der Mietzinsbestandteile (Hauptmietzins, Betriebskosten etc.)  

gemäß § 15 MRG ist erforderlich. 

(4) Die Förderung besteht in der Gewährung eines nicht rückzahlbaren Zuschusses. 

(5) Auf die Gewährung der Fördermittel besteht kein Rechtsanspruch.  

(6) Soweit es Bedarf und zur Verfügung stehende Fördermittel erforderlich machen, wird eine Reihung der 

Förderungsanträge nach dem Datum des Einlangens vorgenommen und kann die Förderungsmaßnahme 

und damit die Möglichkeit der Einreichung von Förderungsanträgen nach dieser Richtlinie vorzeitig been-

det werden.  

 
§ 3  

Begriffsbestimmungen 

1. Reihenhäuser: höchstens zweigeschossige, mit Keller dreigeschossige Wohnhäuser mit mindestens drei 

unabhängig voneinander und nur von außen begehbaren Wohnungen, die als Gesamtanlage geplant, 

eingereicht und errichtet werden, wobei die Begründung von Eigentum möglich sein muss; 

2. Wohnhaus: ein Gebäude, dessen Gesamtnutzfläche mindestens zur Hälfte Wohnzwecken dient oder 

nach Abschluss der Sanierungsarbeiten dienen wird und dessen Wohnungen den Voraussetzungen ge-

mäß Z 3 entsprechen; 

3. Wohnung: eine zur ganzjährigen Benützung durch Menschen geeignete, baulich in sich abgeschlossene 

Einheit, die mindestens aus Zimmer, Küche (Kochnische), WC und Bade- oder Duschgelegenheit besteht 

und deren Ausstattung zeitgemäßen Wohnbedürfnissen entspricht. Die Wohnnutzfläche muss zumindest 

35 m² betragen; 

4. Gefördertes Objekt: ein Gebäude oder eine Wohnung, welches oder welche mit Mitteln der Wohnbau-

förderung gefördert wird und zur Abdeckung des dringenden Wohnbedarfs der Förderungswerberin oder 

des Förderungswerbers oder der Mieterin (Nutzungsberechtigte) oder des Mieters (Nutzungsberechtig-

ten) und ihr oder ihm nahestehender Personen dient und wofür das Förderungsdarlehen noch nicht voll-

ständig zurückgezahlt ist oder wofür noch Annuitäten- oder Zinsenzuschüsse geleistet werden; 

5. Förderbare Nutzfläche (Wohnnutzfläche): die gesamte Bodenfläche einer Wohnung einschließlich eines 

Wintergartens abzüglich der Wandstärken und der im Verlauf der Wände befindlichen Durchbrechungen 

(Ausnehmungen); Treppen, offene Balkone, Terrassen, Loggien, sowie für berufliche Zwecke spezifisch 

ausgestattete Räume innerhalb einer Wohnung und Keller- und Dachbodenräume, welche nicht für 

Wohnzwecke geeignet sind, sind bei der Berechnung der förderbaren Nutzfläche (Wohnnutzfläche) nicht 

zu berücksichtigen (Ausnahme: bei Heimen); 
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6. Förderungswürdige Personen: natürliche Personen gemäß § 13 Bgld. WFG 2018, die sich verpflichten am 

Ort des geförderten Objektes ihren Hauptwohnsitz zu begründen und in deren Allein- oder überwiegen-

dem Miteigentum sich außer dem geförderten kein weiteres aus Mitteln der Wohnbauförderung eines 

Bundeslandes gefördertes Objekt befindet und die die Fördervoraussetzungen der gegenständlichen 

Richtlinie erfüllen; 

7. Nahestehende Personen: die Ehegattin oder der Ehegatte, die eingetragene Partnerin oder der eingetra-

gene Partner gemäß dem Eingetragene Partnerschaft-Gesetz - EPG, Verwandte in gerader Linie ein-

schließlich der Adoptiv- und Pflegekinder, Verwandte bis zum zweiten Grad der Seitenlinie und Ver-

schwägerte in gerader Linie und eine Person, die mit der Inhaberin (Mieterin) oder dem Inhaber (Mieter) 

des geförderten Objektes in einer in wirtschaftlicher Hinsicht gleich einer Ehe eingerichteten Haushalts-

gemeinschaft lebt (Lebensgefährtin, Lebensgefährte) und deren eigene Adoptiv- und Pflegekinder; 

8. Haushaltseinkommen: Die Summe der Einkommen (gemäß § 5) der Förderungswerberin und des Förde-

rungswerbers und der mit ihr oder ihm im geförderten Objekt im gemeinsamen Haushalt lebenden ei-

genberechtigten Personen, mit Ausnahme der zur Haushaltsführung oder Pflege beschäftigten Arbeit-

nehmer oder Selbständigen, wobei jedoch Kinder, die über ein eigenes Einkommen verfügen, ihren Le-

bensmittelpunkt jedoch außerhalb des Haushaltes haben oder in absehbarer Zeit einen eigenen Haushalt 

gründen werden (Nebenwohnsitz) beim Haushaltseinkommen im Rahmen dieser Richtlinie zu berück-

sichtigen sind. 

9. Mietvertrag: auch der genossenschaftliche Nutzungsvertrag; 

10. Mietwohnung: auch eine aufgrund eines genossenschaftlichen Nutzungsvertrages benützte Wohnung; 

11. Mieterin oder Mieter: auch die oder der aufgrund eines genossenschaftlichen Nutzungsvertrages Nut-

zungsberechtigte; 

12. Mietzins: auch das aufgrund eines genossenschaftlichen Nutzungsvertrages zu entrichtende Nutzungs-

entgelt. 

13. Nutzungsberechtigte: eine natürliche Person, die aufgrund eines Nutzungsvertrages berechtigt ist, eine 

Wohnung oder ein Reihenhaus zur Deckung des dringenden Wohnbedarfs zu nutzen. 

 
II. Fördervoraussetzungen 

 
§ 4 

Förderungswerberinnen und Förderungswerber 
 

(1) Wohnbeihilfe darf nur österreichischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern oder diesen gemäß § 13 

Bgld. WFG 2018 Gleichgestellten gewährt werden.  

(2) Die Förderungswerberin oder der Förderungswerber muss unmittelbar vor Einbringung des Ansuchens 

um Gewährung einer Förderung mindestens zwei Jahre ununterbrochen und rechtmäßig den Haupt-

wohnsitz in Österreich begründet haben und Einkünfte beziehen, die der Einkommensteuer in Österreich 

unterliegen oder aufgrund der Ausübung einer Erwerbstätigkeit Beiträge an die gesetzliche Sozialversi-

cherung in Österreich entrichtet haben und nunmehr Leistungen aus dieser erhalten. Einkünfte auf 

Grundlage anderer landes- oder bundesgesetzlicher Regelungen gelten diesen Einkünften als gleichge-

stellt. 

(3) Der Regelung in Abs. 2 gleichgestellt gilt auch, wenn die Förderungswerberin oder der Förderungswerber 

rechtmäßig seit zumindest fünf Jahren Einkünfte bezogen hat, die der Einkommensteuer in Österreich 

unterliegen. 
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(4) Die Förderungswerberin oder der Förderungswerber ist verpflichtet, dem Land sämtliche Tatsachen, die 

den Verlust des Anspruchs zur Folge haben können, innerhalb eines Monats nach deren Eintritt unter 

Anschluss der erforderlichen Nachweise anzuzeigen. 

(5) Die Förderungswerberin oder der Förderungswerber muss sich verpflichten im geförderten Objekt den 

Hauptwohnsitz zu begründen. Ebenso ist der Hauptwohnsitz von nahestehenden Personen im geförder-

ten Objekt nachzuweisen.  

(6) Natürlichen Personen darf eine Förderung nur gewährt werden, wenn sie jedenfalls zum Zeitpunkt der 

Erbringung des Ansuchens förderungswürdige Personen sind. 

§ 5 
Einkommen 

 
(1) Förderungswürdige Personen haben zum Zeitpunkt der Antragstellung folgendes Einkommen nachzuwei-

sen: 

1. bei nicht zur Einkommensteuer veranlagten Personen die Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit 

gemäß § 25 EStG 1988 in Höhe der Bruttobezüge des dem Ansuchen vorangegangenen Kalenderjah-

res, in begründeten Fällen das Durchschnittseinkommen der letzten zwei oder drei Kalenderjahre (lt. 

Lohnzettel), vermindert um die insgesamt einbehaltenen SV-Beiträge, Kammerumlage, Wohnbau-

förderung, um die Werbungskosten, die freiwilligen Beträge, um die Pendlerpauschale gem. § 16 

Abs. 1 Z 6 EStG 1988 (unter Berücksichtigung des Pendlereuros gem. § 33 Abs.5 Z 4 EStG 1988), um 

die sonstigen Bezüge gemäß § 67 Abs. 3, 4 und 6 EStG 1988, um die Freibeträge gemäß §§ 35 und 

105 EStG 1988 sowie um die einbehaltene Lohnsteuer. Die einbehaltene Lohnsteuer vermindert sich 

um einen Erstattungsbetrag aus einer Arbeitnehmerinnen- oder Arbeitnehmerveranlagung; 

2. bei zur Einkommensteuer veranlagten Personen das Einkommen laut Einkommensteuerbescheid des 

letztveranlagten Kalenderjahres, in begründeten Fällen das Durchschnittseinkommen der letzten 

zwei oder drei Kalenderjahre, vermehrt um die steuerfreien Einkünfte und um die abgezogenen Be-

träge nach §§ 10, 18, 24 Abs. 4, 27 Abs. 3, 31 Abs. 3, 34 und 41 Abs. 3 EStG 1988 sowie vermindert 

um die festgesetzte Einkommensteuer. Soweit im Einkommen Einkünfte aus nichtselbstständiger Ar-

beit enthalten sind, sind die Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit um die Bezüge gemäß §§ 67 

und 68 EStG 1988 (laut Lohnzettel), ausgenommen die Bezüge gemäß § 67 Abs. 3, 4 und 6 EStG 1988, 

zu erhöhen. Negativeinkommen und negative Einkünfte aus der steuerschonenden Veranlagung und 

sich daraus ergebende Verlustvorträge werden nicht einkommensmindernd berücksichtigt.  

3. bei pauschalierten Land- und Forstwirtinnen oder Land- und Forstwirten 40 % des zuletzt festgestell-

ten Einheitswertes; 

4. Weiters zählen zum Einkommen: 

- eine gerichtlich oder vertraglich festgesetzte, in Geld bezogene Unterhaltsleistung; unter glei-

chen Voraussetzungen ist eine solche Unterhaltsleistung beim Zahlungspflichtigen einkom-

mensmindernd zu berücksichtigen. In besonders berücksichtigungswürdigen Fällen kann von 

einer Heranziehung der Unterhaltsleistung abgesehen werden; 

- Arbeitslosengeld und Notstandshilfe; 

- Krankengeld; 

- Wochen- und Kinderbetreuungsgeld; 

- Pensionsleistungen, ausgenommen Waisenpensionen (bis zur Volljährigkeit); 

- Einkommen aus anderen Ländern als Österreich; 

- ein angemessener Anteil sonstiger Einnahmen (z.B. Mindestsicherung); 

- Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen; 
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- Einkünfte aus Vermietungen von Wohnungen und Eigenheimen. 

(2) Nicht als Einkommen gelten jedenfalls: Familienbeihilfen, Kinderabsetzbeträge, Zuwendungen der Fami-

lienförderung des Landes, Pflegegeld auf Grund des Bundes- oder eines Landespflegegesetzes und Wai-

senpensionen (bis zur Volljährigkeit). Leistungen aus dem Grund der Behinderung, Heilungskosten, 

Schmerzensgeld, Abfertigungen, Jubiläumsgelder, einmalige Prämien, Belohnungen. Einkünfte aus Stu-

dienbeihilfen, Ferialbeschäftigungen und Einkünfte aus Praktika, die im Rahmen der schulischen Ausbil-

dung oder des Studiums absolviert werden, Alimentations-, oder Unterhaltszahlungen ab der Vollendung 

des 18. Lebensjahres des Kindes, Lehrlingsentschädigungen oder diesen gleichzuhaltenden Einkünften 

auf Grund einer Ausbildung oder sonstigen regelmäßigen Beschäftigung (auch im Rahmen des Zivil- oder 

Wehrdienstes), sind dann zu berücksichtigen, wenn die Bezieherin oder der Bezieher selbst Förderungs-

werberin oder Förderungswerber ist. 

(3) Als Haushaltseinkommen gilt die Summe der Einkommen der Förderungswerberin und des Förderungs-

werbers und der mit ihr oder ihm im geförderten Objekt im gemeinsamen Haushalt lebenden eigenbe-

rechtigten Personen, mit Ausnahme der zur Haushaltsführung oder Pflege beschäftigten Arbeitnehmer 

oder Selbständigen.  

(4) Bei der Prüfung und Ermittlung des maßgebenden Einkommens können weitere Nachweise oder Erklä-

rungen (insbesondere Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, mit Einlaufstempel des Finanzamtes verse-

hene Kopie der Einkommensteuererklärung samt Beilagen, Vorauszahlungsbescheid, Einheitswertbe-

scheid) abverlangt werden und sind von der Förderungswerberin oder dem Förderungswerber beizubrin-

gen. 

(5) Unbeschadet der Bestimmung des Abs. 1 und 2 ist bei der Ermittlung des Haushaltseinkommens jeden-

falls dann das Durchschnittseinkommen der letzten drei Monate vor Antragsstellung heranzuziehen, 

wenn dies zur Feststellung der tatsächlichen Einkommensverhältnisse notwendig erscheint. 

(6) Liegen gesetzliche Gründe für das Erlöschen des Anspruches auf Wohnbeihilfe vor ist diese zurück zu 

fordern. 

§ 6 
Höhe der Wohnbeihilfe 

 
(1) Wohnbeihilfe wird unter Festlegung von Obergrenzen in der Höhe gewährt, die sich aus dem Unterschied 

zwischen zumutbarem und maßgeblichem (anrechenbaren) Wohnungsaufwand je Monat ergibt. Letzte-

rer verringert sich jedenfalls um alle sonstigen Zuschüsse, die zu seiner Minderung gewährt werden.   

(2) Wohnbeihilfe, die eine Höhe von zehn Euro je Monat nicht übersteigt, ist nicht zu gewähren.   

(3) Wohnbeihilfe gelangt grundsätzlich nur bis zu einem Betrag von drei Euro pro m² ermittelter Nutzfläche 

gemäß § 7 Abs. 4 zur Anweisung.  

(4) Die Tabelle im Anhang 1 „Zumutbarer Wohnungsaufwand in Euro“ ist für die Berechnung heranzuziehen. 

§ 7 
Grundsätze für die Gewährung einer Wohnbeihilfe 

 
(1) Wird die Hauptmieterin bzw. der Hauptmieter oder die Wohnungsinhaberin (Nutzungsberechtigte) bzw. 

der Wohnungsinhaber (Nutzungsberechtigte) einer Mietwohnung durch den Wohnungsaufwand unzu-

mutbar belastet, kann über gesondertes Ansuchen Wohnbeihilfe gewährt werden, sofern diese Woh-

nung zur Abdeckung eines dringenden Wohnbedarfs von der Antragstellerin oder dem Antragsteller und 

von ihr oder ihm nahestehenden Personen ständig verwendet wird. Die Begründung des Hauptwohnsit-

zes ist nachzuweisen.  
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(2) Die Gewährung einer Wohnbeihilfe ist unzulässig, wenn die Förderungswerberin oder der Förderungs-

werber 

1. ein Ein- oder Zweifamilienhaus, eine Einliegerwohnung, eine Dienstnehmerwohnung oder Reihen-

haus benützt,  

2. eine Eigentumswohnung benützt, deren Errichtung oder Sanierung aus Mitteln der Wohnbauförde-

rung des Landes gefördert wurde und das Förderungsdarlehen oder das Fremddarlehen gemäß den 

Bestimmungen des Bgld. WFG 2018 und den entsprechenden Richtlinien, des Bgld. WFG 2005 und 

des BWFG 1991 noch nicht zur Gänze getilgt ist, 

3. eine Förderung für die Errichtung, Sanierung, Fertigstellung oder den Ankauf von Eigenheimen, Rei-

henhäusern, Wohnungen und Wohnräumen erhalten hat, 

4. das Mietverhältnis mit einer ihr oder ihm nahestehenden Personen abgeschlossen hat oder 

5. unterhaltsberechtigt und das Wohnen im Haushalt der oder des Unterhaltsverpflichteten zumutbar 

ist. Das Wohnen im Haushalt der Unterhaltsverpflichteten ist insbesondere dann nicht zumutbar, 

wenn der Arbeitsplatz bzw. Ausbildungsort oder der Studienort mehr als 70 km vom Wohnort der 

Unterhaltsverpflichteten entfernt liegt und bei Studierenden kein Heimplatz zur Verfügung steht. 

(3) Eine unzumutbare Belastung liegt dann vor, wenn der maßgebliche (anrechenbare) Wohnungsaufwand 

den zumutbaren Wohnungsaufwand übersteigt.   

(4) Die Wohnbeihilfe für eine erwachsene Person wird bis höchstens 50m² Nutzfläche und bei zwei erwach-

senen Personen bis höchstens 70m² Nutzfläche (max. bis zur tatsächlichen Wohnungsgröße), anhand der 

Tabelle laut Anhang 1 gewährt. Leben im gemeinsamen Haushalt der Wohnbeihilfenwerberin oder des 

Wohnbeihilfenwerbers minderjährige Kinder, so erhöht sich die förderbare Nutzfläche um 10 m2 pro 

Kind (höchstens jedoch bis zur tatsächlichen Wohnungsgröße). Überdies sind Einkommen von im ge-

meinsamen Haushalt lebenden Kindern bei der Ermittlung des Haushaltseinkommens, unbeschadet der 

Bestimmungen des § 5, zur Gänze zu berücksichtigen, wenn ein Betrag von 500 Euro im Monat (Jahres-

einkommen geteilt durch zwölf) überschritten wird.   

(5) Wohnbeihilfe ist nur insoweit zu gewähren, als kein Anspruch auf Mietzinsbeihilfe gemäß § 107 

EStG 1988 oder auf Bedarfsorientierte Mindestsicherung gemäß § 4 Bgld. MSG, LGBl. Nr. 76/2010, in der 

jeweils geltenden Fassung besteht.  

 
§ 8 

Maßgeblicher (anrechenbarer) Wohnungsaufwand 
 

(1) Als maßgeblicher (anrechenbarer) Wohnungsaufwand für geförderte Mietwohnungen, auf die die Best-

immungen des WGG anzuwenden sind, gilt jener Teil des Wohnungsaufwandes oder des zu entrichten-

den Mietzinses, welcher 

1. der Tilgung und Verzinsung von Darlehen, die aufgrund des Bundesgesetzes betreffend die Ausge-

staltung des Staatlichen Wohnungsfürsorgefonds zu einem Bundes-, Wohn- und Siedlungsfonds oder 

dem Wohnhaus - Wiederaufbaugesetz, des Wohnbauförderungsgesetzes 1954, des Wohnbauförde-

rungsgesetzes 1968, des Wohnbauförderungsgesetzes 1984, des Wohnbauförderungsgesetzes 2005, 

des Wohnungsverbesserungsgesetzes, des Wohnhaussanierungsgesetzes, des Burgenländischen 

Wohnbauförderungsgesetzes 1991- BWFG 1991, des Burgenländischen Wohnbauförderungsfonds, 

des Burgenländischen Wohnbauförderungsgesetzes 2005 – Bgld. WFG 2005 und des Burgenländi-

schen Wohnbauförderungsgesetzes 2018 – Bgld. WFG 2018 gewährt worden sind;  

2. der Tilgung und Verzinsung von Darlehen gemäß § 22 Abs. 2 Bgld. Wohnbauförderungsgesetz 1991 - 

BWFG 1991 oder § 21 Abs. 2 Bgld. WFG 2005, abzüglich gewährter Zinsenzuschüsse; 
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3. der Tilgung der eingesetzten Eigenmittel der Vermieterin oder des Vermieters; 

4. der Verzinsung der eingesetzten Eigenmittel der Vermieterin oder des Vermieters gemäß § 14 Abs. 1 

Z 3 WGG, und 

5. der Deckung der Kosten der Erhaltung gemäß § 14 Abs. 1 Z 5 WGG dient. 

(2) Als maßgeblicher (anrechenbarer) Wohnungsaufwand für geförderte und nicht geförderte Mietwohnun-

gen, auf die die Bestimmungen des MRG anzuwenden sind, gilt der vereinbarte bzw. gesetzlich zulässige 

(erhöhte) Hauptmietzins (einschließlich eines Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrags) gemäß dem MRG, 

jedoch ohne Mehrwertsteuer. Die Bestimmungen des Abs. 1 Z 1 und 2 sind sinngemäß anzuwenden. 

§ 9 
Zumutbarer Wohnungsaufwand 

 
(1) Als zumutbarer Wohnungsaufwand für die Berechnung der Wohnbeihilfe gilt jener Betrag, der sich auf 

Grund der Ermittlung der Haushaltsgröße und des Haushaltseinkommens gemäß § 5 bezogen auf ein 

Monat aus Anlage 1 ergibt.  

(2) Der gemäß Abs. 1 ermittelte Betrag vermindert sich um 30 % für: 

1. Familien mit mindestens 3 Kindern, für die Familienbeihilfe bezogen wird;  

2. Familien mit einem behinderten Kind im Sinne des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967, BGBl. Nr. 

376/1967, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 77/2018 ; 

3. Familien, bei denen ein Familienmitglied eine Minderung der Erwerbsfähigkeit von mindestens 55 % 

im Sinne des § 35 Einkommensteuergesetz 1988 - EStG 1988, BGBl. Nr. 400, zuletzt geändert durch 

das Gesetz BGBl. I Nr. 16/2018 aufweist;  

4. Alleinstehende, die eine Minderung der Erwerbsfähigkeit von mindestens 55 % im Sinne des § 35 

EStG 1988 aufweisen. 

 
III. Förderungsverfahren 

 
§ 10 

Ansuchen 
 

(1) Das Ansuchen um Gewährung einer Wohnbeihilfe ist unter Verwendung des dafür bestimmten Formblat-

tes an das Amt der Landesregierung zu richten und gilt mit dem Tag des Einlangens als eingebracht.  

(2) Dem Ansuchen auf Gewährung einer Wohnbeihilfe sind insbesondere anzuschließen: 

1. Staatsbürgerschaftsnachweis oder sonstige Unterlagen, um die Gleichstellung gemäß § 13 Bgld. WFG 

2018 feststellen zu können; 

2. Nachweis über die Höhe und Leistung des Wohnungsaufwandes; 

3. Nachweis des Einkommens (Haushaltseinkommen gemäß § 5); 

4. Erklärung über die Anzahl der im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen; 

5. Erklärung, dass die Wohnung von der Förderungswerberin oder vom Förderungswerber und den mit 

ihr oder ihm im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen zur Abdeckung eines dringenden Wohn-

bedarfes ständig verwendet wird, und dass keine weiteren Wohnmöglichkeiten bestehen; 

6. Kopie des unbefristeten Nutzungs- oder eines für zumindest drei Jahre abgeschlossenen Mietvertra-

ges und 

7. Geburtsurkunden der Kinder. 

(3) Die Förderungswerberin oder der Förderungswerber ist verpflichtet, dem Land sämtliche Tatsachen, die 

den Verlust des Anspruchs zu Folge haben können, innerhalb eines Monats nach deren Eintritt unter An-
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schluss der erforderlichen Nachweise anzuzeigen. Eine Einstellung der Wohnbeihilfe wird mit dem auf 

den Zeitpunkt des Wegfalls des Anspruchsgrundes folgenden Monat wirksam. 

 
§ 11 

Förderungsabwicklung  
 

(1) Die Förderanträge samt Beilagen werden auf Vollständigkeit, Schlüssigkeit und Förderungswürdigkeit 

gemäß den Bestimmungen des Bgld. WFG 2018 und dieser Richtlinie überprüft. 

(2) Werden vom Amt der Burgenländischen Landesregierung zusätzliche oder fehlende Unterlagen angefor-

dert und diese nicht binnen der angegebenen Frist (längstens jedoch innerhalb von 3 Monaten ab Einrei-

chung) nachgereicht, gilt der Förderungsantrag als zurückgezogen, sofern die Verzögerung im alleinigen 

Einflussbereich der Förderungswerberin oder des Förderungswerbers liegt. 

(3) Der Förderantrag kann von der Förderungswerberin und/oder dem Förderungswerber schriftlich zurück-

gezogen werden. 

(4) Im Falle der Nichtgenehmigung der Wohnbeihilfe wird der Förderungswerberin und/oder dem Förde-

rungswerber eine kurze begründete schriftliche Abweisung des Ansuchens übermittelt. 

(5) Werden von der Förderungswerberin und/oder dem Förderungswerber bei der Antragstellung unrichtige 

Angaben gemacht, wird das Förderansuchen abgewiesen. 

 
§ 12 

Zusicherung 
 

(1) Im Falle der Erledigung im Sinne des Ansuchens ist der Förderungswerberin oder dem Förderungswerber 

eine schriftliche Zusicherung gemäß § 5 Abs. 2 des Burgenländischen Wohnbauförderungsgesetzes 2018 

auszustellen.  

(2) In der Zusicherung können Bedingungen und Auflagen vorgesehen werden, die der Sicherung und Einhal-

tung der Bestimmungen dieser Richtlinie und des diesem zugrundeliegenden Förderungszweckes dienen.  

 
§ 13 

Auszahlungsmodalitäten 
 

(1) Die Wohnbeihilfe wird monatlich ausbezahlt. Die Wohnbeihilfe wird frühestens ab jenem Monatsersten 

gewährt, der auf den Tag des Einlangens des Ansuchens folgt und setzt die Eignung und Benutzbarkeit 

der Mietwohnung nach den baurechtlichen Bestimmungen voraus.  

(2) Die Wohnbeihilfe wird grundsätzlich auf ein Jahr gewährt und an die Förderungswerberin oder den För-

derungswerber nur ausbezahlt, wenn zum Zeitpunkt des Einlangens des Ansuchens sämtliche Zahlungen 

in Höhe des Wohnungsaufwandes geleistet worden sind und somit kein Mietrückstand besteht. Handelt 

es sich um eine aus Mitteln der Wohnbauförderung des Landes geförderte Mietwohnung, die dem WGG 

unterliegt, kann die Zuzählung der Wohnbeihilfe an die Empfängerin oder den Empfänger des Förde-

rungsdarlehens des Landes oder eines Fremddarlehens nach § 19 Bgld. WFG 2018 erfolgen.  
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§ 14 
Erlöschen des Anspruchs auf Wohnbeihilfe 

 
In der Zusicherung über die Gewährung der Wohnbeihilfe ist festzulegen, dass der Anspruch auf Wohnbeihil-
fe bei Wegfall der gesetzlichen Voraussetzungen erlischt, insbesondere aber, wenn  
1. der Miet(Nutzungs-)vertrag aufgelöst wird;  

2. die Wohnung unter- bzw. weitervermietet wird;  

3. die Förderungswerberin bzw. der Förderungswerber und die sonstigen bei der Haushaltgröße berück-

sichtigten Personen nicht ausschließlich über diese Wohnung verfügen und diese nicht zur Abdeckung ih-

res dringenden Wohnbedarfs ständig verwenden;  

4. der maßgebliche (anrechenbare) Wohnungsaufwand für die Wohnbeihilfenbezieherin oder den Wohn-

beihilfenbezieher zumutbar wird. 

 
§ 15 

Rückforderung der Wohnbeihilfe 
 

In der Zusicherung über die Gewährung der Wohnbeihilfe ist festzulegen, dass zu Unrecht empfangene 
Wohnbeihilfen zurückzuzahlen sind, wobei die zu erstattenden Beträge ab dem Zeitpunkt des Erlöschens des 
Anspruchs auf Wohnbeihilfe mit 6 % pro Jahr verzinst werden. In sozialen Härtefällen kann eine Ratenverein-
barung getroffen oder in besonders gelagerten Fällen von einer Rückforderung gänzlich abgesehen werden. 

 
§ 16 

Sonstige Förderungsbedingungen 
 

(1) Die Förderwerberin oder der Förderwerber ist verpflichtet, alle Ereignisse, die eine Abänderung gegen-

über dem Förderungsantrag oder den vereinbarten Auflagen oder Bedingungen oder eine Rückforderung 

des Förderungsbetrages erfordern würden, dem Amt der Burgenländischen Landesregierung unverzüg-

lich bekannt zu geben.  

(2) Über den Anspruch aus der Förderungszusicherung kann weder durch Abtretung, Anweisung oder Ver-

pfändung noch auf irgendeine Weise unter Lebenden verfügt werden. Dieser Anspruch kann auch nicht 

von Dritten in Exekution gezogen werden. 

 
IV. Schlussbestimmungen 

 
§ 17 

Sonstige Bestimmungen 
 

(1) Das Land Burgenland als Förderungsgeber ist gemäß dem Bgld. WFG 2018 ermächtigt, alle im Förde-

rungsantrag enthaltenen sowie die bei der Abwicklung und Kontrolle der Förderung sowie bei allfälligen 

Rückforderungen anfallenden, die Förderungswerbenden betreffenden personenbezogenen Daten zu 

verarbeiten. 

(2) Das Land Burgenland als Förderungsgeber ist weiters befugt, Daten gemäß § 10 Abs. 1 Bgld. WFG 2018 

im notwendigen Ausmaß zur Erfüllung von Berichtspflichten, für Kontrollzwecke oder zur statistischen 

Auswertung an Dritte, die zur Verschwiegenheit verpflichtet sind, zu übermitteln. 

(3) Das Land Burgenland als Förderungsgeber ist befugt, im Rahmen der Förderungsabwicklung die ermittel-

ten Daten an die Transparenzdatenbank im Sinne des Transparenzdatenbankgesetzes 2012 – TDBG 2012 
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zu übermitteln und Daten, wenn sie zur Gewährung, Einstellung oder Rückforderung des Darlehensbe-

trages erforderlich sind, aus der Transparenzdatenbank abzufragen. 

 
§ 18 

Duldungs- und Mitwirkungspflichten 
 

(1) Den Organen des Amtes der Landesregierung, im folgenden Prüforgane genannt, ist das Betreten des 

Grundstückes, auf dem sich das geförderte Objekt befindet, zu gestatten. 

(2) Die Prüforgane sind ermächtigt in Unterlagen, die für die Prüfung des zu fördernden Objektes als not-

wendig erachtet werden, Einsicht zu nehmen. 

(3) Die Prüforgane können die zeitweilige Überlassung von Aufzeichnungen und Unterlagen verlangen und 

haben in diesem Fall deren Aushändigung der begünstigten Person(en) zu bestätigen. 

(4) Bei der Prüfung hat eine geeignete und informierte Person anwesend zu sein, um Auskünfte zu erteilen 

und die erforderliche Unterstützung zu leisten. 

 
§ 19 

Inkrafttreten und Außerkrafttreten 
 

Diese Richtlinie tritt mit 1. September 2018 in Kraft und mit 31. Dezember 2019 außer Kraft.  

Für die Landesregierung: 
Der Landeshauptmann: 

Nießl 
 
 

Anhang 1 
 

Zumutbarer Wohnungsaufwand in Euro (€) gemäß § 9 
 

 

Anzahl der in der Wohnung lebenden Personen 

monatliches 
Haushalts-
einkommen 
in € (netto) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ** 

ab    864 3 - - - - - - - - - - 

  900 4 - - - - - - - - - - 

  936 6 3 - - - - - - - - - 

  972 9 4 - - - - - - - - - 

1.009 14 6 2 - - - - - - - - 

1.045 20 10 4 - - - - - - - - 

1.081 28 15 6 2 - - - - - - - 

1.118 38 22 10 3 - - - - - - - 

1.154 50 30 16 6 1 - - - - - - 
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1.190 65 41 23 10 2 - - - - - - 

1.227 82 55 33 16 5 - - - - - - 

1.263 103 71 45 24 10 1 - - - - - 

1.299 126 90 59 35 16 4 - - - - - 

1.336 153 111 76 47 25 9 1 - - - - 

1.372 183 137 96 63 36 16 5 - - - - 

1.408 218 165 120 81 50 26 10 1 - - - 

1.445 * 198 147 103 67 38 18 5 - - - 

1.481 * 234 177 128 86 52 28 11 1 - - 

1.517 * * 211 156 109 70 41 19 5 - - 

1.554 * * 250 189 136 91 56 30 12 2 - 

1.590 * * * 225 166 115 75 44 21 6 - 

1.626 * * * 265 200 143 98 61 32 13 - 

1.663 * * * * 238 175 123 81 47 22 - 

1.699 * * * * 281 211 153 104 65 34 - 

1.735 * * * * * 251 187 131 86 50 - 

1.772 * * * * * 296 224 163 111 69 - 

1.808 * * * * * * 267 198 139 91 - 

1.844 * * * * * * 313 238 172 117 - 

ab 1.880 * * * * * * * * * * - 

 
Diese Beträge vermindern sich bei dem im § 9 Abs. 2 angeführten Personenkreis um 30% 

 
 

Kein Aufwand  

- 
 
* 

Kein Aufwand zum Wohnen zumutbar 
 
bei den bezeichneten Einkommenshöhen sind jeweils 25% des Familieneinkommens zum Wohnen zu-
mutbar 

** ab jeder weiteren Person setzt der zumutbare Aufwand zum Wohnen bei einem um 73 Euro niedrigeren 
Haushaltseinkommen ein (Grundlage: der zumutbare Aufwand bei 10 Personen) 

 
 
 

___________________ 

Zahl: ND-07-17-258-4 

436. Ansuchen um Erteilung einer Konzession zum Betrieb einer 
neu zu errichtenden öffentlichen Apotheke 

Bei der Bezirkshauptmannschaft Neusiedl am See wurde von Frau Mag. pharm. Barbara Friess-Moser, 
wohnhaft in 3004 Riederberg, Wienerstraße 45A, ein Antrag zur Bewilligung einer Konzession zum Betrieb 
einer neu zu errichtenden Apotheke mit der Betriebsstätte in 7111 Parndorf, Richard Erlinger Platz 1, Fach-
marktzentrum PADO Galerien, Top 23, eingebracht. 
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Als Standort wurde folgendes Gebiet beantragt: 
Gemeindegebiet der Gemeinde Parndorf. 

Inhaber öffentlicher Apotheken, sowie gem. § 29 Abs. 4 und 5 Apothekengesetz, RGBl. Nr. 5/1907, idgF, be-
troffene Ärzte, welche den Bedarf an der neu zu errichtenden öffentlichen Apotheke als nicht gegeben erach-
ten, können innerhalb von 6 Wochen, vom Tag der Verlautbarung an gerechnet, bei der Bezirkshauptmann-
schaft Neusiedl am See, etwaige Einsprüche geltend machen. 

Später einlangende Einsprüche werden nicht in Betracht gezogen. 

Die Bezirkshauptfrau: 
Mag.a Lentsch 

___________________ 
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